VwV SachsBesG

Verwaltungsvorschrift
des Sachsischen Staatsministeriums der Finanzen
zum Vollzug des Sachsischen Besoldungsgesetzes
(VwV SachsBesG)

Az.: 15-P 1500/59/1-2015/54262
Vom 17. November 2015

Aufgrund von § 92 Absatz 1 des Sachsischen Besoldungsgesetzes vom 18. Dezember 2013 (SachsGVBI. S. 970,
1005), das zuletzt durch Artikel 2 des Gesetzes vom 26. Juni 2015 (S&chsGVBI. S. 390) geandert worden ist, erlasst
das Staatsministerium der Finanzen folgende allgemeine Verwaltungsvorschrift:

Die Nummerierung der einzelnen Regelungen dieser Verwaltungsvorschrift entspricht der Paragrafenreihenfolge des
Séachsischen Besoldungsgesetzes .

Die zweite Ziffer der Nummerierung bezieht sich in der Regel auf den Absatz des Paragrafen (zum Beispiel enthalt
die Nummer 2.1 Hinweise zu § 2 Absatz 1); soweit allgemeine Hinweise zur jeweiligen Vorschrift erforderlich sind,
werden diese mit der Ziffer Null an der zweiten Stelle der Nummerierung gekennzeichnet und den Erlauterungen im
Einzelnen vorangestellt (zum Beispiel Nummer 3.0 mit allgemeinen Hinweisen zu § 3). Ab der dritten Ziffer folgen
laufende Nummern. Bei Regelungen zu Paragrafen, die nicht in Absatzen untergliedert sind, beginnt die laufende
Nummerierung bereits bei der zweiten Ziffer.

Bei allen nicht nédher bezeichneten Paragrafen handelt es sich um solche des Séachsischen Besoldungsgesetzes .

Soweit die maBgeblichen Vorschriften des Sachsischen Besoldungsgesetzes auch fir Richter gelten, schlie3t der
Begriff der Beamten in den nachfolgenden Erlduterungen die Richter mit ein. Bei Vorschriften, die fir Richter und
Staatsanwalte gelten, wird nur der Begriff Richter verwendet.

Bei den in den Beispielen angegebenen Betragen handelt es sich um die Tabellenwerte zum Stand 1. April 2014.

1. Zu § 1 Geltungsbereich

1.1 Staatlicher und kommunaler Bereich
1.1.1  Der Freistaat Sachsen ist Dienstherr

a) bei allen Staatsbehérden (§ 1 Absatz 1 des Sachsischen Verwaltungsorganisationsgesetzes)
einschlieBlich der Staatsbetriebe (§ 26 der Sachsischen Haushaltsordnung),

b) beim Sachsischen Rechnungshof (§ 1 Absatz 1 des Rechnungshofgesetzes),

C) beim S&chsischen Landtag einschlieBlich des Sachsischen Datenschutzbeauftragten (§ 4 der
Geschaftsordnung des Sachsischen Landtags, 6. Wahlperiode vom 12. November 2014 in
Verbindung mit § 25 des Séachsischen Datenschutzgesetzes) und

d) beim Verfassungsgerichtshof des Freistaates Sachsen (§ 5 des Séachsischen
Verfassungsgerichtshofgesetzes in Verbindung mit § 3 des Deutschen Richtergesetzes).

1.1.2 Beamte der Gemeinden und der Landkreise stehen in einem Beamtenverhéltnis zu diesen
Gebietskdrperschaften als Dienstherr (§ 2 Nummer 1 des Beamtenstatusgesetzes).

1.1.3 Sonstige der Aufsicht des Freistaates unterstehende Kérperschaften mit Dienstherrnféhigkeit sind
insbesondere die Hochschulen (§§ 1, 2 Absatz 1 und § 6 Absatz 1 des Sachsischen
Hochschulfreiheitsgesetzes), die Zweck- und Verwaltungsverbande (§ 23 Absatz 3, § 57 Absatz 3 sowie
§§ 74 und 75 des Séachsischen Gesetzes Uber kommunale Zusammenarbeit), der Kommunale
Sozialverband Sachsen ( § 2 Absatz 2 und § 23 des Gesetzes Uber den Kommunalen Sozialverband
Sachsen), der Kommunale Versorgungsverband Sachsen (§ 1 Absatz 1, § 31 des Gesetzes Uber den
Kommunalen Versorgungsverband Sachsen) und die Deutsche Rentenversicherung Mitteldeutschland (§ 1
Nummer 4 und 5, § 26 Nummer 1 der Satzung der Deutschen Rentenversicherung Mitteldeutschland).

1.1.4 Sonstige der Aufsicht des Freistaates unterstehende Anstalt mit Dienstherrnfahigkeit ist die Sachsische
Anstalt fir kommunale Datenverarbeitung (§ 3 Absatz 4 des Gesetzes Uber die Errichtung der Sachsischen
Anstalt fir kommunale Datenverarbeitung).

1.1.5 Sonstige der Aufsicht des Freistaates unterstehende Stiftung mit Dienstherrnfahigkeit ist die Sachsische
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Landesstiftung Natur und Umwelt ( §§ 1, 11a des Gesetzes lber die Errichtung der Sachsischen
Landesstiftung Natur und Umwelt).

1.2 Religionsgesellschaften und Weltanschauungsgemeinschaften

Diese juristischen Personen, die ebenfalls in der Rechtspersénlichkeit einer éffentlich-rechtlichen
Koérperschaft organisiert sein kénnen, sind ausdriicklich vom Geltungsbereich ausgenommen. Sie regeln
ihre Angelegenheiten selbst.

2. Zu § 2 Besoldung

2.0 Systematik der Bestandteile der Besoldung

Die Besoldung setzt sich aus Dienstbeziigen und sonstigen Bezligen zusammen. Die Aufzdhlung der
Besoldungsbestandteile ist abschlieBend. Die Einteilung in Dienstbeziige und sonstige Bezlige hat
ordnenden Charakter. Verschiedene Tatbestande im Sachsischen Besoldungsgesetz und in anderen
dienstrechtlichen Regelungen (zum Beispiel § 8 des S&chsischen Disziplinargesetzes) knlpfen an diese
Definitionen an. Die jeweils mit dem Verweis umfassten Bestandteile der Besoldung sind bei den jeweiligen
Regelungen erlautert. Neben der Besoldung trifft das Sachsische Besoldungsgesetz gesetzliche
Regelungen zu 2 weiteren Bezugsarten, das sind Sachbezlige (§ 16) und Aufwandsentschadigungen (§§ 78
und 79).

2.1 Einzelne Bestandteile der Dienstbeziige

2.1.1  Das Grundgehalt ist der Hauptbestandteil der Besoldung und orientiert sich am statusrechtlichen Amt. In den
Amtern der Besoldungsordnungen (BesO) A und B bestimmt es sich nach den Regelungen der §§ 24 bis 31.
Die Regelungen Uber die Grundgehalter der BesO R finden sich in den §§ 32 und 33 und die lber die
Grundgehalter der BesO W in den §§ 34 und 35. Amtszulagen zahlen als Bestandteil des Grundgehalts
(§ 44 Absatz 2 Satz 2). Dariiber hinaus findet sich im Ubergangsrecht fiir Professoren in § 89 die
Fortgeltungsregelung fir die Grundgehélter nach der ehemaligen Bundesbesoldungsordnung C. Die Werte
des Grundgehalts sind fiir alle benannten Besoldungsordnungen in den Besoldungstabellen in den
Anlagen 5 und 10 zum Sé&chsischen Besoldungsgesetz ausgewiesen.

2.1.2 Leistungsbeziige fir Professoren sowie hauptberufliche Leiter und Mitglieder von Leitungsgremien an
Hochschulen sind besondere Bestandteile der Besoldung der genannten Beamtengruppe, die neben dem
Grundgehalt gewahrt werden. Die Regelungen Uber die Leistungsbeziige, die als Berufungs- und
Bleibeleistungsbeziige, besondere Leistungsbezlige und als Funktions-Leistungsbeziige gewéahrt werden
kénnen, finden sich in den §§ 36 bis 38 und in den aufgrund von § 40 erlassenen Verordnungen.

2.1.3 Die Familienverhaltnisse der Beamten werden im Familienzuschlag nach den §§ 41 bis 43 berticksichtigt.

2.1.4 Die Zulagen sind nach Amtszulagen, Stellenzulagen, Ausgleichszulagen, Erschwerniszulagen und Zulagen
eigener Art zu unterschieden.

Amtszulagen (§ 44) werden fir die dauerhafte Wahrnehmung von herausragenden Funktionen gewahrt. Sie
gelten als Bestandteil des Grundgehalts (vergleiche Nummer 2.1.1) und bilden in Verbindung mit dem
Statusamt Zwischenamter (BVerfG, Beschluss vom 19. Dezember 2008, 2 BvR 380/08).

Stellenzulagen werden fir die Wahrnehmung herausgehobener Funktionen gewéhrt. Das Sachsische
Besoldungsgesetz sieht die Fliegerzulage (§ 47), die Verfassungsschutzzulage (§ 48), die Polizeivollzugs-
und Steuerfahndungsdienstzulage (§ 49), die Feuerwehrzulage (§ 50), die Zulage fir Beamte bei
Justizvollzugseinrichtungen und Psychiatrischen Krankenh&usern (§ 51), die Steuerpriiferzulage (§ 52) und
die Meisterzulage (§ 53) vor.

Erschwerniszulagen (§ 59) gelten die im Zusammenhang mit dem Dienst stehenden besonderen
Erschwernisse ab. Erschwernisse kénnen insbesondere bei besonderen Dienstzeiten und gefahrgeneigten
Tatigkeiten vorliegen. Erganzende Regelungen finden sich in der Sachsischen Erschwerniszulagen- und
Mehrarbeitsvergitungsverordnung .

Ausgleichszulagen gleichen unter bestimmten Voraussetzungen (§§ 56 bis 58) eine Verringerung der
Besoldung aus.

Das Sachsische Besoldungsgesetza sieht weitere Zulagen eigener Art vor, die nicht den genannten
Kategorien zugeordnet werden kdénnen:

- die Forschungs- und Lehrzulage (§ 39),

- die Strukturzulage (§ 45),

- die Zulage fir die Wahrnehmung befristeter Funktionen (§ 54) und

- die Zulage zur Férderung der dienstherrentbergreifenden Mobilitat (§ 55).

2.1.5 Vergitungen sind die Mehrarbeitsvergitung (§ 60), die Vergutung fir Beamte im Vollstreckungsdienst (§ 61)
und die Prifungsvergitung (§ 62). Sie werden fir bestimmte dienstliche Tatigkeiten gewahrt, die in den
jeweiligen Vorschriften definiert sind. Vergitungen, die im Nebenamt geleistet werden, zahlen nicht zu den
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Vergutungen nach dem S&chsischen Besoldungsgesetz (vergleiche Nummer 2.3.1, 2.3.2.4 und 2.3.2.5).

2.1.6  Zuschlage sind der Zuschlag zur Personalgewinnung (§ 63), der Zuschlag bei begrenzter Dienstféhigkeit
(§ 64) und der Zuschlag bei Hinausschiebung des Eintritts in den Ruhestand (§ 65). Zuschlage kniipfen —
anders als Zulagen — nicht an die Funktion oder eine konkrete Tatigkeit an, sondern werden aus anderen
Grinden gewahrt, zum Beispiel aus personalwirtschaftlichen Griinden (Personalgewinnungszuschlag und
Zuschlag fir das Hinausschieben des Ruhestands) oder aus rechtlichen Griinden (Zuschlag bei begrenzter
Dienstfahigkeit).

2.1.7 Fir die Besoldung der Beamten, die im Ausland verwendet werden, verweist § 66 unter Berlicksichtigung
bestimmter MaBgaben vollstédndig auf das Bundesrecht. Auf Nummer 66 wird verwiesen.

2.2 Einzelne Bestandteile der sonstigen Bezlige

2.2.1  Zur Betonung des Leistungsprinzips kénnen die Leistungselemente Leistungsstufe (§ 67) und
Leistungspramie (§ 68 Absatz 1 und 2) vergeben werden. Bei der Leistungsstufe wird Beamten vor dem
Erreichen der daflir notwendigen Dienstzeit das Grundgehalt einer héheren Stufe gewéhrt. Die
Leistungspramie ist eine in der Héhe begrenzte Zahlung, die als Einmalbetrag oder in bis zu 12 monatlichen
Teilbetragen ausgezahlt werden kann. Richter erhalten einen Anteil der vom Landesgesetzgeber
bereitgestellten Mittel als Pauschalbetrag, der als Ausgleichspauschale bezeichnet wird (§ 68 Absatz 3). Die
Leistungselemente gehéren nicht zu den verfassungsrechtlich geschiitzten Kernelementen der Besoldung
(BVerwG, Urteil vom 12. Dezember 1979, 6 C 96/78).

2.2.2 Die §§ 70 bis 75 regeln die Besoldung der Beamten auf Widerruf im Vorbereitungsdienst (§ 4 Absatz 4
Buchstabe a des Beamtenstatusgesetzes). lhnen wird mit der Ernennung kein Amt Ubertragen (vergleiche
§ 8 Absatz 3 des Beamtenstatusgesetzes). Die Besoldung wird daher in Form der Anwéarterbezlige
gewahrt, die insbesondere durch das Fehlen von Stufen und besondere Regelungen, zum Beispiel Zahlung
unter Auflagen beziehungsweise Kiirzung bei bestimmten Sachverhalten, gekennzeichnet sind. Fiir
Anwarter gilt der Alimentationsgrundsatz nach Artikel 33 Absatz 5 des Grundgesetzes nicht (BVerwG,
Beschluss vom 8. Dezember 2009, 2 B 43/09).

2.2.3 Als Leistungen im Sinne des Flnften Vermégensbildungsgesetzes erhalten Beamte beim Nachweis einer
entsprechenden Geldanlage vermdgenswirksame Leistungen nach den §§ 76 und 77. Die
vermdgenswirksamen Leistungen gehdéren nicht zu den verfassungsrechtlich geschiitzten Kernelementen
der Besoldung.

2.3 Gesetzesvorbehalt
2.3.1 Grundsatz

Die Besoldung der Beamten unterliegt einem strengen Regelungsmonopol des Gesetzgebers. Danach ist
eine Regelung nur durch Gesetz oder aufgrund einer gesetzlichen Ermachtigung durch Verordnung méglich.
Ausgeschlossen sind alle anderen Formen, zum Beispiel untergesetzliche, individual vertragliche als auch
tarifliche Regelungen. Die Grundlagen fir die Alimentation der Beamten finden sich damit im S&chsischen
Besoldungsgesetz . Weiterhin ist auch die analoge Anwendung von Rechtsvorschriften oder eine weite
Auslegung grundsatzlich unzuléssig, wenn dadurch anspruchsbegriindende Tatbestande ausgeweitet
werden, insbesondere zur Héhe einer Leistung oder zum Empféangerkreis. Eine Auslegung ist hingegen
mdglich, wenn lediglich die allgemeine Struktur des Besoldungsrechtsverhaltnisses betroffen ist.
Ausdrlcklich unwirksam sind Zusicherungen, Vergleiche und Vereinbarungen sowie Versicherungsvertrage,
die darauf gerichtet sind, einem Beamten eine hdhere als die gesetzlich zustehende Besoldung zu
verschaffen. Stellt die Behdrde die Unwirksamkeit eines Rechtsverhéltnisses fest, darf sie dieses nicht mehr
vollziehen. Zu Unrecht gewahrte Leistungen sind nach § 18 zurtick zu fordern. Der Gesetzesvorbehalt ist
hauptamtsbezogen und knlipft an das Amt im statusrechtlichen Sinne an. Vergltungen aus einem
Nebenamt, die bei gesamtwirtschaftlicher Betrachtung nach Grund und Hohe angemessen sind, kdnnen
Beamten gewéahrt werden. Ferner bedingt der strenge Gesetzesvorbehalt in der Besoldung, dass auch die
Verfassungs- oder Europarechtswidrigkeit einer Regelung nicht zu deren Unwirksamkeit fihrt. Sie bleibt bis
zur Ablésung durch eine rechtskonforme Folgeregelung beziehungsweise bis zur verfassungsgerichtlichen
Feststellung, ob ein Gesetz als mit dem Grundgesetz vereinbar oder unvereinbar gilt oder fiir nichtig erklart
wird, bestehen und muss daher von den Dienstherren weiter vollzogen werden (vergleiche Nummer 7.6.2).

2.3.2 Ausgewdhlte Problemlagen

2.3.2.1 Fursorgeleistungen (zum Beispiel Beihilfe, Heilfirsorge, Jubildumszuwendungen, Sachschadenersatz) sind
zulassig. Diesen mangelt es als Zusatzleistung aus Fiirsorgegriinden des Dienstherrn allen Beamten
gegenulber regelmaBig am direkten Bezug zur Tatigkeit im Hauptamt. Sie unterliegen grundsatzlich nicht
dem strengen Gesetzesvorbehalt des Sachsischen Besoldungsgesetzes . Dass der Uiberwiegende Teil der
Flrsorgeleistungen im Freistaat Sachsen auf gesetzlicher Grundlage gewahrt wird, ist dem
verfassungsrechtlichen Bestimmtheitsgebot und dem Wesentlichkeitsgrundsatz geschuldet, nicht dem
besoldungsrechtlichen Gesetzesvorbehalt.

2.3.2.2 Jobticket-Angebote, bei denen der Dienstherr einen Beitrag je Ticket oder in pauschaler Form direkt an den
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Anbieter leistet, sind Sachbezlige und nach § 16 zu bewerten (vergleiche Nummer 16.6). Die Beamten
erhalten in diesem Fall keine zusétzliche Besoldung in Geld, sondern einen Sachbezug in Form eines
preisreduzierten Tickets. Jobticket-Angebote, bei denen Beamten direkt ein Zuschuss zu einem Ticket
gezahlt werden soll, sind mangels gesetzlicher Regelung nicht méglich. Bei einer Leistung, die dem
Beamten fiir den taglichen Weg von der Wohnung zur Dienststelle gewahrt wird, ist (anders als
beispielsweise bei einer Nebentétigkeit) ein Zusammenhang mit der Tatigkeit im Hauptamt gegeben und
damit als Besoldung nur auf gesetzlicher Grundlage mdglich.

2.3.2.3 Vergleiche haben eine gesetzliche Grundlage in § 1 des Gesetzes zur Regelung des
Verwaltungsverfahrens- und des Verwaltungszustellungsrechts fiir den Freistaat Sachsen in Verbindung mit
§ 55 des Verwaltungsverfahrensgesetzes. Sie sind zuldssig, soweit ein ungewisser Sachverhalt oder eine
ungewisse Rechtslage gegeben sind. Ein ungewisser Sachverhalt kann vorliegen, wenn trotz sorgfaltiger
Ermittlung der geltend gemachte Sachverhalt nur durch weitere, aber unverhaltnismaBige Aufwendungen
seitens des Dienstherrn aufgekléart werden kann. Eine ungewisse Rechtslage liegt vor, wenn von den
Parteien ein Sachverhalt unstrittig angenommen wird, aber aufgrund fehlender héchstrichterlicher
Entscheidungen oder divergierender Urteile Ungewissheit (iber die Rechtsfolgen herrscht. Vergleiche
kénnen auch im Rahmen eines gerichtlichen Verfahrens nach § 106 der Verwaltungsgerichtsordnung
geschlossen werden.

2.3.2.4 Vergltungen im Nebenamt miissen nach Grund und H6he angemessen sein, um nicht als unzuléssige
Zusatzalimentation zu gelten, die wiederum dem besoldungsrechtlichen Gesetzesvorbehalt unterliegen
wirde.

2.3.2.5 Ausbildungs- und Priifungsvergitungen fir Beamte sind mit Ausnahme der in § 62 geregelten Falle nur
zulassig, soweit Lehr- oder Prifungstatigkeiten im Nebenamt wahrgenommen werden und keine zeitliche
oder inhaltliche Entlastung im Hauptamt vorliegt.
Beispiel:
Ein Beamter ist als Dozent an der Fachhochschule fur éffentliche Verwaltung und Rechtspflege Meif3en,
Fortbildungszentrum des Freistaates Sachsen tatig. Er flihrt diese Tatigkeit neben seinem Hauptamt aus.
Die wahrend der Lehrveranstaltung versdumte Arbeitszeit braucht er nach einer entsprechenden
Vereinbarung mit der Dienststelle nicht nachzuholen. Fir die Tatigkeit als Dozent an der Fachhochschule
kann keine VergUtung gewéhrt werden, da mit der Befreiung von der Pflicht zur Nacharbeit eine zeitliche
Entlastung im Hauptamt gewéhrt wird. Vergitet werden kann aber eine Vor- und Nachbereitung der
Lehrveranstaltung oder das Erstellen oder Korrigieren von Leistungsnachweisen, soweit diese Tatigkeiten
auBerhalb der Dienstzeit ausgefuhrt werden.

24 Verzichtsverbot

Das Verzichtsverbot wirkt umfassend und garantiert die Rechtsstellung gegentiber dem Dienstherrn. Die
Annahme eines Angebotes, auch fir eine niedrigere Besoldung Dienst zu leisten, etwa bei einer
angespannten Lage auf dem Arbeitsmarkt, ist nicht mdglich. Ein Verzicht ist weder direkt vom Beamten
gegenlber dem Dienstherrn noch zu Gunsten eines Dritten méglich. Das Verbot steht auch Modellen einer
Entgeltumwandlung entgegen, die fiir Beamte steuerlich oder wirtschaftlich vorteilhaft waren, zum Beispiel
im Rahmen von zusatzlicher Altersvorsorge. Kénnen die Anspruchsvoraussetzungen fir eine Leistung nicht
festgestellt werden, weil der Beamte die notwendigen Angaben oder Unterlagen nicht beibringen kann oder
will, stellt dies keinen Verzicht auf Besoldung dar. Ebenso steht das Verzichtsverbot einem Antrag auf
Beurlaubung unter Wegfall der Besoldung, der Versetzung in ein Amt mit niedriger Besoldungsgruppe
(BesGr.) oder einer anderen fur den Beamten finanziell ungiinstigen MaBnahme nicht entgegen.

3. Zu § 3 Hauptberuflichkeit

3.0 Allgemeines

Die Definition der Hauptberuflichkeit spielt insbesondere bei der Stufenzuordnung nach § 28 und § 35 eine
Rolle. Ferner kommt die Regelung bei Anwarterbeziigen nach Ablegen der Laufbahnpriifung (§ 71) zum
Tragen.

3.1 Entgeltlichkeit

Eine hauptberufliche Tatigkeit im Sinne der Vorschrift ist nur eine Beschaftigung, die gegen Besoldung oder
Arbeitsentgelt ausgetibt wird. Auf die Hohe des Entgeltes kommt es nicht an. Bei freiberuflicher oder
selbststandiger Tatigkeit ist Entgeltlichkeit gegeben, wenn sie erkennbar mit Gewinnerzielungsabsicht
ausgelbt wurde. Entgeltlichkeit liegt auch vor, wenn bei einer durch Erkrankung oder Unfall eingetretenen
Arbeitsunfahigkeit zwar kein Entgelt gezahlt wurde, das Arbeitsverhaltnis aber fortbestand. Das gleiche gilt,
wenn anstelle des Entgeltes Mutterschutzlohn oder Mutterschaftsgeld nach dem Mutterschutzgesetz
gewahrt wurde.

Nicht entgeltlich sind
- die Tatigkeit eines Soldaten nach dem Wehrpflichtgesetz,
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- die Tétigkeit als Zivildienstleistender oder
- die Tétigkeit in einem freiwilligen sozialen Jahr oder in einem freiwilligen ékologischen Jahr.
3.2 Schwerpunkt der beruflichen Tatigkeit

Der Schwerpunkt einer beruflichen Tatigkeit setzt voraus, dass es sich bei der zu priifenden Tatigkeit um die
Auslbung eines Berufes handelt. Tatigkeiten, die ausschlieBlich oder weit Uberwiegend der eigenen
Ausbildung dienen, stellen keine berufliche Tatigkeit dar. Im Rahmen der Uberpriifung ist jedoch auf die
tatsachlich ausgelibte Tatigkeit abzustellen. Danach kann eine berufliche Tatigkeit im Einzelfall auch im
Rahmen einer formell der Ausbildung dienenden Tétigkeit erfolgen. So ist zum Beispiel ein Praktikant
beruflich tétig, wenn die Tatigkeit nicht Bestandteil einer Ausbildung ist und er — vergleichbar den anderen
Mitarbeitern — in die Arbeitsprozesse voll integriert ist. Dass die Tatigkeit den Schwerpunkt der beruflichen
Tétigkeit darstellt, kann unterstellt werden, wenn die Gbrigen konkretisierenden Tatbestédnde des § 3 (siehe
insbesondere Nummer 3.3 bis 3.5) erflllt sind, sie also den Uberwiegenden Teil der Arbeitskraft
beansprucht, dem durch Ausbildung und Berufswahl gepragten Berufsbild entspricht und in einem im
Beamten- oder Richterverhéltnis zuldssigen Umfang abgeleistet wird. Wenn die konkretisierenden
Tatbestande nicht eindeutig erfillt sind, sind die Lebensumstande des Betroffenen zu beriicksichtigen. Bei
Studierenden ist immer das Studium als Téatigkeitsschwerpunkt anzusehen. Denn im Verhaltnis von Studium
und Tatigkeit ist nicht auf die konkret zur Verfligung stehende Zeit abzustellen, sondern auf die allgemeine
Bedeutung des Studiums flr die spatere Tatigkeit. Dabei kommt es auch nicht darauf an, ob die
Voraussetzungen flir den ordnungsgemaBen Abschluss eines Studiums beispielsweise in Form von
Scheinen bereits erflllt waren; maBgeblich ist allein, ob das Studium noch betrieben wurde (VGH
Mannheim, Beschluss vom 6. Juni 1989, 4 S 1267/88). Damit kann auch die vorlesungsfreie Zeit bei der
Beurteilung des Schwerpunktes der beruflichen Tatigkeit nicht gesondert betrachtet werden.

3.3  Uberwiegender Teil der Arbeitskraft

Bei mehreren Tatigkeiten beansprucht die Tatigkeit den Gberwiegenden Teil der Arbeitskraft, die den
gréBten Teil der geleisteten Arbeitszeit einnimmt. Bei geringen Abweichungen, kann auch eine Tatigkeit als
hauptberuflich betrachtet werden, die einen kleineren als den gréBten Teil der Arbeitszeit einnimmt. Eine
geringflgige Abweichung kann unterstellt werden, wenn sie nicht mehr als 10 Prozent der gesamten
Arbeitszeit ausmacht.

3.4 Berufsbild

Eine dem Berufsbild entsprechende Téatigkeit liegt vor, wenn bei der Wahrnehmung der konkret zu
beurteilenden (anderen) Arbeitsaufgabe solche beruflichen Kenntnisse und Fertigkeiten vorausgesetzt
werden, wie sie bei dem Studium oder der Ausbildung zu einem Beruf erworben werden; bei einem im
Wesentlichen berufsfremdem Einsatz ist dieses Kriterium regelméaBig nicht erfdllt. Liegt noch keine
abgeschlossene Ausbildung vor oder handelt es sich um Ubergangszeitraume, kann auch fiir Hilfsarbeiten
unterstellt werden, dass diese der Berufswahl entsprechen. Als Ubergangszeitraume sind in Anlehnung an
§ 32 Absatz 4 Satz 1 Nummer 2 Buchstabe b des Einkommensteuergesetzes in der Fassung der
Bekanntmachung vom 8. Oktober 2009 (BGBI. | S. 3366, 3862), das zuletzt durch Artikel 1, 2 und 3 des
Gesetzes vom 2. November 2015 (BGBI. | S. 1834) geéndert worden ist, Zeitrdume von bis zu 4 Monaten
anzusehen. Erfolgt eine berufliche Neuausrichtung, kann auch die Tatigkeit in einem anderen Beruf als eine
der Berufswahl entsprechende Tatigkeit angesehen werden.

3.5 Zulassiger Umfang

3.5.1 Die Mindestbeschéftigungszeit fir eine Hauptberuflichkeit ist ab einer Teilzeitbeschaftigung nach § 98
Absatz 4 des Sé&chsischen Beamtengesetzes mit mindestens 12 Stunden wdchentlich erreicht. Im Einzelfall
kdnnen Teilzeitbeschéaftigungen im Rahmen der Elternzeit mit weniger als 12 Stunden als hauptberuflich
gelten, wenn die Umstande eine ernsthafte berufliche Beschaftigung nicht zweifelhaft erscheinen lassen.
Bei der Beurteilung kommt es ausschlieBlich auf den zeitlichen Umfang der Beschéftigung an. Es ist nicht
Voraussetzung, dass der verkirzte Arbeitszeitumfang auf einen der in § 98 Absatz 1 des Séachsischen
Beamtengesetzes beziehungsweise § 24 Absatz 2 der S&chsischen Urlaubs-, Mutterschutz- und
Elternzeitverordnung genannten Griinde zuriickzufiihren ist. Bei der Beurteilung des in einem Beamten-
oder Richterverhaltnis zulassigen Arbeitszeitumfangs kommt es auf die beamten- und richterrechtlichen
Vorschriften zum Zeitpunkt der Tatigkeit an.

3.5.2 Téatigkeiten bei einem anderen 6ffentlich-rechtlichen Dienstherrn nach § 4 Absatz 1 sind nach den jeweils
maBgeblichen beamten- und richterrechtlichen Vorschriften bezuglich des zulassigen Arbeitszeitumfangs zu
beurteilen.

3.5.3 Téatigkeiten im Ausland sind nach dem fir den Freistaat Sachsen zuldssigen Arbeitszeitumfang in einem
Beamten- oder Richterverhdltnis zu beurteilen. Fir die Prifung, ob der tatsachliche Arbeitszeitumfang in
einem Beamten- oder Richterverhéltnis zulassig gewesen ware, ist die regelmaBige wbchentliche Arbeitszeit
des Beschéftigungsverhaltnisses im Ausland maBgebend. Ist diese nicht ermittelbar und kann diese auch
nicht durch die Beamten nachgewiesen werden, so ist die flir den Freistaat Sachsen geltende regelmaBige
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wdchentliche Arbeitszeit zugrunde zu legen.

Beispiel:

Ein Beamter war im Jahr 2009 mit 11 Wochenstunden in einem privatrechtlichen Unternehmen in Danemark
beschaftigt. Aus dem Arbeitsvertrag ergibt sich, dass die regelmaBige wochentliche Arbeitszeit in dem
Unternehmen 35 Wochenstunden betrug. Diese Zeit soll nach § 28 Absatz 2 als férderliche Tatigkeit
anerkannt werden. Es ist fraglich, ob es sich bei dieser Tatigkeit um eine hauptberufliche Tatigkeit gehandelt
hat; alle anderen Voraussetzungen des § 3 sind erfullt.

Lésung:

Die Mindestbeschéftigungszeit umfasste nach sachsischem Recht zum Zeitpunkt der Tétigkeit

mindestens 30 Prozent der regelmaBigen wochentlichen Arbeitszeit (§ 98 Absatz 4 des Séachsischen
Beamtengesetzes). Bei 11 von 35 Wochenstunden lag der Arbeitszeitanteil des Beamten bei 31,43 Prozent.
Es handelt sich somit um eine hauptberufliche Tatigkeit.

Wirde es keine Informationen zur regelmaBigen wdchentlichen Arbeitszeit innerhalb des déanischen
Unternehmens geben, wére die Rechtslage des Freistaates Sachsen zugrunde zu legen. Bei einer
regelmasigen wdchentlichen Arbeitszeit von 40 Wochenstunden nach § 1 Absatz 1 der Sachsischen
Arbeitszeitverordnung ware die Hauptberuflichkeit folglich nicht gegeben (11 von 40 Wochenstunden
sind 27,5 Prozent).

3.5.4 Die Arbeitszeit bei Lehrern und Schulleitern ist aufgrund der Unterrichtstatigkeit durch eine wéchentliche
Pflichtstundenzahl festgelegt. Die Erledigung der ubrigen dienstlichen Aufgaben ist nicht an feste
Arbeitszeiten gebunden und zeitlich deshalb nicht exakt messbar (BVerwG, Urteil vom 23. September 2004,
2 C 61/03). Dies macht es erforderlich, die Hauptberuflichkeit einer Lehrertatigkeit durch eine
Vergleichsberechnung zu bestimmen. Der zeitliche Umfang der Unterrichtstatigkeit muss ins Verhaltnis zur
jeweils vollen Pflichtstundenzahl gesetzt werden. Die Tatigkeit ist hauptberuflich, wenn der sich daraus
ergebende Anteil hdher ist als der Anteil des zeitlichen Mindestumfangs der Teilzeitbeschéftigung im
Verhaltnis zur Regelarbeitszeit (BVerwG, Urteil vom 25. Mai 2005, 2 C 20/04, Rn. 23).

Beispiel:

Ein Lehrer ist im Freistaat Sachsen mit einer Wochenstundenzahl von 13 Stunden beschéftigt. Die
regelmaBige wdchentliche Pflichtstundenzahl betrégt 28 Stunden. Die regelmaBige wdchentliche Arbeitszeit
fir Beamte betragt 40 Wochenstunden, eine Teilzeit ist nach § 98 Absatz 4 des Sachsischen
Beamtengesetzes bis zu 30 Prozent der regelméaBigen wdchentlichen Arbeitszeit zulassig

(= 12 Wochenstunden).

Lésung:

Umfang Unterrichtstatigkeit zur vollen Pflichtstundenzahl: 13 Stunden / 28 Stunden = 0,46 = 46 Prozent
Der Anteil der Pflichtstunden ist héher als der Anteil des Mindestumfangs der Teilzeitbeschéaftigung

(30 Prozent). Das Tatbestandsmerkmal des in einem Beamten- oder Richterverhaltnis zulassigen
Arbeitszeitumfangs ist damit erfillt.

Alternative:

Die Wochenstundenzahl des Lehrers betragt lediglich 8 Stunden.

Lésung:

Umfang Unterrichtstatigkeit zur vollen Pflichtstundenzahl: 8 Stunden / 28 Stunden = 0,29 = 29 Prozent
Der Anteil der Pflichtstunden ist niedriger als der Anteil des Mindestumfangs der Teilzeitbeschaftigung
(30 Prozent). Das Tatbestandsmerkmal des in einem Beamten- oder Richterverhéltnis zulassigen
Arbeitszeitumfangs ist damit nicht erfillt.

3.5.5 Das Tatbestandsmerkmal des zuldssigen Umfangs ist regelmagig nicht erflllt bei Werkvertragen im Sinne
des § 631 des Burgerlichen Gesetzbuches. Gegenstand eines Werkvertrages ist die Herstellung oder
Veranderung einer Sache oder ein anderer durch Arbeit oder Dienstleistung herbeizufihrender Erfolg. Hier
fehlt es in der Regel an der Messbarkeit des Arbeitsumfangs. Etwas anderes gilt, wenn der Beamte den
tatsachlichen Arbeitsumfang gegenilber der Personal verwaltenden Dienststelle nachweisen kann.

3.6 Zusammenrechnen mehrerer Téatigkeiten

Die Zeiteinheiten bei den Nummern 3.3 und 3.5 sind in der Regel je Dienstverhaltnis zu betrachten.
Inhaltlich sehr ahnliche Tatigkeiten zum selben Arbeitgeber kénnen zu einer Tatigkeit zusammengefasst
werden. Dies gilt insbesondere, wenn — wie zum Beispiel bei wissenschaftlichen Mitarbeitern — nur aus
organisatorischen oder fiskalischen Griinden mehrere Arbeitsvertrdge geschlossen werden. Der inhaltliche
Zusammenhang ist gegenlber der Personal verwaltenden Dienststelle glaubhaft zu machen.

4, Zu § 4 Offentlich-rechtliche Dienstherren

41 Offentlich-rechtliche Dienstherren

4.1.1 MaBgeblich fiir die Eigenschaft als Dienstherr ist, dass ein Abh&ngigkeitsverhaltnis besteht, kraft dessen ein
Dienstleistender gegeniber dem Dienstherrn zu einer bestimmten Téatigkeit verpflichtet ist oder Weisungen
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unterliegt. Ob die Tétigkeit in einem Beamtenverhaltnis, einem Beschéftigungsverhaltnis oder einem
anderen Rechtsverhaltnis zum Dienstherrn ausgelbt wird, ist unerheblich.

4.1.2 Die Aufzéhlung beinhaltet alle 6ffentlich-rechtlichen Gebietskdrperschaften und daneben auch die weiteren
offentlich-rechtlichen Trager der unmittelbaren und der mittelbaren Staatsverwaltung. Es ist nicht
Voraussetzung, dass die benannten Einrichtungen Dienstherrnfahigkeit besitzen. Ausgeschlossen sind
Tatigkeiten bei privatrechtlich organisierten Einrichtungen, auch wenn der Einfluss der 6ffentlich-rechtlichen
Trager durch finanzielle oder organisatorische MaBnahmen gewéahrleistet ist.

4.1.3 Offentlich-rechtlicher Dienstherr ist nur, wer seinen Sitz im Gebiet der Bundesrepublik Deutschland hat.
4.2 Gleichgestellte Tatigkeiten

4.2.0 Fdir die Beurteilung, ob eine gleichartige Tatigkeit vorliegt, ist auf die Grundsétze des § 28 Absatz 1
Nummer 1 abzustellen; insbesondere muss es sich um hauptberufliche Tatigkeiten im Sinne des § 3
handeln.

4.2.1 Die Staatsangehdérigkeit bezeichnet die Zuordnung eines Menschen zu einem bestimmten Staat, mit allen
Rechten und Pflichten. Wer Staatsangehdriger eines Mitgliedstaates der Européischen Union (EU) ist,
bestimmt sich nach den jeweiligen nationalen Vorschriften. In der Bundesrepublik Deutschland wird die
Staatsangehdrigkeit durch Artikel 116 des Grundgesetzes und das Staatsangehdrigkeitsgesetz geregelt. Zu
den 28 Mitgliedstaaten der EU z&hlen neben der Bundesrepublik Deutschland: Belgien, Bulgarien,
Danemark, Estland, Finnland, Frankreich, Griechenland, Irland, Italien, Kroatien, Lettland, Litauen,
Luxemburg, Malta, Niederlande, Osterreich, Polen, Portugal, Ruméanien, Schweden, Slowakei, Slowenien,
Spanien, Tschechische Republik, Ungarn, Vereinigtes Kénigreich und Zypern (Stand: 2015). Hierzu zahlen
auch die in Artikel 349, 355 Absatz 1 der konsolidierten Fassung des Vertrages Uber die Arbeitsweise
der Européischen Union (AEUV) (ABI. C 326 vom 26.10.2012, S. 47) genannten Gebiete:

- Guadeloupe,

- Franzdsisch-Guayana,
- Martinique,

- Runion,

- Saint Barthlemy,

- Saint Martin,

- die Azoren,

- Madeira und

- die Kanarischen Inseln.

Gleiches gilt fiir Staaten, mit denen besondere Abkommen zur Arbeitnehmerfreiziigigkeit geschlossen
wurden, wie zum Beispiel mit der Schweiz durch das Abkommen zwischen der Européischen Gemeinschaft
und ihren Mitgliedsstaaten einerseits und der Schweizerischen Eidgenossenschaft andererseits tber die
Freiziigigkeit vom 21. Juni 1999, das mit dem Gesetz vom 2. September 2001 (BGBI. Il S. 810) in den Rang
einfachen Bundesrechts Uberfluhrt wurde. Lediglich mit der EU assoziierte Lander und Hoheitsgebiete im
Sinne des Anhangs Il zum AEUV, zum Beispiel Grénland oder Franzdsisch-Polynesien (Artikel 198 Absatz 1
AEUV) und sonstige besondere Gebiete, zum Beispiel die Farder, fallen demgegeniiber nicht unter Absatz 2
Nummer 1. Einrichtungen der EU sind insbesondere: der Européische Rat, das Européische Parlament, der
Rat der Europaischen Union, die Europaische Kommission, die Gerichte der Europaischen Union,

der Europaische Rechnungshof, die Europaische Zentralbank, der Europaische Auswértige Dienst,

der Europaische Wirtschafts- und Sozialausschuss, der Ausschuss der Regionen, die Européische
Investitionsbank, der Européische Birgerbeauftragte, der Europaische Datenschutzbeauftragte, das Amt flr
Ver6ffentlichungen, das Europadische Amt fir Personalauswahl, die Européaische Verwaltungsakademie und
die Européischen Agenturen. Keine Einrichtungen der EU sind unter anderem die Vertretungen von
Gewerkschaften, Parteien oder Staaten. Was 6ffentlicher Dienst eines Mitgliedstaates der EU ist, orientiert
sich an den nationalen Verhaltnissen. Ob es sich um einen Mitgliedstaat der EU handelt, ist zum Zeitpunkt
der Entscheidung zu prufen. Auf den Zeitpunkt der Tatigkeit — vor oder nach dem Beitritt zur EU — kommt es
nicht an.

4.2.2 Die Tatigkeit in der ehemaligen Deutschen Demokratischen Republik (DDR) muss — bei einer fiktiven
Betrachtung — Gbertragen auf den Geltungsbereich des Grundgesetzes einer Tatigkeit bei einer juristischen
Person des o6ffentlichen Rechts entsprechen. Diese Voraussetzung ist hinsichtlich aller Ebenen der
staatlichen Verwaltung in der ehemaligen DDR (Ministerien, Bezirks-, Kreis-, Gemeindeverwaltung), des
Polizeidienstes, der Zollverwaltung, der Universitaten, der Rechtspflege und der Nationalen Volksarmee
erflllt. Bei sonstigen Bereichen staatlichen Wirkens (zum Beispiel Gesundheitswesen,
Forschungseinrichtungen, Erholungseinrichtungen, Arbeitsschutz) muss jeweils im Einzelfall entschieden
werden, ob die Voraussetzung fiir die Anerkennung als Tatigkeit bei einem 6&ffentlich-rechtlichen Dienstherrn
vorliegt. Um eine Tatigkeit bei einem &ffentlich-rechtlichen Dienstherrn handelt es sich grundsétzlich nicht
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bei Beschaftigungszeiten in den volkseigenen Betrieben und in Handelsorganisationen in der ehemaligen
DDR. Auf die Ausnahmen in § 29 wird verwiesen.

4.2.3 Die Tatbestandsmerkmale ,volksdeutscher Vertriebener” und ,Spataussiedler” sind durch die Verweise auf
die entsprechenden Normen des Bundesvertriecbenengesetzes definiert. Ob ein Dienst bei einem 6&ffentlich-
rechtlichen Dienstherrn des Herkunftslandes vorliegt, orientiert sich an den nationalen Verhaltnissen zum
Zeitpunkt der Tatigkeit.

5. Zu § 5 Beginn und Ende

5.1 Der Beginn des Anspruchs auf Besoldung ist abhangig vom Wirksamwerden der im Folgenden erlduterten
statusrechtlichen MaBnahmen. Eine Ernennung wird mit dem Tag der Aushandigung der
Ernennungsurkunde wirksam, sofern nicht in der Urkunde ein spéaterer Tag bestimmt ist (§ 10 Absatz 4 des
Sachsischen Beamtengesetzes). Bei Versetzung, Ubernahme oder Ubertritt wird das Beamtenverhaltnis mit
dem neuen Dienstherrn fortgesetzt (§ 15 Absatz 3 Satz 2 und § 17 Absatz 1 des Beamtenstatusgesetzes,
§ 34 Absatz 1 des Sachsischen Beamtengesetzes). Der Zeitpunkt des Wirksamwerdens ergibt sich bei
Versetzung und Ubernahme aus der Versetzungs- oder Ubernahmeverfligung und bei einem Ubertritt kraft
Gesetzes aus der jeweiligen gesetzlichen Regelung. Das Fortsetzen des Dienstverhaltnisses beim neuen
Dienstherrn bedingt die gleichzeitige Beendigung des Dienstverhaltnisses beim abgebenden Dienstherrn mit
der Folge, dass in Féallen des Wechsels durch Versetzung (§ 32 Absatz 1 des Sachsischen
Beamtengesetzes , § 15 Absatz 1 des Beamtenstatusgesetzes), Ubernahme (§ 33 Absatz 2 Satz 1 des
Séachsischen Beamtengesetzes , § 16 Absatz 2 und 3 des Beamtenstatusgesetzes) oder Ubertritt (§ 33
Absatz 1 des Sachsischen Beamtengesetzes , § 16 Absatz 1 des Beamtenstatusgesetzes) kein
Besoldungsanspruch gegeniiber dem bisherigen Dienstherrn mehr besteht. Ein Widerspruch oder eine
Anfechtungsklage gegen eine Versetzung entfalten grundséatzlich keine aufschiebende Wirkung (§ 54
Absatz 4 des Beamtenstatusgesetzes). Damit endet der Besoldungsanspruch gegeniiber dem bisherigen
Dienstherrn zu dem in der Versetzungsverfligung genannten Zeitpunkt. Eine rickwirkende Einweisung in
eine Planstelle ist geman § 49 Absatz 2 der Sachsischen Haushaltsordnung nur im Falle einer Beférderung
nach § 27 Absatz 1 des Sé&chsischen Beamtengesetzes mdglich. Diese kann flr bis zu 3 Monate zum
Ersten des Monats, der sich aus der Rickwirkung ergibt, erfolgen. Der Anspruch auf die héhere Besoldung
entsteht nicht mit Wirksamwerden der statusrechtlichen MaBnahme, sondern bereits zu dem in der
Einweisungsverfligung genannten Zeitpunkt. Daraus ergibt sich ein tatsachlicher, maximaler
Rackwirkungszeitraum von 4 Monaten.

Beispiel 1:

Aushandigung des Einweisungsschreibens: 1. April 2015
Rickwirkende Planstelleneinweisung: 3 Monate
Wirksamkeit der Einweisungsschreibens: 1. Januar 2015
Die Ruckwirkung wird deshalb zum 1. Januar 2015 wirksam.

Beispiel 2:

Aushandigung des Einweisungsschreibens: 30. April 2015
Ruckwirkende Planstelleneinweisung: 3 Monate
Wirksamkeit der Einweisungsschreibens: 30. Januar 2015

Die Ruckwirkung wird deshalb zum 1. Januar 2015 wirksam.

Bei einer Beférderung innerhalb der Amter der hauptamtlichen kommunalen Wahlbeamten entsteht der
Anspruch auf die héhere Besoldung mit der MaBnahme, die der Einweisungsverfligung entspricht. § 147
des Sachsischen Beamtengesetzes und § 30 regeln Besoldungsgruppen und Zeitpunkte etwaiger
MaBnahmen, die einer Beférderung entsprechen kdnnen, umfassend und gehen als gesetzliche Regelungen
etwaigen Beschllissen kommunaler Gremien vor.

5.2 Der Anspruch auf Besoldung endet regelmafiig mit dem Ausscheiden aus dem Dienstverhéltnis. Das
Ausscheiden aus dem Dienstverhaltnis entspricht dem Ende des Beamtenverhaltnisses im Statusrecht (§ 21
des Beamtenstatusgesetzes). Die Tatbesténde fir die Beendigung des Beamtenverhaltnisses mit einem
anschlieBenden Verlust des Besoldungsanspruchs sind abschlieBend in § 21 des Beamtenstatusgesetzes
in Verbindung mit den §§ 40 ff. des Sachsischen Beamtengesetzes geregelt. Der Besoldungsanspruch
endet damit mit dem Ablauf des Tages, an dem das Beamten- oder Richterverhéltnis durch

- Entlassung kraft Gesetzes,
- Entlassung durch Verwaltungsakt,
- Eintritt in den Ruhestand wegen Erreichens der Altersgrenze,
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- Versetzung in den Ruhestand wegen Dienstunfahigkeit oder auf Antrag,
- Verlust der Beamtenrechte,

- Entfernung aus dem Beamtenverhéltnis und

- Tod

endet. Die Besoldung fiir die restlichen Tage des Sterbemonats wird den Erben belassen. Das
Beamtenverhéltnis endet ferner durch Versetzung in den einstweiligen Ruhestand. Die
besoldungsrechtlichen Auswirkungen sind in § 9 geregelt. Auf Nummer 9 wird verwiesen. Fir Anwérter
gelten besondere Bestimmungen. Auf die Nummern 70 bis 75 wird verwiesen.

5.3 Besteht der Anspruch auf Besoldung nicht fir einen vollen Kalendermonat, erfolgt die Berechnung der
Besoldung nach Kalendertagen. Bei der Berechnung anteiliger Anspriiche in Monaten mit 31 Kalendertagen
sind je Anspruchstag 1/31, in Monaten mit 30 Kalendertagen 1/30 und im Februar 1/28 beziehungsweise in
einem Schaltjahr 1/29 der (Monats-)Bezlige zugrunde zu legen. Etwas anderes gilt fiir die nach Stunden
berechneten Bezligebestandteile bei Gewéhrung von Erschwerniszulagen sowie einer Vergitung fir
geleistete Mehrarbeit. Auf die Nummern 59 und 60 wird verwiesen.

54 Fallig ist die Besoldung am ersten Tag des Monats, soweit der Anspruch nicht nach Absatz 1 spater
entsteht. Auf Nummer 6.1 wird hingewiesen.

5.5 Die ,kaufmannische Rundungsregelung* ist auf alle Rechenvorgénge anzuwenden, soweit nicht etwas
Abweichendes bestimmt wird.
Beispiel:
Berechnung der Bruttobezlige eines verheirateten Beamten in der BesGr. A 6 (Anfangsgrundgehalt). Fir die
Berechnung wird unterstellt, dass Anspruch auf Besoldung fiir 9 Tage eines Monats mit 31 Tagen besteht.

Bezeichnung Monatswert |Nebenrechnung Monats-
Teilanspruch
9/31 gerundet
des Monatswerts
Grundgehalt BesGr. A 6 1 983,33 Euro (575,805 48390 575,81 Euro
Stufe 1
Familienzuschlag Stufe 1 117,58 Euro |34,136 12903 34,14 Euro
Summe 2 100,91 Euro 609,95 Euro
Kirzung nach § 8 -3,04875 -3,05 Euro
Bruttobezlige 606,90 Euro

6. Zu § 6 Zahlungsweise

6.1 Die Zahlung im Voraus ist gewahrleistet, wenn die Zahlung am letzten Bankwerktag des Vormonats erfolgt.
Ausnahmen vom Grundsatz der Zahlung im Voraus bestehen fiir Erschwerniszulagen (§ 59 Absatz 2
Satz 3), Mehrarbeitsvergitung (§ 60 Satz 4), Vollstreckungsvergitung (§ 61 Absatz 1 Satz 3),
Prifungsvergitung (§ 62 Satz 3), bei der leistungsorientierten Besoldung (§ 67 Absatz 2 Satz 1, § 68
Absatz 2 Satz 2) und fir Aufwandsentschadigungen (§ 78 Absatz 1 Satz 3). Diese Leistungen sind zum
Zeitpunkt der Festsetzung féllig und kdnnen mit den laufenden Bezligen des Folgemonats gezahlt werden.
Entsprechendes gilt, wenn der Anspruch geman § 5 Absatz 1 erst im Laufe des Monats entsteht.

6.2 Die Besoldung und die Erstattung dienstbedingter Aufwendungen werden regelmaBig unbar gezahlt. Die
Beamten sind zur Einrichtung eines Bankkontos verpflichtet. Dieses muss zur Teilnahme am
Uberweisungsverkehr berechtigen.

7. Zu § 7 Verjahrung von Anspriichen

71 Verjahrungsfrist

Die Verjahrungsfrist fir die Besoldung und den Ersatz dienstbedingter Aufwendungen (§§ 78, 79)

betragt 5 Jahre. Sie beginnt kenntnisunabhangig zum Schluss des Kalenderjahres, in dem der Anspruch
entstanden ist.

Beispiel:

Ein Anspruch auf Familienzuschlag der Stufe 1 entsteht durch Begriindung einer Lebenspartnerschaft am
1. April 2014 ab diesem Tag. Der Dienstherr wird aus Unkenntnis Uber den Anspruch vom
anspruchsberechtigten Beamten nicht unterrichtet. Die Anspriiche auf Familienzuschlag der Stufe 1
verjéhren fir die Monate April 2014 bis Dezember 2014 mit Ablauf des 31. Dezember 2019.
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Der Beginn der Verjahrung setzt das Bestehen eines besoldungsrechtlichen Anspruchs voraus. Hierzu wird
auf die Erlauterungen in Nummer 5.1 verwiesen. Die Regelung gilt nicht fir Leistungen auBerhalb der
Besoldung, zum Beispiel Fiirsorgeleistungen nach dem Sachsischen Beamtengesetz,
Urlaubsabgeltungsanspriiche nach Artikel 7 Absatz 2 der Richtlinie 2003/88/EG, Amtshaftungsanspriiche
nach Artikel 34 des Grundgesetzes in Verbindung mit § 839 des Burgerlichen Gesetzbuches oder
Anspriiche des Dienstherrn auf Schadenersatz nach § 48 des Beamtenstatusgesetzes (vergleiche § 76 des
Sachsischen Beamtengesetzes). Fur die Verjahrungsfrist bei Riickforderungsanspriichen wird auf die
Erlauterung in Nummer 18.2.10 verwiesen.

7.2 Neubeginn der Verjahrung

Ein Neubeginn der Verjahrung tritt nach § 212 Absatz 1 des Birgerlichen Gesetzbuches ein, wenn der
Schuldner den Anspruch anerkennt oder wenn eine gerichtliche oder behérdliche Vollstreckungshandlung
vorgenommen oder beantragt wird. Der Neubeginn der Verjahrung bewirkt, dass die bereits abgelaufene
Verjahrungszeit nicht beachtet wird und die Verjahrungsfrist in voller Lange erneut zu laufen beginnt. Beginn
der Frist ist in diesem Fall nicht der Schluss des Kalenderjahres, in dem der Anspruch entstanden ist,
sondern der Tag des vorgenannten Ereignisses.

7.3 Hemmung der Verjahrung

Die Verjahrung wird durch Verhandlungen zwischen Schuldner und Glaubiger (§ 203 des Blrgerlichen
Gesetzbuches), durch Rechtswegverfolgung (§ 204 des Blrgerlichen Gesetzbuches) oder durch
Verwaltungsakt (§ 1 des Gesetzes zur Regelung des Verwaltungsverfahrens- und des
Verwaltungszustellungsrechts fiir den Freistaat Sachsen in Verbindung mit § 53 Absatz 1 des
Verwaltungsverfahrensgesetzes) gehemmt. Die Hemmung bewirkt, dass der Zeitraum, wahrend dessen die
Verjahrung gehemmt ist, nicht in die Verjahrungsfrist eingerechnet wird (§ 209 des Burgerlichen
Gesetzbuches). Verhandlungen im Sinne des § 203 des Blrgerlichen Gesetzbuches liegen vor, wenn ein
Meinungsaustausch (ber den Anspruch erfolgt und nicht ein Beteiligter die Verhandlungen erkennbar
ablehnt. Die Hemmung beginnt mit der Aufnahme des Meinungsaustauschs. GeménR § 204 Absatz 1
Nummer 1 des Birgerlichen Gesetzbuches wird die Verjahrung durch die Erhebung der Klage oder geman
§ 204 Absatz 1 Nummer 12 des Biirgerlichen Gesetzbuches in Verbindung mit § 68 der
Verwaltungsgerichtsordnung durch Vorverfahren mit anschlieBender Klageerhebung gehemmt. Der
Zeitraum der Hemmung beginnt an dem Tage, an dem die Klage oder der Widerspruch erhoben wird. Die
Hemmung endet 6 Monate nach der rechtskraftigen Entscheidung oder der anderweitigen Beendigung des
eingeleiteten Verfahrens (§ 204 Absatz 2 Satz 1 des Birgerlichen Gesetzbuches) oder in derselben Frist
durch Stillstand mangels Betreibens des Verfahrens (§ 204 Absatz 2 Satz 2 des Burgerlichen
Gesetzbuches); maBgeblich ist die letzte Verfahrenshandlung. Ein Verwaltungsakt, der zur Feststellung
oder Durchsetzung des Anspruchs eines 6ffentlich-rechtlichen Rechtstragers erlassen wird, hemmt die
Verjahrung des Anspruchs (§ 1 des Gesetzes zur Regelung des Verwaltungsverfahrens- und des
Verwaltungszustellungsrechts fur den Freistaat Sachsen in Verbindung mit § 53 Absatz 1 Satz 1 des
Verwaltungsverfahrensgesetzes). Die Hemmung beginnt mit Bekanntgabe des Verwaltungsaktes. Die
Hemmung endet mit Eintritt der Unanfechtbarkeit des Verwaltungsaktes oder 6 Monate nach seiner
anderweitigen Erledigung (§ 1 des Gesetzes zur Regelung des Verwaltungsverfahrens- und des
Verwaltungszustellungsrechts fiir den Freistaat Sachsen in Verbindung mit § 53 Absatz 1 Satz 1 des
Verwaltungsverfahrensgesetzes). Ist der Riickforderungsbescheid unanfechtbar geworden, greift nach § 1
des Gesetzes zur Regelung des Verwaltungsverfahrens- und des Verwaltungszustellungsrechts flr den
Freistaat Sachsen in Verbindung mit § 53 Absatz 2 des Verwaltungsverfahrensgesetzes eine 30-jahrige
Verjahrungsfrist.

Beispiel:

Die Bezlgestelle fordert den Kinderanteil im Familienzuschlag wegen Entfall der
Anspruchsvoraussetzungen ab 1. Juli 2014 zuriick. Sie leitet das Rickforderungsverfahren mit
Anhdrungsschreiben vom 1. Dezember 2017 ein und erlasst den Rickforderungsbescheid nach
RickauBerung des Betroffenen am 26. Januar 2018. Der Betroffene geht mit Widerspruch und Klage
erfolglos gegen den Rickforderungsbescheid bis zur 2. Instanz vor. Das Urteil des Sachsischen
Oberverwaltungsgerichts wird mit Ablauf des 28. September 2020 rechtskraftig.

Far die Verjahrung ist das Entstehen des Riickforderungsanspruchs am 1. Juli 2014 (siehe Erlauterung in
Nummer 18.2.2) mafgeblich, die Verjahrungsfrist fir die Anspriiche aus 2014 beginnt nach § 7 Satz 2 mit
Ablauf des 31. Dezember 2014. Der Ruckforderungsanspruch fir die Anspriiche aus 2014 verjahrt damit
regelmé&Big mit Ablauf des 31. Dezember 2019.

Allerdings ist die Verjahrung geman § 203 des Burgerlichen Gesetzbuches fiir den Zeitraum vom Beginn
der Anhdérung bis Bekanntgabe des Rickforderungsbescheides und anschlieBend geman § 1 des Gesetzes
zur Regelung des Verwaltungsverfahrens- und des Verwaltungszustellungsrechts fir den Freistaat Sachsen
in Verbindung mit § 53 Absatz 1 des Verwaltungsverfahrensgesetzes bis zu dessen Unanfechtbarkeit
gehemmt, im Beispiel vom 1. Dezember 2017 bis zum Ablauf des 28. September 2020 fur 2 Jahre,

9 Monate und 28 Tage. Der Bezligeempfanger kdnnte sich deshalb erst mit Ablauf des 28. Oktober 2022 auf
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Verjahrung der Ruckforderungsanspriche aus 2014 berufen.

Dartber hinaus gilt durch die Unanfechtbarkeit des Riickforderungsbescheides eine 30-jahrige
Verjahrungsfrist geman § 1 des Gesetzes zur Regelung des Verwaltungsverfahrens- und des
Verwaltungszustellungsrechts fur den Freistaat Sachsen in Verbindung mit § 53 Absatz 2 Satz 1 des
Verwaltungsverfahrensgesetzes. Die Verjahrung beginnt mit der Unanfechtbarkeit des Verwaltungsaktes,
das heifBt mit Rechtskraft des Urteils des Sachsischen Oberverwaltungsgerichts am 28. September 2020.
Der Riickforderungsanspruch der Bezligestelle verjahrt demnach mit Ablauf des 27. September 2050.

7.4 Verpflichtung zur Einrede der Verjahrung

Der Dienstherr ist nicht nur berechtigt, sondern nach dem Grundsatz der sparsamen Haushaltsfihrung (zum
Beispiel § 7 Absatz 1 und § 34 Absatz 2 der Sachsischen Haushaltsordnung) grundsétzlich auch
verpflichtet, gegenlber Besoldungs- und Versorgungsanspriichen die Einrede der Verjahrung geltend zu
machen (BVerwG, Urteil vom 15. Juni 2006, 2 C 15/05). Der zivilrechtliche Grundsatz von Treu und Glauben
(§ 242 des Burgerlichen Gesetzbuches) ist dabei zu beachten.

7.5 Ubergangsregelung

Fir bis zum 1. April 2014 noch nicht verjahrte Anspriiche wird auf die Erlauterungen zur Ubergangsregelung
in Nummer 87 verwiesen.

7.6 Zeitnahe Geltendmachung

7.6.1  Fir Besoldungsanspriiche, die sich nicht unmittelbar aus dem Gesetz ergeben, sondern wegen Verletzung
der Alimentationspflicht durch den Dienstherrn vom Bundesverfassungsgericht zugesprochen werden, ist
das vom Bundesverfassungsgericht entwickelte Rechtsinstitut der zeithnahen Geltendmachung zu beachten.
Dieses kommt regelmaBig vor der Frage der Verjahrung von Anspriichen zum Tragen. Aus dem
Beamtenverhaltnis als wechselseitig bindendes Treueverhaltnis folgt nicht nur die Verpflichtung des
Dienstherrn, den Beamten amtsangemessen zu alimentieren, sondern umgekehrt auch die Pflicht des
Beamten, auf die Belastbarkeit des Dienstherrn und dessen Gemeinwohlverantwortung Riicksicht zu
nehmen. Deshalb kann der Beamte nicht erwarten, dass er aus Anlass einer verfassungsrechtlich
gebotenen Besoldungskorrektur ohne eigenes Zutun nachtraglich in den Genuss der Befriedigung eines
woma@glich jahrelang zuriickliegenden Unterhaltsbedarfs kommt, den er selbst gegeniiber seinem
Dienstherrn zeitnah nicht geltend gemacht hat. Da die Alimentation des Beamten aus gegenwartig zur
Verflgung stehenden Haushaltsmitteln erfolgt und der Haushaltsplan der nach Jahren getrennten
parlamentarischen Bewilligung durch das Haushaltsgesetz unterliegt, erkennt das
Bundesverfassungsgericht Anspriiche auf Nachzahlung der Differenz zwischen gesetzlich vorgesehener
und verfassungsrechtlich gebotener Besoldung flr die Zeit vor der verfassungsrechtlichen Feststellung erst
mit dem Beginn des Haushaltjahres zu, in dem der Beamte das Alimentationsdefizit dem Dienstherrn
gegenlber geltend gemacht hat (BVerfG, Beschluss vom 22. Marz 1990, 2 BvL 1/86; BVerfG, Beschluss
vom 19. Juni 2012, 2 BvR 1397/09).

7.6.2 Das Erfordernis der zeitnahen Geltendmachung gilt auch fiir Anspriiche auf der Grundlage einer
Vollstreckungsanordnung des Bundesverfassungsgerichts nach § 35 des
Bundesverfassungsgerichtsgesetzes. Durch eine solche Vollstreckungsanordnung wird der in § 2 Absatz 3
normierte Gesetzesvorbehalt mit Wirkung fur die Zukunft auBer Kraft gesetzt. Solange die in der
Vollstreckungsanordnung bestimmten Voraussetzungen vorliegen, missen Beamte nicht mehr warten, bis
der Gesetzgeber seine Verpflichtung zum Erlass einer verfassungsgeméBen Neuregelung erflllt hat. Aus
der Vollstreckungsanordnung als normersetzende Interimsregelung ergeben sich damit unmittelbar
Zahlungsanspriiche (BVerwG, Urteil vom 17. Dezember 2008, 2 C 42/08; BVerwG, Urteil vom 27. Mai 2010,
2 C 33/09).

7.6.3 Die zeitnahe Geltendmachung setzt keinen bezifferten Antrag voraus. Es geniigt, wenn der Beamte
schriftlich zum Ausdruck bringt, aus welchem Grund er seine Besoldung flir zu niedrig erachtet. Die
Erklarung soll den Dienstherrn auf ein mégliches Alimentationsdefizit aufmerksam machen, damit er sich auf
mdgliche finanzielle Mehrbelastungen einstellen kann (BVerwG, Urteil vom 17. Dezember 2008, 2 C 42/08;
BVerwG, Urteil vom 27. Mai 2010, 2 C 33/09).

7.6.4 Der Zeitraum, innerhalb dessen der Beamte seinen Anspruch auf zusatzliche Besoldung geltend zu machen
hat, ist keine gesetzliche Frist, bei deren Versdumung Wiedereinsetzung in den vorigen Stand nach § 1 des
Gesetzes zur Regelung des Verwaltungsverfahrens- und des Verwaltungszustellungsrechts fiir den
Freistaat Sachsen in Verbindung mit § 32 des Verwaltungsverfahrensgesetzes gewahrt werden kann
(BVerwG, Urteil vom 21. September 2006, 2 C 5/06).

8. Zu § 8 Kiirzung der Besoldung

8.1 Monatliche Dienst- und Anwéarterbeziige sind in § 2 geregelt. Die Kirzung erfolgt nicht fir die
Leistungsbezahlung und die vermdgenswirksamen Leistungen (§ 2 Absatz 2 Nummer 1 und 3) sowie fir
den Zuschlag bei begrenzter Dienstfahigkeit (§ 64 Satz 3) und den Kaufkraftausgleich (§ 66 Absatz 2
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Satz 3).

8.2 MaBgebend fir die Besoldungskiirzung ist der Sitz der Dienststelle, der die Beamten angehdren. Es kommt
allein darauf an, ob diese Dienststelle im Gebiet des Freistaates Sachsen liegt. Die Beamten gehdren einer
Dienststelle an, wenn ihnen ein Dienstposten bei ihr Gbertragen ist.

8.3 Die Kurzung der monatlichen Dienst- und Anwarterbezlige erfolgt, solange keiner der folgenden Feiertage
im Sinne des Gesetzes Uber Sonn- und Feiertage im Freistaat Sachsen aufgehoben wird:

- Karfreitag,

- Ostermontag,

- Christi Himmelfahrt,
- Pfingstmontag und
- BuB- und Bettag.

Bei einer Verwendung im Ausland ist die flr die Dienststelle im Ausland giiltige Feiertagsregelung
maBgeblich. Geman der Arbeitszeitregelung fiir die Beamten des Sachsen-Verbindungsbiiros in Brissel
findet die Feiertagsregelung der Standigen Vertretung der Bundesrepublik Deutschland bei der EU
Anwendung. Der BuB- und Bettag wird dort als variabler Feiertag gewahrt. Fur Beamte in den
Verbindungsbiros in Polen und Tschechien gilt keine gesonderte Feiertagsregelung, sodass insoweit die
Feiertagsregelung der libergeordneten Behdrde im Freistaat Sachsen gilt. Da fir alle Beamten, die in den
sachsischen Verbindungsburos eingesetzt sind, der Bu3- und Bettag als Wochenfeiertag gewahrt wird,
gegebenenfalls auch durch Inanspruchnahme eines anderen dienstfreien Arbeitstages, fallt die Besoldung
dieser Beamten unter die Besoldungskirzung.

8.4 Die Berechnung des Kiirzungsbetrages erfolgt aus der Summe der im jeweiligen Monat zustehenden
maBgeblichen Besoldungsbestandteile. Er ist auf 2 Dezimalstellen zu runden (§ 5 Absatz 5). Es wird auf das
Beispiel in Nummer 5.5 verwiesen. Bei einem Wechsel von Vollzeit- auf Teilzeitbeschéaftigung ist zunachst
§ 10 und sodann § 8 anzuwenden. Die Regelungen nach Nummer 8.5 fiir den Zeitpunkt der
Besoldungskirzung sind hierbei zu beachten.

8.5 AuBer dem Freistaat Sachsen haben alle Bundeslénder den BuB3- und Bettag als landesweiten gesetzlichen
Wochenfeiertag abgeschafft und damit die Anzahl der jeweils glltigen Feiertage um einen Tag vermindert.
Daher gilt bei einem Wechsel aus einem anderen Land zum Freistaat Sachsen oder umgekehrt Folgendes:

- Bei einem Wechsel vor dem BuB3- und Bettag zum Freistaat Sachsen ist die Besoldungskirzung mit
Wirkung von dem Tag an durchzufiihren, zu dem der Wechsel des Besoldungsempfangers verfligt
ist.

- Bei einem Wechsel nach dem BuB3- und Bettag zum Freistaat Sachsen ist die Besoldungskiirzung
ab Januar des folgenden Jahres durchzufthren.

- Bei einem Wechsel vor dem Buf3- und Bettag in ein anderes Land besteht ein Anspruch auf
ungekirzte Dienst- beziehungsweise Anwarterbeziige fiir das gesamte laufende Kalenderjahr
(BVerwG, Urteil vom 21. Dezember 2000, 2 C 40/99).

- Bei einem Wechsel nach dem BuB3- und Bettag in ein anderes Land ist die Besoldungskiirzung bis
zum Ablauf des Tages vor Wirkung der Versetzung oder sonstigen MaBnahme durchzufiihren.

Ein Wechsel liegt dann vor, wenn Beamte

- versetzt oder auf Dauer umgesetzt werden oder

- mit dem Ziel der Versetzung abgeordnet werden.

Sofern Beamte aufgrund einer Abordnung oder Zuweisung nach § 20 des Beamtenstatusgesetzes zu
einem Dienstherrn oder einer Einrichtung in einem anderen Land den BuB3- und Bettag nicht als dienstfreien

Feiertag in Anspruch nehmen kénnen, besteht fiir dieses Kalenderjahr ein ungekurzter
Besoldungsanspruch.

9. Zu § 9 Besoldung bei Versetzung in den einstweiligen Ruhestand oder bei Abwahl von
Wahlbeamten auf Zeit

Zu den dienstbedingten Aufwendungen nach Absatz 1 Satz 2 zdhlen insbesondere die in den §§ 78 und 79 sowie
die in § 155 des Sachsischen Beamtengesetzes genannten Aufwendungen. Darunter fallen beispielsweise
Aufwandsentschadigungen fir den durch das Amt allgemein verursachten erhéhten persénlichen Aufwand
ehrenamtlicher Biirgermeister oder ehrenamtlicher Ortsvorsteher nach der Verordnung des Sachsischen
Staatsministeriums des Innern Gber die Regelung der Aufwandsentschadigung fur die ehrenamtlichen Burgermeister
und die ehrenamtlichen Ortsvorsteher (Aufwandsentschadigungs-Verordnung).

10. Zu § 10 Besoldung bei Teilzeitbeschiftigung
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10.1  Besoldungsempfanger, deren regelmaBige Arbeitszeit nach beamten- oder richterrechtlichen Vorschriften
ermaBigt ist, erhalten Besoldung entsprechend dem Verhaltnis der verringerten Arbeitszeit zur
regelmaBigen Arbeitszeit. Demnach hat bei vorliegender Teilzeitbeschaftigung grundsatzlich eine
Verringerung der Besoldung zu erfolgen. Ausnahmen hiervon sind ausdriicklich zu bestimmen.
Abweichungen von diesem Grundsatz gelten insbesondere fiir den Familienzuschlag (§ 42 Absatz 5 Satz 2),
die Leistungspramien (§ 68 Absatz 2 Satz 5) und den Kaufkraftausgleich (§ 66 Absatz 2 Satz 3).

10.2  Absatz 2 legt fir Erschwerniszulagen, Vergitungen und die Auslandsbesoldung fest, dass es nicht auf den
Arbeitszeitumfang der Teilzeitbeschaftigung ankommt, sondern auf den Umfang der tatsachlich erbrachten
Tétigkeit. Diese Regelung stellt sicher, dass bei einer Teilzeitbeschéftigung im Blockmodell nach § 97
Absatz 5 des Sé&chsischen Beamtengesetzes wéhrend der Arbeitsphase die in § 10 Absatz 2 Satz 1
genannten Dienstbezlige entsprechend dem tatsachlichen Beschaftigungsumfang gezahlt werden. Dies gilt
auch firr die Erstattung dienstbedingter Aufwendungen, soweit sie der Teilzeitklirzung unterliegen. Wahrend
der Freistellungsphase stehen die genannten Dienstbezlige nicht zu.

11. Zu § 11 Besoldung bei begrenzter Dienstfahigkeit

11.0 Bestimmungen zur Hohe der Besoldung bei begrenzter Dienstfidhigkeit

Beamte erhalten ab dem Zeitpunkt des Beginns der begrenzten Dienstfahigkeit Besoldung entsprechend

§ 10 Absatz 1. Die Besoldung wird demnach im gleichen Verhaltnis wie die verringerte Arbeitszeit zur
regelmé&Bigen Arbeitszeit gekirzt. Die von dem begrenzt dienstfahigen Beamten zu erbringende Arbeitszeit
steht in einem unmittelbaren Zusammenhang mit der verbliebenen begrenzten Dienstfahigkeit (§ 27

Absatz 2 Satz 1 des Beamtenstatusgesetzes). Begrenzt dienstfahige Beamte sollen jedoch keine
niedrigeren Bezlige erhalten als die (wegen Dienstunféhigkeit vorzeitig) in den Ruhestand versetzten
Ruhestandsbeamten, sodass mindestens Dienstbezlge in Héhe der fiktiven Versorgungsbeziige gewahrt
werden, welche der Beamte erhalten wiirde, wenn er zum Zeitpunkt des Beginns der begrenzten
Dienstfahigkeit wegen Dienstunfahigkeit in den Ruhestand versetzt worden ware. Materiell-rechtlich handelt
es sich bei den Bezigen in Hohe der (fiktiven) Versorgungsbeziige um Besoldung. Begrenzt dienstféhige
Beamte haben dariber hinaus die Mdglichkeit, den Umfang der zu erbringenden Arbeitszeit nach den §§ 97,
98 des Sachsischen Beamtengesetzes weiter zu verringern. Zu den Auswirkungen auf den Zuschlag zur
begrenzten Dienstfahigkeit nach § 64 wird auf Nummer 64.1 verwiesen.

11.1  Vergleichsberechnung

11.1.1 Zur Feststellung der bei begrenzter Dienstfahigkeit zustehenden Besoldung ist eine Vergleichsberechnung
zwischen der Besoldung nach § 10 Absatz 1 und den (fiktiven) Versorgungsbezlgen, die der begrenzt
dienstfahige Beamte erhalten wirde, wenn er zum Zeitpunkt des Beginns der begrenzten Dienstfahigkeit
wegen Dienstunféhigkeit in den Ruhestand versetzt worden wére, vorzunehmen. MaBgebend fir die
Vergleichsberechnung sind die Bruttobetrage; steuerliche Beglinstigungen bleiben unberiicksichtigt. Es
werden die nach der Vergleichsberechnung héheren Dienstbeziige gewahrt.

11.1.2 Bei der Vergleichsberechnung sind Erschwerniszulagen, Vergltungen, Auslandsbesoldung und die
leistungsorientierte Besoldung auBer Ansatz zu lassen. Sie werden entsprechend § 10 Absatz 2 oder nach
den besonderen Regelungen gezahlt.

11.1.3 Zur Berechnung der Besoldung nach § 10 Absatz 1 wird auf Nummer 10.1 verwiesen. Der begrenzt
dienstfahige Beamte wird wie ein vergleichbarer Teilzeitbeschéaftigter behandelt.

11.1.4 Bei der Ermittlung der fiktiven Versorgungsbezuge wird unterstellt, dass der Beamte zum Zeitpunkt des
Beginns der begrenzten Dienstfahigkeit wegen Dienstunfahigkeit in den Ruhestand versetzt worden wére.
Die zu den Versorgungsbeziigen gehdérenden Leistungen sind in § 3 des Séachsischen
Beamtenversorgungsgesetzes aufgefihrt.

Bei den ruhegehaltfahigen Dienstbezligen sind geman § 6 Absatz 1 Satz 3 des Sachsischen
Beamtenversorgungsgesetzes die dem letzten Amt entsprechenden vollen Dienstbeziige anzusetzen.

Die ruhegehaltféahige Dienstzeit ist entsprechend des Werdegangs des begrenzt dienstfahigen Beamten bis
zum Tag vor Beginn der begrenzten Dienstfahigkeit beziehungsweise bis zum Tag vor Beginn der Kirzung
der Bezlige zu ermitteln. Neben diesen anerkannten Dienstzeiten ist die Zeit ab dem Zeitpunkt des Beginns
der begrenzten Dienstféhigkeit bis zum Ablauf des Monats der Vollendung des 60. Lebensjahres mindestens
zu 2 Dritteln hinzuzurechnen. Wahrend der Verwendung im Rahmen der begrenzten Dienstféhigkeit erhéht
sich die ruhegehaltfahige Dienstzeit nicht. Erst bei einem spéteren Eintritt in den Ruhestand kann sich die
Zeit einer begrenzten Dienstfahigkeit gegebenenfalls bei der Ermittlung der dann mafgebenden
ruhegehaltfahigen Dienstzeit erhdhend auswirken.

Sowohl ein Versorgungsabschlag nach § 15 Absatz 2 des Sé&chsischen Beamtenversorgungsgesetzes als
auch eine voriibergehende Erhéhung des Ruhegehaltssatzes nach § 16 des Sachsischen
Beamtenversorgungsgesetzes sind bei Vorliegen der mafBgeblichen Voraussetzungen zu berlcksichtigen.
Die Vorschriften Uber eine Mindestversorgung nach § 15 Absatz 3 des Sachsischen
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Beamtenversorgungsgesetzes sind anzuwenden.

Bei der Ermittlung des Ruhegehalts wirken sich Kindererziehungszuschlage oder Pflegezuschlage ( §§ 57
und 58 des Sé&chsischen Beamtenversorgungsgesetzes) erhdhend aus. Auch ein nach dem
Besoldungsrecht zustehender Unterschiedsbetrag im Familienzuschlag (§ 55 des Sé&chsischen
Beamtenversorgungsgesetzes) ist neben dem Ruhegehalt anzusetzen.

Anrechnungs-, Ruhens- und Kirzungsvorschriften nach dem S&chsischen Beamtenversorgungsgesetz
finden keine Anwendung.

Far den Fall, dass die begrenzte Dienstfahigkeit infolge eines Dienstunfalls eingetreten ist, sind die
Vorschriften Gber die Unfallfirsorge nach den §§ 32 bis 51 des Séachsischen Beamtenversorgungsgesetzes
zu beachten.

11.1.5 Wahrend der Verwendung in der begrenzten Dienstfihigkeit wirken sich Anderungen wie folgt aus:

Lineare Anpassungen der Besoldung nach § 19 und der Versorgungsbezlige nach § 80 des Sachsischen
Beamtenversorgungsgesetzes haben sowohl Auswirkungen auf die Besoldung nach § 10 Absatz 1 als auch
auf die (fiktiven) Versorgungsbeziige. Begrenzt dienstfahige Beamte, deren Besoldung in Hohe der (fiktiven)
Versorgungsbezlige festgesetzt wurde, nehmen an den linearen Anpassungen genauso teil wie ein
vergleichbarer Ruhestandsbeamter. Bei jeder linearen Anpassung ist zu priifen, ob die Besoldung nach § 10
Absatz 1 nunmehr glnstiger als die (fiktiven) Versorgungsbeziige fur den begrenzt dienstfahigen Beamten
ist.

Wird die Besoldung nach § 10 Absatz 1 gewahrt, wirken sich die Anderungen in den persénlichen
Verhaltnissen wie bei einem Teilzeitbeschaftigten aus.

Anderungen in den persénlichen Verhaltnissen des begrenzt dienstfahigen Beamten (zum Beispiel
EheschlieBung, Wegfall des Kindergelds), die sich im Fall einer Versetzung in den Ruhestand auf die
Versorgungsbeziige auswirken wirden, fihren auch zu einer entsprechenden Anpassung bei den
ermittelten (fiktiven) Versorgungsbeziigen. Andere Anderungen wihrend einer begrenzten Dienstfahigkeit,
die keine Auswirkung auf tatsachliche Versorgungsbeziige haben wirden, kénnen auch keine
Konsequenzen fiir die (fiktiven) Versorgungsbeziige haben. So flihren beispielsweise Beférderungen oder
Stufenaufstiege nicht zu einer Neuberechnung der (fiktiven) Versorgungsbeziige, da ein vergleichbarer
Versorgungsempfanger im Ruhestand weder eine Beférderung noch einen Stufenaufstieg hatte erhalten
kdnnen. Bei einer derartigen Anderung ist zu priifen, ob die Besoldung nach § 10 Absatz 1 nunmehr
gunstiger fir den begrenzt dienstfahigen Beamten ist. Ebenso erhdht sich die ruhegehaltfahige Dienstzeit
wahrend der Verwendung bei begrenzter Dienstfahigkeit nicht. Die Anderungen wirken sich dann erst
gegebenenfalls bei dem spateren Eintritt in den Ruhestand aus.

11.1.6 Enthalten die fiktiven Versorgungsbezlige einen teilweise ruhegehaltfahigen Anteil der Vergltung fiir
Beamte im Vollstreckungsdienst nach § 61 Absatz 2 Satz 2, erfolgt keine Anrechnung des ruhegehaltfahigen
Anteils der Vergltung auf die zu zahlende Vergltung aus der aktiven Tatigkeit.

11.2  Zuschlag bei begrenzter Dienstfahigkeit

Erganzend zur Besoldung bei begrenzter Dienstféhigkeit nach Absatz 1 wird ein nicht ruhegehaltféhiger
Zuschlag nach MaBgabe des § 64 gewahrt. Auf Nummer 64 wird verwiesen.

12. Zu § 12 Besoldung bei mehreren Hauptéamtern

Diese Vorschrift kommt beispielsweise in den Féllen zur Anwendung, in denen einem Professor einer Hochschule ein
Amt eines Richters Ubertragen wird (vergleiche § 36 Absatz 3).

13. Zu § 13 Besoldung bei Gewéahrung einer Versorgung durch eine zwischenstaatliche oder
tiberstaatliche Einrichtung

13.1 Versorgung aus zwischenstaatlicher oder lberstaatlicher Einrichtung

13.1.1 Eine Verwendung im &ffentlichen Dienst einer zwischen- oder Uberstaatlichen Einrichtung kann nur
angenommen werden, wenn ein Rechtsverhaltnis besteht, durch das der Betreffende in die
Verwaltungsorganisation und den Arbeitsablauf weisungsgebunden eingegliedert ist. Auf die Gestaltung des
Rechtsverhaltnisses im Einzelnen (6ffentlich-rechtlich oder privatrechtlich) kommt es nicht an (vergleiche
Nummer 4.1.1).

13.1.2 Zwischen- und Uberstaatliche Organisationen sind solche Einrichtungen, zu denen aus deutschen
offentlichen Haushalten einmalige oder laufende Beitrédge geleistet werden. Dies sind insbesondere die in
der Anlage zur Richtlinie fir die Entsendung von Beschéaftigten des Bundes zu einer 6ffentlichen
zwischenstaatlichen oder Uberstaatlichen Einrichtung, zur Verwaltung oder zu einer &ffentlichen Einrichtung
eines Mitgliedstaates der EU oder zur Ubernahme von Aufgaben der Entwicklungszusammenarbeit
(Entsendungsrichtlinie Bund) vom 15. April 2014 (GMBI. S. 634), in der jeweils geltenden Fassung,
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aufgefiihrten Einrichtungen.

13.1.3 Eine Versorgung liegt regelmafig dann vor, wenn laufende Zahlungen aus der Verwendung geleistet
werden. Nicht erfasst werden einmalige Zahlungen (zum Beispiel Abfindungen), die gewahrt werden, weil
ein Versorgungsanspruch nicht entstanden ist. Dagegen fihrt die vollstandige oder teilweise Kapitalisierung
an sich laufender Versorgungsbeziige zur Annahme einer zu beriicksichtigenden Versorgung. Eine
Versorgung aus der Verwendung braucht in der zugrundeliegenden Regelung nicht als solche bezeichnet zu
sein. Entscheidend ist, dass es sich bei der Leistung um einen Bezug aufgrund einer friiheren
Dienstleistungspflicht bei einer zwischen- oder Uberstaatlichen Einrichtung handelt.

13.1.4 Fur die Anrechnung ist der tatsachliche Bruttobetrag der Versorgungsbeziige zugrunde zu legen. Die
Anrechnung erfolgt nur auf die Dienstbezlige nach § 2 Absatz 1.

13.1.5 FuUr die Umrechnung einer in auslandischer Wahrung gewéhrten Versorgung gilt Folgendes:

Laufende Versorgungsbeziige in Fremdwahrung sind mit dem durchschnittlichen jahrlichen Devisenkurs
der Europaischen Zentralbank (EZB) der jeweiligen Wahrung in Euro umzurechnen. Der durchschnittliche
Jahreswert wird durch die Deutsche Bundesbank verdffentlicht. Zuriickliegende Jahreswerte seit 1999 sind
auf der Internetseite der Deutschen Bundesbank unter
http://www.bundesbank.de/Navigation/DE/Statistiken/ Aussenwirtschaft/Devisen_Euro_Referenzkurse
Goldpreise/Tabellen/tabellen.html abrufbar. In der Regel liegen die durchschnittlichen Jahreswerte des zum
Zeitpunkt der Festsetzung maBgeblichen Kalenderjahres noch nicht vor. Deshalb ist zunachst auf die zuletzt
ver6ffentlichten Jahreswerte des Vorjahres zurtickzugreifen.

Beispiel:

Ein Beamter erhalt seit 1. September 2013 aus seiner Tatigkeit bei der UNO laufende monatliche
Versorgungsleistungen in Héhe von 800 US-Dollar. Bei der Umrechnung des Betrages in Euro ist der
durchschnittliche Jahreswert von 2012 zugrunde zu legen.

Lésung:

Durchschnittlicher Jahreswert 2012 = 1,2848 US-Dollar

Die Versorgungsleistung der UNO entspricht deshalb einem Betrag in H6he von

= 800 US-Dollar / 1,2848 US-Dollar

= 622,67 Euro.

Zum Stichtag 1. Februar eines jeden Jahres ist eine Uberrechnung der angesetzten Versorgungsleistung mit
dem aktualisierten Jahreswert durchzufiihren.
Fortfihrung Beispiel: )
Zum 1. Februar 2014 war eine Uberrechnung mit dem Jahreswert fiir 2013 vorzunehmen.
Lésung:
Durchschnittlicher Jahreswert 2013 = 1,3281 US-Dollar
Die Versorgungsleistung der UNO entspricht deshalb einem Betrag in Hohe von
=800 US-Dollar / 1,3281 US-Dollar
= 602,36 Euro.
13.2 Versorgung nach dem Abgeordnetenstatut des Europédischen Parlaments
Bei den Artikeln 14 bis 17 des Beschlusses 2005/684/EG, Euratom des Europaischen Parlaments vom
28. September 2005 zur Annahme des Abgeordnetenstatuts des Europaischen Parlaments (ABI. L 262 vom
7.10.2005, S. 1) handelt es sich um folgende Versorgungsbeziige ehemaliger Abgeordneter
des Européischen Parlaments und ihrer Hinterbliebenen:
- Ruhegehalt ab Vollendung des 63. Lebensjahres (Artikel 14),
- Ruhegehalt bei Invaliditat (Artikel 15) und
- Hinterbliebenenversorgung (Artikel 17).
Artikel 16 des Abgeordnetenstatuts des Europaischen Parlaments sieht eine Wahiméglichkeit der
Abgeordneten bei gleichzeitigem Anspruch auf ein Ubergangsgeld nach Artikel 13 und auf ein Ruhegehalt
nach Artikel 14 oder 15 des Abgeordnetenstatuts des Europaischen Parlaments vor. Entscheidet sich ein
Abgeordneter fir die Zahlung eines Ubergangsgeldes, fihrt auch dieses zur Anrechnung.

14. Zu § 14 Besoldung bei schuldhaftem Fernbleiben vom Dienst

141  Regelungsumfang

Die Regelung umfasst alle Besoldungsbestandteile nach § 2 auBer Leistungspréamien (vergleiche § 68
Absatz 2 Satz 5).

14.2 Feststellung der Dauer des schuldhaften Fernbleibens vom Dienst

Die Feststellung Gber das Vorliegen und die Dauer eines schuldhaften Fernbleibens vom Dienst ohne
Genehmigung ist nach § 71 des Séachsischen Beamtengesetzes (gegebenenfalls in Verbindung mit § 3 des
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Richtergesetzes des Freistaates Sachsen) zu treffen. Der Verlust der Besoldung tritt auch fiir dienstfreie
Tage ein, die von Zeiten unerlaubten Fernbleibens vom Dienst umschlossen werden. Dies gilt jedoch nur
dann, wenn die eingeschlossenen dienstfreien Tage ihren eigensténdigen Charakter deshalb verlieren, weil
der Zeitraum schuldhaft unerlaubten Fernbleibens vom Dienst insgesamt langer ist und sich in der Person
des abwesenden Beamten die Verhéltnisse in objektiver und subjektiver Hinsicht in keiner Weise gegentber
der vorangegangenen und der nachfolgenden Zeit verédndert haben, in welcher schuldhaft unerlaubtes
Fernbleiben vom Dienst vorgelegen hat (BVerwG, Beschluss vom 30. August 1995, 1 DB 9/95).

14.3 Schuldhaftes Fernbleiben vom Dienst fiir weniger als einen Arbeitstag

14.3.1 Auch das schuldhafte Fernbleiben vom Dienst fiir eine klrzere Zeit als einen vollen Arbeitstag flihrt zum
Verlust der Besoldung. Ein Abzug wird jedoch nur fiir volle nicht geleistete Stunden (bei Lehrern:
Unterrichtsstunden) vorgenommen. Hat der Besoldungsempfanger an einem Arbeitstag tberhaupt keinen
Dienst geleistet, entfallt der Tagesbezug in voller H6he, unabh&ngig von den auf diesen Tag tatséchlich
entfallenden Dienststunden. Bei einer Kiirzung der Besoldung nur fir Teile eines Arbeitstages ist zunachst
der auf den Kalendertag entfallende Teil der Beziige nach Nummer 5.3 zu ermitteln. Zur Ermittlung des auf
die Arbeitsstunde entfallenden Anteils der Tagesbezlige sind die Tagesbezlige durch 1/5 der wdchentlichen
Arbeitszeit nach § 1 Absatz 1 der S&chsischen Arbeitszeitverordnung (Stundenzahl) zu teilen. Dies gilt auch
bei gleitender Arbeitszeit ohne Riicksicht darauf, wie diese regelméafiig oder an dem betreffenden Arbeitstag
in Anspruch genommen wurde oder genommen worden wére. Die auf eine ausgefallene Unterrichtsstunde
entfallenden Bezlge ergeben sich aus den auf einen Kalendertag entfallenden Bezligen geteilt durch die
(rechnerisch durchschnittliche) tégliche Unterrichtsverpflichtung. Stundenanrechnungen fir besondere
Aufgaben im Schuldienst fiihren nicht zu einer Anderung des Divisors. Niedrigere Unterrichtsverpflichtungen
durch StundenermaBigungen wegen Alters, Schwerbehinderung oder aus sonstigen Griinden einer
verminderten Leistungsfahigkeit sind jedoch beim Divisor zu berlcksichtigen. Bleibt ein
Besoldungsempféanger, der Dienst nach einem Dienstplan (zum Beispiel Bereitschaftsdienst, Schichtdienst)
ausubt, dem Dienst fern, ist der auf eine Stunde entfallende Anteil seiner Beziige unter Zugrundelegung der
durchschnittlichen regelmaBigen wdchentlichen Arbeitszeit zu berechnen.

Beispiel:

Die Personal verwaltende Dienststelle stellt das unentschuldigte Fernbleiben vom Dienst eines
Polizeivollzugsbeamten flr insgesamt 5 Stunden fest. Der Beamte (ibt seinen Dienst nach einem Dienstplan
im Wechseldienst aus:

Lésung:

Die Besoldung des Beamten ist um 5 Stunden zu kirzen. Es ist zun&chst der auf einen Kalendertag
entfallende Anteil der Dienstbezlige zu ermitteln:

Grundgehalt (BesGr. A 7 Stufe 4) 2 262,00 Euro
Familienzuschlag Stufe 1 117,58 Euro
Stellenzulage nach § 49 127,38 Euro
Strukturzulage nach § 45 33,90 Euro
Dienstbeziige 2 540,86 Euro

Dienstbezlige pro Kalendertag

2 540,86 Euro / 30 Kalendertage im April 84,70 Euro
Dienstbeziige pro Arbeitsstunde
84,70 Euro / 8 Stunden (= 40 Stunden / 5 Tage) 10,59 Euro

Klrzung der Dienstbeziige um
10,59 Euro x 5 Stunden 52,95 Euro

14.3.2 Durch eine stundenweise Berechnung nach Nummer 14.3.1 darf der auf den Arbeitstag entfallende
Tagesbezug (bei Teilzeitbeschéftigten der entsprechende Anteil) nicht iberschritten werden.
Beispiel:
Ein Grundschulrektor (A 13 Stufe 6, verheiratet, 2 Kinder) bleibt an einem Mittwoch im Oktober
fir 6 Stunden unentschuldigt dem Dienst fern. Seine regelmaBige wdchentliche Arbeitszeit betragt geman
§ 1 Absatz 1 und § 14 Absatz 2 der Séachsischen Arbeitszeitverordnung in Verbindung mit der VwV-SMK
Unterrichtsverpflichtung 28 Unterrichtsstunden pro Woche.
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Grundgehalt (BesGr. A 13 Stufe 6) 4 023,13 Euro
Familienzuschlag Stufe 1 -3 396,38 Euro
Dienstbeziige 4 419,51 Euro

Dienstbezlige pro Kalendertag
4 419,51 Euro / 31 Kalendertage im Oktober 142,56 Euro

Unterrichtsverpflichtung zu 28 Wochenstunden
Umrechnung auf den Arbeitstag
28 Wochenstunden / 5 Arbeitstage 5,6 Stunden pro Tag

Tagesbeziige 142,56 Euro / 5,6 Stunden 25,46 Euro

Kirzung der Dienstbezliige um
25,46 Euro x 6 Stunden 152,76 Euro

Kirzungsbetrag maximal 142,56 Euro

15. Zu § 15 Anrechnung anderer Einkiinfte auf die Besoldung

15.1  Einkiinfte wahrend des Nichtbestehens der Dienstleistungspflicht

15.1.1 Zeiten mit Anspruch auf Besoldung, in denen eine Verpflichtung zur Dienstleistung nicht besteht, liegen
insbesondere in folgenden Féllen vor:

- Entlassung bei Anordnung der sofortigen Vollziehung (§ 80 Absatz 2 Satz 1 Nummer 4 der
Verwaltungsgerichtsordnung) und spatere Aufhebung der Entlassungsverfligung,

- Versetzung in den Ruhestand beziehungsweise einstweiligen Ruhestand und spatere Aufhebung
der Versetzungsverfliigung (Falle, in denen der Beamte wieder in das Beamtenverhaltnis berufen
wird, sind hiervon nicht erfasst),

- Verlust der Beamtenrechte nach § 24 Absatz 1 des Beamtenstatusgesetzes und spatere
Aufhebung der Entscheidung im Wiederaufnahmeverfahren nach § 24 Absatz 2 des
Beamtenstatusgesetzes in Verbindung mit § 62 Absatz 4 des Séachsischen Beamtengesetzes ,

- Verbot der Fiihrung der Dienstgeschéfte im Sinne des § 39 des Beamtenstatusgesetzes.
Zeiten des Erholungsurlaubs und des Mutterschutzes werden von dieser Vorschrift nicht erfasst.

15.1.2 Anrechenbar ist Einkommen, das nur deshalb erzielt werden konnte, weil der Wegfall der
Dienstleistungspflicht und die damit verbundene Freisetzung von Arbeitskapazitaten dies ermdglichte. In
Betracht kommen alle Einkiinfte aus einer selbststandigen und nicht selbststandigen Erwerbstétigkeit (zum
Beispiel Arbeitslohn, Einklinfte aus unternehmerischer Tatigkeit). Zur Anrechnung sind jeweils die
Bruttobetrage heranzuziehen. Einkinfte, die im Rahmen eines Sonderurlaubs fiir bestimmte privilegierte
Zwecke unter Fortzahlung der Besoldung erzielt werden, zum Beispiel zur Wahrnehmung eines
Ehrenamtes, werden nicht erfasst. Hingegen ist eine Anrechnung vorzunehmen, wenn der Sonderurlaub
schlicht dazu dient, ein anderes Arbeitsverhéltnis zu erméglichen oder wenn der Sonderurlaub zweckwidrig
fir Erwerbszwecke ausgenutzt wird. Beim Fehlen der Dienstleistungspflicht aufgrund einer Erkrankung ist
ein kausaler Zusammenhang zwischen der unterbliebenen Dienstleistung und der Erzielung anderen
Einkommens zu prifen. Es ist entscheidend, ob das anderweitige Einkommen nur infolge der unterbliebenen
Dienstleistung erzielt werden konnte. Handelt es sich hingegen um Einkommen, das der Beamte auch im
Falle erbrachter Dienstleistung héatte erzielen kénnen, scheidet eine Anrechnung nach § 15 Absatz 1 aus
(BVerwG, Urteil vom 10. April 1997, 2 C 29/96). Die Regelung Uber die Besoldung bei Wahrnehmung
mehrerer Hauptamter geman § 12 bleibt unberthrt.

15.1.3 Die Frage, ob und in welcher H6he eine Anrechnung zu erfolgen hat, ist im Rahmen einer
Ermessensentscheidung durch die Personal verwaltende Stelle zu treffen. Dabei ist ein strenger MaBstab
anzulegen. Uber die Anrechnung ist dem Beamten durch den nach § 71 Absatz 3 Satz 3 des Sé&chsischen
Beamtengesetzes zustandigen Dienstvorgesetzen ein Bescheid zu erteilen. Von einer
Ermessensentscheidung ist in den Féllen abzusehen, in denen die Dienstleistungspflicht deshalb nicht
bestand, weil die Entscheidung Uber den Verlust der Beamtenrechte im Wiederaufnahmeverfahren nach
§ 24 Absatz 2 des Beamtenstatusgesetzes in Verbindung mit § 62 Absatz 4 des Séachsischen
Beamtengesetzes aufgehoben wurde. Hier ist die vorrangige Regelung des § 62 Absatz 4 des Séachsischen
Beamtengesetzes anzuwenden.

15.2 Anderweitige Beziige wahrend einer Zuweisung
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Anderweitige Bezlige sind alle Leistungen, die die Beamten aus ihrer Verwendung von der Stelle, der sie
zugewiesen sind, erhalten. Auf die Bezeichnung der Beziige kommt es nicht an. Als Bezlige sind auch
Entschadigungen oder Tagegelder anzusehen, die wahrend der Dauer der Verwendung regelmaBig gezahlt
werden. Sachbeziige, die regelmaBig anstelle einer Geldleistung gewahrt werden, sind zu beriicksichtigen.

Die Anrechnung auf die Besoldung — auBBer auf Leistungspramien (vergleiche § 68 Absatz 2 Satz 5) — erfolgt
brutto, und zwar grundsétzlich fir den Monat, fir den die anderweitigen Bezlige bestimmt sind. Unterliegen
die anderweitigen Bezlige der Besteuerung im Ausland, so werden diese im Nettobetrag auf die Besoldung
angerechnet. Bezlge in Fremdwahrung sind in entsprechender Anwendung der Nummer 13.1.5 in Euro
umzurechnen, sodass jeweils im Folgejahr eine Uberrechnung der Anrechnung fiir das Vorjahr erfolgt.
Soweit die oberste Dienstbehdrde von der Anrechnung einmalig gezahlter, anderweitiger Beziige absehen
will, gilt das Einvernehmen des Staatsministeriums der Finanzen als allgemein erteilt. Ein einmaliger Bezug
in diesem Sinne ist beispielsweise die Gewahrung einer jahrlichen Sonderzahlung.

Zu § 16 Anrechnung von Sachbeziigen auf die Besoldung

Die Vorschrift enthélt den besoldungsrechtlichen Grundsatz, dass mittelbare Besoldungsverbesserungen
am Gesetzgeber vorbei durch eine Anrechnungsregelung grundsatzlich auszuschlieBen sind. Daher sind
Verwaltungsvorschriften oder Regelungen tber Sachbezlige stets unter Beteiligung des Staatsministeriums
der Finanzen zu erlassen (§ 92 Absatz 1). Darin sollen Voraussetzung, Art und Umfang der Anrechnung
derartiger Leistungen néher geregelt und damit letztlich unzuldssige Besoldungsverbesserungen
ausgeschlossen werden.

Der Begriff ,Sachbezug” ist nicht beschrankt auf die Zuwendung von Sachen im Sinne des § 90 des
Biirgerlichen Gesetzbuches, sondern umfasst daneben auch die Uberlassung von Sachen zur Nutzung
sowie die Zuwendung oder Uberlassung zur Nutzung zu einem gegeniiber dem Markt verbilligten Entgelt
sowie die Einrhumung von Rechten mit wirtschaftlichem Wert. Dabei ist es ohne Bedeutung, ob das
Sachbezugsrechtsverhdltnis 6ffentlich-rechtlich oder zivilrechtlich ausgestaltet ist. Zu den anrechenbaren
Sachbeziigen gehdrt beispielsweise die Dienstwohnungsvergitung nach Nummer 17 der
Verwaltungsvorschrift des S&chsischen Staatsministeriums der Finanzen Uber die Dienstwohnungen des
Freistaates Sachsen.

Der Umfang der Anrechnung ist zum einen durch den zu berlcksichtigenden wirtschaftlichen Wert, zum
anderen durch die Festlegung auf einen angemessenen Betrag bestimmt. Wegen Vorliegens besonderer
Umsténde kann die Angemessenheit der Anrechnung unter dem wirtschaftlichen Wert liegen.

Sachbeziige, die aus Griinden besonderer Fiirsorge gewdhrt werden, fihren nicht zu einer Anrechnung.
Besondere Firsorgeleistungen, die zur Besoldung hinzutreten, sind deshalb aufgrund ihrer
Zweckbestimmung von der Anrechnung freigestellt. Neben den gesetzlich bestimmten Flrsorgeleistungen
zahlen auch die kostenfreie Nutzung 6éffentlicher Verkehrsmittel durch Polizeivollzugsbeamte in
Dienstuniform oder etwa die Bereitstellung von kostenfreien Parkplatzen zu den anrechnungsfreien
Sachbezigen.

Ein Absehen von der Anrechnung einer Privatnutzung von Dienstkraftfahrzeugen kommt insbesondere dann
in Betracht, wenn aus Sicherheits- oder Reprasentationsgriinden ein Dienstkraftfahrzeug auch privat genutzt
wird. Die lohnsteuerliche Berlcksichtigung der unentgeltlich gewahrten Sachbezlige bleibt unberiihrt.

Jobticket-Angebote, bei denen der Dienstherr einen Beitrag je Ticket oder in pauschaler Form direkt an den
Anbieter leistet, werden aufgrund des geringen wirtschaftlichen Wertes des sich daraus ergebenden
Preisnachlasses und unter Berlicksichtigung des Sinn und Zwecks dieser Angebote nicht auf die Besoldung
angerechnet.

Zu § 17 Abtretung von Besoldung, Verpfandung, Aufrechnungs- und Zuriickbehaltungsrecht

Anzuwendende zivilrechtliche Vorschriften

Inwieweit die Besoldung der Pfandung unterliegt, ergibt sich aus den Vorschriften der §§ 850 ff. der
Zivilprozessordnung. Zur Abtretung vergleiche § 411 des Blrgerlichen Gesetzbuches und zur Verpfandung
die §§ 1275 und 1280 des Blrgerlichen Gesetzbuches (Benachrichtigung mit beglaubigter Urkunde).

Zusammentreffen gegenseitiger Anspriiche

Stehen sich Besoldungsanspriiche von Beamten und Geldforderungen des Dienstherrn (zum Beispiel auf
Ruckzahlung Uberzahlter Beziige) gegenuber, soll aufgerechnet werden. Ein Rickforderungsbescheid ist
hierfir nicht zwingend erforderlich. Soweit eine Aufrechnung nicht méglich ist, ist die Geldforderung des
Dienstherrn anderweitig beizutreiben. Auf § 18 Absatz 2 wird verwiesen. Die Auslbung eines
ZurlUckbehaltungsrechts kommt nur in Betracht, wenn sich ungleiche Forderungen (zum Beispiel der
Besoldungsanspruch und ein Herausgabeanspruch des Dienstherrn nach § 37 Absatz 6 des
Beamtenstatusgesetzes) gegenlberstehen.
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17.2.2 Fur die Aufrechnung gelten die §§ 387 ff. des Birgerlichen Gesetzbuches und fir das
Zuruckbehaltungsrecht die §§ 273 und 274 des Burgerlichen Gesetzbuches.

17.2.3 Soweit fiir einen Zeitraum Nachzahlungsanspriiche der Beamten den Ruckforderungsanspriichen des
Dienstherrn gegeniberstehen, kénnen diese auch dann aufgerechnet werden, wenn der Geltendmachung
der Rickforderungsanspriche der Wegfall der Bereicherung (vergleiche Nummern 18.2.5 bis 18.2.7)
entgegenstiinde, da durch die Aufrechnung die jeweiligen Anspriiche gegenseitig vermindert werden. Der
Aufrechnungserklarung steht die aufschiebende Wirkung eines Widerspruchs oder einer Anfechtungsklage
nicht entgegen. Die Zuléssigkeit und Wirkung einer Aufrechnung bleibt daher bei einem Widerspruch oder
einer Anfechtungsklage gegen eine durch Bescheid festgesetzte Rickforderung, die Gegenstand der
Aufrechnung ist, unberthrt (BVerwG, Urteil vom 11. August 2005, 2 B 2/05).

18. Zu § 18 Riickforderung von Besoldung

18.1 Gesetzliche Anderung

Eine ,gesetzliche* Anderung der Besoldung liegt auch dann vor, wenn die Anderung durch
Rechtsverordnung erfolgt. Beamte werden durch eine gesetzliche Anderung ,schlechter gestellt*, wenn und
soweit ihnen durch die Anderung ihrer Besoldung fiir den maBgeblichen Zeitraum im Ergebnis brutto
weniger zusteht als zuvor.

18.2  Begriffsbestimmungen, Verfahren der Rickforderung und Billigkeitsentscheidung

18.2.1 Absatz 2 enthalt eine spezielle Ausgestaltung des 6ffentlich-rechtlichen Erstattungsanspruchs fir die
Beamtenbesoldung und geht insoweit den allgemeinen Regelungen in § 1 des Gesetzes zur Regelung des
Verwaltungsverfahrens- und des Verwaltungszustellungsrechts fiir den Freistaat Sachsen in Verbindung mit
§ 49a des Verwaltungsverfahrensgesetzes vor. Neben einem Rickforderungsanspruch aus § 18 Absatz 2
in Verbindung mit § 812 des Biirgerlichen Gesetzbuches kann bei schuldhafter, die Uberzahlung
verursachender Pflichtverletzung (zum Beispiel Verletzung der Anzeigepflicht) ein Schadenersatzanspruch
aus § 48 des Beamtenstatusgesetzes gegeben sein. Bei Geltendmachung eines Schadensersatzanspruchs
nach § 48 des Beamtenstatusgesetzes sind auch etwaige sonstige Voraussetzungen fiir einen solchen
Anspruch zu beachten, zum Beispiel die mdgliche Beteiligung der Personalvertretung nach § 80 Absatz 1
Satz 1 Nummer 15 des Sachsischen Personalvertretungsgesetzes und die Beteiligung der
Schwerbehindertenvertretung nach § 95 Absatz 2 des Neunten Buches Sozialgesetzbuch ( SGB IX).
Absatz 2 enthélt lediglich eine Rechtsfolgenverweisung. Die tatbestandlichen Voraussetzungen der
Ruckforderung bezeichnet Absatz 2 mit der Wendung ,zuviel gezahlt“ eigensténdig und abschlieBend,
sodass zum Beispiel § 814 des Blrgerlichen Gesetzbuches keine Anwendung findet (BVerwG, Urteil vom
28. Februar 2002, 2 C 2/01). Besoldung ist ,zuviel gezahlt“ (= Gberzahlt), wenn sie ohne rechtlichen Grund
gezahlt wurde. Der Anspruch auf Riickforderung entsteht im Zeitpunkt der Uberzahlung ohne Rechtsgrund.
Dieser Zeitpunkt ist Anknupfungspunkt fir den Verjahrungsbeginn nach § 7. Besoldung wird ohne
rechtlichen Grund gezahlt, wenn sie weder auf der Grundlage des Sachsischen Besoldungsgesetzes oder
einer darauf beruhenden Rechtsverordnung oder Verwaltungsvorschrift noch auf Grundlage eines
Verwaltungsaktes im Sinne des § 1 des Gesetzes zur Regelung des Verwaltungsverfahrens- und des
Verwaltungszustellungsrechts fur den Freistaat Sachsen in Verbindung mit § 35 des
Verwaltungsverfahrensgesetzes gewahrt wird.

18.2.2 Eine Uberzahlung liegt demnach vor, wenn und soweit Besoldung gezahlt wurde

18.2.2.1ohne Bescheid im Widerspruch zum geltenden Recht, zum Beispiel wenn Besoldungsbestandteile aufgrund
eines in der Verwaltung liegenden Fehlers Uber einen festgelegten Bezugszeitraum hinaus gezahlt werden.

18.2.2.2m Widerspruch zu einem wirksamen Bescheid, zum Beispiel wenn sie infolge eines Fehlers beim
Auszahlungsvorgang Uberzahlt wurden oder wenn sie wegen der aufschiebenden Wirkung von Widerspruch
und Anfechtungsklage gegen einen Bescheid, der Beziige entzieht oder herabsetzt, zunéchst weitergezahlt
worden sind.

18.2.2.3aufgrund eines nichtigen Bescheides. Ein nichtiger Bescheid ist als Rechtsgrundlage fiir die Zahlung von
Besoldungsbeziigen unwirksam (vergleiche § 1 des Gesetzes zur Regelung des Verwaltungsverfahrens-
und des Verwaltungszustellungsrechts fir den Freistaat Sachsen in Verbindung mit § 43 Absatz 3 des
Verwaltungsverfahrensgesetzes). Wann ein Bescheid nichtig ist, ergibt sich aus § 1 Gesetzes zur
Regelung des Verwaltungsverfahrens- und des Verwaltungszustellungsrechts fiir den Freistaat Sachsen in
Verbindung mit § 44 des Verwaltungsverfahrensgesetzes.

18.2.2.4aufgrund eines zunachst nach § 1 des Gesetzes zur Regelung des Verwaltungsverfahrens- und des
Verwaltungszustellungsrechts fur den Freistaat Sachsen in Verbindung mit § 43 Absatz 2 des
Verwaltungsverfahrensgesetzes wirksamen, spater jedoch ganz oder teilweise zurickgenommenen,
widerrufenen, anderweitig aufgehobenen (zum Beispiel durch verwaltungsgerichtliche Entscheidung nach
§ 113 der Verwaltungsgerichtsordnung) oder durch Zeitablauf oder in anderer Weise (zum Beispiel durch
Beendigung des Beamtenverhéltnisses oder durch férmliche Feststellung des Verlustes der Besoldung bei
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schuldhaftem Fernbleiben vom Dienst) erledigten Bescheides.

18.2.2.5aufgrund eines spater nach § 1 des Gesetzes zur Regelung des Verwaltungsverfahrens- und des
Verwaltungszustellungsrechts fur den Freistaat Sachsen in Verbindung mit § 42 des
Verwaltungsverfahrensgesetzes berichtigten Bescheides.

18.2.3 ,Bescheide” in diesem Sinn sind schriftliche Mitteilungen an Beamte iber zustehende oder bewilligte
Besoldung, sofern in ihnen eine Regelung der Besoldung oder die Festsetzung einzelner
Bemessungsgrundlagen der Besoldung (zum Beispiel Entscheidungen zur Stufenfestsetzung oder zur
Anrechnung berlcksichtigungsféhiger Zeiten) enthalten ist. Hierzu gehdren nicht die Bezligemitteilungen, da
ihnen grundsétzlich kein regelnder Charakter zukommt und sie den Empfénger lediglich Uber die erfolgten
Zahlungen unterrichten sollen. Entscheidend fiir die Abgrenzung ist, ob im konkreten Einzelfall tber das
Zahlenwerk hinausgehende zusatzliche Entscheidungen der Verwaltung erkennbar sind und damit eine
Regelung im Sinne des § 35 Satz 1 des Verwaltungsverfahrensgesetzes getroffen wurde oder ob nur
informiert werden soll.

18.2.4 Zuviel gezahlte Besoldung ist zurlickzufordern, wenn und soweit:

- nicht der Wegfall der Bereicherung unterstellt werden kann (Nummer 18.2.5.1 Absatz 3) oder mit
Erfolg geltend gemacht wird (Nummer 18.2.5.2),

- nicht aus Billigkeitsgriinden von der Rlckforderung abgesehen wird (Nummer 18.2.8).
18.2.5 Prifung des Wegfalls der Bereicherung

18.2.5.1Die Ruckforderung zuviel gezahlter Besoldung richtet sich nach den Vorschriften des Biirgerlichen
Gesetzbuches Uber die Herausgabe einer ungerechtfertigten Bereicherung. Der Herausgabeanspruch
erstreckt sich regelmaBig auf das Erlangte (§ 818 Absatz 1 des Biirgerlichen Gesetzbuches). Die
Verpflichtung zur Herausgabe oder zum Wertersatz ist ausgeschlossen, wenn die Bereicherung weggefallen
ist (vergleiche § 818 Absatz 3 des Blrgerlichen Gesetzbuches). Dies folgt dem Grundgedanken des
Bereicherungsrechts, wonach die Herausgabepflicht des gutglaubigen Bereicherten nicht zu einer
Verminderung seines Vermdgens Uber den Betrag der wirklichen Bereicherung hinaus fihren darf
(grundlegend hierzu BGH, Urteil vom 7. Januar 1971, VII ZR 9/70). Das ist nur dann der Fall, wenn der
Bereicherte eine echte Vermdgensmehrung erfahren hat. Die Frage nach dem Wegfall einer Bereicherung
ist daher wirtschaftlich zu beantworten und richtet sich nach dem Vergleich des Vermégensstandes beim
Empfang der Leistungen und im Zeitpunkt der Riickforderung. Dabei kommt es lediglich auf die
Vermdgensveranderung an, die mit dem Bereicherungstatbestand urséachlich zusammenhangen. Ergibt ein
solcher Vergleich einen Vermdgenszuwachs, so liegt eine Bereicherung vor. Diese fallt weg, wenn der
Beamte im Hinblick auf den vermeintlichen Vermégenszuwachs Aufwendungen macht, die nicht zu
Vermehrung seines Vermdgens fuhren. In diesem Fall verbraucht der Beamte die Vermdégensmehrung und
ist nicht mehr bereichert. Unabhangig von der absoluten Besoldungshéhe kann ohne né&here Prifung der
Wegfall der Bereicherung unterstellt werden, wenn die im jeweiligen Monat zuviel gezahite
Besoldung 10 Prozent des insgesamt zustehenden Bruttobetrags, héchstens 200 Euro, nicht Gbersteigen;
dies gilt auch dann, wenn in einem Monat Nachzahlungen erfolgen.
Beispiel:
Ein Polizeivollzugsbeamter der BesGr. A 6 (ledig, keine Kinder) bekommt durch einen Bearbeitungsfehler
bereits nach einer Dienstzeit von 1 Jahr die héhere Polizeivollzugszulage nach § 49 gezahlt. Es entsteht
eine monatliche Uberzahlung in Héhe von (127,38 Euro - 63,69 Euro =) 63,69 Euro.

Tatsachlich
Besoldungsbestandteile gezahlte Zustehende Dienstbeziige
Dienstbeziige

BesGr. A 6 Stufe 1 1 983,33 Euro 1 988,33 Euro
Stellenzulage nach § 49 127,38 Euro 63,69 Euro
Summe 2 110,71 Euro 2 047,02 Euro
davon 10 Prozent: 204,70 Euro

maximal: 200,00 Euro

Die zuviel gezahlten Bezlige (= 63,69 Euro) Ubersteigen weder 10 Prozent des insgesamt zustehenden
Betrages (= 204,70 Euro), noch die Bagatellgrenze von 200 Euro, weswegen die Entreicherung ohne nahere
Prifung unterstellt werden kann.

18.2.5.2Machen Beamte den Wegfall der Bereicherung geltend oder kann der Wegfall der Bereicherung nicht
unterstellt werden, so sind sie gemaBi § 1 des Gesetzes zur Regelung des Verwaltungsverfahrens- und des
Verwaltungszustellungsrechts fiir den Freistaat Sachsen in Verbindung mit § 28 Absatz 1 des
Verwaltungsverfahrensgesetzes aufzufordern, sich innerhalb einer angemessenen Frist Gber die Héhe ihrer
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Einklinfte wahrend des Uberzahlungszeitraums und tber deren Verwendung zu &uf3ern und zwar
insbesondere Uber Betrage, die aus der Uberzahlung noch vorhanden sind sowie Uber aus der Uberzahlung
geleistete

- Aufwendungen fiir den Erwerb von Vermdgensgegensténden (Sachen, Rechte), die noch vorhanden
sind,

- Aufwendungen zur Tilgung von Schulden,
- Aufwendungen fir den Lebensunterhalt oder sonstige Zwecke,
- unentgeltliche Zuwendungen an Diritte.

Inwieweit eine Bereicherung weggefallen ist, haben die Empfanger im Einzelnen darzulegen und
nachzuweisen. Der Wegfall der Bereicherung ist anzunehmen, wenn die Empfanger glaubhaft machen,
dass sie die zuviel gezahlte Besoldung im Rahmen ihrer Lebensfiihrung verbraucht haben. Eine
Bereicherung ist noch vorhanden, wenn im Zeitpunkt der Rickforderung gegenliber dem Beginn des
Zeitraums, in dem die Uberzahlung geleistet worden ist, ein Vermdgenszuwachs zu verzeichnen ist, der
ohne die Uberzahlung nicht eingetreten wére. Eine Verminderung von Schulden steht einem
Vermdgenszuwachs gleich.

18.2.5.3Wird neben der Rickforderung der Besoldung die Aufrechnung nach den §§ 387 ff. des Birgerlichen
Gesetzbuches erklart, wird auf Nummer 17.2.3 verwiesen.

18.2.6 Der Beamte kann sich nicht auf den Wegfall der Bereicherung berufen, wenn und soweit

18.2.6.1die Besoldung ausdricklich unter Riickforderungsvorbehalt, als Vorschuss, als Abschlag oder aufgrund
eines als vorlaufig bezeichneten oder erkennbaren Bescheides gewéahrt wurde; ein Hinweis auf der
Bezlgemitteilung ist dabei ausreichend, da in diesem Fall keine Regelung erforderlich ist, sondern nur eine
einseitige Erklarung gegenlber dem Empfanger,

18.2.6.2die Besoldung wegen der aufschiebenden Wirkung von Widerspruch und Anfechtungsklage gegen einen
Bescheid, der Beziige herabsetzt oder entzieht oder Grundlage fiir die Herabsetzung oder Entziehung von
Bezligen ist, zunachst weitergezahlt worden ist und der angefochtene Bescheid aufrechterhalten wird,

18.2.6.3die Beamten den Mangel des rechtlichen Grundes der Zahlung oder die Fehlerhaftigkeit des der Zahlung
zugrunde liegenden Bescheides beim Empfang der Bezlige kannten oder nachtraglich erfuhren oder

18.2.6.4der Mangel des rechtlichen Grundes der Zahlung oder die Fehlerhaftigkeit des Bescheides so offensichtlich
war, dass die Beamten dies hatten erkennen missen. Das ist dann der Fall, wenn die Beamten den Mangel
des rechtlichen Grundes der Zahlung oder die Fehlerhaftigkeit des Bescheides nur deswegen nicht erkannt
haben, weil sie die im Verkehr erforderliche Sorgfalt in ungewdhnlich hohem MaBe auBer Acht gelassen
haben. Dabei ist insbesondere auf die individuellen Kenntnisse und Fahigkeiten (zum Beispiel Vor- und
Ausbildung, dienstliche Tatigkeit) abzustellen. Ob die fir die Festsetzung, Anordnung und Abrechnung der
Besoldung zusténdige Stelle die ihr obliegende Sorgfaltspflicht verletzt hat, ist in diesem Zusammenhang
rechtlich unerheblich; dies istim Rahmen einer Billigkeitsentscheidung von Bedeutung. Aufgrund der den
Beamten obliegenden Treuepflicht sind diese verpflichtet, einen Festsetzungsbescheid oder eine sonstige
Berechnung auf ihre Richtigkeit zu Uberpriifen. Versdumen die Beamten eine Prlifung oder haben sie diese
nicht sorgféltig durchgefiihrt, so haben sie die im Verkehr erforderliche Sorgfalt in ungewdhnlich hohem
MaBe auBer Acht gelassen, wenn nicht besondere Umstande die Prifung verhindert haben. Die
Prifungspflicht erstreckt sich auch darauf, Schliisselkennzahlen anhand Ubersandter Erlauterungen zu
entschllsseln.

18.2.7 Haben die Beamten den Mangel des rechtlichen Grundes der Zahlung oder die Fehlerhaftigkeit des
Bescheides nicht beim Empfang der Besoldung gekannt, so ist bei dem erforderlichen Vergleich der
Vermégensverhéltnisse an Stelle des Zeitpunkts der Riickforderung der Uberzahlung der Zeitpunkt
zugrunde zu legen, in dem die Kenntnis erlangt wurde oder hétte erlangt werden missen.

18.2.8 Absehen von der Rickforderung aus Billigkeitsgriinden

18.2.8.1Bei der Priifung, ob von der Rickforderung ganz oder teilweise abgesehen werden kann, sind 2
Rechtsanwendungsschritte zu unterscheiden und getrennt voneinander auszufihren.

Im ersten Schritt ist zu fragen, ob Billigkeitsgriinde vorliegen, die ein Absehen von der Riickforderung
rechtfertigen kénnen. Hierbei kommt es auf den Zeitraum der Leistungsgewéahrung an; diese Feststellung ist
gerichtlich voll nachprtfbar. Bei dieser Prifung ist es auch von Bedeutung, wessen Verantwortungsbereich
die Uberzahlung zuzuordnen ist und in welchem MaBe ein Verschulden oder Mitverschulden hierfir
ursachlich war. Ein Gberwiegendes behdérdliches Mitverschulden kommt etwa dann in Betracht, wenn die
Ursache fiir die Uberzahlung auf einem Fehler des von der Beziigestelle verwendeten Computersystems
oder auf einem Eingabefehler beruht und wenn weitere verscharfende Umstande hinzutreten, zum Beispiel
das Unbemerktbleiben des Fehlers trotz nachfolgender Kontrollen oder ein Untatigbleiben trotz wiederholter
Hinweise des Beamten (BVerwG, Urteil vom 26. April 2012, 2 C 15/10).

Im zweiten Schritt erfolgt die (gerichtlich nur eingeschrankt tberprifbare) Ermessensentscheidung, ob die
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im ersten Schritt erdrterten Billigkeitsgriinde ein teilweises oder ganzes Absehen von der Rickforderung
rechtfertigen. Hierbei handelt es sich in jedem Fall um eine Einzelfallentscheidung, bei der neben den
wirtschaftlichen und sozialen Verhaltnissen der Betroffenen auch der Grund der Uberzahlung zu
beriicksichtigen ist. Ist die Uberzahlung aufgrund eines schuldhaften, pflichtwidrigen Verhaltens des
Empfangers (zum Beispiel Verletzung von Anzeigepflichten) entstanden, so kommt im Rahmen der
Ermessensentscheidung ein Absehen von der Rickforderung regelméasig nicht in Betracht. Ist auch ein (Mit-
)Verschulden der Behérde an der Uberzahlung vorhanden, ist aus Griinden der Billigkeit ein teilweiser
Ruckforderungsverzicht nach MaBgabe der Besonderheiten des jeweiligen Einzelfalls zu prifen. In diesen
Fallen ist der Beamte entreichert, kann sich aber auf den Wegfall der Bereicherung nicht berufen. Die
iiberwiegende behérdliche Verantwortung fiir die Uberzahlung muss sich deshalb in der
Billigkeitsentscheidung niederschlagen, denn der Beamte, der nur einen untergeordneten
Verursachungsbeitrag fiir die Uberzahlung gesetzt hat, muss besser stehen als der Beamte, der die
Uberzahlung allein zu verantworten hat. Bei der Priifung, ob von der Riickforderung iberzahlter Beziige
ganz oder teilweise abgesehen werden soll, ist ein strenger MaBstab anzulegen. Dabei kommt es
hinsichtlich der Lage des Beamten nicht auf den Zeitraum der Uberzahlung, sondern auf den Zeitpunkt der
Ruackabwicklung an (BVerwG, Urteil vom 21. Oktober 1999, 2 C 11/99). Ein vollstédndiges Absehen von der
Ruckforderung kann daher nur bei besonders ungewdhnlichen, extremen Ausnahmeféllen in Betracht
kommen, die unter dem Gebot von Treu und Glauben eine Rlckforderung schlechthin untragbar oder
unzulassig erscheinen lassen.

Es ist zu beachten, dass ein Absehen von der Riickforderung nur dann in Betracht kommt, wenn andere
MaBnahmen, zum Beispiel der Abschluss von Ratenzahlungsvereinbarungen, ausscheiden. Die
Festlegungen sind im Bescheid zu treffen; eine bloBe Bereitschaft, spater Ratenzahlungen zu vereinbaren,
genugt nicht. Der Billigkeit entspricht es vielmehr, dass sich der Dienstherr und der Beamte Uber die
Modalitaten der Rickzahlung versténdigen (BVerwG, Urteil vom 26. April 2012, 2 C 15/10). Auf § 59 der
Sé&chsischen Haushaltsordnung , der Regelungen zu Stundung, Niederschlagung und den Erlass von
Anspriichen enthalt, wird hingewiesen.

18.2.8.2Bezliglich der Zusténdigkeit zur Entscheidung Uber die Ruckforderung aus Billigkeitsgriinden wird auf
Nummer 92.2 verwiesen.

18.2.8.3Ist die Riickforderung von Besoldung im Zusammenhang mit der Rlicknahme einer Ernennung nach § 12
des Beamtenstatusgesetzes in Verbindung mit § 13 Absatz 1 Satz 2 des Sachsischen Beamtengesetzes
zu prifen, ist zunachst eine Ermessensentscheidung nach § 14 Absatz 2 Satz 2 des Sé&chsischen
Beamtengesetzes vorzunehmen. Bei der Beurteilung, ob dem Beamten die gewahrten Leistungen belassen
werden kénnen, ist auf den Zeitraum abzustellen, fir den Besoldung gezahlt worden ist (BVerwG, Urteil vom
21. Oktober 1999, 2 C 11/99, Rn. 32). Die Grundsatze des sogenannten ,faktischen Beamtenverhaltnisses”
greifen nur, wenn beide Parteien Ubereinstimmend vom Bestehen eines Beamtenverhaltnisses
ausgegangen sind (VG Bayreuth, Urteil vom 31. Marz 2006, B 5 K 03.806, Rn. 62). Dies ist in Fallen des
§ 12 Absatz 1 Nummer 1 und 2 und Absatz 2 des Beamtenstatusgesetzes regelmafig nicht anzunehmen.
Im Anschluss daran ist eine Billigkeitsentscheidung nach Absatz 2 Satz 3 zu treffen, ob und in welcher H6he
nicht belassene Leistungen zurtickgefordert werden. Der Entscheidung sind die Verhéltnisse wahrend des
Rickabwicklungszeitraums zugrunde zu legen (BVerwG, Urteil vom 21. Oktober 1999, 2 C 11/99). Die
Entscheidungen sind aktenkundig zu dokumentieren. Das bei Rucknahme einer Ernennung entstehende
Jaktische Beamtenverhaltnis“ ist geman § 8 Absatz 2 und § 233a Absatz 2 des Sechsten Buches
Sozialgesetzbuch ( SGB VI) in Verbindung mit den §§ 181 ff. SGB VI in der gesetzlichen
Rentenversicherung nachzuversichern. Zugrunde zu legen sind dabei nur diejenigen
Besoldungsbestandteile, die nicht zuriickgefordert werden.

18.2.9 Durchflhrung der Ruckforderung

18.2.9.1Die Ruckforderung lberzahlter Besoldung wird durch Aufrechnung des Rulckforderungsanspruchs gegen
den Anspruch auf pfandbare Besoldung oder durch einen Riickforderungsbescheid geltend gemacht. Wenn
dem Ruckzahlungspflichtigen weiterhin laufend Besoldung zu zahlen ist, ist grundsatzlich aufzurechnen. Die
Beschrankung des Aufrechnungsrechts auf den pfandbaren Teil der Besoldung besteht nicht, wenn ein
Schadenersatzanspruch wegen vorsétzlicher unerlaubter Handlung gegeben ist (§ 17 Absatz 2 Satz 2). Aus
Flrsorgegrinden ist den Berechtigten jedoch so viel zu belassen, wie diese fir ihren notwendigen
Lebensunterhalt und die Erflllung ihrer laufenden gesetzlichen Unterhaltspflichten benétigen. Der zu
belassende notwendige Unterhalt hat sich an den Leistungen zur Sicherung des Lebensunterhalts nach den
§§ 19 ff. des Zweiten Buches Sozialgesetzbuch ( SGB Il) als unterster Grenze zu orientieren.

18.2.9.2Ein Riickforderungsbescheid muss den Zeitraum, den Betrag der Uberzahlung, die Héhe des
zurlickgeforderten Betrags sowie eine Rechtsbehelfsbelehrung (§ 58 der Verwaltungsgerichtsordnung)
enthalten. Die Beamten sind darlber zu unterrichten, in welcher Form die Rickzahlung erfolgen soll. Der
Bescheid muss ferner nach § 1 des Gesetzes zur Regelung des Verwaltungsverfahrens- und des
Verwaltungszustellungsrechts fur den Freistaat Sachsen in Verbindung mit § 39 des
Verwaltungsverfahrensgesetzes die Gesichtspunkte erkennen lassen, von denen die Behdrde bei der
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Ausibung ihres Ermessens ausgegangen ist.

18.2.9.3Solange die Vollziehbarkeit eines Riickforderungsbescheides oder eines die Riickforderung betreffenden
Widerspruchsbescheides infolge eines Widerspruchs oder einer Anfechtungsklage aufgeschoben ist, ist die
-Einziehung* des Uberzahlten Betrags auszusetzen, es sei denn, dass den Riickforderungsanspriichen des
Dienstherrn Nachzahlungsanspriiche der Beamten gegeniiberstehen (vergleiche Nummer 17.2.3). Die
Berechtigten sollten jedoch vorsorglich darauf hingewiesen werden, dass sie mit der Einziehung des
Uberzahlten Betrags in dem sich aus dem Ausgang des Rechtsmittelverfahrens ergebenden Umfang zu
rechnen haben und sich dann nicht etwa auf einen Wegfall der Bereicherung berufen kénnen.

18.2.9.4Die Anordnung der sofortigen Vollziehung ist entsprechend § 80 Absatz 1 der Verwaltungsgerichtsordnung
auf Ausnahmefalle zu beschranken und eingehend zu begriinden. Ein Ausnahmefall ist insbesondere
gegeben, wenn nach Lage des Einzelfalls die Durchsetzung des Rickforderungsanspruchs geféhrdet
erscheint.

18.2.9.5Zurlickzufordern sind grundsatzlich die Bruttobetrage, da die Beamten nach § 38 Absatz 2 Satz 1 des
Einkommensteuergesetzes Schuldner der Lohnsteuer sind und aufgrund der Abflihrung der Lohnsteuer
durch das Landesamt fir Steuern und Finanzen eine Befreiung von der Steuerschuld erlangt haben. Ist die
geltend gemachte Forderung féllig und rechtshangig, sollen Prozesszinsen erhoben werden. Die
Rechtshéngigkeit tritt durch Erhebung der Leistungsklage, nicht schon durch Erlass eines
Leistungsbescheides ein (§ 90 Absatz 1 der Verwaltungsgerichtsordnung, § 261 Absatz 1 der
Zivilprozessordnung). Hingegen ist die Erhebung von Prozesszinsen bereits mit Erlass des
Leistungsbescheides gerechtfertigt, wenn der Beamte fiir die eingetretene Uberzahlung der Besoldung im
Sinne § 818 Absatz 4 und § 819 des Birgerlichen Gesetzbuches verscharft haftet. Dies ist der Fall, wenn
der Beamte den Mangel des rechtlichen Grundes der Zahlung kannte oder dieser Mangel so offensichtlich
war, dass er ihn hatte kennen missen (vergleiche Nummer 18.2.6.3 und 18.2.6.4). Andere Zinsen sind bis
zur Bestandskraft des Ruckforderungsbescheides nicht geltend zu machen; danach kdnnen sie Teil einer
Stundungsvereinbarung sein.

18.2.9.6Nach dem Tod des Berechtigten ist der Leistungsbescheid zur Rickerstattung zuviel gezahlter Besoldung
an die Erben zu richten, wenn die Uberzahlung noch zu Lebzeiten eingetreten ist. Besoldung, die nach dem
Tod des Berechtigten fortgezahlt worden ist, kann grundsatzlich nicht durch Leistungsbescheid von den
Erben zurlickgefordert werden. Hierbei handelt es sich vielmehr um einen unmittelbar auf die §§ 812 ff. des
Burgerlichen Gesetzbuches gestitzten zivilrechtlichen Erstattungsanspruch, der gegebenenfalls im Wege
einer zivilrechtlichen Leistungsklage geltend zu machen ist. Mehrere Erben haften als Gesamtschuldner
(§ 421 des Burgerlichen Gesetzbuches). § 5 Absatz 7 ist zu beachten.

18.2.9.7Die Ruckforderung einer irrtimlichen Zahlung von Besoldung an Dritte (zum Beispiel wegen fehlerhafter
Bankverbindung oder wegen eines rechtsgeschéaftlichen Wechsels des Kontoinhabers) erfolgt als
zivilrechtlicher Erstattungsanspruch (§§ 812 ff. des Biirgerlichen Gesetzbuches), der gegebenenfalls im
Wege einer zivilrechtlichen Leistungsklage geltend zu machen ist.

18.2.10 Wird der Ruckforderungsanspruch als éffentlich-rechtlicher Erstattungsanspruch nach § 18 Absatz 2 geltend
gemacht, gilt die 5-jahrige Verjahrungsfrist nach § 7. Auf die Erlauterungen in Nummer 7 wird Bezug
genommen. Wird die Rickforderung als Schadenersatzanspruch (§ 48 des Beamtenstatusgesetzes)
geltend gemacht, gilt grundsatzlich die 3-jahrige Verjahrungsfrist nach § 76 des Sachsischen
Beamtengesetzes .

19. Zu § 19 Kriterien der Anpassung (Nicht belegt.)

20. Zu § 20 Versorgungsriicklage (Nicht belegt.)

21, Zu § 21 Grundsatz der funktionsgerechten Besoldung (Nicht belegt.)
22. Zu § 22 Bestimmung des Grundgehalts nach dem Amt (Nicht belegt.)
23. Zu § 23 Amtsbezeichnungen (Nicht belegt.)

24, Zu § 24 Besoldungsordnungen A und B (Nicht belegt.)

25. Zu § 25 Eingangsamter (Nicht belegt.)
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26. Zu § 26 Beférderungsamter

26.1 Grundsatz

Die Regelung des Absatzes 1 legt den Grundsatz fest, dass sich Beférderungsdmter vom Eingangsamt
beziehungsweise voneinander abheben mussen. Ein Beférderungsamt ist im Verhéltnis zum Eingangsamt
oder anderen (niedrigeren) Beférderungsdmtern durch das héhere Grundgehalt charakterisiert. Dies spiegelt
sich in der Regel durch eine hdhere Besoldungsgruppe und anderer Amtsbezeichnung wider, wobei
letzteres Merkmal auch entfallen kann (zum Beispiel Amtsbezeichnung ,Ministerialrat®). Ein
Befdrderungsamt mit einem hdéheren Grundgehalt liegt auch vor, wenn mit dem Befdrderungsamt die
Gewahrung einer Amtszulage verbunden ist, da nach § 44 Absatz 2 Satz 2 diese als Bestandteil des
Grundgehalts gelten. Die Einrichtung von Beférderungsémtern ist grundsatzlich nur zulassig, wenn sie sich
von den Amtern der niedrigeren Besoldungsgruppe nach der Wertigkeit der zugeordneten Funktionen
wesentlich abheben. Demnach ist Absatz 1 im Sachzusammenhang mit § 21 zu betrachten, wonach die
Funktionen der Beamten nach den mit ihnen verbundenen Anforderungen sachgerecht zu bewerten und
(Beférderungs-)Amtern zuzuordnen sind.

26.2 Obergrenzen fiir Anteile der Beférderungsédmter (Stellenobergrenzen)
26.2.1 Wirkungsweise und Rechtsgrundlagen

Stellenobergrenzen binden den Haushaltsgesetzgeber im Hinblick auf die Ausbringung von Planstellen fir
Befoérderungsémter. Sie sind im Rahmen der Haushaltsaufstellung durch die an der Erstellung des
Regierungsentwurfs beteiligten Bediensteten zu beachten. Die Regelungen haben jedoch keinen
unmittelbaren Einfluss auf den Status des Beamten; Ernennungen, die mit einer Einweisung in eine die
geltenden Stellenobergrenzen lGberschreitende Planstelle einhergehen, sind deshalb wirksam und aufgrund
dessen nicht riicknehmbar. Die konkreten Stellenobergrenzenregelungen finden sich in Absatz 2, der
Sachsischen Stellenobergrenzenverordnung sowie den einzelnen FuBnoten zu den Besoldungsgruppen der
BesO A. Die im Freistaat Sachsen geltenden Stellenobergrenzen sind unter Nummer 26.4.3
zusammengefasst.

26.2.2 Allgemeine Stellenobergrenzen

Absatz 2 beinhaltet die grundsatzliche Regelung zum héchstens zulassigen Anteil der Beférderungsamter
an der Gesamtzahl der jeweils in den Laufbahngruppen 1 und 2 ausgebrachten Planstellen und legt damit
die sogenannten allgemeinen Stellenobergrenzen fest. Diese betreffen nach Absatz 2 Satz 1 die
Spitzenamter der Laufbahngruppe 1 (BesGr. A 9) und der Laufbahngruppe 2 (BesGr. A 16 und B 2). Sie
gelten subsidiar und kommen dann zur Anwendung, wenn die Ausnahmeregelungen des Absatzes 3 oder
der auf Grundlage von Absatz 4 erlassenen Sachsischen Stellenobergrenzenverordnung nicht einschlégig
sind.

26.2.3 Berechnungsgrundlage

Berechnungsgrundlage geman Absatz 2 Satz 2 fiir die allgemeine Stellenobergrenze der Laufbahngruppe 1
ist die Gesamtzahl der Planstellen der BesGr. A 6 als Eingangsamt der zweiten Einstiegsebene bis BesGr.
A 9. Sofern die Planstellen der BesGr. A 6, die nicht flir das Eingangsamt der zweiten Einstiegsebene
vorgesehen sind, aufgrund der Neugestaltung des Laufbahnrechts (Einflhrung von 2 Laufbahngruppen)
nicht identifiziert werden kénnen, sind sie in die Berechnungsgrundlage einzubeziehen. Fir die allgemeine
Stellenobergrenze der Laufbahngruppe 2 erstreckt sich nach Absatz 2 Satz 3 die Berechnungsgrundlage
auf die Gesamtzahl der Planstellen der BesGr. A 13, als Eingangsamt der zweiten Einstiegsebene bis
BesGr. A 16 und B 2. Sofern die Planstellen der BesGr. A 13, die nicht fiir das Eingangsamt der zweiten
Einstiegsebene vorgesehen sind, aufgrund der Neugestaltung des Laufbahnrechts (Einfihrung von zwei
Laufbahngruppen) nicht identifiziert werden kénnen, sind sie in die Berechnungsgrundlage einzubeziehen.
MaBgebend fur die Ermittlung der Héchstgrenze fur Planstellen der Spitzenamter in den Laufbahngruppen 1
und 2 ist die jeweilige Gesamtzahl aller Planstellen des gesamten Geschéaftsbereichs eines
Staatsministeriums (Einzelplan), die derselben allgemeinen Stellenobergrenze zuzuordnen sind. Es ist somit
grundsatzlich méglich, Uberschreitungen innerhalb eines Kapitels durch nicht vollstandiges Ausschépfen der
zulassigen Stellenanteile in einem anderen Kapitel eines Einzelplans auszugleichen. Eine ressort-
/einzelplanlbergreifende Kompensation ist hingegen nicht zulassig.

26.2.4 Uberschreitung der Stellenobergrenzen

Die geltenden Stellenobergrenzen sind Héchstgrenzen. Daraus folgt, dass die sich in ihrer Anwendung
ergebende Anzahl an Planstellen firr das jeweilige Spitzenamt der Laufbahngruppe 1 und 2 nicht
Uberschritten werden darf. Der Haushaltsgesetzgeber ist indes nicht verpflichtet, die Stellenobergrenzen
auszuschdpfen. Vielmehr ist der Grundsatz der sachgerechten Bewertung der (Beférderungs-)Amter nach
§ 21 und Absatz 1 zu beachten. Sofern im Rahmen des Haushaltsaufstellungsverfahrens festgestellt wird,
dass die héchstens zulassige Anzahl an Planstellen Uberschritten wird, sind die den rechtlichen Rahmen
Ubersteigenden Planstellen zu senken. Alternativ kommt auch ein Wegfall der iberschreitenden Planstellen
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in Betracht, wobei zu berlcksichtigen ist, dass die damit verbundene Reduzierung der
Berechnungsgrundlage eine Neuberechnung des zulassigen Anteils an Beférderungsamtern erforderlich
macht (und gegebenenfalls weitere Uberschreitungen generiert). Ist eine Umwandlung oder ein Wegfall
aufgrund der tatsachlichen Besetzungssituation nicht méglich, sind die betreffenden Planstellen mit
entsprechenden ku- oder kw-Vermerken zu versehen. Geman Nummer 3 Satz 2 der VwV zu § 21 der
Séachsischen Haushaltsordnung gelten sie sodann fiir die Anwendung der Stellenobergrenzen als
umgewandelt oder weggefallen.

26.3 Ausnahmen von den Stellenobergrenzen
26.3.1 Allgemeines

Absatz 3 nimmt 5 Funktions- und Verwaltungsbereiche generell von der Anwendung der Stellenobergrenzen
aus. Die von dieser Ausnahmeregelung erfassten Planstellen zéhlen mithin nicht zur Berechnungsmasse
der Stellenobergrenzen, das heif3t sie werden weder in die Berechnungsgrundlage einbezogen, noch sind
die fUr diese Bereiche vorgesehenen Planstellen der Laufbahngruppe 1 in der BesGr. A 9 oder der
Laufbahngruppe 2 in den BesGr. A 16 und B 2 auf die fUr die Ubrigen Bereiche geltenden Héchstgrenzen
anzurechnen. Die Ausnahmen erstrecken sich auf die Stellenobergrenzen des Absatzes 2 und demzufolge
auch auf die hierzu auf Grundlage von Absatz 4 erlassenen Sachsischen Stellenobergrenzenverordnung,
sodass durch diese Rechtsverordnung keine Stellenobergrenzen fiir die in Absatz 3 genannten Bereiche
festgelegt werden kénnen.

Von der Ausnahmeregelung erfasst sind Planstellen:

- far Lehrkréfte an Hochschulen nach § 1 Absatz 1 des Sé&chsischen Hochschulfreiheitsgesetzes
(Universitaten, Kunsthochschulen, Fachhochschulen — Hochschulen fir angewandte
Wissenschaften)

- fur Lehrkréafte an 6ffentlichen Schulen (allgemein bildende Schulen, berufsbildende Schulen sowie
Schulen des zweiten Bildungsweges),

- fur Lehrkrafte an der Fachhochschule fir 6ffentliche Verwaltung und Rechtspflege Mei3en,
Fortbildungszentrum des Freistaates Sachsen und der Hochschule der Séchsischen Polizei (FH),

- in Bereichen, in denen die Personalaufwendungen budgetiert werden (vergleiche Nummer 26.3.2),
- im Geschéaftsbereich des Sachsischen Landtages sowie des Sachsischen Rechnungshofes und

- der Gemeinden, Landkreise sowie sonstigen der Aufsicht des Freistaates Sachsen unterstehenden
Korperschaften, Anstalten und Stiftungen des éffentlichen Rechts.

Unabhéngig von der Befreiung der vorgenannten Bereiche von den Stellenobergrenzenregelungen bleibt die
besondere Stellenobergrenze fiir das in der BesGr. A 13 ausgebrachte Beférderungsamt ,Mittelschullehrer”
(vergleiche FuBnote 3 zur BesGr. A 13) als Spezialvorschrift von der generellen Ausnahmeregelung far
Lehrkrafte an 6ffentlichen Schulen sowie die besondere Stellenobergrenze nach § 34 Absatz 2 fiir
Professoren an Fachhochschulen als Spezialvorschrift von der generellen Ausnahmeregelung fir Lehrkréafte
an Fachhochschulen unberiihrt.

26.3.2 Bereiche mit Personalkostenbudgetierung

Nach § 7a der Sé&chsischen Haushaltsordnung kénnen in Ergdnzung der kameralen Haushaltsfihrung
betriebswirtschaftliche Steuerungsinstrumente eingefiihrt werden, wenn dies zu einer Steigerung der
Effizienz und Effektivitat staatlichen Handelns flihrt. Bei Vorliegen der einschlagigen Voraussetzungen kann
dabei auch eine Ubertragung dezentraler Finanzverantwortung auf einzelne Dienststellen erfolgen
(Budgetierung). Hierflr ist geman § 7a Absatz 2 Satz 3 der Sachsischen Haushaltsordnung der Abschluss
einer entsprechenden Ressortvereinbarung mit dem Staatsministerium der Finanzen erforderlich, in der
unter anderem bestimmt werden soll, inwieweit Abweichungen von der Stellenplanbindung zuldssig sind.
Sofern von dieser Méglichkeit Gebrauch gemacht wird, ist der jeweilige Geschéafts- oder Ressortbereich von
der Anwendung der Stellenobergrenzen ausgenommen. Die Personalkosten werden in diesem Fall wie folgt
gesteuert: Nach der Regelung des Absatzes 3 Nummer 3 sind die Besoldungsausgaben in einem ersten
Schritt auf den Betrag festzulegen, der sich nach einem unter Anwendung der geltenden
Stellenobergrenzen erstellten (fiktiven) Stellenplan ergeben wiirde. Die maximalen
Gesamtbesoldungsausgaben entsprechen somit denen bei kameraler Haushaltsflihrung. In einem zweiten
Schritt ist es jedoch méglich, den Anteil an Beférderungsémtern frei festzulegen. Aufgrund der Begrenzung
der Besoldungsausgaben auf einen Héchstbetrag ist es allerdings erforderlich, gegebenenfalls zu
realisierende héhere Anteile fir Beférderungsamter durch niedrigere Besoldungsaufwendungen fir die
Ubrigen Besoldungsgruppen zu kompensieren. Dabei ist zu berlicksichtigen, dass eine Kompensation durch
Stellenabbau nicht méglich ist, da sich der Héchstbetrag der Besoldungsaufwendungen durch (fiktive)
Anwendung der Stellenobergrenzen auf die tatsédchliche Gesamtzahl der Planstellen errechnet und
Stellenabbau folglich zu einer Verminderung der héchsten zulassigen Besoldungsaufwendungen fiihrt. Die
Ausnahmeregelung des Absatzes 3 Nummer 3 erlaubt es somit nicht, Einsparungen aus
Stellenstreichungen fiir eine Verbesserung der Anteile der Beférderungséamter zu verwenden, lasst aber eine
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weitere Flexibilisierung — zum Beispiel im Interesse einer besseren Ubereinstimmung von Stellenausstattung
und Altersstruktur — zu.

26.4 Regelung durch Rechtsverordnung und FuBnotenobergrenzenregelungen
26.4.1 Besondere Stellenobergrenzen

Auf der Grundlage von Absatz 4 hat die Staatsregierung mit der der Sachsischen
Stellenobergrenzenverordnung eigenstandige, sogenannte besondere Stellenobergrenzen fiir einzelne
Funktionsbereiche (behérdenorganisationsbezogen) oder Funktionsgruppen (aufgabenbezogen) festgelegt.
Diese gelten als Spezialregelung zu den allgemeinen Stellenobergrenzen des Absatzes 2 und sind — soweit
einschlagig — vorrangig anzuwenden. Weitere besondere Stellenobergrenzen ergeben sich darliber hinaus
aus einzelnen FuBnotenregelungen zu den Besoldungsgruppen der BesO A.

Der fir die Anwendung der Stellenobergrenze fiir Oberbehérden mafBgebliche besoldungsrechtliche
Oberbehérdenbegriff ist in § 1 Absatz 2 Satz 1 der S&chsischen Stellenobergrenzenverordnung definiert.
Demnach gelten als Oberbehdrden im Sinne des Stellenobergrenzenrechts Behérden, die unmittelbar einer
obersten Staatsbehdrde nach § 3 des Sachsischen Verwaltungsorganisationsgesetzes nachgeordnet und
denen selbst wiederum keine Behdrden nachgeordnet sind. Des Weiteren bestimmt § 1 Absatz 2 Satz 2 der
Séachsischen Stellenobergrenzenverordnung, dass Staatsbetriebe nach § 26 Absatz 1 der Sachsischen
Haushaltsordnung auch Oberbehérden sind.

26.4.2 Berechnungsgrundlage

§ 2 der Sachsischen Stellenobergrenzenverordnung bestimmt 2 Funktionsbereiche (§ 2 Absatz 1 der
Sachsischen Stellenobergrenzenverordnung) und 12 Funktionsgruppen (§ 2 Absatz 2 der Séchsischen
Stellenobergrenzenverordnung), bei welchen besondere Stellenobergrenzen zur Anwendung kommen. Wie
bereits in Absatz 2 Satz 2 bezieht sich die Berechnungsgrundlage geméan § 2 Absatz 3 Satz 1 der
Sachsischen Stellenobergrenzenverordnung fiir die jeweilige besondere Stellenobergrenze der
Laufbahngruppe 1 auf die Gesamtzahl der Planstellen der BesGr. A 6 als Eingangsamt der zweiten
Einstiegsebene bis BesGr. A 9. Sofern die Planstellen der BesGr. A 6, die nicht fiir das Eingangsamt der
zweiten Einstiegsebene vorgesehen sind, aufgrund der Neugestaltung des Laufbahnrechts (Einflhrung von
2 Laufbahngruppen) nicht identifiziert werden kénnen, sind sie in die Berechnungsgrundlage einzubeziehen.
MaBgebend fir die Ermittlung der Hochstgrenze fiir Planstellen ist die jeweilige Gesamtzahl aller Planstellen
des gesamten Geschéftsbereichs eines Staatsministeriums (Einzelplan), die derselben besonderen
Stellenobergrenze zuzuordnen sind. Es ist somit grundsatzlich méglich, Uberschreitungen innerhalb eines
Kapitels durch nicht vollstdndiges Ausschdpfen der zuldssigen Stellenanteile in einem anderen Kapitel eines
Einzelplans auszugleichen. Eine ressort-/einzelplaniibergreifende Kompensation ist hingegen nicht zulassig.
Far den Fall, dass fir bestimmte Stellenplanpositionen die Anwendung mehrerer besonderer
Stellenobergrenzen in Betracht kommt (zum Beispiel Planstellen fir Programmierer an einer Oberbehérde),
kann die fiir die Behdrde glinstigere Regelung angewandt werden. Soweit sich besondere
Stellenobergrenzen auf die Ausstattung von Planstellen mit einer Amtszulage beziehen, ist als
Berechnungsgrundlage die sich in Anwendung der Stellenobergrenzen ergebende Anzahl an Planstellen flir
das Amt ohne Amtszulage (Basisamt) heranzuziehen. Gelten flr das jeweilige Basisamt keine
Stellenobergrenzen, bestimmt sich die zuldssige Ausbringung von Amtszulagen nach der tatséchlich
vorgesehenen Anzahl an Planstellen fir das Basisamt. Folglich ist bei der besonderen Stellenobergrenze
nach FuBnote 1 zur BesGr. A 9 (Amtszulage allgemein) von der sich in Anwendung der jeweils
manBgeblichen Stellenobergrenze ergebenden hdchstens zuldssigen Anzahl an Planstellen der BesGr. A 9
auszugehen (vergleiche § 2 Absatz 3 Satz 2 der Sachsischen Stellenobergrenzenverordnung). Auf die
tatsachliche Anzahl kommt es insoweit nicht an; Uber- oder Unterschreitungen der Stellenobergrenze fiir die
Planstellen der BesGr. A 9 flhren folglich nicht zu einer Erhéhung oder Verminderung der héchstens
zulassigen Anzahl an Planstellen der BesGr. A 9, die mit einer Amtszulage ausgestattet werden dirfen.
Abweichend von der allgemeinen Stellenobergrenze nach Absatz 2 Satz 1 Nummer 2 gilt geman § 3 der
Séchsischen Stellenobergrenzenverordnung an obersten Staatsbehdrden fur die Laufbahngruppe 2 eine
besondere Stellenobergrenze fiir das Amt ,Ministerialrat in den BesGr. B 2 und B 3.

26.4.3 Zusammenfassung der geltenden Stellenobergrenzen

Im Folgenden werden auf Grundlage von § 4 der Sachsischen Stellenobergrenzenverordnung die nach dem
Séchsischen Besoldungsgesetz (Absatz 2, § 34 Absatz 2 sowie FuBnotenregelungen zu
Besoldungsgruppen der BesO A) und der Sachsischen Stellenobergrenzenverordnung geltenden
Stellenobergrenzen der Laufbahngruppe 1 (Nummer 26.4.3.1), der Laufbahngruppe 2 (Nummer 26.4.3.2)
und der Professoren an Fachhochschulen (Nummer 26.4.3.3) zusammengefasst. Dabei werden fiir das
Stellenschlisselungsverfahren verbindliche Schlisselnummern festgelegt, denen folgende Systematik
zugrunde liegt:
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Stelle Merkmal
Laufbahngruppe

2 Einstiegsebene

Stellenobergrenzentyp:
3 1 = Funktionsbereich,
2 = Funktionsgruppe

4-5 Laufende Nummer

Im Haushaltsaufstellungsverfahren HAVWeb sind die Planstellen mit der jeweils maBgeblichen
Schliisselnummer zu kennzeichnen; ungekennzeichnete Stellen werden — soweit méglich — den allgemeinen
Stellenobergrenzen nach Absatz 2 zugerechnet.

26.4.3.1Stellenobergrenzen fir die Laufbahngruppe 1

Die maBgeblichen Stellenobergrenzen und Schiisselnummern fiir die Planstellen der Laufbahngruppe 1 sind
in Anhang 1 aufgefihrt. Bei Anwendung der besonderen Stellenobergrenze fiir den
Justizwachtmeisterdienst sind nur Planstellen der BesGr. A 6 einzubeziehen, soweit diese nicht dem
Eingangsamt der zweiten Einstiegsebene der Laufbahngruppe 1 zuzuordnen sind. Sofern die Planstellen
der BesGr. A 6, die fir das Eingangsamt der zweiten Einstiegsebene der Laufbahngruppe 1 vorgesehen
sind, aufgrund der Neugestaltung des Laufbahnrechts (Einflhrung von 2 Laufbahngruppen) nicht identifiziert
werden kénnen, sind sie in der Berechnungsgrundlage zu berlcksichtigen. Bei Anwendung der besonderen
Stellenobergrenze fur StraBenmeister sind ausschlieBlich Planstellen fir StraBenobermeister (BesGr. A 9)
und StraBenhauptmeister (BesGr. A 10) in die Berechnungsgrundlage einzubeziehen.

26.4.3.2Stellenobergrenzen flr die Laufbahngruppe 2

Die maBgeblichen Stellenobergrenzen und Schiisselnummern fiir die Planstellen der Laufbahngruppe 2 sind
in Anhang 2 aufgefiihrt. Bei Anwendung der besonderen Stellenobergrenze fir das in BesGr. A 13
ausgebrachte Amt ,Mittelschullehrer” sind nur Planstellen fir diese Lehrkrafte in die Berechnungsgrundlage
einzubeziehen.

26.4.3.3Stellenobergrenze flr Professoren an Fachhochschulen

Die maBgebliche Stellenobergrenze und Schiisselnummer fir die Planstellen der Professoren an
Fachhochschulen sind in Anhang 2 aufgefihrt. Zur Anwendung der Stellenobergrenze fur Professoren an
Fachhochschulen wird auf Nummer 34.2 verwiesen.

26.5 Ausnahmen bei Verminderung oder Verlagerung von Planstellen

RationalisierungsmaBnahmen, die mit einer (erheblichen) Verminderung oder Verlagerung von Personal
und zugehérigen Planstellen verbunden sind, kénnen zu Uberschreitungen der Stellenobergrenzen fiihren.
Absatz 5 erbffnet fir diese Falle die Méglichkeit, die grundsétzlich gebotene Beseitigung solcher
Uberschreitungen (vergleiche Nummer 26.2.4) fiir einen Zeitraum von langstens 5 Jahren auszusetzen.
Nach Ablauf der 5 Jahre kann die Umwandlung dadurch verlangsamt werden, dass sie auf jede dritte frei
werdende Planstelle beschrankt wird. Die Regelung gilt sowohl flr die allgemeinen Stellenobergrenzen des
Absatzes 2 als auch fiir die in den FuBnoten zu Besoldungsgruppen der BesO A und der Sachsischen
Stellenobergrenzenverordnung geregelten besonderen Stellenobergrenzen. Sie befreit jedoch nur von der
Verpflichtung zur Einhaltung der Stellenobergrenzen, nicht jedoch von dem Erfordernis der sachgerechten
Bewertung der (Beférderungs-)Amter nach § 21 und Absatz 1. RationalisierungsmaBnahmen im Sinne
dieser Vorschrift sind MaBnahmen der Automatisierung von Verwaltungsablaufen, Einflihrung neuer
Arbeitsverfahren und strukturelle OrganisationsmaBnahmen, die zur Einsparung von Personal fihren. Nicht
unter diesen Begriff fallen pauschale Stellenstreichungen aus haushaltswirtschaftlichen Griinden. Auch ein
bloBer Aufgabenlibergang oder Wegfall von Aufgaben und ein daraus resultierender Abbau von Planstellen
lasst sich nicht pauschal unter diesen Begriff subsumieren. Die Entscheidung tber das Vorliegen der
Voraussetzungen und die Aussetzung oder Beschrankung der notwendigen Umwandlungen ist Gegenstand
der jeweiligen Haushaltsverhandlungen und bleibt letztlich dem Haushaltsgesetzgeber vorbehalten.

26.6 Erganzende Bestimmungen zu Berechnungsmethode
26.6.1 Einbeziehung von gleichwertigen Stellen fir dauerhaft Beschaftigte

Die Stellenobergrenzenregelungen gelten unmittelbar nur fir Planstellen der Beamten. Absatz 6 Satz 1
erdffnet jedoch die Méglichkeit, gleichwertige Stellen fir Tarifbeschéftigte in die Berechnungsgrundlage
einzubeziehen. Die Entscheidung, ob von dieser Méglichkeit Gebrauch gemacht wird, trifft der
Haushaltsgesetzgeber im Rahmen des jeweiligen Haushaltsaufstellungsverfahrens. Voraussetzung fiir eine
Einbeziehung ist, dass die Stellen fiir dauerhaft Beschéftigte ausgebracht sind, das hei3t, dass sie
beispielsweise nicht nur fir voribergehend anfallende (zusatzliche) Aufgaben ausgebracht sind. Auf die
tatsachliche Stellenbesetzung kommt es hingegen nicht an, diese kann mit Beschaftigten in einem
unbefristeten oder befristeten Arbeitsverhaltnis erfolgen. Darliber hinaus ist eine Gleichwertigkeit der
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Beschéftigtenstellen mit den Planstellen der Beamten sowohl hinsichtlich des Vergleichs von Entgelt- und
Besoldungsgruppe als auch in Bezug auf die wahrgenommene Funktion erforderlich. AusschlieBlich zum
Zwecke der Stellenschliisselung kann von folgender Vergleichbarkeit zwischen Entgelt- und
Besoldungsgruppen ausgegangen werden; tarifliche Anspriiche auf Eingruppierung ergeben sich daraus

nicht:

Besoldungsgruppe Entgeltgruppe
A16 E150
A15 E 15
A4 E14
A13 E13,E13U
A2 E12
A 11 E 11
A10 E10
A9 EQ
A8 ES8
A7 E7,E6
A E5 E4,ES

Stellen der Entgeltgruppe 9 sind insgesamt den Planstellen der Laufbahngruppe 2 zuzurechnen. Stellen fir
Funktionen, die ausschlieBlich im Tarifbereich vorgesehen sind (zum Beispiel Schreibkréfte), kénnen nicht in
die Berechnungsgrundlage einbezogen werden. Diese sind zwar haushaltsmaBig, nicht jedoch funktional
gleichwertig im Sinne von Absatz 6 Satz 1. Die Einbeziehung gleichwertiger Stellen fiir dauerhaft
Beschaftigte in die Berechnungsgrundlage erfolgt nach dem fir die Planstellen der Beamten geltenden
Verfahren. Planstellen der Beamten und Beschéftigtenstellen werden mithin zusammengerechnet und
ergeben so die zuldssige Anzahl der Beférderungsstellen, die sodann beliebig auf beide Statusgruppen
aufgeteilt werden kann.

26.6.2 Rundungsregelung

Absatz 6 Satz 2 stellt klar, dass die sich in Anwendung der Stellenobergrenzen gegebenenfalls ergebenden
Stellenbruchteile kaufmannisch zu runden sind. Obwohl es sich vorliegend um Obergrenzen fiir
Befoérderungsémter handelt, ist ein striktes Abrunden somit nicht erforderlich.

27. Zu § 27 Bemessung des Grundgehalts

27.0 Aligemeines

In den Amtern der BesO A wurden der Einstieg in die Stufen und der Aufstieg in den Stufen des
Grundgehalts neu ausgestaltet. Das bisher maBgebende Besoldungsdienstalter wurde damit abgeldst.
Stattdessen wurde ein System eingefihrt, welches auf tatsachlich geleistete Dienstzeiten und der
erbrachten Leistung abstellt. Die Struktur der Grundgehaltstabelle bleibt trotz dieser Systemumstellung
unverandert. Das Grundgehalt bemisst sich wie bisher nach 12 Stufen und einem Aufstiegsintervall von 2, 3
und 4 Jahren. Durch die verschiedenen Einstiegsstufen in den jeweiligen Einstiegsebenen der
Laufbahngruppen werden die damit tblicherweise verbundenen Schul-, Ausbildungs- und Studienzeiten
pauschalisierend bericksichtigt.

27.1  Stufenzuordnung und Aufstieg in den Stufen
27.1.1 Grundsatz und Beginn der Stufenlaufzeit

Als maBgebenden Ausgangspunkt fiir den Einstieg in die Stufen des Grundgehalts stellt das Gesetz auf die
Begrindung des Beamtenverhaltnisses mit Anspruch auf Dienstbezlige ab. Zu diesem Zeitpunkt erfolgt
grundsétzlich die (erstmalige) Zuordnung zu der ersten mit einem Grundgehaltssatz belegten Stufe der
maBgeblichen Besoldungsgruppe (Anfangsstufe). Beamte auf Widerruf im Vorbereitungsdienst haben
Anspruch auf Anwarterbezlige, welche zu den sonstigen Bezligen gehdéren (zur Systematik vergleiche § 2
Absatz 1 und 2). Die maBgebende Stufenlaufzeit fir den Aufstieg in die nachsthéhere Stufe beginnt mit dem
Ersten des Monats, in dem die Ernennung wirksam wird. Auf Nummer 27.2.2 wird verwiesen.

Beispiel 1: Nach erfolgreich abgeschlossener Laufbahnpriifung wird ein Bewerber mit Wirkung vom

17. Méarz 2014 zum Regierungsinspektor (BesGr. A 9) ernannt.

Lésung:

Der Beamte ist der Stufe 2 der BesGr. A 9 (Anfangsstufe) zu zuordnen. Die Stufenlaufzeit von 2 Jahren
nach Absatz 2 Satz 2 beginnt mit Wirkung vom 1. Marz 2014.
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Sofern der Beamte in seinem bisherigen beruflichen Werdegang Vordienstzeiten nach § 28 Absatz 1
und/oder férderliche Zeiten nach § 28 Absatz 2 (berlcksichtigungsféhige Zeiten) hat, ist von diesem
Grundsatz der Zuordnung zur Anfangsstufe abzuweichen. Dann ist die Zuordnung zu einer héheren Stufe
als die Anfangsstufe vorzunehmen. Auf die Nummern 28.1 bis 28.3 wird verwiesen.

Beispiel 2: Ein Bewerber wird mit Wirkung vom 1. April 2014 zum Regierungsrat (BesGr. A 13) ernannt. Er
war zuvor beim Bundesministerium des Innern fiir 7 Jahre beschéftigt.

Ldsung:

Der Beamte ist der Stufe 6 der BesGr. A 13 zu zuordnen. Grundsatzlich ware der Beamte der Stufe 3 der
BesGr. A 13 (Anfangsstufe) zu zuordnen. Die Tatigkeit als Beschéftigter beim Bundesministerium des Innern
kann als Vordienstzeit nach § 28 Absatz 1 Nummer 1 beriicksichtigt werden. Die Stufenlaufzeit von

jeweils 2 Jahren in den Stufen 3 und 4 sowie von 3 Jahren in der Stufe 5 wird vollstédndig von der
Vordienstzeit kompensiert. Die Stufenlaufzeit in der Stufe 6 seiner Besoldungsgruppe von 3 Jahren nach
Absatz 2 Satz 2 beginnt ab 1. April 2014 zu laufen.

27.1.2 Befdrderung

In dem Fall einer Beférderung bleiben die bisher erreichte Stufe sowie die darin bereits verbrachte
Stufenlaufzeit unveréndert. Ein Stufenaufstieg zum Zeitpunkt der Beférderung ist zu berlcksichtigen. Bei
einer Beférderung in eine Stufe ohne Grundgehaltssatz erfolgt kein Aufsteigen in die erste mit einem
Grundgehaltssatz belegte Stufe, sondern der Beamte verbleibt in der im bisherigen Amt erreichten Stufe. Es
wird in diesem Fall das Grundgehalt der Anfangsstufe der durch die Beférderung erreichten
Besoldungsgruppe gewahrt.

Beispiel:

Ein Regierungsoberrat (BesGr. A 14) befindet sich in der Stufe 5 des Grundgehalts. Nach einer
Stufenlaufzeit von 1 Jahr wird er zum Regierungsdirektor (BesGr. A 15) ernannt.

Lésung:

Mit der Beférderung zum Regierungsdirektor bleibt die Stufe 5 und die darin verbrachte Stufenlaufzeit
erhalten. Die Stufe 5 der BesGr. A 15 enthalt allerdings keinen Grundgehaltssatz, sodass dem Beamten das
Grundgehalt der Stufe 6 (Anfangsstufe der BesGr. A 15) zu gewéhren ist. Folglich bezieht der Beamte bei
anforderungsgerechter Leistung noch 2 Jahre in der Stufe 5 das Grundgehalt der Stufe 6, bis er in die

Stufe 6 aufsteigt.

27.1.3 Gleichgestellte MaBnahmen

Eine Stufenzuordnung ist auBer bei Begriindung eines Beamtenverhaltnisses auch bei Versetzung,
Ubernahme und Ubertritt von Beamten aus dem Dienst eines &ffentlich-rechtlichen Dienstherrn auBerhalb
des Geltungsbereiches des Sachsischen Besoldungsgesetzes vorzunehmen. Demnach ware eine
Stufenzuordnung beispielsweise bei der Versetzung eines Beamten aus dem Bundesdienst oder dem
Landesdienst eines anderen Landes zum Freistaat Sachsen durchzufihren.

Beispiel:

Ein Beamter des Bundes (Regierungsamtsrat, BesGr. A 12) wird mit Wirkung vom 1. August 2014 zum
Freistaat Sachsen versetzt. Er war zuvor als Beamter beim Bundesministerium der Finanzen
hauptberuflich 13 Jahre tatig.

Ldsung:

Der Beamte ist der Stufe 8 der BesGr. A 12 zu zuordnen. Bei einer Versetzung zum Freistaat Sachsen ist
eine (neue) Stufenzuordnung vorzunehmen. Nach Absatz 1 Satz 6 gelten die Satze 2 bis 4 bei einer
Versetzung entsprechend, dabei tritt an die Stelle des Zeitpunktes der Begriindung des
Beamtenverhaltnisses der Zeitpunkt der Versetzung. MaBgebliche Besoldungsgruppe ist dabei nicht das
Eingangsamt der jeweiligen Einstiegsebene der Laufbahngruppe, sondern das zum Zeitpunkt der
Versetzung Ubertragene Amt. Damit ist der Beamte nach Absatz 1 Satz 2 grundsétzlich der Stufe 3 der
BesGr. A 12 (Anfangsstufe) zu zuordnen. Die Téatigkeit als Beamter beim Bundesministerium der Finanzen
kann als Vordienstzeit nach § 28 Absatz 1 Nummer 1 beriicksichtigt werden. Die Stufenlaufzeit von
jeweils 2 Jahren in den Stufen 3 und 4 sowie von 3 Jahren in den Stufen 5 bis 7 wird vollstandig von der
Vordienstzeit kompensiert. Die Stufenlaufzeit in der Stufe 8 von 3 Jahren nach Absatz 2 Satz 2 beginnt
ab 1. August 2014 zu laufen.

Nicht zu einer neuen Stufenzuordnung flihren hingegen Versetzung, Ubernahmg und Ubertritt innerhalb des
Freistaates Sachsen. Zu den Begrifflichkeiten ,Versetzung®, ,Ubernahme” und ,Ubertritt” wird auf die §§ 15,
16 des Beamtenstatusgesetzes und die §§ 32, 33 des Sachsischen Beamtengesetzes verwiesen. Um
eine ,vergleichbare statusrechtliche Anderung“ handelt es sich beispielsweise bei einem Wechsel aus einem
Amt der BesO W in ein Amt der BesO A.

27.2  Aufstieg in den Stufen

27.2.1 Anforderungsgerechte Leistungen

Das regelmanBige Aufsteigen in den Stufen der Grundgehaltstabelle der BesO A richtet sich nach
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bestimmten Dienstzeiten, in denen mindestens Leistungen erbracht wurden, die im Wesentlichen den mit
dem Amt verbundenen Anforderungen entsprechen (anforderungsgerechte Leistungen), bis zum Erreichen
der letzten Stufe (Endstufe). Der Aufstieg in die nachsthdhere Stufe ist leistungsbezogen ausgestaltet und
knipft als Voraussetzung an das Erbringen anforderungsgerechter Leistungen an. Das Amt in diesem Sinne
ist das zum Zeitpunkt der Leistungsfeststellung verliehene (konkret-funktionelle) Amt. Der Tatbestand der
anforderungsgerechten Leistungen orientiert sich dabei an den in der Sachsischen Beurteilungsverordnung
festgelegten Inhalten der dienstlichen Beurteilung (§ 5 Absatz 2 der Sachsischen Beurteilungsverordnung).
Ausreichend ist eine Bewertung der Leistungen des Beamten vergleichbar mit 4 bis 6 Punkten gemafi § 5
Absatz 3 der Sachsischen Beurteilungsverordnung, da diese den im Wesentlichen mit dem Amt
verbundenen Anforderungen entsprechen. Eine Bindung an die dienstliche Beurteilung besteht jedoch nicht.
Die dienstliche Beurteilung spiegelt das Leistungsverhalten des Beamten in dem jeweiligen
Beurteilungszeitraum wider. Eine Leistungsfeststellung hingegen stellt vielmehr auf das aktuelle
Leistungsbild ab; sie erfolgt damit grundsétzlich unabhangig von der dienstlichen Beurteilung. Eine
Leistungsfeststellung kann auch wéhrend eines laufenden Beurteilungszeitraums erfolgen. Auf

Nummer 27.3 wird verwiesen. Beamte, die sich in der Probezeit zur spateren Verwendung auf Lebenszeit
befinden, erbringen anforderungsgerechte Leistungen, wenn sie sich in der Probezeit bewahren.

27.2.2 Stufenlaufzeiten

Ausgehend von dem nach Absatz 1 Satz 4 festgelegten Beginn der Laufzeit der Stufe betragt die
regelmaBige Stufenlaufzeit:

2 Jahre in der Stufe 1 bis 4
3 Jahre in der Stufe 5 bis 8
4 Jahre in der Stufe 9 bis 11

Der Beschaftigungsumfang (zum Beispiel Teilzeitbeschéftigung oder begrenzte Dienstféhigkeit) hat keine
Auswirkungen auf die Stufenlaufzeiten. Beim Vorliegen von bericksichtigungsfahigen Zeiten ist der
Zeitraum, welcher bei der Stufenfestsetzung nicht (mehr) zur Zuordnung in die nachsthéhere Stufe geflihrt
hat, auf die Stufenlaufzeit der jeweiligen Stufe anzurechnen.

Beispiel:

Ein Bewerber wird mit Wirkung vom 1. Mai 2014 zum Regierungsinspektor (BesGr. A 9) ernannt. Er war
zuvor als Beschaftigter beim Freistaat Bayern 3 Jahre und 4 Monate téatig.

Lésung:

Der Beamte ist der Stufe 3 der BesGr. A 9 zu zuordnen. Grundsétzlich wéare der Beamte der Stufe 2 der
BesGr. A 9 (Anfangsstufe) zu zuordnen. Die Téatigkeit als Beschéftigter im Landesdienst in Bayern kann als
Vordienstzeit nach § 28 Absatz 1 Nummer 1 bertcksichtigt werden. Die Stufenlaufzeit von 2 Jahren in der
Stufe 2 wird vollstédndig von der Vordienstzeit erfasst. Es verbleibt eine Restzeit von 1 Jahr und 4 Monaten.
Diese Restzeit reicht nicht aus, um die Stufenlaufzeit von 2 Jahren in der Stufe 3 zu kompensieren. Sie
bleibt dem Beamten aber als bereits verbrachte Dienstzeit in der Stufe 3 erhalten. Der Stufenaufstieg in die
Stufe 4 erfolgt demnach zum 1. Januar 2015.

27.2.3 Verzdgerung des Aufstiegs in den Stufen durch Unterbrechungszeiten

Zeiten, in denen kein Anspruch auf Dienstbezlige besteht, verzégern grundsatzlich den regelmaBigen
Stufenaufstieg. Zu diesem Zeitpunkt wird die Stufenlaufzeit angehalten und 1auft erst ab dem Zeitpunkt
weiter, zu welchem wieder ein Anspruch auf Dienstbezlige besteht. Nicht zu einer Verzégerung beim
Stufenaufstieg flhren die in § 28 Absatz 4 abschlieBend aufgezahlten Zeiten. Auf Nummer 28.4 wird
verwiesen.

Beispiel:

Ein Regierungsoberinspektor (BesGr. A 10) lasst sich mit Wirkung vom 1. Juni 2014 fiir die Dauer von

4 Jahren beurlauben. Die Beurlaubung féllt nicht unter die Tatbestande des § 28 Absatz 4. Der Beamte hat
mit Ablauf des 31. Mai 2014 eine Stufenlaufzeit von 1 Jahr in der Stufe 3 verbracht.

Lésung:

Zum 1. Juni 2014 wird die Stufenlaufzeit in der Stufe 3 angehalten. Der Zeitraum der Beurlaubung verzdgert
den weiteren Stufenaufstieg. Folglich beginnt ab 1. Juni 2018 die Stufenlaufzeit in der Stufe 3 weiter zu
laufen. Der nachste Stufenaufstieg in die Stufe 4 ist am 1. Juni 2019.

Beamte, die wegen Dienstunféhigkeit in den Ruhestand versetzt worden sind, kdnnen geman § 29 Absatz 2
des Beamtenstatusgesetzes erneut in das Beamtenverhéltnis berufen werden. Nach § 29 Absatz 6 des
Beamtenstatusgesetzes gilt bei einer erneuten Berufung das frihere (aktive) Beamtenverhaltnis als
fortgesetzt. In diesen Fallen erfolgt somit keine neue Stufenfestsetzung. Der Zeitraum der Abwesenheit
aufgrund der Versetzung in den Ruhestand wegen Dienstunféhigkeit ist daher im Hinblick auf die
Stufenzuordnung wie eine Zeit ohne Anspruch auf Dienstbezlige zu behandeln und verzégert damit den
Stufenaufstieg.
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27.2.4 Abrundungsvorschrift

Die den weiteren Stufenaufstieg verzégernden Zeiten werden auf volle Monate abgerundet. Sofern Zeiten
ohne Dienstbezlige von weniger als einem Monat vorliegen, verzégern diese den Stufenaufstieg somit nicht.
Die Berechnung der Zeitrdume erfolgt nach Jahren, Monaten und Tagen. Jeder Monat wird dabei

mit 30 Tagen angesetzt. Die Abrundungsvorschrift findet jedoch nur einmal nach der Zusammenrechnung
zeitlich zusammenhangender Unterbrechungen aus unterschiedlichen Griinden Anwendung.

Beispiel 1:

Ein Beamter ist im Zeitraum vom 28. April 2014 bis 16. August 2015 ohne Dienstbeziige beurlaubt.
AnschlieBend betreut er bis zum 20. November 2016 den Sohn seines Bruders und ist wahrend dieser Zeit
ebenfalls ohne Dienstbezlge beurlaubt.

Lésung:

Die Zeitrdume sind zusammenhéangend zu betrachten. Es ergibt sich demnach ein Gesamtzeitraum vom
28. April 2014 bis 20. November 2016; somit 2 Jahre, 6 Monate und 23 Tage. Der verbleibende Teilmonat
(23 Tage) wird abgerundet. Im Ergebnis verzégert sich der Stufenaufstieg um 2 Jahre und 6 Monate.
Beispiel 2:

Ein Beamter ist im Zeitraum vom 14. Juli 2014 bis 31. Dezember 2014 und vom 2. Januar 2015

bis 20. Marz 2015 ohne Dienstbeziige beurlaubt. Die Beurlaubungen fallen nicht unter die Tatbestande des
§ 28 Absatz 4.

Ldsung:

Die Zeitraume sind getrennt voneinander zu betrachten. Es ergibt sich demnach ein zu betrachtenden
Zeitraum vom 14. Juli 2014 bis 31. Dezember 2014; somit 5 Monate und 17 Tage, und vom 2. Januar 2015
bis 20. Marz 2015; somit 2 Monate und 19 Tage. Die verbleibenden Teilmonate (17 Tage und 19 Tage)
werden jeweils abgerundet. Im Ergebnis verzdgert sich der Stufenaufstieg um 5 Monate fir die erste
Beurlaubung (bei der Stufenzuordnung zum 1. Januar 2015) und 2 Monate fiir die zweite Beurlaubung.

27.3 Leistungsfeststellung und Hemmung des Aufstiegs in den Stufen
27.3.1 Fiktion Uber die Erbringung anforderungsgerechter Leistungen

Eine Feststellung, dass der Beamte anforderungsgerechte Leistungen erbringt, ist nach dem Gesetz nicht
vorgesehen. Vielmehr gilt die in der Stufe zuriickgelegte Stufenlaufzeit solange als anforderungsgerecht
erbracht, bis eine Feststellung getroffen wird, dass die erbrachten Leistungen nicht im Wesentlichen den mit
dem Amt verbundenen Anforderungen entsprechen.

27.3.2 Leistungsfeststellung

Zustandig fur die Leistungsfeststellung ist grundsatzlich die oberste Dienstbehérde. Diese kann ihre
Entscheidungszustandigkeit auf eine andere Stelle oder andere Stellen Uibertragen. Nach § 92 Absatz 2 hat
die Bestimmung der anderen Stelle durch Verwaltungsvorschrift der obersten Dienstbehérde zu erfolgen.
Méglich ist beispielsweise die Ubertragung der Entscheidungszustandigkeit auf die jeweiligen
nachgeordneten Dienstbehdrden. Ausgangspunkt fir eine Leistungsfeststellung ist die Einschatzung des
Vorgesetzen des Beamten, ob Anhaltspunkte fiir eine den Stufenaufstieg geféhrdende Minderleistung
bestehen. Der Vorgesetzte hat eine Leistungseinschatzung zu erarbeiten, die sich auf das aktuelle
Leistungsbild des Beamten stiitzt. Auf Nummer 27.2.1 wird verwiesen. Fir den Fall, dass die
Leistungseinschatzung zu dem Ergebnis flhrt, dass eine Minderleistung vorliegt, hat der Vorgesetzte den
Beamten umgehend in einem Personalgespréch dariber zu informieren, dass die erbrachte Leistung des
Beamten nicht anforderungsgerecht ist und ihn Uber die Folgen aufzuklaren. Die Durchfihrung des
Gesprachs und die darin erteilten Hinweise sind zur Personalakte zu nehmen. Dem Beamten wird dadurch
die Mdglichkeit gegeben, durch die Beseitigung der Leistungsdefizite eine Hemmung des Stufenaufstiegs
abzuwenden. Sofern der Beamte weiterhin keine anforderungsgerechten Leistungen erbringt, werden durch
die Leistungsfeststellung, die auf die Wirksamkeit folgenden Zeiten nicht beim Stufenaufstieg bericksichtigt.
Die Leistungsfeststellung wird mit dem Ersten des auf ihre Erdffnung folgenden Monats wirksam. Damit wird
die individuelle Stufenlaufzeit angehalten und der Beamte verbleibt in der bisherigen Stufe auch Uber die
Dauer des Regelintervalls von 2, 3 oder 4 Jahren hinaus bis eine (erneute) Leistungsfeststellung getroffen
wird, wonach die dann erbrachten Leistungen den mit dem Amt verbundenen Anforderungen entsprechen.
Beispiel:

Im Rahmen einer Leistungsfeststellung, die am 1. August 2014 wirksam wird, wird festgestellt, dass der
Beamte die mit seinem Amt verbundenen Anforderungen im Wesentlichen nicht erfillt. Er hat bis zu diesem
Zeitpunkt in der Stufe 7 seiner Besoldungsgruppe 1 Jahr verbracht. Die ab dem 1. August 2014 liegenden
Zeiten werden bei der Stufenlaufzeit in der Stufe 7 nicht beriicksichtigt. Spatestens nach 12 Monaten ist eine
erneute Leistungsfeststellung vorzunehmen.

Lésung:

Sofern bei dieser Uberpriifung festgestellt wird, dass der Beamte anforderungsgerechte Leistungen erbringt,
werden die ab dem Wirksamwerden dieser Leistungsfeststellung (zum 1. August 2015) verbrachten Zeiten
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bei der Stufenlaufzeit (wieder) beriicksichtigt. Der Beamte kénnte nunmehr in die Stufe 8 des Grundgehalts
nach Ablauf von 2 Jahren (zum 1. August 2017) aufsteigen.

Der Leistungsfeststellungsbescheid (vergleiche Nummer 27.4) kann mit Widerspruch und Anfechtungsklage
angegriffen werden. Sie haben aber keine aufschiebende Wirkung, sodass ein Aufstieg in die nachsthéhere
Stufe des Grundgehalts nicht méglich ist. Die gesetzliche Aufhebung der aufschiebenden Wirkung dient dem
sofortigen Vollzug der Entscheidung. Zum Schutz des Beamten ist spatestens 12 Monate nach dem
Wirksamwerden der (jeweils) letzten Leistungsfeststellung eine erneute Leistungsfeststellung
durchzuflhren. Bei Beamten, die sich in der Probezeit zur spateren Verwendung auf Lebenszeit befinden,
ist eine Leistungsfeststellung und damit verbunden die Hemmung des Stufenaufstiegs nicht vorzunehmen.
Wie in Nummer 27.2.1 dargestellt, erbringt der Beamte anforderungsgerechte Leistungen, wenn er sich
wéhrend der Probezeit bewéhrt. Anderenfalls wére der Beamte, sofern er sich in der Probezeit nicht
bewahrt, zu entlassen (vergleiche § 23 Absatz 3 des Beamtenstatusgesetzes). Gleichwohl steht in der
Probezeit ohnehin die Bewahrung im Vordergrund, sodass eine besoldungsrechtliche Entscheidung die
laufbahnrechtliche Prifung der Bewahrung nicht beeinflussen soll.

27.4  Mitteilung der Stufenzuordnung und Leistungsfeststellung

Die Entscheidungen im Zusammenhang mit der Stufenzuordnung und der Leistungsfeststellung anlasslich
der Hemmung des Stufenaufstiegs sind dem Beamten schriftlich mitzuteilen. Dabei handelt es sich um einen
feststellenden Verwaltungsakt. Das Ergebnis ist dem Beamten daher durch Bescheid bekannt zu geben.
Wenngleich eine férmliche Zustellung nach § 4 des Gesetzes zur Regelung des Verwaltungsverfahrens-
und des Verwaltungszustellungsrechts fir den Freistaat Sachsen in Verbindung mit den Vorschriften des
Verwaltungszustellungsgesetzes nicht erforderlich ist, sollte der mit einer Rechtsbehelfsbelehrung
versehene Stufenfestsetzungs- oder Leistungsfeststellungsbescheid zumindest gegen Empfangsbekenntnis
ausgehandigt werden. Fir den regelmaBigen Stufenaufstieg nach Erreichen der vorgesehenen Dienstzeiten
mit anforderungsgerechten Leistungen ist keine schriftliche Mitteilung erforderlich.

27.5 Stufenaufstieg bei vorlaufiger Dienstenthebung

Solange der Beamte im Rahmen eines Disziplinarverfahrens nach den Vorschriften des S&chsischen
Disziplinargesetzes vorlaufig des Dienstes enthoben ist, verbleibt er fir die Dauer der vorlaufigen
Dienstenthebung in seiner Stufe; ein Aufstieg in die ndchsthdéhere Stufe des Grundgehalts ist daher nicht
mdglich. Die vorlaufige Dienstenthebung wird mit Zustellung der Verfliigung wirksam. Der Zeitpunkt des
Wirksamwerdens der vorlaufigen Dienstenthebung ist auch der maBgebende Zeitpunkt fiir das Einfrieren in
der Stufe. Sofern das Disziplinarverfahren im weiteren Verlauf nicht zu einer Entfernung aus dem Dienst
fihrt oder das Dienstverhaltnis nicht durch Entlassung auf Antrag des Beamten oder infolge
strafgerichtlicher Verurteilung endet, richtet sich der (weitere) Stufenaufstieg nach den Vorschriften des
Absatzes 2. Folglich ist der Beamte in Bezug auf seine Besoldung riickwirkend so zu stellen, als ob der
Stufenaufstieg aufgrund der vorlaufigen Dienstenthebung nicht unterblieben wéare. Da der Anspruch auf
Dienstbeziige wahrend einer vorlaufigen Dienstenthebung grundsatzlich (gegebenenfalls in vermindertem
Umfang) fortbesteht, bedeutet dies, dass die héheren Betrage, die der Beamte aufgrund eines
Stufenaufstiegs nach Absatz 2 erhalten hatte, ihm jedoch wegen des Verbleibens in der Stufe im Zeitraum
der vorlaufigen Dienstenthebung nicht gezahlt worden sind, nachzuzahlen sind. Eine Verzinsung der
Nachzahlungsbetrage erfolgt nicht; ein etwaiger Schadenersatzanspruch des Beamten bleibt davon
unberthrt. Firr den Fall, dass das Disziplinarverfahren bestands- oder rechtskraftig zur Entfernung aus dem
Dienst fiihrt oder das Dienstverhaltnis durch Entlassung auf Antrag des Beamten oder infolge
strafgerichtlicher Verurteilung endet, erlischt der zunachst lediglich suspendierte Anspruch auf ein
Grundgehalt aus der nachsthéheren Stufe endguiltig. Ein Verbot der Flihrung der Dienstgeschafte aus
zwingenden dienstlichen Griinden nach § 39 des Beamtenstatusgesetzes fiihrt nicht zum Anhalten der
Stufenlaufzeit.

28. Zu § 28 Beriicksichtigungsfahige Zeiten

28.0 Aligemeines

Abweichend von der Zuordnung zur Anfangsstufe nach § 27 Absatz 1 Satz 2 erfolgt die Zuordnung geman
§ 27 Absatz 1 Satz 3 zu einer héheren Stufe, wenn berlcksichtigungsfahige Zeiten vorliegen. Die Vorschrift
bestimmt einerseits die berlicksichtigungsfahigen Zeiten, die bei der erstmaligen Stufenzuordnung zu
beriicksichtigen sind (Absatz 1 — Vordienstzeiten) oder angerechnet werden kénnen (Absatz 2 — férderliche
Zeiten). Andererseits regelt Absatz 4 diejenigen Unterbrechungszeiten, in denen der regelmaBige
Stufenaufstieg nicht verzdgert wird. Durch die Ablésung des Besoldungsdienstalters und Anknipfung an die
berufliche Erfahrung steht die berufliche Téatigkeit im Vordergrund. Ausbildungszeiten als auch Zeiten, die
Voraussetzung fir den Zugang zu der Laufbahn sind, bleiben von der Beriicksichtigung ausgenommen.

28.1 Bericksichtigungsfahige Vordienstzeiten
28.1.0 Allgemeines
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Absatz 1 regelt abschlieBend die Tatbestande (Nummer 1 bis 4), welche bei der erstmaligen
Stufenfestsetzung zwingend zu berlcksichtigen sind. Daneben sieht das Gesetz zur Rechtsstellung und
Finanzierung der Fraktionen des Sachsischen Landtages (Fraktionsrechtsstellungsgesetz) die Anerkennung
der Zeiten einer Tatigkeit bei den Fraktionen des Sachsischen Landtages als Dienstzeiten im Sinne des
6ffentlichen Dienstrechts vor (vergleiche § 10 Absatz 2 Fraktionsrechtsstellungsgesetz).

28.1.1 Zeiten einer hauptberuflichen Tétigkeit im 6ffentlichen Dienst

Zeiten einer hauptberuflichen Tatigkeit im Dienst eines &ffentlich-rechtlichen Dienstherrn oder im Dienst von
offentlich-rechtlichen Religionsgesellschaften und ihren Verbanden werden angerechnet. Die
Hauptberuflichkeit einer Tatigkeit ist nach dem Tatbestand des § 3 zu bestimmen. Hinsichtlich der Definition
der &ffentlich-rechtlichen Dienstherren wird auf § 4 verwiesen. Offentlich-rechtliche Religionsgesellschaften
sind Religionsgesellschaften, die seit jeher (kirchliche, nicht staatliche) Kérperschaften des 6ffentlichen
Rechts sind oder denen der Status verliehen wurde. Hierunter fallen insbesondere die katholischen Bistimer
und die evangelischen Landeskirchen. Zu deren Verbanden gehéren vor allem die Evangelische Kirche
Deutschlands und die Vereinigte Evangelisch-Lutherische Kirche Deutschlands. Von der Anerkennung nach
Absatz 1 Nummer 1 ausgenommen sind Ausbildungszeiten, wie zum Beispiel Zeiten eines
Vorbereitungsdienstes. Darliber hinaus ist Voraussetzung, dass diese Zeiten einer hauptberuflichen
Tétigkeit nicht zu den laufbahnrechtlichen Zugangsvoraussetzungen rechnen. Nach § 17 Absatz 1

Nummer 2 Buchstabe ¢, Absatz 2 Nummer 1 Buchstabe ¢ und Nummer 2 Buchstabe b des Sachsischen
Beamtengesetzes kann eine Berufsausbildung oder ein Hochschulstudium kombiniert mit einer dem
Vorbereitungsdienst gleichwertigen hauptberuflichen Tatigkeit fir den Zugang zu einer Laufbahn befahigen.
Die Entscheidung Uber die Gleichwertigkeit der hauptberuflichen Tatigkeit mit dem Vorbereitungsdienst
obliegt dem fiir die jeweilige Fachrichtung zustandigen Staatsministerium (§ 10 der Sachsischen
Laufbahnverordnung). Zudem kann in den Ausbildungs- und Priifungsverordnungen (vergleiche § 18
Absatz 7 des Sachsischen Beamtengesetzes) die Mdglichkeit bestehen, auf den Vorbereitungsdienst eine
ausgeUlbte berufliche Tatigkeit anzurechnen. Sofern davon Gebrauch gemacht worden ist, kdnnen diese
Zeiten nicht bei der Stufenzuordnung beriicksichtigt werden. Die Entscheidung, ob eine Vordienstzeit im
Einzelfall Voraussetzung fir den Zugang zu der Laufbahn ist, trifft die Personal verwaltende Dienststelle.
Beispiel 1:

Ein Bewerber, der zum 1. Juni 2014 zum Regierungsrat (BesGr. A 13) ernannt werden soll, hat nach
erfolgreichem universitarem Studium der Volkswirtschaftslehre eine Beschaftigung in der Verwaltung der TU
Dresden aufgenommen. Diese hauptberufliche Beschéaftigung hat einen zeitlichen Umfang von 4 Jahren.
Das zustandige Staatsministerium hat nach § 17 Absatz 2 Nummer 2 Buchstabe b des Sachsischen
Beamtengesetzes in Verbindung mit § 10 Satz 1 Nummer 4 der Sachsischen Laufbahnverordnung
entschieden, dass die hauptberufliche Tatigkeit dem Vorbereitungsdienst gleichwertig ist (Umfang 3 Jahre).
Lésung:

Der Beamte ist der Stufe 3 der BesGr. A 13 zu zuordnen. Die Tatigkeit als Beschéftigter in der Verwaltung
der TU Dresden kann als Vordienstzeit nach Absatz 1 Nummer 1 in einem Umfang von 1 Jahr bertcksichtigt
werden. Eine Berlcksichtigung der weiteren 3 Jahre der hauptberuflichen Tatigkeit, welche nach
Entscheidung des zustandigen Staatsministeriums den Vorbereitungsdienst ersetzt hat, ist nicht méglich.
Folglich verbleibt es bei der Zuordnung zur Anfangsstufe seiner Besoldungsgruppe (Stufe 3). Fir den
weiteren Stufenaufstieg in die Stufe 4 des Grundgehalts wird die Restzeit von 1 Jahr beriicksichtigt, sodass
bei anforderungsgerechter Leistungen die Stufe 4 zum 1. Juni 2015 erreicht wird.

Beispiel 2:

Ein Bewerber, der nach Abschluss seines Vorbereitungsdienstes mit Wirkung vom 1. April 2014 zum Baurat
(BesGr. A 13) ernannt werden soll, hat nach erfolgreichem Abschluss seines universitdren Studiums
Bauingenieurwesen 3 Jahre hauptberuflich als Beschaftigter im Bauamt einer Kommune gearbeitet. Auf den
Vorbereitungsdienst wurden 6 Monate angerechnet.

Ldsung:

Der Beamte ist der Stufe 4 der BesGr. A 13 zu zuordnen. Grundsatzlich wéare der Beamte der Stufe 3 der
BesGr. A 13 (Anfangsstufe) zu zuordnen. Die Tatigkeit als Beschéftigter im Bauamt einer Kommune kann
als Vordienstzeit nach Absatz 1 Nummer 1 in einem Umfang von 2 Jahren und 6 Monaten beriicksichtigt
werden. Eine Berlcksichtigung der weiteren 6 Monate, welche auf den Vorbereitungsdienst angerechnet
worden sind, ist nicht mdglich. Die Stufenlaufzeit von 2 Jahren in der Stufe 3 wird vollstandig von der
Vordienstzeit erfasst. Die Restzeit von 6 Monaten bleibt dem Beamten als bereits verbrachte Dienstzeit in
der Stufe 4 erhalten. Der Stufenaufstieg in die Stufe 5 erfolgt demnach zum 1. Oktober 2015.

Andere Bewerber erwerben die Laufbahnbeféhigung durch langjéhrige Berufs- und Lebenserfahrung. Sie
muissen durch ihre Berufs- und Lebenserfahrung befahigt sein, alle Aufgaben ihrer kiinftigen Laufbahn
uneingeschrankt wahrzunehmen (vergleiche § 21 Absatz 1 Satz 1 und 2 des Séachsischen
Beamtengesetzes). In § 11 Absatz 1 Satz 1 der Sachsischen Laufbahnverordnung ist diesbezlglich
konkretisiert, dass Voraussetzung fir die Feststellung der Laufbahnbeféhigung anderer Bewerber eine
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mindestens 5-jahrige hauptberufliche Tétigkeit in einem Aufgabenbereich ist, der den fachlichen
Anforderungen sowie der Art und Bedeutung der Amter der jeweiligen Einstiegsebene der Laufbahn
entspricht. Bei anderen Bewerbern sind daher die fir die Feststellung der Laufbahnbeféhigung
maBgebenden Zeiten von der Anrechnung nach Absatz 1 Nummer 1 ausgenommen, da diese zu den
Voraussetzungen fur den Zugang zur Laufbahn zahlen. Auch Dienstzeiten als Berufssoldat und Soldat auf
Zeit fallen unter die Regelung des Absatzes 1 Nummer 1. Diese Soldatendienstzeiten sind bis zum
Ausscheiden aus dem Soldatenverhaltnis zu beriicksichtigen. Dies gilt auch fir den Fall, wenn am Ende der
Soldatendienstzeit unter Freistellung von der Pflicht den militarischen Dienst zu leisten bereits schulische
oder berufliche BildungsmaBnahmen (zum Beispiel ein Vorbereitungsdienst im Beamtenverhéltnis auf
Widerruf) begonnen oder absolviert werden. Den Soldatendienstzeiten sind Dienstzeiten der Berufssoldaten
bei der ehemaligen Nationalen Volksarmee gleichgestellt. Eine weitere Sonderkonstellation ergibt sich fir
Beamte, die den Aufstieg in die Laufbahngruppe 2 absolvieren. Zwar lasst sich der Beamte fiir die hdhere
Laufbahn ,ausbilden”. Gleichwohl verbleibt der Beamte in seinem bisherigen beamtenrechtlichen Status
(vergleiche § 28 Satz 3 des Séachsischen Beamtengesetzes) und bezieht weiterhin Dienstbezlige, sodass
auch diese Zeiten bei der Stufenzuordnung zu ber{icksichtigen sind.

28.1.2 Nach dem Arbeitsplatzschutzgesetz und Zivildienstgesetz auszugleichende Zeiten

Ebenfalls bei der ersten Stufenfestsetzung sind Zeiten zu bericksichtigen, die nach dem
Arbeitsplatzschutzgesetz und Zivildienstgesetz wegen wehrdienst- oder zivildienstbedingter Verzégerung
des Beginns eines Dienstverhaltnisses auszugleichen sind. Nach § 12 Absatz 2 des
Arbeitsplatzschutzgesetzes sind anzurechnen:

- Grundwehrdienst und freiwilliger zusatzlicher Wehrdienst im Anschluss an den Grundwehrdienst,

- Wehribung, besondere Auslandsverwendungen, Hilfeleistungen im Innern oder im Ausland oder
geleisteter unbefristeter Wehrdienst im Spannungs- oder Verteidigungsfall,

- freiwilligen Wehrdienst nach § 58b des Soldatengesetzes (aufgrund der Gleichstellung in § 58f des
Soldatengesetzes) und

- Zivildienst und freiwilliger zusatzlicher Zivildienst (aufgrund der Verweisung in § 78 Absatz 1
Nummer 1 des Zivildienstgesetzes).

Voraussetzung fur die Anrechnung ist, dass ein zeitlicher Sachzusammenhang zwischen Wehrdienst oder
Zivildienst und der Bewerbung fiir den Eintritt in ein Beamtenverhaltnis besteht. Nur in diesem Fall liegt eine
wehrdienst- oder zivildienstbedingte Verzdgerung des Beginns eines Beamtenverhaltnisses vor, die des
Ausgleichs bedarf. Dies gilt entsprechend fir Wehr- und Zivildienst, der vor dem 3. Oktober 1990 in der
ehemaligen DDR angetreten wurde. Berufssoldaten und Soldaten auf Zeit fallen nicht unter den
Anwendungsbereich des Absatzes 1 Nummer 2 (vergleiche Nummer 28.1.1).

Zu unterscheiden sind die folgenden Fallkonstellationen:

a) Verzdgerung vor Eintritt in das Beamtenverhaltnis
Zeiten des Grundwehrdienstes, des sich anschlieBenden freiwilligen zuséatzlichen Wehrdienstes, des
freiwilligen Wehrdienstes, des Zivildienstes, des freiwilligen zusatzlichen Zivildienstes oder der
weiteren Wehrdienstarten sind auszugleichen, wenn im Anschluss an diese Zeiten zunachst eine fir
den kiinftigen Beruf als Beamter Gber die allgemeine Schulbildung hinausgehende vorgeschriebene
Ausbildung (Hochschul-, Fachhochschul-, Fachschul- oder andere berufliche Ausbildung) oder ein
Vorbereitungsdienst begonnen wird. Zeitliche Unterbrechungen zwischen dem Ende des Wehr- oder
Zivildienstes und der Aufnahme der Ausbildung sind unschadlich, wenn die zeitliche Verzégerung
durch duBere, nicht beeinflussbare Umsténde verursacht wurde. Voraussetzung fir die
Anrechenbarkeit ist, dass sich der Betroffene bis zum Ablauf von 6 Monaten nach dem Abschluss
der vorgeschriebenen Ausbildung oder des Vorbereitungsdienstes um eine Einstellung beworben
hat und aufgrund dieser Bewerbung tatséchlich eingestellt worden ist.

Beispiel: Ein Bewerber wird nach erfolgreich abgeschlossener Laufbahnprifung mit Wirkung vom

1. Mé&rz 2015 zum Regierungsinspektor (BesGr. A 9) ernannt. Die Bewerbung auf den Dienstposten
erfolgte im Dezember 2014. In der Zeit vom 1. Oktober 2010 bis 30. Juni 2011 hat er den
Grundwehrdienst abgeleistet. Zum 1. September 2011 erfolgten die Ernennung zum
Regierungsinspektoranwérter und anschlieBend die Ableistung des Vorbereitungsdienstes von

3 Jahren.

Lésung: Bei der ersten Stufenfestsetzung zum 1. Mérz 2015 ist dem Beamten nach Absatz 1
Nummer 2 der Grundwehrdienst in einem Umfang von 9 Monaten als Vordienstzeit anzurechnen.

b) Verzdgerung wahrend des Vorbereitungsdienstes
Verléngert sich der Vorbereitungsdienst des Beamten um die Zeit des Grundwehrdienstes, des sich
anschlieBenden freiwilligen zusatzlichen Wehrdienstes, des freiwilligen Wehrdienstes, des
Zivildienstes oder des freiwilligen zusétzlichen Zivildienstes sind diese Zeiten auszugleichen und bei
der ersten Stufenzuordnung zu berlicksichtigen. Fir die weiteren Wehrdienstarten gilt dies
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entsprechend, soweit deren Dauer 6 Wochen im Kalenderjahr Uberschreitet.

Beispiel: Ein Bewerber wird nach erfolgreich abgeschlossener Laufbahnprifung mit Wirkung vom
1. Oktober 2014 zum Steuersekretar (BesGr. A 6) ernannt. Zum 1. September 2010 erfolgte die
Ernennung zum Steueranwarter. Die Ableistung des Vorbereitungsdienstes war fiir den Zeitraum
vom 1. September 2010 bis 31. August 2012 vorgesehen. In der Zeit vom 1. Januar 2011

bis 30. Juni 2011 wurde der Grundwehrdienst abgeleistet. Der Vorbereitungsdienst konnte dadurch
bedingt erst zum 31. August 2013 abgeschlossen werden. Vom 1. September 2013

bis 30. September 2014 erfolgte zunachst eine Tatigkeit als Tarifbeschaftigter beim Finanzamt.
Lésung:

Bei der ersten Stufenfestsetzung zum 1. Oktober 2014 sind dem Beamten neben der Vordienstzeit
nach Absatz 1 Nummer 1 der Grundwehrdienst in einem Umfang von 6 Monaten und die durch den
Grundwehrdienst eingetretene weitere zeitliche Verzdgerung von 6 Monaten, um die sich die
Einstellung tatsachlich verzégert hat, nach Absatz 1 Nummer 2 als Vordienstzeit anzurechnen.

c) Verzdgerung nach Abschluss des Vorbereitungsdienstes
Zeiten des Grundwehrdienstes, des sich anschlieBenden freiwilligen zusatzlichen Wehrdienstes, des
freiwilligen Wehrdienstes, des Zivildienstes, des freiwilligen zusatzlichen Zivildienstes oder der
weiteren Wehrdienstarten sind auch auszugleichen, wenn die Bewerbung um die Einstellung als
Beamter auf Probe bis zum Ablauf von 6 Monaten nach Beendigung des Wehr- oder Zivildienstes
erfolgt. Voraussetzung ist, dass die Einstellung aufgrund einer fristgerechten Bewerbung erfolgt,
wobei der Zeitpunkt der Einstellung unbeachtlich ist.
Beispiel:
Ein Beamter wird mit Wirkung vom 1. November 2014 vom Land Brandenburg zum Freistaat
Sachsen versetzt. In der Zeit vom 1. September 2007 bis 31. August 2010 hat er seinen
Vorbereitungsdienst abgeleistet. AnschlieBend leistete er Grundwehrdienst vom 1. Oktober 2010
bis 30. Juni 2011. Die Bewerbung auf seinen Dienstposten in Brandenburg erfolgte im
Dezember 2011.
Lésung:
Bei der ersten Stufenfestsetzung zum 1. November 2014 ist dem Beamten neben der Vordienstzeit
nach Absatz 1 Nummer 1 der Grundwehrdienst in einem Umfang von 9 Monaten als Vordienstzeit
nach Absatz 1 Nummer 2 anzurechnen.

28.1.3 Zeiten einer Eignungsliibung nach dem Eignungsibungsgesetz

Eine Eignungsiibung ist eine Ubung zur Auswahl von freiwilligen Soldaten fiir die Dauer von bis zu

4 Monaten. Die Verpflichtung zur Teilnahme an einer Eignungsibung ist freiwillig. Verzdgert sich die
Einstellung als Beamter auf Probe aufgrund einer Eignungsiibung, ist diese Zeit bei der ersten
Stufenzuordnung anzurechnen. Dies ist insbesondere der Fall, wenn sich der Vorbereitungsdienst des
Beamten auf Widerruf um die Dauer der Eignungslbung verlangert (vergleiche § 7 Absatz 4 Satz 1 des
Eignungsibungsgesetzes) und daher die Einstellung verzégert wird. Nach § 7 Absatz 4 Satz 2 des
Eignungsuibungsgesetzes sind die Verzégerungen besoldungsrechtlich auszugleichen.

28.1.4 Verfolgungszeiten nach dem Berufliches Rehabilitierungsgesetz

Verfolgungszeiten nach dem Beruflichen Rehabilitierungsgesetz werden bei der erstmaligen
Stufenzuordnung beriicksichtigt. Voraussetzung hierfir ist, dass eine Erwerbstétigkeit, die einem Dienst bei
einem Offentlich-rechtlichen Dienstherrn entspricht, nicht ausgetbt werden konnte. Das Vorliegen einer
Verfolgungszeit nach dem Beruflichen Rehabilitierungsgesetz muss durch die zustandigen
Rehabilitierungsbehdrden festgestellt worden sein.

28.2 Beriicksichtigungsfahige forderliche Zeiten
28.2.0 Allgemeines

Neben den nach Absatz 1 zwingend zu berlcksichtigenden Vordienstzeiten kénnen auch weitere
hauptberufliche Zeiten auBerhalb des 6ffentlichen Dienstes bei der ersten Stufenzuordnung ganz oder
teilweise angerechnet werden, wenn diese fur die Verwendung férderlich sind. Wie in Absatz 1 Nummer 1 ist
Voraussetzung, dass die Tatigkeit hauptberuflich ausgelibt wurde und nicht zu den laufbahnrechtlichen
Zugangsvoraussetzungen rechnen. Auf § 3 und Nummer 28.1.1 wird verwiesen.

28.2.1 Forderlichkeit einer Tatigkeit und Zustandigkeit

Die Beurteilung der Férderlichkeit der hauptberuflichen Zeiten orientiert sich an der konkret vom Beamten
auszuiibenden Tatigkeit und damit an der Wahrnehmung der klnftig mit dem Dienstposten verbundenen
Aufgaben. Folglich kommt als férderliche Zeit eine Tétigkeit in Betracht, die mit dem Anforderungsprofil der
moglichen Tatigkeit der betreffenden Laufbahngruppe/Einstiegsebene in sachlichem Zusammenhang steht
oder durch die Kenntnisse, Fertigkeiten und Erfahrungen erworben wurden, die fir die wahrzunehmenden
Aufgaben des Dienstpostens von Nutzen oder Interesse sind.

Beispiel:
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Die hauptberufliche Tatigkeit als (juristischer) Referent beim Sachsischen Stadte- und Gemeindetag e. V.
durfte in der Regel fiir eine Verwendung als Referatsleiter in der Rechtsabteilung des Landesamtes flir
Steuern und Finanzen férderlich sein.

Far die Entscheidung Uber die Anerkennung hauptberuflicher Zeiten, die fir die Verwendung férderlich sind,
ist die oberste Dienstbehdrde oder die von ihr bestimmte Stelle zusténdig. Die oberste Dienstbehérde kann
in eigener Verantwortung die Entscheidung Uber die Anerkennung férderlicher Zeiten auf eine andere Stelle
delegieren. Nach § 92 Absatz 2 hat die Bestimmung der anderen Stelle durch Verwaltungsvorschrift der
obersten Dienstbehdrde zu erfolgen. Die oberste Dienstbehdrde oder die von ihr bestimmte Stelle verfiigt bei
der Priafung der Forderlichkeit einer Tatigkeit Uber einen Beurteilungsspielraum. Die Entscheidung, ob und in
welchem Umfang eine Anerkennung hauptberuflicher férderlicher Zeiten erfolgt, ist nach pflichtgemaBem
Ermessen zu treffen. Im Interesse einer einheitlichen Ermessensausiibung ist darauf zu achten, dass tber
gleichgelagerte Falle nicht ohne sachlichen Grund unterschiedlich entschieden wird. Nicht ausgeschlossen
ist jedoch, dass die zusténdige oberste Dienstbehdrde oder die von ihr bestimmte Stelle die Austibung ihres
Ermessens einer veranderten Sachlage anpasst. Méglich ist sowohl eine vollstédndige als auch eine nur
teilweise Anerkennung der férderlichen Zeiten. Die Anerkennung dieser Zeiten wird umso umfangreicher zu
erfolgen haben, je férderlicher sie fiir die auszulbende Tétigkeit qualifizieren. Eine nur teilweise
Anerkennung kommt insbesondere in Betracht, wenn die vorangegangene Tatigkeit nur bedingt férderlich fir
die kiinftige Tatigkeit ist. Der Beschaftigungsumfang (zum Beispiel Teilzeitbeschéaftigung) steht der
Anerkennung der Férderlichkeit nicht entgegen, sofern der Tatbestand der Hauptberuflichkeit erfillt ist.
Beispiel:

Eine Bewerberin war nach erfolgreich abgeschlossener Laufbahnpriifung hauptberuflich 6 Jahre bei einer
Steuerkanzlei mit der Halfte der regelmaBigen Wochenarbeitszeit tatig. Sie soll beim Finanzamt Dresden-
Sad zum 1. Juli 2014 zur Steuersekretérin (BesGr. A 6) ernannt werden.

Lésung:

Die oberste Dienstbehdrde oder die von ihr bestimmte Stelle hat nach sachgerechter Priifung entschieden,
dass die hauptberufliche Tatigkeit bei der Steuerkanzlei firr die kiinftige Verwendung in einem Umfang von

3 Jahren férderlich ist. Das Einvernehmen des Staatsministeriums der Finanzen gilt in diesem Fall als
generell erteilt (vergleiche Nummer 28.2.2). Nach Absatz 2 kann ein Zeitraum von 3 Jahren bericksichtigt
werden. Aufgrund der férderlichen Zeiten von 3 Jahren erfolgt die Zuordnung zur Stufe 2. Flr den weiteren
Stufenaufstieg in die Stufe 3 des Grundgehalts wird die Restzeit von 1 Jahr berlicksichtigt, sodass bei
anforderungsgerechter Leistungen die Stufe 3 zum 1. Juli 2015 erreicht wird.

28.2.2 Einvernehmensvorbehalt des Staatsministeriums der Finanzen

Die Entscheidungszustandigkeit der obersten Dienstbehérde oder der von ihr bestimmten Stelle wird wegen
der ressortiibergreifenden Bedeutung und zur Wahrung einer einheitlichen Ermessensausiibung der
Rechtsvorschrift durch einen Einvernehmensvorbehalt des Staatsministeriums der Finanzen begrenzt. Das
erforderliche Einvernehmen des Staatsministeriums der Finanzen gilt fir die Anerkennung von
hauptberuflichen férderlichen Zeiten fur einen Zeitraum bis zu 10 Jahren generell als erteilt;
Unterbrechungszeiten nach § 28 Absatz 3 bleiben bei der Ermittlung des Zeitraums aufB3er Betracht. Sofern
ein Zeitraum von mehr als 10 Jahren seitens der obersten Dienstbehdrde oder der von ihr bestimmten Stelle
als férderlich anerkannt werden soll, ist das Einvernehmen des Staatsministeriums der Finanzen einzuholen.
Beispiel:

Ein Rechtsanwalt arbeitet nach abgeschlossenem universitdrem Studium und Ableistung des
Vorbereitungsdienstes hauptberuflich 8 Jahre bei einer Rechtsanwaltskanzlei. Er bewirbt sich auf einen
Dienstposten beim Landesamt fir Steuern und Finanzen, welcher mit einem Volljuristen besetzt werden soll.
Lésung:

Die oberste Dienstbehdrde oder die von ihr bestimmte Stelle hat nach pflichtgemaBen Ermessen zu prifen,
ob die hauptberufliche Tatigkeit fur die kiinftige Verwendung férderlich ist. Sofern sie zu dem Ergebnis
gelangt, dass diese Zeit von 8 Jahren férderlich ist und bei der erstmaligen Stufenzuordnung berlicksichtigt
werden soll, ist das Einvernehmen des Staatsministeriums der Finanzen nicht einzuholen, da das
Einvernehmen des Staatsministeriums der Finanzen flr einen Zeitraum von bis zu 10 Jahren generell erteilt
worden ist.

28.2.3 Kumulation von férderlichen Zeiten, Einstellung in ein héheres Amt als das Eingangsamt und Zuschlag zur
Personalgewinnung

Sofern ein Beamter nach § 25 Absatz 2 des Sachsischen Beamtengesetzes in einem héheren Amt als dem
Eingangsamt eingestellt wird, ist die Anerkennung der daflir maBgeblichen Zeiten, in denen die einschlagige
berufliche Erfahrung gesammelt wurde, als hauptberufliche férderliche Zeiten nicht ausgeschlossen. Ebenso
verhélt es sich mit der Gewahrung eines Zuschlags zur Personalgewinnung nach § 63. Neben der
Gewahrung eines solchen Zuschlags kdnnen auch hauptberufliche férderliche Zeiten bei der
Stufenfestsetzung anerkannt werden. Es obliegt der obersten Dienstbehdrde oder der von ihr bestimmten
Stelle im Rahmen ihres Ermessenspielraums diese vorhandenen beamten- und besoldungsrechtlichen
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Instrumente bei der Einstellung eines Beamten zweckmaBig in geeigneter Weise einzusetzen.

Beispiel:

Ein Bewerber hat nach Abschluss seines universitdren Studiums Bauingenieurwesen und seines
Vorbereitungsdienstes hauptberuflich 15 Jahre als Bauleiter bei einem privaten Bauunternehmen gearbeitet.
Er soll beim Staatsbetrieb Sachsisches Immobilien- und Baumanagement zum 1. Juni 2014 zum Baudirektor
(BesGr. A 15) ernannt werden.

Lésung:

Grundsatzlich ist nach § 25 Absatz 1 des Séachsischen Beamtengesetzes die Einstellung nur im
besoldungsrechtlich festgelegten Eingangsamt der jeweiligen Einstiegsebene einer Laufbahn zuldssig. Die
Ernennungsbehérde ist im Einvernehmen mit der obersten Dienstbehdrde zu dem Ergebnis gelangt, den
Bewerber im zweiten Beférderungsamt (BesGr. A 15) einzustellen, da die Voraussetzungen des § 25
Absatz 2 des Sachsischen Beamtengesetzes vorliegen. Nach § 27 Absatz 1 Satz 2 erfolgt die Zuordnung
zur Stufe 6 der BesGr. A 15 (Anfangsstufe). Ungeachtet der Einstellung im Beférderungsamt besteht
weiterhin die Mdglichkeit, dass die oberste Dienstbehdrde oder die von ihr bestimmte Stelle die
hauptberufliche Tatigkeit bei dem privaten Bauunternehmen fiir die kiinftige Verwendung als férderlich
anerkennt. Nach sachgerechter Prifung erkennt diese im vorliegenden Fall einen Zeitraum von 5 Jahren als
férderlich an. Das Einvernehmen des Staatsministeriums der Finanzen gilt fiir einen Zeitraum bis zu

10 Jahren als generell erteilt (vergleiche Nummer 28.2.2). Bei der Stufenzuordnung kann somit nach

Absatz 2 ein Zeitraum von 5 Jahren bertcksichtigt werden. Aufgrund der vorliegenden
beriicksichtigungsfahigen Zeiten im Umfang von 5 Jahren erfolgt die Zuordnung zur Stufe 7. Fir den
weiteren Stufenaufstieg in die Stufe 8 des Grundgehalts wird die Restzeit von 2 Jahren berlicksichtigt,
sodass bei anforderungsgerechter Leistungen die Stufe 8 zum 1. Juni 2015 erreicht wird.

28.3 Aufrundungsvorschrift und umrahmte Unterbrechungszeiten

Die nach Absatz 1 und 2 zu berilcksichtigenden Zeiten sind nach Jahren, Monaten und Tagen zu
berechnen; dabei ist ein Monat mit 30 Tagen anzusetzen. Verbleibt ein Teilmonat (Tage), ist dieser auf
einen vollen Monat aufzurunden. Liegen mehrere nacheinander zu bertcksichtigende Zeiten vor, sind diese
zusammen zu rechnen. Die Aufrundung findet in diesem Fall erst nach Zusammenrechnung der einzelnen
Zeiten einmal Anwendung. Die Umrechnung ist mit 12 Monaten im Jahr und 30 Tagen im Monat
vorzunehmen. Bei der Ermittlung der maBgebenden Stufe nach § 27 Absatz 1 Satz 3 wegen der
Anrechnung von bertcksichtigungsfahigen Zeiten ist als Ausgangspunkt von der Anfangsstufe (vergleiche
§ 27 Absatz 1 Satz 2) und den festgelegten Stufenlaufzeiten (vergleiche § 27 Absatz 2 Satz 2) auszugehen.
Beispiel 1:

Ein Bewerber, der mit Wirkung vom 1. Juni 2014 zum Baurat (BesGr. A 13) ernannt werden soll, hat nach
erfolgreichem Abschluss seines universitaren Studiums Bauingenieurwesen und seines
Vorbereitungsdienstes hauptberuflich in der Zeit vom 1. Januar 2011 bis 23. Juni 2013 bei einem privaten
Bauunternehmen und vom 5. August 2013 bis 31. Mai 2014 als Beschaftigter im Bauamt einer Kommune
gearbeitet.

Lésung:

Die oberste Dienstbehdrde oder die von ihr bestimmte Stelle ist zu dem Ergebnis gelangt, dass die
hauptberufliche Tatigkeit bei dem privaten Bauunternehmen fiir die kiinftige Verwendung férderlich ist. Das
Einvernehmen des Staatsministeriums der Finanzen gilt in diesem Fall als generell erteilt (vergleiche
Nummer 28.2.2). Nach Absatz 2 kann ein Zeitraum von 2 Jahren, 5 Monaten und 23 Tagen berticksichtigt
werden. Der Zeitraum der hauptberuflichen Tatigkeit bei der Kommune ist nach Absatz 1 Nummer 1
anzurechnen. Der Zeitraum betragt 9 Monate und 26 Tage. Da die ZeitrAume zusammen zu rechnen sind,
ergibt sich ein Gesamtzeitraum von 2 Jahren, 14 Monaten und 49 Tagen. Durch Umrechnung der Monate in
Jahre (12 Monate = 1 Jahr) und Tage in Monate (30 Tage = 1 Monat) ergibt sich ein Zeitraum von 3 Jahren,
3 Monaten und 19 Tagen. Der verbleibende Teilmonat (19 Tage) wird aufgerundet. Im Ergebnis ist bei der
erstmaligen Stufenzuordnung ein Zeitraum von 3 Jahren und 4 Monaten zu berlcksichtigen. Grundséatzlich
ware der Beamte der Stufe 3 der BesGr. A 13 (Anfangsstufe) zu zuordnen. Aufgrund der vorliegenden
beriicksichtigungsféhigen Zeiten im Umfang von 3 Jahren und 4 Monaten erfolgt die Zuordnung zur Stufe 4.
Fir den weiteren Stufenaufstieg in die Stufe 5 des Grundgehalts wird die Restzeit von 1 Jahr und 4 Monaten
beriicksichtigt, sodass bei anforderungsgerechter Leistungen die Stufe 5 zum 1. Februar 2015 erreicht wird.

Die zu berticksichtigenden Zeiten nach Absatz 1 und 2, die durch eine der in Absatz 4 aufgezahlten Zeiten
unterbrochen worden sind, werden bei deren Berlicksichtigung nicht um die Unterbrechungszeiten
vermindert. Bei der Anrechnung von Vordienstzeiten oder férderlichen Zeiten fihrt somit der Umstand, dass
hierin beispielsweise eine Kinderbetreuungszeit von 2 Jahren liegt, nicht zur Verminderung des
Gesamtumfangs dieser bericksichtigungsfahigen Zeiten. Im Fall einer teilweisen Anerkennung der
férderlichen Zeit sind Unterbrechungszeiten im gleichen Umfang zu berlcksichtigen.

Beispiel 2:

Ein Bewerber fur einen Dienstposten im Personalreferat soll mit Wirkung vom 1. Mai 2014 zum
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Regierungsinspektor (BesGr. A 9) ernannt werden. Beim Staatsbetrieb Sachsisches Immobilien- und
Baumanagement war er zuvor 5 Jahre als Tarifbeschaftigter im Fachbereich ZVP in der Zentrale tatig.
Wegen der Geburt seines Sohnes befand er sich in der Zeit vom 1. Januar 2012 bis 31. Dezember 2013 in
Elternzeit.

Lésung:

Bei der ersten Stufenfestsetzung zum 1. Mai 2014 kénnen dem Bewerber 5 Jahre als Vordienstzeit nach
Absatz 1 Nummer 1 in Verbindung mit Absatz 3 anerkannt werden. Die Elternzeit vom 1. Januar 2012

bis 31. Dezember 2013 vermindert den Umfang der zu berticksichtigenden Zeit nicht.

Eine unschédliche Unterbrechung liegt nicht nur dann vor, wenn die Unterbrechungszeit nach Absatz 4 von
einer Vordienstzeit oder férderlichen Zeit umrahmt wird, sondern auch, wenn sich die Unterbrechungszeit
nach Absatz 4 an die Vordienstzeit oder férderliche Zeit anschlie3t. Voraussetzung ist allerdings, dass das
Arbeits- oder Dienstverhaltnis wahrend der Unterbrechungszeit fortbesteht.

28.4 Unterbrechungszeiten
28.4.0 Allgemeines

Zeiten wahrend des Beamtenverhéltnisses, in denen kein Anspruch auf Dienstbezlige besteht, verzdgern
nach § 27 Absatz 2 Satz 4 grundsatzlich den regelmaBigen Stufenaufstieg. Absatz 4 zahlt dabei
abschlieBend die Zeiten auf, in denen zwar kein Anspruch auf Dienstbeziige besteht, die aber gleichwohl
und damit abweichend von § 27 Absatz 2 Satz 4 das Aufsteigen in den Stufen des Grundgehalts nicht
verzdgern (Unterbrechungszeiten). Diese Unterbrechungszeiten (gegebenenfalls auch mit dem gesetzlich
beschrankten zeitlichen Umfang) werden demnach wie Dienstzeiten nach § 27 Absatz 2 Satz 1 behandelt
und bei der Stufenlaufzeit berlcksichtigt.

28.4.1 Zeiten einer tatsachlichen Kinderbetreuung

Zeiten einer tatsachlichen Kinderbetreuung von bis zu 3 Jahren fiir jedes Kind verzégern nicht den Aufstieg
in den Stufen des Grundgehalts. Unter Zeiten einer tatséchlichen Kinderbetreuung sind Zeiten zu
subsumieren, in denen sich der Beamte anstelle der Dienstleistung tatsachlich ganz oder Gberwiegend der
Kinderbetreuung widmet. Insbesondere kommen hierfiir Zeiten einer Elternzeit nach § 24 der Sachsischen
Urlaubs-, Mutterschutz- und Elternzeitverordnung und einer Beurlaubung aus familiaren Griinden nach § 98
Absatz 1 Satz 1 Nummer 1 des S&chsischen Beamtengesetzes in Betracht. Sofern die Kinderbetreuung
Uberwiegend von Dritten (zum Beispiel stdndige Unterbringung bei den GrofBeltern) wahrgenommen wird,
steht dieser Umstand einer Berucksichtigung entgegen. Eine zeitweilige Beteiligung Dritter bei der
Kinderbetreuung (zum Beispiel in einem Kindergarten) ist dagegen unschéadlich. Wird eine
Teilzeitbeschaftigung wahrend der Elternzeit ausgeibt (vergleiche § 24 Absatz 2 Satz 1 der Sachsischen
Urlaubs-, Mutterschutz- und Elternzeitverordnung), fallt diese Zeit nicht unter den Anwendungsbereich des
Absatzes 4 Satz 1 Nummer 1, da wahrend dieser Zeit der Teilzeitbeschéaftigung Anspruch auf Dienstbezlige
besteht. Kinder im Sinne der Vorschrift sind leibliche und angenommene Kinder sowie Kinder, flr die der
Beamte oder der mit ihm in hauslicher Gemeinschaft lebende Ehegatte oder eingetragene Lebenspartner
einen vorrangigen Kindergeldanspruch hat (zum Beispiel Kinder des Ehegatten oder eingetragenen
Lebenspartners, Pflegekinder oder Enkelkinder). Die Betreuung von anderen Kindern (zum Beispiel Kinder
eines Verwandten) fihrt nicht zu einer Berlicksichtigung bei den Unterbrechungszeiten und verzégern den
Stufenaufstieg, sofern das Kind nicht als Pflegekind in den Haushalt des Beamten aufgenommen ist.
Betreuungsbediirftig sind grundsatzlich nur unverheiratete Kinder bis zur Vollendung des 18. Lebensjahres.
Behinderte volljahrige Kinder sind zu berlicksichtigen, wenn sie wegen der Schwere der Behinderung
standiger Betreuung bedurfen. Kinderbetreuungszeiten sind fiir jedes Kind bis zu maximal 3 Jahren
berilicksichtigungsféahig. Der 3-Jahres-Zeitraum bezieht sich auf das Kind, sodass er von mehreren vom
Geltungsbereich des Sachsischen Besoldungsgesetzes erfassten Personen insgesamt nur einmal in
Anspruch genommen werden kann (vergleiche Absatz 4 Satz 2). Diese Kinderbetreuungszeiten missen
nicht zusammenhangen.

28.4.2 Zeiten der tatsachlichen Pflege von nach arztlichem Gutachten pflegebedurftigen nahen Angehérigen

Nach Absatz 4 Satz 1 Nummer 2 verzdgern Zeiten einer tatsachlichen Pflege von nach &rztlichem
Gutachten pflegebedirftigen nahen Angehdrigen von bis zu 3 Jahren flr jeden nahen Angehérigen nicht
den Aufstieg in den Stufen des Grundgehalts. Die Pflegebediirftigkeit eines nahen Angehdrigen orientiert
sich durch die Verweisung in § 7 Absatz 4 des Pflegezeitgesetzes begrifflich an die §§ 14 und 15 des Elften
Buches Sozialgesetzbuch ( SGB XI) und ist durch ein arztliches Gutachten nachzuweisen. Danach sind
Personen pflegebediirftig, die wegen einer kdrperlichen, geistigen oder seelischen Krankheit oder
Behinderung fur die gewdhnlichen und regelméBig wiederkehrenden Verrichtungen im Ablauf des téaglichen
Lebens auf Dauer, voraussichtlich fir mindestens 6 Monate, in erheblichem oder hherem MafR3e der Hilfe
bedirfen. Eine Person muss durch den Beamten tatséchlich betreut oder gepflegt werden, um die
Tatbestandsvoraussetzungen der Vorschrift zu erflllen. Insbesondere kommt hierflr eine Beurlaubung aus
familidren Griinden nach § 98 Absatz 1 Satz 1 Nummer 2 des Séachsischen Beamtengesetzes in Betracht.
Sofern die Betreuung/Pflege eines nahen Angehdrigen tGberwiegend von Dritten (zum Beispiel standige
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Unterbringung im Pflegeheim) wahrgenommen wird, ist diese Zeit nicht zu beriicksichtigen. Die Vorschrift
verweist hinsichtlich der Definition eines nahen Angehérigen auf § 7 Absatz 3 des Pflegezeitgesetzes.
Nahe Angehdérige sind demnach:

- GroBeltern, Eltern, Schwiegereltern, Stiefeltern,

- Ehegatten, Lebenspartner, Partner einer eheé&hnlichen oder lebenspartnerschaftsdhnlichen
Gemeinschaft, Geschwister, Schwéagerinnen und Schwéager und

- (leibliche) Kinder, Adoptiv- oder Pflegekinder des Beamten, die (leiblichen) Kinder, Adoptiv- oder
Pflegekinder des Ehegatten oder Lebenspartners, Schwiegerkinder und Enkelkinder.

Berucksichtigungsféhig sind insgesamt bis zu 3 Jahre fur jeden pflegebedirftigen nahen Angehérigen. Die
Beriicksichtigung der 3-jahrigen Betreuungs-/Pflegezeit nach Absatz 4 Satz 1 Nummer 2 von mehreren vom
Geltungsbereich des Sachsischen Besoldungsgesetzes erfassten Personen ist nur einmal mdglich, da sich
der 3-Jahres-Zeitraum auf den nahen Angehdérigen bezieht (vergleiche Absatz 4 Satz 2). Die Betreuungs-
/Pflegezeit kann aus mehreren Teilzeiten bestehen. Bei pflegebedrftigen Kindern kénnen Betreuungs-
/Pflegezeiten nach Absatz 4 Satz 1 Nummer 2 auch im Anschluss an eine Kinderbetreuungszeit nach
Absatz 4 Satz 1 Nummer 1 beriicksichtigt werden.

28.4.3 Zeiten einer Beurlaubung ohne Dienstbezlige

Eine weitere Ausnahme, bei welcher eine Verzégerung des Aufstiegs in den Stufen des Grundgehalts nicht
zum Tragen kommt, stellen nach Absatz 4 Satz 1 Nummer 3 Zeiten einer Beurlaubung ohne Dienstbezlige
dar, die dienstlichen Interessen oder 6ffentlichen Belangen dient. Die Beriicksichtigung der Zeiten einer
Beurlaubung ohne Dienstbezlige setzt voraus, dass die oberste Dienstbehérde oder die von ihr bestimmte
Stelle das Anerkenntnis, dass die Beurlaubung dienstlichen Interessen oder 6ffentlichen Belange dient,
schriftlich erteilt hat. Das Anerkenntnis kann auch nach dem Ende der Beurlaubung wirksam abgegeben
werden. Insbesondere handelt es sich um eine Beurlaubung im dienstlichen Interesse, wenn an der
Beurlaubung des Beamten ein konkretes Interesse im Zusammenhang mit den auszulbenden
Dienstaufgaben besteht. Dass das Vorhaben allgemein auch dienstlichen Zwecken dient, genligt allein
nicht. Eine Beurlaubung, die éffentlichen Belangen dient, ist demgegeniber weiter gefasst. Es ermdglicht die
Beriicksichtigung der Beurlaubungsdauer beim Stufenaufstieg wahrend der eine Tatigkeit im Interesse der
Allgemeinheit ausgetibt wurde (zum Beispiel Tatigkeit bei Fraktionen des Deutschen Bundestags oder eines
Landtags, Téatigkeit in der Entwicklungshilfe). Auf die spezielleren vorrangigen Regelungen der

Nummern 28.4.4 und 28.4.5 wird hingewiesen.

28.4.4 Zeiten wehrdienst- oder zivildienstbedingter Unterbrechungen, die nicht zu dienstlichen Nachteilen fihren
dirfen

Ebenfalls verzégern Zeiten wehrdienst- oder zivildienstbedingter Unterbrechungen, die nach dem
Arbeitsplatzschutzgesetz oder dem Zivildienstgesetz nicht zu dienstlichen Nachteilen fihren dirfen, nicht
den Aufstieg in den Stufen des Grundgehalts. Von der Vorschrift des Absatzes 4 Satz 1 Nummer 4 sind die
gleichen Zeiten wie in Absatz 1 Nummer 2 erfasst (vergleiche Aufzahlung in Nummer 28.1.2). Allerdings
handelt es sich hier um Unterbrechungszeiten innerhalb eines bestehenden Beamtenverhaltnisses mit
Anspruch auf Dienstbeziige. Dadurch ist die Schutzvorschrift des § 9 Absatz 7 des
Arbeitsplatzschutzgesetzes (gegebenenfalls in Verbindung mit § 16 des Arbeitsplatzschutzgesetzes)
einschlégig, welche regelt, dass dem Beamten aus der Abwesenheit, die durch den Wehrdienst veranlasst
war, keine Nachteile erwachsen drfen.

28.4.5 Zeiten einer Eignungsliibung nach dem Eignungslibungsgesetz

Nach Absatz 4 Satz 1 Nummer 5 verzdgern auch Zeiten einer Eignungslibung nach dem
Eignungsiibungsgesetz nicht den Aufstieg in den Stufen des Grundgehalts. Zur Bedeutung einer
Eignungsiibung wird auf Nummer 28.1.3 verwiesen. Nach § 7 Absatz 1 Satz 1 des
Eignungsibungsgesetzes ist ein Beamter, der bei Bestehen eines Beamtenverhaltnisses (aufgrund einer
freiwilligen Verpflichtung) zu einer Eignungsubung einberufen wird, fir die Dauer der Eignungsiibung ohne
Dienstbezlige beurlaubt. Die Regelung des Absatzes 4 Satz 1 Nummer 5 vollzieht die Schutzvorschrift des
§ 7 Absatz 3 Satz 1 des Eignungsiibungsgesetzes, wonach dem Beamten aus der Teilnahme an einer
Eignungsiubung keine Nachteile erwachsen durfen. Die Zeit einer Beurlaubung zur Teilnahme an einer
Eignungsiibung verzdgert damit nicht den Aufstieg in den Stufen des Grundgehalts.

28.4.6 Zeiten der Mitgliedschaft in der Bundesregierung oder einer Landesregierung oder in einer gesetzgebenden
Kérperschaft

Nach Absatz 4 Satz 1 Nummer 6 verzdgern Zeiten der Mitgliedschaft in der Bundesregierung oder einer
Landesregierung, in der gesetzgebenden Kérperschaft eines Landes, im Deutschen Bundestag oder

im Europaischen Parlament nicht den Aufstieg in den Stufen des Grundgehalts. Dies setzt voraus, dass das
ehemalige Kabinettsmitglied oder der ehemalige Abgeordnete fir die Dauer der Mitgliedschaft keine
Versorgungsabfindung erhalten hat.

Far die ehemaligen Mitglieder der Sachsischen Staatsregierung, die danach im Beamtenverhaltnis
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wiederverwendet werden, kommt eine Berlicksichtigung der Zeit der Mitgliedschaft beim Stufenaufstieg in
Betracht, da das Sachsische Ministergesetz keine Regelung zu einer Versorgungsabfindung enthélt. Ebenso
verhalt es sich bei den ehemaligen Kabinettsmitgliedern des Bundes. Eine Versorgungsabfindung erhalten
auf Antrag die Mitglieder des Sachsischen Landtages gemaB § 17 Absatz 1 des Abgeordnetengesetzes
und die Mitglieder des Deutschen Bundestages gemanR § 23 Absatz 1 des Abgeordnetengesetzes (des
Bundes), die weder eine Anwartschaft noch einen Anspruch auf Altersentschadigung haben. Anstelle der
Versorgungsabfindung wird die Zeit der Mitgliedschaft beim Stufenaufstieg beriicksichtigt (vergleiche § 17
Absatz 3 des Abgeordnetengesetzes und § 23 Absatz 5 des Abgeordnetengesetzes [des Bundes]). Der
ehemalige Abgeordnete hat dafiir schriftlich zu erklaren, dass er keinen Antrag auf Versorgungsabfindung
aufgrund der Mitgliedschaft gestellt hat oder stellen wird. Die Zeit nach Beendigung der Mitgliedschaft bis
zur Zurlckflhrung in das Dienstverhéltnis nach § 31 Absatz 1 des Abgeordnetengesetzes oder § 6
Absatz 1 des Abgeordnetengesetzes (des Bundes) wird nicht beriicksichtigt. Bei ehemaligen EU-
Abgeordneten kann die Zeit der Mitgliedschaft im Europaischen Parlament grundsatzlich berlcksichtigt
werden, weil das Abgeordnetenstatut des Européaischen Parlaments keine Vorschriften zu einer
Versorgungsabfindung enthalt. Gesondert zu betrachten sind allerdings ehemalige EU-Abgeordnete, die
unter den Tatbestand des § 10b des Europaabgeordnetengesetzes fallen, da diese durch die Verweisung
auf den Flnften Abschnitt des Abgeordnetengesetzes eine Versorgungsabfindung erhalten kénnen.

29. Zu § 29 Nicht zu beriicksichtigende Zeiten

29.1 Ausschlusszeiten

29.1.1 Zeiten einer Tatigkeit fiir das Ministerium flr Staatssicherheit (MfS) oder das Amt fiir Nationale Sicherheit
(AfNS) der ehemaligen DDR

Von der Anerkennung als zu berlicksichtigende Zeiten nach § 28 Absatz 1 und 2 sind Tatigkeit fur das MfS
oder AfNS ausgenommen. Dies betrifft jegliche Art von wahrgenommenen Aufgaben flir diese
Einrichtungen, also nicht nur hauptberufliche Tatigkeiten, sondern auch Zeiten informeller oder inoffizieller
Art, wenn gleichzeitig eine hauptberufliche Tatigkeit beispielsweise in der 6ffentlichen Verwaltung ausgetbt
wurde. Die alleinige Abgabe einer schriftliche Vereinbarung tber eine mdgliche Tatigkeit oder eine
schriftliche Verpflichtungserklarung ist (noch) keine Tatigkeit im Sinne des Absatzes 1 Satz 1, denn daflr
wdére ein tatséchliches Tatigwerden erforderlich, welches dem MfS oder AfNS in irgendeiner Weise zu Gute
kam. Sie beziehen sich hingegen lediglich auf ein kiinftiges, dem MfS oder AfNS irgendwie férderliches
tatsachliches Verhalten, ohne dass in ihr selbst ein entsprechendes tatsachliches Verhalten liegt. Erst mit
dem auf die schriftliche Vereinbarung oder schriftliche Verpflichtungserklarung beruhenden tatsachlichen
Téatigwerden ist eine Unterstitzung des MfS oder AfNS zu sehen. Eine Tatigkeit fir das MfS oder AfNS liegt
nicht vor, wenn der Beamte als ehemaliger Mitarbeiter in der 6ffentlichen Verwaltung der ehemaligen DDR
dienstlich verpflichtet war, dem MfS oder AfNS zuzuarbeiten. Personen, die auf eine hauptamtliche oder
inoffizielle Tatigkeit flr die benannten Einrichtungen Uberprift werden kénnen, sind im Einzelnen in § 20
Absatz 1 Nummer 6 und 7 sowie § 21 Absatz 1 Nummer 6 und 7 des Stasi-Unterlagen-Gesetzes
aufgefiihrt. Liegen Anhaltspunkte fir eine solche Tatigkeit vor, ist eine Anfrage beim Bundesbeauftragten fiir
die Unterlagen des Staatssicherheitsdienstes der ehemaligen DDR angezeigt. Ob und wann eine Tatigkeit
fir das MfS oder AfNS beendet worden ist, muss nach Lage des Einzelfalls entschieden werden.
MaBgebend ist das letztmalige Tatigwerden fiir das MfS oder AfNS, welches mit einem konkret
festzustellenden (End-)Datum einhergeht. Dies kann beispielsweise in dem letzten Treffen mit einem
Fuhrungsoffizier, dem letzten Bericht oder der letztmaligen tatsachlichen Uberlassung der Wohnung liegen.

29.1.2 Zeiten vor einer Tatigkeit fir das MfS oder AfNS der ehemaligen DDR

Der Ausschluss von Zeiten einer Tatigkeit fir das MfS oder AfNS erstreckt sich nach Absatz 1 Satz 2 auch
auf Zeiten, die vor einer solchen Tatigkeit erbracht worden sind. Es ist davon auszugehen, dass die davor
liegenden Zeiten bereits von einer besonderen persénlichen Nahe zum System der ehemaligen DDR
gepragt waren. Denn die Entscheidung fiir das MfS oder AfNS tatig zu werden, darf als typischer Ausdruck
einer schon in der vergangenen Zeit gebildeten politisch-ideologischen Grundeinstellung gewertet werden,
die sich mit den Zielen des MfS oder AfNS identifizierte und auf eine besondere innere Verbundenheit zum
Herrschaftssystem der ehemaligen DDR hindeutete (BVerfG, Beschluss vom 4. April 2001, 2 BvL 7/98).

29.1.3 Zeiten einer Téatigkeit als Angehdriger der Grenztruppen der ehemaligen DDR

Auch Zeiten einer Tétigkeit als Angehériger der Grenztruppen der ehemaligen DDR sind nach Absatz 1
Satz 3 von der Beriicksichtigung bei der ersten Stufenfestsetzung ausgeschlossen. Unerheblich fiir den
Ausschluss ist, in welchem Dienstverhéltnis die Grenztruppenzeit verbracht wurde. Es kommt allein auf die
organisatorische Zugehorigkeit zu den Grenztruppen an. Grenztruppe im Sinne des Absatzes 1 Satz 3 sind
auch deren Vorgéangereinrichtungen (NVA-Grenze, Grenzpolizei). Zum Ausschluss fihren ferner die im
Rahmen des Grundwehrdienstes bei den Grenztruppen absolvierten Zeiten. Zeiten als Zivilbeschéftigter
dieser Organisation sind grundséatzlich nicht erfasst. In diesen Féllen ist allerdings das Vorliegen einer
besonderen persdnlichen N&dhe zum System der ehemaligen DDR zu prufen. Aufgrund der Bezugnahme in
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Absatz 1 Satz 3 auf den Absatz 1 Satz 1 und nicht Absatz 1 Satz 2 sind vor der Grenztruppenzeit liegende
Zeiten einer Tatigkeit nicht vom Ausschluss erfasst. Dies gilt auch fiir nach der Grenztruppenzeit verbrachte
Zeiten.

29.2  Zeiten der besonderen persénlichen Nahe zum System der ehemaligen DDR

Die Berlcksichtigung von Zeiten einer Tatigkeit, die aufgrund einer besonderen persdnlichen Nahe zum
System der ehemaligen DDR Ubertragen war, ist nach Absatz 2 Satz 1 ausgeschlossen. Die Bestimmung
des Absatzes 2 Satz 2 enthélt hierfiir Regelbeispiele zur ndheren Konkretisierung dieses Rechtsbegriffs.
Das Vorliegen einer besonderen persodnlichen Systemnahe wird in diesen Fallen kraft Gesetz vermutet,
wenn die in Absatz 2 Satz 2 Nummer 1 bis 4 aufgeflihrten Sachverhalte vorliegen. Die Aufzahlung ist
lediglich beispielhaft und als nicht abschlieBend anzusehen. Der Betroffene hat aber die Méglichkeit, die
gesetzlich fingierte Vermutung zu widerlegen. In diesem Fall hat der Beamte darzulegen und zu beweisen,
dass ihm die Tatigkeit nicht aufgrund seiner besonderen persénlichen Nahe zum System der DDR
Ubertragen wurde. Eine besondere persénliche Systemnahe ist deshalb grundsatzlich in jedem Einzelfall zu
prifen. Durch den Verweis in Absatz 2 Satz 1 auf den Absatz 1 Satz 1 und 2 sind die zuvor liegenden
Zeiten einer Tatigkeit ebenfalls ausgeschlossen.

30. Zu § 30 Zuordnung der Amter der hauptamtlichen kommunalen Wahlbeamten

30.1  (Nicht belegt.)

g:)ss Abweichende Regelung der Stufenzuordnung

Allgemeines
30.4

Das Grundgehalt der kommunalen Wahlbeamten wird, sofern deren Amter nach MaBgabe von § 30

30.4.1 Apsatz 1 oder 3 der BesO A zugeordnet sind, ebenfalls nach Stufen bemessen. Sonderregelungen bestehen
lediglich hinsichtlich der Leistungsfeststellung und Hemmung des Aufstiegs in den Stufen (Abhangigkeit des
Stufenaufstiegs von der Erbringung anforderungsgerechter Leistungen gilt nur fiir Beamte auf Lebenszeit
und somit nicht fir kommunale Wahlbeamte im Beamtenverhéltnis auf Zeit, vergleiche § 27 Absatz 3) sowie
zum Einstieg in die Stufen des Grundgehalts. Nummer 27 gilt daher — mit Ausnahme der Nummern 27.1,
27.2.1 und 27.3 — entsprechend.

30.4.2 Grundsatz der Stufenzuordnung

Die erste Stufenzuordnung erfolgt abweichend von § 27 Absatz 1 Satz 2 nicht zur Anfangsstufe, sondern zur
Stufe 10 des Grundgehalts der maBgeblichen Besoldungsgruppe. Die Stufenlaufzeit fir den Aufstieg in
Stufe 11 beginnt — analog zu den Laufbahnbeamten — mit Wirkung vom Ersten des Monats, in dem das
Beamtenverhaltnis auf Zeit begriindet wird (Amtsantritt).

30.4.3 Berlcksichtigung von Zeiten in einem kommunalen Wahlamt

Die allgemeinen Vorschriften des § 28 Absatz 1 bis 3 tber die Beriicksichtigung von Zeiten finden auf
kommunale Wahlbeamte keine Anwendung. Ausgehend von der grundséatzlichen Zuordnung zur Stufe 10
werden jedoch Zeiten, die bereits in einem kommunalen Wahlamt zuriickgelegt worden sind, entsprechend
den in § 27 Absatz 2 und 5 geregelten Stufenlaufzeiten angerechnet. Dabei ist es unerheblich, ob das
kommunale Wahlamt haupt- oder ehrenamtlich ausgetibt wurde. Systematisch handelt es sich dabei um
berilicksichtigungsféhige Zeiten (sogenannte Ist-Zeiten); ein Ermessensspielraum beziiglich des Umfangs
der Anrechnung dieser Zeiten besteht deshalb nicht. Die Anrechnung férderlicher Zeiten (sogenannte Kann-
Zeiten) ist nicht mdglich. Im Falle der Wiederwahl eines kommunalen Wahlbeamten bleibt die zum Zeitpunkt
des Ablaufs der vorangegangenen Amtszeit erreichte Stufe einschlieBlich der darin bereits verbrachten
Stufenlaufzeit auch fiir die nach MaBgabe des Absatzes 5 geltende héhere Besoldungsgruppe erhalten.

31. Zu § 31 Einwohnerzahl (Nicht belegt.)
32. Zu § 32 Besoldungsordnung R (Nicht belegt.)

33. Zu § 33 Bemessung des Grundgehalts

33.1  Stufenzuordnung und Aufstieg in den Stufen
33.1.1 Grundsatz

Richter der BesGr. R 3 und hdher erhalten ein Festgehalt nach Anlage 5 zum Sé&chsischen
Besoldungsgesetz . In Amtern der BesGr. R 1 und R 2 wird das Grundgehalt hingegen nach Stufen
bemessen. Dabei gilt der Grundsatz, dass mit der ersten Ernennung mit Anspruch auf Dienstbezlige aus
einem Amt der BesO R eine Zuordnung zur jeweiligen Anfangsstufe erfolgt (erste Stufenzuordnung).
Anfangsstufe ist — entsprechend der Definition in § 27 Absatz 1 Satz 2 — die erste mit einem
Grundgehaltssatz ausgewiesene Stufe der jeweiligen Besoldungsgruppe. Zu den vorgesehenen
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Ausnahmen von diesem Grundsatz wird auf Nummer 33.2 verwiesen.
33.1.2 Stufenlaufzeit

Die Stufenlaufzeit beginnt am ersten Tag des Monats der Ernennung und betragt je Stufe 2 Jahre bis zum
Erreichen der Endstufe. Die Méglichkeit der Hemmung des Stufenaufstiegs oder der Gewéahrung einer
Leistungsstufe besteht — anders als fiir Beamte der BesO A — zur Gewahrleistung der richterlichen
Unabhangigkeit nicht. Fiir Zeiten ohne Anspruch auf Dienstbeziige (sogenannte Unterbrechungszeiten)
finden die Vorschriften fir Beamte der BesO A entsprechend Anwendung. Diese Zeiten sind — einschlieBlich
eventuell zu berlcksichtigender unschadlicher Unterbrechungszeiten nach Absatz 1 Satz 4 in Verbindung
mit § 28 Absatz 4 — zun&chst taggenau nach Jahren, Monaten und Tagen zu berechnen und anschlieBend
auf volle Monate abzurunden. Bei der Berechnung ist ein Monat mit 30 Tagen anzusetzen. Durch die
Rundung bleibt gewahrleistet, dass kiinftige Stufenaufstiege stets zum Ersten eines Monats wirksam
werden und somit keine anteilige Berechnung der monatlichen Besoldung nach unterschiedlichen Stufen
erforderlich wird.

33.1.3 Befdrderung

Wird ein Richter, der noch nicht die Stufe 3 erreicht hat, aus einem Amt der BesGr. R 1 in ein Amt der
BesGr. R 2 beférdert, erhalt er das Grundgehalt der dortigen Anfangsstufe (Stufe 3). Dies hat jedoch keinen
Einfluss auf die festgesetzte Stufe, das hei3t die Stufe 3 wird erst ab dem Zeitpunkt des regularen Aufstiegs
in diese Stufe entsprechend den maBgeblichen Stufenlaufzeiten (vergleiche Nummer 33.1.2) erreicht
(vergleiche Nummer 27.1.2).

33.1.4 Erste Ernennung und gleichgestellte MaBnahmen

Die Regelungen zur ersten Stufenzuordnung einschlieBlich der dabei bestehenden Ausnahmeregelungen
(vergleiche Nummer 33.2) gelten nicht nur im Falle der ersten Ernennung mit Anspruch auf Dienstbezlige
aus einem Amt der BesO R, sondern auch bei Versetzung, Ubernahme oder Ubertritt aus dem Dienst eines
offentlich-rechtlichen Dienstherrn auBerhalb des Geltungsbereichs dieses Gesetzes oder einer
vergleichbaren statusrechtlichen Anderung. Eine ,vergleichbare statusrechtliche Anderung® ist
beispielsweise der Wechsel eines Beamten der BesO A in ein Amt der BesO R. Auf Nummer 27.1.3 wird
ergédnzend Bezug genommen.

33.2 Stufenzuordnung bei beriicksichtigungsfahigen Vordienstzeiten

33.2.1 Berucksichtigungsfahige Vordienstzeiten
Als Ausnahme von dem Grundsatz der Zuordnung zur Anfangsstufe bestimmt Absatz 2, dass bei der ersten
Stufenzuordnung sowohl die nach § 28 Absatz 1 fiir Beamte der BesO A geregelten Zeiten als auch nach

§ 10 Absatz 2 Satz 1 Nummer 4 und 5 des Deutschen Richtergesetzes anrechnungsféhige Zeiten
beriicksichtigt werden. Zusammengefasst handelt es sich hierbei um folgende Zeiten:

a) Zeiten einer hauptberuflichen Tatigkeit, die nicht Voraussetzung fir den Zugang zu der Laufbahn
sind, im Dienst eines 6ffentlich-rechtlichen Dienstherrn oder im Dienst von 6ffentlich-rechtlichen
Religionsgesellschaften und ihren Verbanden,

b) Zeiten, die nach dem Arbeitsplatzschutzgesetz und dem Zivildienstgesetz wegen wehrdienst- oder
zivildienstbedingter Verzdgerung des Beginns eines Dienstverhéltnisses auszugleichen sind,

C) Zeiten einer Eignungsibung nach dem Eignungslibungsgesetz,

d) Verfolgungszeiten nach dem Beruflichen Rehabilitierungsgesetz, soweit eine Erwerbstatigkeit, die
einem Dienst bei einem 6ffentlich-rechtlichen Dienstherrn entspricht, nicht ausgetibt werden konnte,

e) Zeiten einer Tatigkeit als Rechtsanwalt, Notar oder als Assessor bei einem Rechtsanwalt oder Notar
und

f) Zeiten einer Tatigkeit in anderen Berufen, wenn diese nach Art und Bedeutung geeignet war,

Kenntnisse und Erfahrungen fiir die Ausiibung des Richteramts zu vermitteln.
33.2.2 Kumulation beriicksichtigungsfahiger Zeiten und Stufenlaufzeit

Liegen mehrere unterschiedliche berlicksichtigungsfahige Zeiten vor (zum Beispiel Tatigkeit zunéchst als
Rechtsanwalt und spéter als Beamter der BesO A), werden die einzelnen, jeweils nach Jahren, Monaten
und Tagen berechneten ZeitrAume tagesgenau addiert und anschlieBend auf volle Monate aufgerundet. Bei
der Berechnung ist ein Monat mit 30 Tagen anzusetzen. Innerhalb der beriicksichtigungsfahigen Zeiten
liegende Unterbrechungen nach § 28 Absatz 4 (sogenannte eingebettete Zeiten, zum Beispiel Zeiten einer
Kinderbetreuung, einer wehr- oder zivildienstbedingten Unterbrechung) fihren nicht zu deren Verminderung.
Auf die sich nach dieser Berechnung insgesamt ergebende berilicksichtigungsféhige Zeit wird die regulare
Stufenlaufzeit angewendet. Folglich ist firr je 2 Jahre anerkannte Vordienstzeit eine héhere Stufe
festzusetzen. Soweit dabei Restzeiten anfallen, werden diese auf die Stufenlaufzeit in der zum Zeitpunkt der
ersten Ernennung festgesetzten Stufe angerechnet. In diesen Féllen beginnt die Stufenlaufzeit mit dem
Ersten des Monats, der sich unter Berlicksichtigung der Restzeiten ergibt.

33.2.3 Zeiten im politischen System der ehemaligen DDR

http://web:3000 Fassung vom 21.01.2016 Seite 42 von 134


https://revosax.sachsen.de/federal_laws/130/redirect
https://revosax.sachsen.de/federal_laws/636/redirect
https://revosax.sachsen.de/federal_laws/446/redirect
https://revosax.sachsen.de/federal_laws/830/redirect
https://revosax.sachsen.de/federal_laws/1034/redirect

33.2.4

VwV SachsBesG

Zeiten nach § 29, die durch eine besondere N&he zum politischen System der ehemaligen DDR
gekennzeichnet sind, kénnen nicht als beriicksichtigungsfahige Vordienstzeit anerkannt werden. Nummer 29

gilt entsprechend.

Erstmalige Stufenfestsetzung unter Anrechnung berilcksichtigungsfahiger Vordienstzeiten

Beispiel:

Ernennung eines Richters mit folgendem Werdegang in ein Amt der BesGr. R 1:

30. September 2000

in einer (privaten)Bank

Zeitraum Tatigkeit Bewertung
1. August 1997 Ausbildung zum Keine Berlcksichtigung
12. Juli 2000 Bankkaufmann
13. Juli 2000 Tétigkeit als Kundenberater [Keine Beriicksichtigung, da

nicht im Dienst eines
offentlich-rechtlichen
Dienstherrn

8. Oktober 2007

Vorbereitungsdienst

1. Oktober 2000 Studium der Keine Berlicksichtigung
29. Juli 2005 Rechtswissenschaften
1. November 2005 |Juristischer Keine Berlicksichtigung, da

Voraussetzung fiir den
Zugang zur Laufbahn oder
zum Richteramt

5. November 2007

Tatigkeit als Rechtsanwalt in

Berlicksichtigung geman

4. Mai 2012 einer Kanzlei in Nordrhein- |Absatz 2 Satz 1 in
Westfalen Verbindung mit § 10
Absatz 2 Satz 1 Nummer 4
DRIG:
4 Jahre, 6 Monate, 0 Tage
7. Mai 2012 Tatigkeit als Beamter in Berlcksichtigung geman

17. Februar 2014 Nordrhein-Westfalen (Amt: |Absatz 2 Satz 1 in
Regierungsrat, BesGr. A 13) |Verbindung mit § 28
Absatz 1 Nummer 1:

1 Jahr, 9 Monate, 11 Tage

Unschéadliche Unterbrechung
geman Absatz 2 Satz 1 in
Verbindung mit § 28

Absatz 4 Satz 1 Nummer 1

28. August 2013
2. Oktober 2013

Elternzeit

18. Februar 2014 Ernennung zum Richter im

Freistaat Sachsen (BesGr. R

1)

Lésung:

Die kumulierte berticksichtigungsfahige Vordienstzeit betragt 6 Jahre, 3 Monate und 11 Tage; sie wird durch
die (eingebettete) Elternzeit nicht vermindert. Unter Anwendung der Rundungsregel flihrt dies zur
Bertiicksichtigung einer stufenwirksamen Vordienstzeit von 6 Jahren und 4 Monaten. Der Richter ist bei
seiner Ernennung im Freistaat Sachsen (es handelt sich insoweit um die erste Ernennung mit Anspruch auf
Dienstbezlige aus einem Amt der — sachsischen — BesO R) folglich der Stufe 4 zuzuordnen. Die Laufzeit in
dieser Stufe wirde grundsatzlich am 1. Februar 2014 beginnen. Aufgrund der Anrechnung einer nicht mehr
zum Erreichen der nachsten Stufe flilhrenden beriicksichtigungsfahigen Vordienstzeit von 4 Monaten auf die
Stufenlaufzeit der zugeordneten Stufe beginnt sie vorliegend jedoch bereits am 1. Oktober 2013. Der
weitere Stufenaufstieg erfolgt somit am 1. Oktober 2015 und ab diesem Zeitpunkt (vorbehaltlich nicht nach
Absatz 1 Satz 1 in Verbindung mit § 28 Absatz 4 unschadlicher Unterbrechungszeiten) jeweils alle 2 Jahre
bis zum Erreichen der Endstufe.

33.3 Mitteilung der Stufenzuordnung und Stufenaufstieg bei vorlaufiger Dienstenthebung
33.3.1 Rechtsqualitat und Bekanntgabe der Stufenzuordnung

Bei der ersten Stufenzuordnung handelt es sich um einen feststellenden Verwaltungsakt. Nummer 27.4
Absatz 2 gilt entsprechend.

33.3.2 Stufenaufstieg bei vorlaufiger Dienstenthebung

Die Vorschriften des Sachsischen Disziplinargesetzes gelten gemaB § 41 Absatz 1 des Richtergesetzes des
Freistaates Sachsen fir Richter entsprechend. Im Ubrigen gilt Nummer 27.5 entsprechend.
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Zu § 34 Besoldungsordnung W

Amter der BesO W

Neben den Amtern fiir Professoren und Juniorprofessoren sind auch die Amter fir Akademische Assistenten
in der BesO W, BesGr. W 1, ausgebracht. Als Amter fiir Leiter und Mitglieder von Leitungsgremien an
Hochschulen, die nicht Professoren sind, sieht die einschlagige Anlage 4 zum S&chsischen
Besoldungsgesetz sowohl fiir Universitaten und gleichgestellte Hochschulen als auch fir Fachhochschulen
die Amter Rektor und Prorektor vor. Die Kanzler der Hochschulen sind als Leiter der Hochschulverwaltung
hingegen Amtern der BesO A und B zugeordnet.

Stellenobergrenzen an Fachhochschulen

Die Inanspruchnahme von Professorenstellen der BesGr. W 3 ist sowohl an staatlichen als auch an den
sogenannten verwaltungsinternen Fachhochschulen reglementiert. Der Anteil an der Gesamtzahl der
ausgebrachten Planstellen fiir Professoren an Fachhochschulen darf héchstens 15 Prozent betragen. Dies
gilt nicht fir Planstellen der BesGr. W 3 fir hauptberufliche Leiter und Mitglieder von Leitungsgremien an
Fachhochschulen; diese bleiben bei der Berechnung des Stellenanteils vollstédndig auBer Betracht.

Zu § 35 Bemessung des Grundgehalts

Stufen in der BesO W

Das Grundgehalt wird in allen Besoldungsgruppen der BesO W nach Stufen bemessen. Im Hinblick auf die
Ausgestaltung der Stufen (Anzahl, Zuordnung, Laufzeit) ist jedoch zwischen der BesGr. W 1 einerseits und
den BesGr. W 2 und W 3 andererseits zu differenzieren.

Stufenzuordnung und Aufstieg in den Stufen in Amtern der BesGr. W 1

Das Grundgehalt der BesGr. W 1 Stufe 1 entspricht betragsmanig dem vormaligen Festgehalt dieser BesGr.
W 1. Juni orprofessoren und Akademische Assistenten werden mit ihrer ersten Ernennung in das jeweilige
Amt, die nach den Vorschriften des Sé&chsischen Hochschulfreiheitsgesetzes mit der Begriindung eines
Beamtenverhaltnisses auf Zeit einhergeht (vergleiche § 70 Absatz 1 Satz 1 und § 73 Absatz 1 Satz 1 des
Sachsischen Hochschulfreiheitsgesetzes), der Stufe 1 zugeordnet. Die Mdglichkeit der Anrechnung
beriicksichtigungsfahiger Vordienstzeiten ist dabei nicht vorgesehen. Die (erste) Amtszeit betragt in beiden
Personalkategorien zunéchst héchstens 4 Jahre. Nach den einschl&gigen hochschulrechtlichen
Bestimmungen soll das Dienstverhaltnis eines Juniorprofessors, der sich im Ergebnis einer Evaluation
seiner Leistungen in Forschung und Lehre als Hochschullehrer bewéhrt hat, spatestens 4 Monate vor Ablauf
der Amtszeit auf insgesamt 6 Jahre verlangert werden (vergleiche § 70 Satz 3 des Sachsischen
Hochschulfreiheitsgesetzes). Fir Akademische Assistenten ist eine solche Verlangerung vorgesehen, wenn
die angestrebte zusétzliche wissenschaftliche oder kiinstlerische Qualifikation nach § 58 Absatz 1

Nummer 4 Buchstabe a oder b des Sachsischen Hochschulfreiheitsgesetzes (im Regelfall die Habilitation)
bereits erworben wurde oder zu erwarten ist, dass sie innerhalb dieser (auf insgesamt 6 Jahre verléangerten)
Zeitspanne erworben wird (vergleiche § 73 Satz 2 des Sachsischen Hochschulfreiheitsgesetzes). Zeitgleich
mit der (ersten und nach den genannten hochschulrechtlichen Vorschriften auch einzigen) Verlangerung des
Beamtenverhaltnisses auf Zeit als Juniorprofessor oder Akademischer Assistent erfolgt der Aufstieg in die
Stufe 2 des Grundgehalts der BesGr. W 1. MaBgeblich ist insoweit der erste Tag des
Verlangerungszeitraums, nicht der Tag der Entscheidung Uber die Verlangerung oder Aushandigung des
Verlangerungsschreibens. Anders als die vergleichbaren Normen fiir die BesO A sowie die BesGr. R 1, R 2,
W 2 und W 3 enthalt Absatz 2 keine Regelung zum Beginn der Stufenlaufzeit, da dieser mangels
Bemessung der Laufzeit nach gesetzlich festgelegten Fristen fiir die Berechnung des Aufstiegszeitpunkts
nicht relevant ist. Flir den Monat der Verldngerung des Zeitbeamtenverhaltnisses und des damit
verbundenen Aufstiegs in Stufe 2 ist daher gegebenenfalls eine anteilige (taggenaue) Berechnung der aus
BesGr. W 1 Stufe 1 und Stufe 2 zustehenden Gesamtbesoldung vorzunehmen.

Stufenzuordnung und Aufstieg in den Stufen in Amtern der BesGr. W 2 und W 3
Grundsatz

Professoren und hauptberufliche Leiter und Mitglieder von Leitungsgremien an Hochschulen werden mit der
ersten Ernennung (Begriindung eines Beamtenverhaltnisses) mit Anspruch auf Dienstbeziige aus einem
Amt der BesGr. W 2 oder W 3 grundsatzlich der Anfangsstufe der jeweiligen Besoldungsgruppe zugeordnet
(erste Stufenzuordnung). Anfangsstufe ist — entsprechend der Definition in § 27 Absatz 1 Satz 2 — die erste
mit einem Grundgehaltsbetrag versehene Stufe der jeweiligen Besoldungsgruppe (in der BesO W jeweils
die Stufe 1). Zu den vorgesehenen Ausnahmen von diesem Grundsatz wird auf Nummer 35.4 verwiesen.

Stufenlaufzeit

Die Stufenlaufzeit beginnt am ersten Tag des Monats der Ernennung und betragt je Stufe 5 Jahre. Die
Méglichkeit der Hemmung des Stufenaufstiegs oder der Gewahrung einer Leistungsstufe besteht — anders
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als fir Beamte der BesO A — nicht. Die erreichte Stufe einschlieBlich der in dieser Stufe bereits verbrachten
Stufenlaufzeit bleibt von der Ubertragung eines anderen Amtes der BesGr. W 2 oder W 3 im Rahmen
desselben Dienstverhéltnisses unberihrt. Hierunter fallen insbesondere Félle der Berufung auf eine andere,
gegebenenfalls héherwertige Professur innerhalb des Freistaates Sachsen. Bei Ernennung zum
hauptberuflichen Leiter oder Mitglied von Leitungsgremien an Hochschulen unter Begriindung eines
Beamtenverhaltnisses auf Zeit nach § 82 Absatz 4 oder § 84 Absatz 3 des Sé&chsischen
Hochschulfreiheitsgesetzes ist hinsichtlich des im Beamtenverhaltnis auf Zeit zu Gbertragenden Amtes der
BesGr. W 3 eine neue Stufenzuordnung nach Absatz 1, gegebenenfalls unter Anrechnung
beriicksichtigungsfahiger Vordienstzeiten nach Absatz 4, vorzunehmen. Die fir das Beamtenverhaltnis auf
Zeit maBgebliche Stufenzuordnung kann von der des Beamtenverhéltnisses auf Lebenszeit abweichen, da
im Zusammenhang mit der Ubernahme eines hauptberuflichen Hochschulleitungsamtes gegebenenfalls
Uber die obligatorisch zu beriicksichtigenden Zeiten hinaus weitere férderliche Zeiten angerechnet werden
kénnen (vergleiche Nummer 35.4.1 und 35.4.2). Fir Zeiten ohne Anspruch auf Dienstbezilige (sogenannte
Unterbrechungszeiten) finden die Vorschriften fir Beamte der BesO A entsprechend Anwendung. Diese
Zeiten sind — einschlieBlich eventuell zu berlcksichtigender unschéadlicher Unterbrechungszeiten nach
Absatz 3 Satz 4 und 5 in Verbindung mit § 28 Absatz 4 — zunachst taggenau zu berechnen und
anschlieBend auf volle Monate abzurunden. Bei der Umrechnung von Tagen in Monate ist ein Monat

mit 30 Tagen anzusetzen. Durch die Rundung bleibt gewahrleistet, dass kiinftige Stufenaufstiege stets zum
Ersten eines Monats wirksam werden und somit keine anteilige Berechnung der monatlichen Besoldung
nach unterschiedlichen Stufen erforderlich wird.

35.3.3 Erste Ernennung und gleichgestellte MaBnahmen

Die Regelungen zur ersten Stufenzuordnung einschlieBlich der dabei bestehenden Ausnahmeregelungen
(vergleiche Nummer 35.4) gelten nicht nur im Falle der ersten Ernennung mit Anspruch auf Dienstbezlge
aus einem Amt der BesGr. W 2 oder W 3, sondern auch bei Versetzung, Ubernahme oder Ubertritt aus dem
Dienst eines 6ffentlich-rechtlichen Dienstherrn auBerhalb des Geltungsbereichs dieses Gesetzes oder einer
vergleichbaren statusrechtlichen Anderung. Eine ,vergleichbare statusrechtliche Anderung® ist
beispielsweise der Wechsel eines Richters der BesO R in ein Professorenamt der BesO W. Auf

Nummer 27.1.3 wird ergdnzend Bezug genommen.

35.4 Stufenzuordnung bei beriicksichtigungsfahigen Vordienstzeiten
35.4.1 Berucksichtigungsféhige Vordienstzeiten

Absatz 4 regelt als Ausnahme von der grundsétzlichen Zuordnung zur Stufe 1 die Berlicksichtigung von
Vordienstzeiten bei der ersten Stufenzuordnung. Die Vorschrift differenziert dabei zwischen Zeiten, die
zwingend anzurechnen sind (Satz 1) und solchen, die im Ergebnis einer Ermessensentscheidung ganz oder
teilweise angerechnet werden kénnen (sogenannte férderliche Zeiten, Satz 2). Die Feststellung der
bertcksichtigungsféhigen Zeiten nach Satz 1 und die Entscheidung Uber die Berlcksichtigung férderlicher
Zeiten nach Satz 2 obliegt dem jeweiligen Dienstvorgesetzten nach § 78 Absatz 2 des Sachsischen
Hochschulfreiheitsgesetzes und bei gemeinsam berufenen Professoren dem Staatsministerium fur
Wissenschaft und Kunst im Rahmen der Zustandigkeit flr die Berufung der Professoren geman § 62
Absatz 3 des Sachsischen Hochschulfreiheitsgesetzes . Eine Anrechnung von Zeiten nach Satz 1
Nummer 1 Alternative 1 erfolgt losgeldst vom konkreten Statusverhéltnis, also unabhangig davon, ob die
Tatigkeit in einem Amt der BesO C, BesO W oder in einem privatrechtlichen Arbeitsverhéltnis erbracht
wurde. Insbesondere fur Tatigkeiten in einem privatrechtlichen Arbeitsverhaltnis (zum Beispiel auch auf
Grundlage eines Honorarvertrages) ist es jedoch erforderlich, dass diese im Hinblick auf das
Aufgabenspektrum, den Verantwortungsumfang sowie die Einbindung in die Hochschulstrukturen der eines
ordentlich berufenen Professors vergleichbar ist; auf die Bezeichnung als ,Professor kommt es dabei nicht
an. Die Anrechnung der Zeiten nach Nummer 1 setzt zudem voraus, dass es sich nicht um Zeiten der
beruflichen Qualifizierung handelt. Folglich kann zum Beispiel eine Juniorprofessur nicht als férderliche Zeit
beriicksichtigt werden, da diese eine Berufungsvoraussetzung nach § 58 Absatz 1 Nummer 4 Buchstabe a
in Verbindung mit Absatz 2 des Sachsischen Hochschulfreiheitsgesetzes darstellt. Die Anrechnung von
Zeiten einer vergleichbaren Tatigkeit an einer Hochschule im Ausland setzt voraus, dass die dort
wahrgenommenen Aufgaben den geman § 67 des Sachsischen Hochschulfreiheitsgesetzes von
Professoren im Freistaat Sachsen zu erflillenden Dienstaufgaben entsprechen. Die Gastprofessur ist oft
eine Variante der Vertretungsprofessur und im Regelfall sind Gastprofessoren den anderen Professoren
weitgehend gleichgestellt; sie vertreten ihr Fach selbststandig in Forschung und Lehre. Nach Satz 1
Nummer 3 Alternative 1 sind damit auch Zeiten einer hauptberuflichen Tatigkeit als Gastprofessor
anrechenbar, wenn die Einstellungsvoraussetzungen als Professor erfiillt sind und die Tatigkeit der eines
ordentlich berufenen Professors gleichwertig ist (vergleiche oben). Die Gleichwertigkeit einer
hauptberuflichen wissenschaftlichen Tatigkeit an einer (in- oder auslandischen) Forschungseinrichtung im
Sinne von Nummer 3 ist insbesondere dann gegeben, wenn diese von einer engen Kooperation mit der
Hochschule sowohl in der Forschung als auch in der Lehre gepragt war. Unabhangig von der
obligatorischen Anrechnung nach Satz 1 ermdglicht Satz 2 in besonderen Einzelféllen die Berlcksichtigung
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von an auslandischen Hochschulen oder auBerhalb des Hochschulbereichs (im In- oder Ausland)
wahrgenommenen Leitungstatigkeiten, soweit diese fir die im Freistaat Sachsen vorgesehene Verwendung
férderlich sind. Dies wird regelmaBig nur dann der Fall sein kénnen, wenn es um die Gewinnung von
erfahrenen Fiihrungskréften fiir die Ubernahme von Leitungstatigkeiten an einer séchsischen Hochschule
geht. Soweit in der vorgesehenen Verwendung ausschlieBlich oder tberwiegend professorale Aufgaben zu
erflllen sind, durften Zeiten nach Satz 2 hingegen grundsétzlich nicht férderlich sein. Fir die Gewinnung
herausragender Persdnlichkeiten aus der Wirtschaft als Professor steht das Instrument der Berufungs- und
Bleibeleistungsbezilige nach § 36 Absatz 1 Nummer 1 zur Verfligung, das auBBerhalb des Stufensystems die
Vereinbarung individuell passfahiger Gehalter zulasst. Die nach Satz 2 erforderliche
Ermessensentscheidung umfasst sowohl das ,ob" als auch den Umfang der Anrechnung. Beispielsweise
kommt fiir den Fall, dass die von dem Bewerber auBerhalb des Hochschulbereichs wahrgenommene
Leitungstétigkeit hinsichtlich des Aufgabeninhalts oder Verantwortungsumfangs hinter der kinftigen
Leitungsfunktion an einer sdchsischen Hochschule zurlickbleibt, durchaus eine Kirzung der tatséchlich
geleisteten, grundséatzlich férderlichen Vordienstzeit in Betracht.

35.4.2 Kumulation berticksichtigungsféhiger Vordienstzeiten und Stufenlaufzeit

Liegen mehrere unterschiedliche berlicksichtigungsfahige Zeiten vor (entweder mehrere unterschiedliche
Tatigkeiten jeweils nach Absatz 4 Satz 1 oder Satz 2 oder Zeiten sowohl nach Satz 1 als auch nach Satz 2),
werden die einzelnen Zeitrdume taggenau addiert und anschlieBend auf volle Monate aufgerundet. Bei der
Umrechnung von Tagen in Monate ist ein Monat mit 30 Tagen anzusetzen. Innerhalb der
beriicksichtigungsfahigen Zeiten liegende unschadliche Unterbrechungen nach § 28 Absatz 4 flhren nicht
zu deren Verminderung. Auf die sich nach dieser Berechnung insgesamt ergebende
beriicksichtigungsféahige Zeit wird die regulare Stufenlaufzeit angewendet. Folglich ist fir je 5 Jahre
anerkannte Vordienstzeit eine héhere Stufe festzusetzen. Soweit dabei Restzeiten anfallen, werden diese
auf die Stufenlaufzeit in der zum Zeitpunkt der ersten Ernennung festgesetzten Stufe angerechnet. In
diesen Fallen beginnt die Stufenlaufzeit mit dem Ersten des Monats, der sich unter Beriicksichtigung der
Restzeiten ergibt.

35.4.3 Zeiten im politischen System der ehemaligen DDR

Zeiten nach § 29, die durch eine besondere N&he zum politischen System der ehemaligen DDR
gekennzeichnet sind, kdnnen nicht als bericksichtigungsféhige Vordienstzeit anerkannt werden. Nummer 29
gilt entsprechend.

35.5 Mitteilung der Stufenzuordnung und Stufenaufstieg bei vorldufige Dienstenthebung
35.5.1 Rechtsqualitat und Bekanntgabe der Stufenzuordnung

Bei der ersten Stufenzuordnung handelt es sich um einen feststellenden Verwaltungsakt. Auf Nummer 27.4
Absatz 2 wird verwiesen.

35.5.2 Stufenaufstieg bei vorlaufiger Dienstenthebung
Nummer 27.5 gilt entsprechend.

36. Zu § 36 Leistungsbeziige

36.1 Arten der Leistungsbeziige

Nach § 36 Absatz 1 kénnen variable, das Grundgehalt erganzende Leistungsbeziige an Inhaber von Amtern
der BesGr. W 2 und W 3 (somit nicht an Juniorprofessoren und Akademische Assistenten)

- anlasslich von Berufungs- und Bleibeverhandlungen (Berufungs- und Bleibeleistungsbeziige),
- fir besondere individuelle Leistungen (besondere Leistungsbezilige),

- fiir die Ubernahme von Funktionen oder besonderen Aufgaben im Rahmen der
Hochschulselbstverwaltung oder Hochschulleitung (Funktions-Leistungsbezige)

gewahrt werden. Damit bleibt das bisherige System der Leistungsbeziige von der Neuregelung der
Bemessung des Grundgehalts zur Umsetzung der Entscheidung des BVerfG vom 14. Februar 2012, 2
BvL 4/10, dem Grunde nach unber(hrt.

36.2  (Nicht belegt.)
36.3 Besondere Leistungsbeziige

Besondere Leistungsbeziige nach Absatz 3 kbnnen gewéahrt werden, wenn besondere Leistungen in den
Bereichen Forschung, Lehre, Kunst, Weiterbildung, Nachwuchsférderung oder Krankenversorgung, soweit
dem Professor kein Privatliquidationsrecht zusteht, und fiir die Ubernahme zusétzlicher Funktionen oder
besonderer Aufgaben auBerhalb des Hochschulbereichs festgestellt werden. Die Hochschulen legen
anhand des Aufgabenprofils die Kriterien und ihre Gewichtung fest.

36.3.1 Besondere Leistung im Bereich der Krankenversorgung
Die Gewahrung eines Leistungsbezuges fiir besondere Leistungen in Bereichen, fir die dem jeweiligen
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Professor das Recht zur Privatliquidation tbertragen wurde, ist ausgeschlossen. Dabei kommt es lediglich
auf die Ubertragung des Privatliquidationsrechts flr die jeweilige medizinische Leistung, nicht auf dessen
konkrete Auslibung im Einzelfall an.

36.3.2 Ubernahme zusatzlicher Funktionen oder besonderer Aufgaben auBerhalb des Hochschulbereichs

Unter diesen Tatbestand fallen vorrangig Tatigkeiten an auBBeruniversitaren Forschungseinrichtungen bei
gemeinsamen Berufungen nach dem sogenannten Berliner oder Julicher Modell. Besondere
Leistungsbeziige fiir die Ubernahme zusétzlicher Funktionen oder besonderer Aufgaben auBerhalb des
Hochschulbereichs sind an die Dauer der Funktions- oder Aufgabenwahrnehmung geknipft und demzufolge
befristet zu gewéhren; eine Entfristung ist auch bei wiederholter Gewahrung nicht zuléssig. Besondere
Leistungsbeziige fiir die Ubernahme zusatzlicher Funktionen oder besonderer Aufgaben auBerhalb des
Hochschulbereichs sind folglich stets nicht ruhegehaltfahig und kénnen nicht an Anpassungen der
Besoldung nach § 19 teilnehmen.

36.3.3 Téatigkeit eines Professors als Richter

Von Absatz 3 ist auBerdem die Tatigkeit von Professoren als Richter erfasst, wobei die in diesem Fall zu
gewahrenden Betrage aufgrund der verfassungsrechtlich garantierten richterlichen Unabhangigkeit nicht
zum Gegenstand von Verhandlungen erhoben werden, sondern abschlieBend gesetzlich normiert sind. So
steht Professoren einer Hochschule, die zugleich das Amt eines Richters der BesGr. R 1 ausiiben, ein
gegebenenfalls zusatzlich zu den Ubrigen Leistungsbeziigen zu gewahrender besonderer Leistungsbezug in
Hoéhe von 300 Euro pro Monat, bei Ausiibung des Amtes eines Richters der BesGr. R 2 in Héhe von

350 Euro pro Monat zu. Aufgrund der Sonderstellung des besonderen Leistungsbezugs fiir Professoren als
Richter ist dieser in den an die Bezligestelle zu Ubermittelnden zahlungsbegriindenden Unterlagen
gesondert auszuweisen; eine Verrechnung oder Zusammenfassung des Zahlbetrages mit anderen
Leistungsbeziigen ist nicht zulassig.

36.4 Funktions-Leistungsbeziige

Funktions-Leistungsbeziige werden fir die Dauer der Wahrnehmung von Funktionen oder besonderen
Aufgaben im Rahmen der Hochschulleitung (Rektoren und Prorektoren) oder Hochschulselbstverwaltung
(zum Beispiel Dekane, Studiendekane und Fachbereichsleiter) insbesondere wegen der damit verbundenen
zusatzlichen Verantwortung und Belastung gewahrt. Empfanger dieser Leistungsbezlige kénnen auBBer
hauptamtlichen Hochschulleitern auch Professoren sein, die Leitungs- oder Selbstverwaltungsaufgaben
neben ihrem Hauptamt wahrnehmen. Fir die H6he des Funktions-Leistungsbezuges im Einzelfall sind
entsprechend dem Grundsatz der funktionsgerechten Besoldung aus § 21 der Umfang der Ubertragenen
Verantwortung sowie die daraus resultierenden — tber eine ,normale” Professur hinausgehenden —
Anforderungen und Belastungen maBgeblich. Im Gegensatz zu Berufungs- und Bleibeleistungsbeziigen
sowie unbefristet gewéhrten besonderen Leistungsbeziigen kénnen die den hauptamtlichen
Hochschulleitern gewahrten Funktions-Leistungsbeziige erst mit Ablauf einer ununterbrochenen 2-jahrigen
Bezugsdauer an den regelméBigen Besoldungsanpassungen teilnehmen.

37. Zu § 37 Ruhegehaltfahigkeit von Leistungsbeziigen

37.0 Aligemeines

Die Ruhegehaltfahigkeit der Leistungsbeziige fur Professoren sowie hauptberufliche Leiter und Mitglieder
von Leitungsgremien an Hochschulen ist abschlieBend im Sachsischen Besoldungsgesetz geregelt. Sie
zahlen nach der korrespondierenden Regelung des § 6 Absatz 1 Satz 1 Nummer 3 des Séachsischen
Beamtenversorgungsgesetzes zu den ruhegehaltfahigen Dienstbezligen, soweit sie fur ruhegehaltféhig
erklart wurden und nach den entsprechenden Anrechnungs- und Konkurrenzregelungen ruhegehaltféhig
sind.

37.1 Ruhegehaltfahigkeit unbefristeter Berufungs- und Bleibe- sowie besonderer Leistungsbeziige —
Grundsatz
Unbefristet gewéahrte Berufungs- und Bleibeleistungsbeziige sowie besondere Leistungsbeziige kénnen bis
zur Héhe von insgesamt 30 Prozent des jeweiligen Endgrundgehalts des Professors fiir ruhegehaltféhig
erklart werden. Die Wirkung der Ruhegehaltfahigkeit tritt flir jeden Leistungsbezug jeweils grundsatzlich
nach Ablauf einer Wartefrist von 2 Jahren ein. Gegeniber der bisherigen Rechtslage sind damit folgende
Anderungen verbunden:

- Absenkung des Anteils ruhegehaltfahiger Leistungsbeziige am Grundgehalt von 40 Prozent
auf 30 Prozent (Anpassung der Bemessungsgrundlage aufgrund Anhebung der Grundgehalter in
den BesGr. W 2 und W 3),

- keine Ruhegehaltfahigkeit kraft Gesetzes, sondern nun noch kraft Erklarung,
- Reduzierung der ,Wartefrist” fir die Ruhegehaltfahigkeit von 3 Jahren auf 2 Jahre.
Von der Umstellung auf das Erklarungserfordernis sind vorrangig die Berufungs- und Bleibeleistungsbeziige
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erfasst, da besondere Leistungsbeziige gemaf § 36 Absatz 3 Satz 2 ohnehin zunachst befristet zu
gewahren sind und als solche — bei Vorliegen weiterer Voraussetzungen — auch nach alter Rechtslage nur
kraft Erklarung ruhegehaltfahig werden konnten. Die Erklarung der Ruhegehaltféhigkeit unbefristeter
Leistungsbeziige kann unmittelbar im Zusammenhang mit ihrer Vereinbarung erfolgen und in der jeweiligen
Vereinbarung dokumentiert werden. Sie kann jedoch auch zu einem spéateren Zeitpunkt nachgeholt werden.
In diesem Fall ist eine einseitige Erklarung des Dienstherrn ausreichend, der Abschluss einer Anderungs-
oder Erganzungsvereinbarung zu einer bestehenden Berufungsvereinbarung ist nicht erforderlich. Die
Erklarung kann ganz oder teilweise ausgeubt werden, das hei3t unabhangig von der Héhe der im aktiven
Dienstverhaltnis gewahrten Leistungsbeziige kdnnen unbefristete Leistungsbeziige auch zu einem
geringeren Anteil als 30 Prozent des jeweiligen Endgrundgehalts fur ruhegehaltféhig erklart werden.
Ungeachtet des Erklarungszeitpunkts tritt die Ruhegehaltfahigkeit nach Ablauf einer Bezugsdauer von
jeweils 2 Jahren ein (Aquivalent zu der im Hinblick auf die tibrigen ruhegehaltfihigen Dienstbeziige
maBgeblichen ,versorgungsrechtlichen Wartefrist“ nach § 6 Absatz 2 Satz 1 des Sé&chsischen
Beamtenversorgungsgesetzes), friihestens jedoch mit dem Zeitpunkt der Erklarung.

Beispiel:

Mit einem Professor der BesGr. W 3 wird am 1. August 2014 eine Berufungsvereinbarung abgeschlossen,
nach der zuséatzlich zum Grundgehalt ein in H6he von 20 Prozent des Endgrundgehalts fiir ruhegehaltfahig
erklarter Leistungsbezug von monatlich 2 000 Euro vereinbart wird. Im Ergebnis einer spateren
Bleibeverhandlung wird der Anteil der Ruhegehaltfahigkeit dieses Leistungsbezugs durch Erklarung der
Hochschule vom 15. September 2017 auf 30 Prozent erhéht. Vorbehaltlich weiterer Anpassungen der
Besoldung wird der Leistungsbezug folglich ab 1. August 2016 (Ablauf der 2-jahrigen Bezugsdauer) in H6he
von 1 319,63 Euro (= 20 Prozent von 6 598,13 Euro) und ab 15. September 2017 (Zeitpunkt der weiteren
Erklarung, Mindestbezugsdauer bereits erfillt) in Héhe von 1 979,44 Euro (= 30 Prozent von 6 598,13 Euro)
als ruhegehaltfahiger Dienstbezug zu beriicksichtigen sein.

Far den Lauf der 2-jahrigen Wartefrist (Mindestbezugsdauer) sind Unterbrechungszeiten durch eine
Beurlaubung ohne Dienstbezlige unschéadlich, wenn diese Zeiten auf der Grundlage von § 7 Absatz 4 des
Sachsischen Beamtenversorgungsgesetzes als ruhegehaltfahige Dienstzeiten berlicksichtigt werden. Dabei
kann uneingeschrankt auf die hinsichtlich der Berlicksichtigung der Zeiten als ruhegehaltfahige Dienstzeiten
getroffene Entscheidung abgestellt werden; eine erneute beziehungsweise separate Prifung der insoweit
maBgeblichen Tatbestandsvoraussetzungen (Urlaub dient 6ffentlichen Belangen oder dienstlichen
Interessen, Erhebung eines Versorgungszuschlags, vergleiche § 7 Absatz 4 des Sachsischen
Beamtenversorgungsgesetzes) ist nicht erforderlich. Die 2-jahrige Wartefrist gilt nicht, wenn Beamte vor
deren Ablauf infolge einer Dienstbeschadigung in den Ruhestand getreten sind (vergleiche Absatz 1 Satz 2
in Verbindung mit § 6 Absatz 3 des Sachsischen Beamtenversorgungsgesetzes). Das Erfordernis der
Erklarung der Ruhegehaltféhigkeit bleibt davon jedoch unberihrt, das heiBt auch in den Féllen des
Ruhestandseintritts infolge einer Dienstbeschadigung tritt die Ruhegehaltfahigkeit unbefristeter
Leistungsbeziige nicht kraft Gesetzes, sondern nur entsprechend dem Umfang einer zuvor abgegeben
Erklarung ein. In Fallen des Zusammentreffens von vor dem 1. April 2014 festgesetzten unbefristeten
Berufungs- und Bleibeleistungsbeziigen/besonderen Leistungsbeziigen (vergleiche Nummer 82.4.7) und
ab 1. April 2014 neu festgesetzten Leistungsbeziigen sollte die Erklarung der Ruhegehaltfahigkeit wie folgt
formuliert werden:

.Der unbefristete [Bezeichnung des Berufungs- oder Bleibeleistungsbezugs] ist gemans § 82 Absatz 4 Satz 5
des Sachsischen Besoldungsgesetzes kraft Gesetz dem Grunde nach ruhegehaltféhig, jedoch nur mit dem
Betrag, der Ihnen unter Berlcksichtigung der Anrechnungen der Grundgehaltserhéhung aufgrund der neuen
Stufenzuordnung und kinftiger Stufensteigerungen nach § 82 Absatz 4 Satz 1 bis 4 und 7 des Séachsischen
Besoldungsgesetzes zum Zeitpunkt des Eintritts in den Ruhestand zusteht. Der unbefristete [Bezeichnung
des Leistungsbezugs] wird hiermit geman § 37 Absatz 1 des Sachsischen Besoldungsgesetzes dem
Grunde nach in voller Hbhe fiir ruhegehaltfahig erklart, zusammen mit dem [Bezeichnung des Berufungs-
oder Bleibeleistungsbezugs] jedoch maximal in H6he von zusammen 30 Prozent des Endgrundgehalts der
BesGr. W 3.

In Féllen, in denen alle Leistungsbeziige nach dem ab 1. April 2014 geltenden Recht vergeben werden,
sollte folgende Formulierung verwendet werden:

.Der unbefristete [Bezeichnung des Leistungsbezugs] und der unbefristete [Bezeichnung des
Leistungsbezugs] werden hiermit geman § 37 Absatz 1 des S&chsischen Besoldungsgesetzes dem Grunde
nach in voller H6he, jedoch maximal in H6he von zusammen 30 Prozent des Endgrundgehalts der BesGr.
W 3 furr ruhegehaltfahig erklart.”

37.2  Ruhegehaltfahigkeit unbefristeter Berufungs- und Bleibe- sowie besonderer Leistungsbeziige -
Uberschreitung der 30-Prozent-Grenze im Einzelfall
Fir insgesamt bis zu 5 Prozent der Inhaber von Planstellen der BesGr. W 2 und W 3 (Professoren und
hauptberufliche Leiter und Mitglieder von Leitungsgremien an Hochschulen) kénnen unbefristete
Leistungsbezilige entsprechend den Erfordernissen des Einzelfalls zu einem héheren Anteil als 30 Prozent
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des jeweiligen Endgrundgehalts fir ruhegehaltfahig erklart werden. Die jeweiligen Prozentsatze wurden
aufgrund der Anhebung der Grundgehélter in den BesGr. W 2 und W 3 angepasst. Die flr den jeweiligen
Uberschreitungsumfang festgelegten Quoten sind bezogen auf alle im Geltungsbereich des Sachsischen
Besoldungsgesetzes ausgebrachten Planstellen der betreffenden Besoldungsgruppe einzuhalten. Die
Verteilung der auf die einzelne Hochschule entfallenden Planstellen erfolgt im Rahmen der Verordnung
nach § 40 Absatz 1. Dabei kann auch eine Gewichtung — beispielsweise unter Berlicksichtigung des
jeweiligen Hochschulprofils oder anderer (qualitativer oder quantitativer) Kriterien vorgenommen werden.

37.3 Ruhegehaltfahigkeit befristeter Berufungs- und Bleibe- sowie besonderer Leistungsbeziige

Befristet gewéhrte Leistungsbezlge kdénnen erst nach einer Bezugsdauer von 10 Jahren im Umfang von
héchstens 30 Prozent des jeweiligen Endgrundgehalts fir ruhegehaltfahig erklart werden; zu innerhalb
dieser Frist liegenden Zeiten einer Beurlaubung ohne Dienstbeziige gilt Nummer 37.1 entsprechend.
Abgesehen davon gilt die 10-Jahres-Frist fir jeden befristeten Leistungsbezug separat. Die Kumulation der
Bezugszeitrdume mehrerer, gegebenenfalls aus unterschiedlichen Anlassen gewahrter befristeter
Leistungsbeziige ist nicht zulassig. Die Méglichkeit einer Uberschreitung der 30-Prozent-Grenze besteht bei
befristeten Leistungsbezigen nicht. Eine Entfristung zunéchst befristet zu gewahrender besonderer
Leistungsbeziige (diese ist geman § 36 Absatz 3 Satz 3 bei wiederholter Gewahrung zulassig) hat zur
Folge, dass im Hinblick auf die Ruhegehaltfahigkeit ab dem Zeitpunkt der Entfristung die fur unbefristete
Leistungsbezlige maBgeblichen (glnstigeren) Regelungen gelten. Ab diesem Zeitpunkt kann die
Ruhegehaltfahigkeit erklart werden, deren Wirkung nach Ablauf der 2-jahrigen Bezugsdauer eintritt. Das
Erfordernis der 2-jahrigen Bezugsdauer bezieht sich auf die unbefristete Ausgestaltung als Leistungsbezug;
eine Anrechnung der vorausgegangenen Bezugsdauer des befristeten Leistungsbezugs auf die 2-Jahres-
Frist ist dabei nicht zulassig. Die Erklarung der Ruhegehaltféhigkeit ist fliir besondere Leistungsbeziige, die
Professoren fiir die Ubernahme eines Richteramtes erhalten, gemaB Absatz 3 Satz 2 ausgeschlossen. Hat
der Beamte im Verlauf seiner Karriere mehrere befristete Leistungsbezige erhalten, die fir ruhegehaltféhig
erklart wurden, wird nur der flr den Beamten glinstigste Betrag zu den ruhegehaltfahigen Dienstbezligen
gerechnet. Die Berlcksichtigung flr ruhegehaltfahig erklarter, befristeter Leistungsbeziige ist nur zulassig,
soweit sie die unbefristeten ruhegehaltfédhigen Leistungsbeziige Ubersteigen. Dadurch wird die Einhaltung
der 30-Prozent-Grenze sichergestellt (siehe Beispiel 1). Fir den Fall, dass ein grundsatzlich
ruhegehaltféhiger befristeter Leistungsbezug hinter den vorrangig zu beriicksichtigenden unbefristeten
Leistungsbezligen zurlickbleibt, ist eine Bertcksichtigung des befristeten Leistungsbezug nicht méglich
(siehe Beispiel 2).

Beispiel 1:

Ein Professor der BesGr. W 3 erhélt zum Zeitpunkt des Ruhestandseintritts einen in Héhe von 20 Prozent
des Endgrundgehalts flr ruhegehaltfahig erklarten unbefristeten Leistungsbezug von monatlich 1 500 Euro
(Bezugsdauer mehr als 2 Jahre). Zudem hat er friiher fir 2 verschiedene Projekte jeweils einen in vollem
(maximal mdglichem) Umfang fiir ruhegehaltfahig erklarten befristeten Leistungsbezug von 500 Euro

und 2 000 Euro erhalten. Beide befristete Leistungsbezlige stehen zum Zeitpunkt des Ruhestandseintritts
nicht mehr zu. Ausgehend von dem am 1. April 2014 mafgeblichen Besoldungsniveau und vorbehaltlich
weiterer Anpassungen der Besoldung sind der Berechnung des Ruhegehalts folgende ruhegehaltfahige
Leistungsbezilige zugrunde zu legen:

- Obergrenze: 30 Prozent von 6 598,13 Euro (Endgrundgehalt BesGr. W 3) = 1 979,44 Euro
- Ruhegehaltfahiger unbefristeter Leistungsbezug: 1 319,53 Euro (= 20 Prozent von W 3)

- Grundsatzlich ruhegehaltfahiger befristeter Leistungsbezug nach Anwendung Giinstigkeitsregelung:
1 979,44 Euro (geringerer befristeter Leistungsbezug von 500 Euro findet keine Berlcksichtigung);
ruhegehaltfahiger befristeter Leistungsbezug nach Anwendung der Konkurrenzregelung zu
befristeten und unbefristeten Leistungsbezligen: 659,91 Euro (= 1 979,44 Euro - 1 319,53 Euro)

- Ruhegehaltfahige Leistungsbezlige unbefristet/befristet gesamt: 1 979,44 Euro.

Beispiel 2:

Ein Professor der BesGr. W 3 erhélt zum Zeitpunkt des Ruhestandseintritts einen in Héhe von 20 Prozent

des Endgrundgehalts flr ruhegehaltfahig erklarten unbefristeten Leistungsbezug von monatlich 1 500 Euro

(Bezugsdauer mehr als 2 Jahre). Zudem hat er friher fir 2 verschiedene Projekte jeweils einen in vollem

(maximal méglichem) Umfang flr ruhegehaltféhig erklarten befristeten Leistungsbezug von 500 Euro und

1 000 Euro erhalten. Beide befristete Leistungsbeziige stehen zum Zeitpunkt des Ruhestandseintritts nicht

mehr zu. Ausgehend von dem am 1. April 2014 maBBgeblichen Besoldungsniveau und vorbehaltlich weiterer

Anpassungen der Besoldung sind der Berechnung des Ruhegehalts folgende ruhegehaltfahige

Leistungsbezilige zugrunde zu legen:

- Obergrenze: 30 Prozent von 6 598,13 Euro (Endgrundgehalt BesGr. W 3) = 1 979,44 Euro
- Ruhegehaltfahiger unbefristeter Leistungsbezug: 1 319,53 Euro (= 20 Prozent von W 3)

- Grundsatzlich ruhegehaltfahiger befristeter Leistungsbezug nach Anwendung Giinstigkeitsregelung:
1 000 Euro (geringerer befristeter Leistungsbezug von 500 Euro findet keine Beriicksichtigung);
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ruhegehaltfahiger befristeter Leistungsbezug nach Anwendung der Konkurrenzregelung zu
befristeten und unbefristeten Leistungsbeziigen: 0 Euro, da der grundsatzlich ruhegehaltfahige
Betrag des befristeten Leistungsbezugs in Héhe von 1 000 Euro den unbefristeten
ruhegehaltfahigen Leistungsbezug in H6he von 1 319,53 Euro nicht Ubersteigt

- Ruhegehaltfahige Leistungsbezlige unbefristet/befristet gesamt: 1 319,53 Euro.

37.4 Bericksichtigung von Funktions-Leistungsbeziigen bei der Berechnung der ruhegehaltfahigen
Dienstbeziige

37.4.1 Funktions-Leistungsbezuge fir hauptberufliche Leiter und Mitglieder von Leitungsgremien an Hochschulen

Die Amter Rektor und Prorektor (jeweils BesGr. W 3) werden gemaB § 82 Absatz 4 und § 84 Absatz 3 des
Séachsischen Hochschulfreiheitsgesetzes in einem Beamtenverhéltnis auf Zeit wahrgenommen. Aus diesen
Zeitbeamtenverhaltnissen ergibt sich kein eigenstandiger Anspruch auf Versorgung, wobei der
Versorgungsbegriff die in § 3 des Sachsischen Beamtenversorgungsgesetzes definierten
Versorgungsbezige umfasst. Dies korrespondiert mit der in den genannten hochschulrechtlichen
Bestimmungen enthaltenen Regelung, wonach der Eintritt in den Ruhestand mit Ablauf der Amtszeit
ausgeschlossen ist. Das Ruhegehalt eines (ehemaligen) Rektors oder Prorektors ist somit aus den
ruhegehaltfahigen Dienstbeziigen des zum Zeitpunkt des Ruhestandsbeginns mafBgeblichen, im Beamten-
oder Richterverhaltnis auf Lebenszeit Gbertragenen Amtes zu berechnen. Dabei ist fir die Wahrnehmung
des Rektoren- oder Prorektorenamtes im Beamtenverhéltnis auf Zeit — in Abh&ngigkeit von der Dauer der
Ubertragung des Zeitamtes — gegebenentfalls ein Erhdhungsbetrag in Satz 3 geregelt. Hinsichtlich der zur
Bemessung des Erhéhungsbetrags der ruhegehaltfahigen Dienstbeziige maBgeblichen Fristen ist die Dauer
der tatsachlichen Wahrnehmung des Rektoren- oder Prorektorenamtes maBgebend; eine lediglich von
vornherein auf den jeweiligen Zeitraum angelegte wirksame beamtenrechtliche Ubertragung des Amtes
reicht dabei nicht aus (BVerwG, Urteil vom 17. Dezember 2009, 2 C 71/08). Bei der Priifung dieser Frist ist
auf das statusrechtliche Amt ,Rektor” oder ,Prorektor abzustellen. Es ist nicht notwendig, dass dieses Amt
wéhrend des gesamten Zeitraums der im Beamtenverhaltnis auf Zeit zuletzt innegehabten
Besoldungsgruppe zugeordnet war. Vielmehr sind auch Amtszeiten zu beriicksichtigen, die bereits vor
Inkrafttreten der BesO W (zum 1. Januar 2005) unter Verleihung eines Amtes der BesO A oder B begriindet
worden sind. Erforderlich ist jedoch nach § 6 Absatz 2 des Séachsischen Beamtenversorgungsgesetzes ,
dass ein Erhéhungsbetrag aus den im Beamtenverhéltnis auf Zeit gewahrten Funktions-Leistungsbeziigen
nur berlcksichtigt werden kann, wenn der Beamte diese mindestens 2 Jahre erhalten hat. Fir die Ermittlung
des Erhéhungsbetrags ist der Funktions-Leistungsbezug in der vor Ablauf der Amtszeit zustehenden Hohe
mafgeblich, sofern die 2-Jahres-Frist erflllt ist. Soweit fir das Zeitbeamtenverhaltnis eine Teilnahme des
Funktions-Leistungsbezugs an Anpassungen der Besoldung vereinbart oder festgelegt wurde, sind zum
Zeitpunkt der Festsetzung der Versorgungsbezlge auch die seit dem Ablauf der Amtszeit zu
verzeichnenden Anpassungsschritte nachzuvollziehen. Sofern hauptberufliche Leiter oder Mitglieder von
Leitungsgremien im Beamtenverhaltnis auf Zeit nicht auch in einem Beamten- oder Richterverhaltnis auf
Lebenszeit zum Freistaat Sachsen stehen, scheiden sie nach Ablauf der letzten Amtszeit aus dem
Beamtenverhaltnis auf Zeit ohne Anspruch auf Versorgung im Sinne von § 3 des Sachsischen
Beamtenversorgungsgesetzes aus.

37.4.2 Funktions-Leistungsbezuge flur die Wahrnehmung besonderer Aufgaben im Rahmen der
Hochschulselbstverwaltung oder Hochschulleitung

Besondere Aufgaben im Rahmen der Hochschulselbstverwaltung oder Hochschulleitung (zum Beispiel
Dekan, Studiendekan und Fachbereichsleiter) werden zusatzlich zu den Aufgaben als Hochschullehrer und
im Rahmen des Ubertragenen statusrechtlichen Professorenamtes wahrgenommen. Die Begriindung eines
Doppelbeamtenverhéltnisses erfolgt — anders als bei Rektoren und Prorektoren — nicht. Zur Honorierung der
Ubernahme zusatzlicher Aufgaben kénnen Funktions-Leistungsbeziige nach § 36 Absatz 4 Satz 2 gewahrt
werden. Diese sind fir die Dauer der Wahrnehmung der jeweiligen besonderen Aufgaben zu befristen und
grundsatzlich nicht ruhegehaltfahig. Bei der Berechnung der ruhegehaltfahigen Dienstbezlige ist jedoch — in
Abhangigkeit von der Dauer der Wahrnehmung der besonderen Aufgaben — gegebenenfalls ein
Erhdhungsbetrag in Hohe eines Viertels oder der Halfte des Funktions-Leistungsbezugs nach § 36 Absatz 4
Satz 2 zu beriicksichtigen. Auf Nummer 37.4.1 wird insoweit Bezug genommen. Sofern die jeweils
einschlagigen hochschulrechtlichen Bestimmungen (gegebenenfalls Grundordnung der Hochschule) fur die
Wahrnehmung einer besonderen Aufgabe keine Amtszeiten vorsehen, kann der Funktions-Leistungsbezug
nach einer Bezugsdauer von mindestens 5 Jahren ausschlieBlich zu 25 Prozent als Erhéhungsbetrag der
ruhegehaltfahigen Dienstbezlige berlicksichtigt werden.

37.4.3 Konkurrenzregelung

Sofern bei Ruhestandsbeginn sowohl ruhegehaltfahige Berufungs- und Bleibeleistungsbezlige und/oder
besondere Leistungsbeziige (Kategorie 1) als auch Erhdhungsbetrdge nach Absatz 4 (Kategorie 2)
vorliegen, ist der berlicksichtigungsfahige Umfang zuné&chst fir beide Kategorien separat zu ermitteln
(hinsichtlich der Berufungs- und Bleibe- sowie besonderen Leistungsbeziige unter Beachtung der
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maBgeblichen Hochstgrenze sowie gegebenenfalls der Konkurrenzregelung fir unbefristete/befristete
Leistungsbeziige, vergleiche Nummern 37.1 bis 37.3). Der Berechnung des Ruhegehalts wird sodann der
fir den Beamten glinstigere Betrag entweder nach Kategorie 1 oder 2 zugrunde gelegt.

37.5 Ruhestandseintritt wegen Dienstunfahigkeit

Werden hauptberufliche Leiter oder Mitglieder von Leitungsgremien an Hochschulen wahrend ihrer Amtszeit
wegen Dienstunfahigkeit in den Ruhestand versetzt, berechnen sich die ruhegehaltfahigen Dienstbezlige
aus dem Beamtenverhaltnis auf Zeit. Voraussetzung ist, dass das Amt von vornherein (mindestens) fur die
Dauer von 5 Jahren wirksam Ubertragen war (nicht zwingend auch tatsachlich ausgelbt wurde, vergleiche
Nummer 37.4.1) und der Beamte die Dienstbeziige aus diesem Amt mindestens 2 Jahre erhalten hat.
Absatz 5 stellt insoweit nur eine Sonderregelung zur Berechnung der ruhegehaltfahigen Dienstbeziige dar
und begriindet — wie auch in dem unter Nummer 37.4.1 dargestellten Regelfall — ebenfalls keinen
eigenstandigen Versorgungsanspruch aus dem Beamtenverhaltnis auf Zeit. Der Versorgungsanspruch dem
Grunde nach (relevant beispielsweise hinsichtlich der Erflllung der Mindestdienstzeit von 5 Jahren geman

§ 5 Absatz 1 Satz 1 Nummer 1 des Sachsischen Beamtenversorgungsgesetzes) richtet sich daher weiterhin
nach dem Beamten- oder Richterverhaltnis auf Lebenszeit. Die Frage des Entstehens zweier unabhangiger
Versorgungsanspriiche und der Anrechnung der daraus gezahlten Versorgungsbeziige stellt sich somit
nicht. Andererseits bedeutet dies aber auch, dass hauptberufliche Leiter oder Mitglieder von
Leitungsgremien im Beamtenverhaltnis auf Zeit, die nicht auch in einem Beamten- oder Richterverhaltnis auf
Lebenszeit zum Freistaat Sachsen stehen, im Falle einer Dienstunfahigkeit aus dem Beamtenverhaltnis auf
Zeit ohne Anspruch auf Versorgung ausscheiden.

37.6 Klarstellende Regelungen zur Ruhegehaltfahigkeit von Leistungsbeziigen
37.6.1 Ruhestandseintritt aus einem Amt der BesO W

Die tatsachliche Beriicksichtigung grundsatzlich ruhegehaltfahiger Leistungsbeziige als ruhegehaltfahige
Dienstbeziige setzt voraus, dass der Beamte aus einem Amt der BesO W in den Ruhestand getreten ist.
Beispiel:

Ein auf dem Gebiet der Rechtswissenschaften tatiger Professor der BesGr. W 3 erhalt einen unbefristeten,
in vollem Umfang fur ruhegehaltfahig erklarten Leistungsbezug in Héhe von monatlich 500 Euro
(Bezugsdauer mehr als 2 Jahre). 7 Jahre vor Erreichen der gesetzlichen Altersgrenze flir den Eintritt in den
Ruhestand wird er zum Prasidenten des Sachsischen Oberverwaltungsgerichts im Richterverhéltnis auf
Lebenszeit ernannt. Mit Erreichen der gesetzlichen Altersgrenze tritt er aus diesem Amt in den Ruhestand.
Das Ruhegehalt berechnet sich in diesem Fall ausschlieBlich auf Grundlage der ruhegehaltfahigen
Dienstbeziige des letzten Amtes (BesGr. R 6); der in dem friiheren Professorenamt bezogene
ruhegehaltfahige unbefristete Leistungsbezug findet hingegen keine Berlicksichtigung.

Modifikation:

Ausgangsfall wie oben; der Beamte wird jedoch 3 Jahre vor Erreichen der gesetzlichen Altersgrenze erneut
auf eine Professur berufen und wechselt durch Ernennung zum Universitatsprofessor der BesGr. W 3 in ein
Beamtenverhaltnis auf Lebenszeit zuriick. Mit Erreichen der gesetzlichen Altersgrenze tritt er aus diesem
Amt in den Ruhestand. Das Ruhegehalt berechnet sich in diesem Fall auf Grundlage der ruhegehaltfahigen
Dienstbeziige des letzten Amtes (BesGr. W 3). Dabei wird — unter Beachtung der geltenden Héchstgrenzen
sowie der gegebenenfalls einschlagigen Konkurrenzregelungen — auch der in dem friiheren Professorenamt
bezogene ruhegehaltfahige unbefristete Leistungsbezug berlcksichtigt; die Unterbrechung des
Dienstverhéltnisses als Professor ist insoweit unschadlich.

Die vorstehenden Ausflhrungen gelten nicht fir Erhéhungsbetrage nach Absatz 4. Diese stellen keinen
ruhegehaltfahigen Leistungsbezug im Sinne von Absatz 6 Satz 1 dar und sind folglich auch bei
Ruhestandseintritt aus einem Amt einer anderen BesO (zum Beispiel A oder R) zu bertcksichtigen.

37.6.2 Vorrangige Berilcksichtigung dynamisierter Leistungsbeziige

Bei der Berechnung des Ruhegehalts werden flr ruhegehaltfahig erklarte Leistungsbeziige, die an
Anpassungen der Besoldung nach § 19 teilnehmen, gegenlber statischen Leistungsbezliigen vorrangig
berucksichtigt.

Beispiel:

Ein Professor der BesGr. W 3 erhélt einen unbefristeten Berufungsleistungsbezug in Héhe von monatlich

1 000 Euro und einen unbefristeten Bleibeleistungsbezug in Héhe von urspriinglich monatlich 1 500 Euro
(Bezugsdauer jeweils mehr als 2 Jahre). Eine wirksame Erklarung der Ruhegehaltféhigkeit dieser
Leistungsbeziige im Umfang von zusammen 30 Prozent des Endgrundgehalts der BesGr. W 3 liegt vor. Der
Bleibe-Leistungsbezug in Héhe von 1 500 Euro nimmt kraft Erklarung an Anpassungen der Besoldung nach
§ 19 teil; seine Hohe belauft sich aufgrund der seit Abschluss der Vereinbarung zu verzeichnenden
Anpassungen von insgesamt 9,38 Prozent zum Zeitpunkt des Eintritts in den Ruhestand 1 640,70 Euro.
Ausgehend von dem am 1. April 2014 mafgeblichen Besoldungsniveau und vorbehaltlich weiterer
Anpassungen der Besoldung sind der Berechnung des Ruhegehalts folgende ruhegehaltfahige
Leistungsbezilige zugrunde zu legen:
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- Obergrenze: 30 Prozent von 6 598,13 Euro (Endgrundgehalt BesGr. W 3) = 1 979,44 Euro
- Vorrangige Berlicksichtigung dynamisierter Bleibeleistungsbezug: 1 640,70 Euro
- LAufflllbetrag” aus Berufungsleistungsbezug: 338,74 Euro (= 1 979,44 Euro - 1 640,70 Euro)
- Ruhegehaltfahige Leistungsbeziige gesamt: 1 979,44 Euro.

37.6.3 Berlicksichtigung von Zeiten der Leistungsbezugsgewéahrung aus einem friiheren Professorenamt

Werden Beamte, die bereits ein Professorenamt der BesGr. W 2 oder W 3 innehatten und in diesem Amt
Berufungs-, Bleibe- oder besondere Leistungsbeziige bezogen haben, auf eine (andere) Professur im
Geltungsbereich des Sachsischen Besoldungsgesetzes berufen, werden diese Leistungsbeziige in der im
vorhergehenden Amt zuletzt zustehenden Hbhe weitergewéhrt. Dies hat zur Folge, dass die aus dem
friheren Amt resultierenden Bezugszeiten auf die fir die Erklarung der Ruhegehaltfahigkeit
beziehungsweise deren Wirksamkeit maBgeblichen Fristen der in dem neuen Amt gewahrten
entsprechenden Leistungsbezlige angerechnet werden, soweit sie diese betragsmaBig nicht lbersteigen.
Die Regelung gilt sowohl bei landesinternen Berufungen auf eine andere Professur als auch beim Wechsel
von Professoren des Bundes oder eines anderen Landes zum Freistaat Sachsen.

Beispiel:

Ein Professor der BesGr. W 3 des Landes Nordrhein-Westfalen erhalt dort einen unbefristeten
Berufungsleistungsbezug in H6he von 1 000 Euro und einen auf 5 Jahre befristeten besonderen
Leistungsbezug in H6he von 500 Euro. Mit Wirkung zum 1. Oktober 2014 wird ihm unter Begriindung eines
Beamtenverhaltnisses auf Lebenszeit zum Freistaat Sachsen ein Professorenamt der BesGr. W 3
Ubertragen. Am 30. September 2014 hat er den urspriinglichen Berufungsleistungsbezug bereits langer als
2 Jahre und den besonderen Leistungsbezug Uber einen Zeitraum von 2 Jahren und 6 Monaten bezogen. In
der mit dem Freistaat Sachsen abgeschlossenen Berufungsvereinbarung werden folgende Leistungsbezlige
festgelegt:

- Berufungsleistungsbezug in Héhe von 1 700 Euro, unbefristet und ruhegehaltfahig,

- Besonderer Leistungsbezug in Héhe von 600 Euro, befristet auf 5 Jahre.

Lésung:

In diesem Fall gilt der Berufungsleistungsbezug in H6he eines Teilbetrages von 1 000 Euro als
weitergewahrt und in Héhe des Restbetrages von 700 Euro als neu gewahrt. Zum Zeitpunkt der Berufung ist
der Berufungsleistungsbezug folglich bereits in Héhe des Teilbetrages von 1 000 Euro ruhegehaltféhig; die
fur die Wirksamkeit der Ruhegehaltfahigkeitserklarung grundsatzlich maBgebliche 2-Jahres-Frist beginnt
dementsprechend nur hinsichtlich des (ibersteigenden Teilbetrages von 700 Euro zu laufen. Bei dem
besonderen Leistungsbezug handelt es sich in Hohe eines Teilbetrages von 500 Euro um eine wiederholte
Gewahrung, sodass die diesbezliglich bereits abgelaufene Bezugsdauer von 2,5 Jahren auf die fiir die
Zulassigkeit einer Ruhegehaltfahigkeitserklarung befristeter Leistungsbezliige maBgebliche 10-Jahres-Frist
nach Absatz 3 Satz 1 anzurechnen ist. Folglich kann der besondere Leistungsbezug (entsprechende
wiederholte Gewéahrungen vorausgesetzt) nach einer weiteren Bezugsdauer beim Freistaat Sachsen von

7 Jahren und 6 Monaten in Héhe von 500 Euro und nach einer Bezugsdauer beim Freistaat Sachsen von
insgesamt 10 Jahren in H6he von weiteren 100 Euro fir ruhegehaltfahig erklart werden.

38. Zu § 38 Finanzvolumen fiir Leistungsbeziige

38.1  Vergabebudget

Die Regelungen des Vergabebudgets gelten fir alle in § 1 Absatz 1 des Sachsischen
Hochschulfreiheitsgesetzes genannten Hochschulen, deren Wirtschaftsfihrung und Rechnungswesen sich
auf Grundlage der Ubergangsregelung des § 11 Absatz 5 des Sachsischen Hochschulfreiheitsgesetzes
noch nach kameralistischen Grundsatzen richtet (zu den kaufméannisch wirtschaftenden Hochschulen siehe
Nummer 38.4). Das Steuerungsinstrument des Vergabebudgets I6st den bisherigen Vergaberahmen ab und
wird wie folgt ermittelt:

Bemessungsgrundlage pro Planstelle (jeweils aktueller Besoldungsdurchschnitt)

- Durchschnittliches Grundgehalt der Beamten in den BesGr. W 2 und W 3 des Vorjahres
(gewichtetes Mittel unter Beriicksichtigung der Anzahl der Zahlfélle je Besoldungsgruppe sowie der
Stufenlaufzeiten)

= Vergabebudget pro Planstelle
X Anzahl der besetzten Planstellen der BesGr. W 2 und W 3 an der jeweiligen Hochschule
= Vergabebudget der jeweiligen Hochschule fiir variable Leistungsbeziige.

Die Umstellung des Vergaberahmens auf ein Vergabebudget tragt der Einflihrung eines nach Stufen
bemessenen Grundgehalts in den BesGr. W 2 und W 3 Rechnung und flihrt dazu, dass die vorrangig aus
dem Vergabebudget zu finanzierenden fixen Besoldungsbestandteile fir das jeweilige Kalenderjahr nicht
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mehr spitz zu ermitteln sind, sondern als Durchschnittswert des Vorjahres angesetzt werden kénnen. Eine
exakte Prognose des (von der Verteilung der Professoren auf die einzelnen Stufen des Grundgehalts
abhangigen und somit stdndigen Veranderungen unterworfenen) tatséchlichen Mittelabflusses fur die nicht
verhandelbaren Besoldungsbestandteile (insbesondere Grundgehalt) ist mithin nicht erforderlich. Die
Vorschrift des Absatzes 1 Satz 1 verlangt, dass das Vergabebudget jeweils bezogen auf die Gesamtheit
aller Universitaten und gleichgestellten Hochschulen sowie auf alle Fachhochschulen des Freistaates
Sachsen eingehalten wird. Eine disproportionale Verteilung des sich fur den jeweiligen Hochschulbereich
(Universitaten und gleichgestellte Hochschulen sowie Fachhochschulen) ergebenden
Gesamtvergabebudgets auf die einzelnen Hochschulen unter Berlcksichtigung qualitativer oder
quantitativer Gewichtungskriterien ist unter dieser Pramisse zuléssig und zur Begleitung einer
entsprechenden Profilbildung innerhalb der sdchsischen Hochschullandschaft ausdricklich erwlinscht.
Insoweit ist eine Steuerung seitens des fiir die jeweilige Hochschule zustédndigen Staatsministeriums
erforderlich. Von dem Begriff ,Mittel Dritter” in Absatz 1 Satz 2 sind in Erweiterung der frilheren Rechtslage
nicht nur Mittel privater Dritter, sondern generell alle ausdriicklich fir die Besoldung von Professoren
bereitgestellten Drittmittel erfasst. So fallen nun auch Personalkostenerstattungen bei gemeinsamen
Berufungen nach dem sogenannten Berliner Modell unter den Drittmittelbegriff. Die Nichtberlcksichtigung
der Drittmittel hat zur Folge, dass diese nicht in die Berechnung des Vergabebudgets einflieBen. Somit sind
die drittmittelfinanzierten Personalausgaben fiir Professoren aus dem vom jeweils aktuellen
Besoldungsdurchschnitt in Abzug zu bringenden durchschnittlichen Vorjahres-Grundgehalt der Beamten in
den BesGr. W 2 und W 3 herauszurechnen. Drittmittelfinanzierte Personalausgaben flir Professoren gehen
folglich nicht zulasten des Vergabebudgets, sondern stehen zusétzlich zur Verfugung und erhdhen somit die
Spielrdume fiir die Gewahrung variabler Leistungsbeziige. Soweit der Haushaltsgesetzgeber flr das
jeweilige Haushaltsjahr eine Uberschreitung des Vergabebudgets um bis zu 2 Prozent zulasst, ist darauf zu
achten, dass hinsichtlich der dadurch fir die Vergabe von Leistungsbezligen zuséatzlich zur Verfigung
stehenden Mittel keine langfristigen Verpflichtungen eingegangen werden. Die Mittel sind daher vorrangig
fir die Gewahrung als Einmalzahlung ausgestalteter Leistungsbeziige aufzuwenden. Die Zufiihrungen an
den Generationenfonds sind im Zusammenhang mit der Ermittlung und Einhaltung des Vergabebudgets
nicht zu berlicksichtigen.

38.2 Besoldungsdurchschnitt
Der Besoldungsdurchschnitt bildet die Grundlage fir die Berechnung des Vergabebudgets (siehe
Nummer 38.1). Er wird gemaf Absatz 2 Satz 1 fir den Bereich der Universitdten und gleichgestellten
Hochschulen einerseits und den Fachhochschulbereich andererseits getrennt festgelegt. Bei der Anpassung
der Werte entsprechend § 19 sind die Betrage auf volle Euro aufzurunden. Bei kiinftigen Anpassungen der
Besoldung oder sonstigen MaBnahmen mit Auswirkungen auf die Hohe des Besoldungsdurchschnitts
werden die fortgeschriebenen Werte im Sachsischen Amtsblatt verdffentlicht, soweit nicht bereits eine
Anpassung der Werte in Absatz 2 Satz 1 unmittelbar erfolgt.

38.3 Geltung des Vergabebudgets fiir verwaltungsinterne Fachhochschulen

Die Vorschriften Uber den Besoldungsdurchschnitt und das auf dessen Grundlage zu ermittelnde
Vergabebudget gelten grundsatzlich auch fiir die Fachhochschule fir 6ffentliche Verwaltung und
Rechtspflege MeiBBen, Fortbildungszentrum des Freistaates Sachsen und die Hochschule der Sachsischen
Polizei (FH). Aufgrund der an beiden Einrichtungen gegebenen besonderen Personalsituation hat der
Haushaltsgesetzgeber jedoch die Méglichkeit, ein abweichendes Vergabebudget festzusetzen. Davon
wurde bislang noch kein Gebrauch gemacht.

38.4 Ausnahme fiir kaufmannisch wirtschaftende Hochschulen

Kaufmannisch wirtschaftende Hochschulen sind von der Geltung der Vorschriften (ber den
Besoldungsdurchschnitt sowie das Vergabebudget ausgenommen, wenn sie folgende Voraussetzungen
erflllen:

a) Abschluss einer Zielvereinbarung als Bestandteil eines umfassenden Controllings, insbesondere mit
folgenden Inhalten:

- Profilbildung durch Schwerpunktsetzung; dies umfasst in der Regel auch profilbildende
Studiengange,
- Immatrikulations- und Absolventenzahlen,

- Leitlinien der inhaltlichen und organisatorischen Hochschulstruktur einschlieBlich deren
personeller, sachlicher und finanzieller Ausstattung,

- Qualitatssicherung,
- Durchsetzung des Gleichstellungsauftrages,
- Vereinbarung hochschulspezifischer Ziele und
- Folgen bei Verfehlung der gemeinsam vereinbarten Ziele.
b) Bestandskraftige Feststellung durch das Staatsministerium fiir Wissenschaft und Kunst, dass
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- Wirtschaftsfihrung und Rechnungswesen sich nach kaufméannischen Grundsétzen richtet,

- Hochschule auf der Grundlage eines umfassenden Controllings wirtschaftet, das fir die
jeweilige Hochschulart eine nach einheitlichen Grundséatzen gestaltete Kosten- und
Leistungsrechnung, eine Kennzahlensteuerung sowie ein externes und ein
produktorientiertes internes Berichtswesen umfasst und

- Steuerung und Kontrolle des Einsatzes &ffentlicher Mittel sowie Einhaltung des
Wirtschaftsplans durch die eingesetzten Instrumente gewahrleistet wird.

Die Ausnahmemdglichkeit ist auf Hochschulen nach § 1 Absatz 1 des Séachsischen
Hochschulfreiheitsgesetzes begrenzt; sie gilt nicht fiir die Fachhochschule fur 6ffentliche Verwaltung und
Rechtspflege MeiBBen, Fortbildungszentrum des Freistaates Sachsen und die Hochschule der Sachsischen
Polizei (FH). An Hochschulen, die unter den genannten Voraussetzungen von der Verpflichtung zur
Einhaltung des Vergabebudgets befreit sind, erfolgt die Bemessung der Leistungsbeziige im Rahmen der
Steuerung des verfligbaren Personalausgabenbudgets. Besoldungsrechtliche Restriktionen hinsichtlich des
Gesamtbetrags der an einer Hochschule gewéahrten Leistungsbeziige bestehen nicht; die fiir die Bemessung
der individuellen Leistungsbezlge geltenden Vorschriften (insbesondere die sogenannte B 10-Grenze des

§ 36 Absatz 5) bleiben davon jedoch unbertihrt.

39. Zu § 39 Forschungs- und Lehrzulage

39.1 Forschungs- und Lehrvorhaben an Hochschulen

Der fir die Gewahrung einer drittmittelfinanzierten Forschungs- und Lehrzulage infrage kommende
Personenkreis wird um Beamte der BesGr. W 1 (Juniorprofessoren und Akademische Assistenten)
erweitert. Die Kontrolle einer zweckentsprechenden Mittelverwendung sowie Sanktionierung einer dabei
gegebenenfalls festgestellten Fehlverwendung bleibt dem Drittmittelgeber vorbehalten. Es obliegt nicht dem
Dienstherrn, insoweit in das Vertragsverhaltnis zwischen Forschungseinrichtung und Drittmittelgeber
einzugreifen.

39.2 Forschungs- und Lehrvorhaben an auBeruniversitdren Forschungseinrichtungen

Voraussetzung flr die Gewahrung einer Forschungs- und Lehrzulage an gemeinsam berufene Professoren
im Rahmen ihres Dienstverhaltnisses mit der Forschungseinrichtung ist, dass die Mittel fiir
Forschungsvorhaben der auBeruniversitdren Forschungseinrichtung eingeworben werden und von dem
einwerbenden Professor dort durchgefihrt werden.

40. Zu § 40 Verordnungserméchtigung

Auf dieser Grundlage wurden fiir die Hochschulen nach § 1 Absatz 1 des Séachsischen
Hochschulfreiheitsgesetzes die Sachsische Hochschulleistungsbeziigeverordnung durch das
Staatsministerium fir Wissenschaft und Kunst und fiir die verwaltungsinternen Fachhochschulen die
Sachsische Hochschulleistungsbeziigeverordnung-SMI durch das Staatsministerium des Innern jeweils im
Einvernehmen mit dem Staatsministerium der Finanzen erlassen.

41, Zu § 41 Grundlage des Familienzuschlags

Fir die Zuordnung der Beamten zu einer Stufe des Familienzuschlags sind die Familienverhaltnisse
mafgebend, die in dem Zeitraum vorliegen, fir den Besoldung zusteht (vergleiche Nummer 43.4).

42. Zu § 42 Stufen des Familienzuschlags

42,1 Stufe 1 des Familienzuschlags

42.1.1 Die EheschlieBung oder Begriindung einer Lebenspartnerschaft ist durch die entsprechende Urkunde
nachzuweisen. Unter die Vorschrift fallen auch getrennt lebende Ehegatten und Lebenspartner.

42.1.2 Verwitwet oder hinterbliebener Lebenspartner sind Beamte, wenn die Ehe oder Lebenspartnerschaft durch
den Tod des Ehegatten oder Lebenspartners aufgeldst wurde.

42.1.3 Geschieden, aufgehoben oder fiir nichtig erklart ist eine Ehe erst mit der Rechtskraft der gerichtlichen
Entscheidung. Dies gilt entsprechend fir die Aufhebung einer Lebenspartnerschaft nach § 15 des
Lebenspartnerschaftsgesetzes. Entscheidungen ausléndischer Gerichte in Familienrechtssachen werden
nur anerkannt, wenn die Landesjustizverwaltung geman § 107 Absatz 1 des Gesetzes Uber das Verfahren
in Familiensachen und in den Angelegenheiten der freiwilligen Gerichtsbarkeit festgestellt hat, dass die
Voraussetzungen fir die Anerkennung vorliegen. Bis zur Rechtskraft der Entscheidung oder Anerkennung
von Entscheidungen nach auslandischem Recht ist der Familienzuschlag der Stufe 1 zu gewé&hren. Diese
Feststellung haben die Beamten unverziiglich herbeizufiihren und auf ihre Kosten vorzulegen.
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42.1.4 Die Unterhaltsverpflichtung gegenlber dem friiheren Ehegatten oder Lebenspartner muss aus der letzten
Ehe oder Lebenspartnerschaft bestehen. Eine Unterhaltsverpflichtung Kindern gegenuber ist keine
Unterhaltsverpflichtung in diesem Sinne; sie kann nur unter den Voraussetzungen des Absatzes 1 Satz 2
bis 7 zur Zahlung des Familienzuschlags der Stufe 1 (gegebenenfalls anteilig) fihren. Die
Unterhaltsverpflichtung muss mindestens in Héhe des flr die maBgebende Besoldungsgruppe geltenden
ungekirzten Tabellenbetrages des Familienzuschlags der Stufe 1 bestehen. Sie muss in dieser Héhe
tatsachlich und nachweislich erfiillt werden.

42.1.5 Die Verpflichtung zur Zahlung von Unterhalt kann auf Gesetz oder Vertrag (Vereinbarung) beruhen und kann
nachgewiesen werden durch Vorlage eines entsprechenden Unterhaltsurteils, eines gerichtlichen oder
auBergerichtlichen Vergleichs oder durch eine schriftliche Unterhaltsvereinbarung. Freiwillige
Unterhaltsleistungen begriinden keinen Anspruch auf den Familienzuschlag.

42.1.6 Die Voraussetzungen des Absatzes 1 Satz 1 Nummer 3 sind nicht (mehr) gegeben, wenn

- die Verpflichtung zur Unterhaltszahlung erloschen ist (zum Beispiel durch Heirat oder Begriindung
einer Lebenspartnerschaft, Tod des Unterhaltsberechtigten oder Wegfall der Griinde, die nach den
§§ 1569 ff. des Biirgerlichen Gesetzbuches flir das Bestehen der Unterhaltsverpflichtung
mafgebend sind),

- die Unterhaltsverpflichtung durch eine Abfindung (anstelle einer Unterhaltsrente) nach § 1585
Absatz 2 des Blrgerlichen Gesetzbuches oder durch eine Vereinbarung der ehemaligen Ehegatten
oder Lebenspartner erloschen ist oder

- trotz einer Abfindung die Unterhaltsverpflichtung fiir Zwecke des Versorgungsausgleichs aufgrund
des § 33 des Versorgungsausgleichsgesetzes als weiter bestehend behandelt wird.

Wird der Unterhalt bei weiterbestehender Unterhaltspflicht fur einen bestimmten Zeitraum im Voraus gezahit
(zum Beispiel jahrlich) und ergibt sich das Fortbestehen der Unterhaltspflicht zweifelsfrei aus den
vorgelegten Unterlagen, so sind die Voraussetzungen des Absatzes 1 Satz 1 Nummer 3 weiter gegeben.
Dabei mlssen die auf die einzelnen Monate des Zahlungszeitraums umgerechneten Betrage die Hohe des
Familienzuschlags der Stufe 1 erreichen (Nummer 42.1.4 Absatz 2).

42.1.7 Die Beamten miissen eine Person — dies kann auch ihr Kind sein — in ihre Wohnung aufgenommen haben.
Das Zusammenleben in einer ehedhnlichen oder lebenspartnerschaftsédhnlichen Lebensgemeinschaft ohne
Aufnahme eines Kindes in die Wohnung ist hiervon nicht erfasst, weil keine gesetzliche
Unterhaltsverpflichtung zwischen den Partnern einer solchen Lebensgemeinschaft besteht (vergleiche
Nummer 42.1.10).

42.1.8 ,lhre Wohnung“ ist die Wohnung, in der die Beamten tatsachlich — gegebenenfalls auch zusammen mit
Dritten — wohnen und ihren Lebensmittelpunkt haben. Falls die Wohnung den Beamten rechtlich nicht
zugeordnet werden kann (zum Beispiel bei Wohngemeinschaft), ist die wirtschaftliche Zuordnung
mafBgebend. Ob es sich bei der Wohnung um einen einzigen Raum oder um mehrere Rdume handelt, ist
unerheblich. Die Ausstattung muss aber den Grundbedirfnissen des Wohnens genligen. Fiir das Merkmal
der Aufnahme in die Wohnung kommt es auf die zeitliche Reihenfolge des Einzugs in die Wohnung nicht an.
Aufgenommen in die eigene Wohnung hat der Berechtigte eine die Wohnung mitbewohnende und
urspringlich an deren Kosten beteiligte Person auch dann, wenn er dieser Person das weitere Verbleiben in
der Wohnung ermdglicht, auch nachdem er alleiniger Kostentrager geworden ist.

42.1.9 In die Wohnung ,nicht nur voriibergehend aufgenommen* ist eine andere Person, wenn auch fir sie die
Wohnung Mittelpunkt der Lebensbeziehungen ist und sie mit dem Berechtigten eine hdusliche Gemeinschaft
bildet. Der Aufenthalt des Kindes nur wéhrend eines bestimmten kirzeren Zeitraums im Jahr (zum Beispiel
in den Ferien) fihrt wegen der dazwischen liegenden langen Unterbrechungen nicht zur Bildung eines
Lebensmittelpunktes. Bei Kindern, deren geschiedenen Eltern das Sorgerecht gemeinsam obliegt, kénnen
diese Voraussetzungen ausnahmsweise auch im Hinblick auf mehrere Wohnungen vorliegen (vergleiche
Nummer 42.1.20). Ob ein Mittelpunkt der Lebensbeziehungen in den Wohnungen beider Eltern vorliegt, ist
nach den Umsténden des Einzelfalles zu beurteilen; er setzt nicht voraus, dass sich das Kind in der
Wohnung Uberwiegend (mehr als 50 Prozent) aufhalt (BVerwG, Urteil vom 12. Dezember 1990, 2 B 116/90).

42.1.10 Die gesetzliche Unterhaltspflicht ergibt sich aus den Vorschriften des biirgerlichen Rechts (§ 1584 und
§§ 1601 ff. des Birgerlichen Gesetzbuches, § 16 des Lebenspartnerschaftsgesetzes). Eine solche
Unterhaltsverpflichtung ist zum Beispiel nicht gegeben fir ein volljahriges Kind wahrend der Zeit des
Bundesfreiwilligendienstes, des freiwilligen 6kologischen oder freiwilligen sozialen Jahres.

42.1.11 ,Gesundheitliche Griinde“ sind anzuerkennen, wenn der Beamte infolge Krankheit oder kérperlicher
Behinderung ohne fremde Hilfe und Pflege nicht auskommen kann. Diese Voraussetzungen sind
insbesondere bei Schwerbehinderten gegeben, die wegen ihrer kérperlichen Behinderung auf die
Haushaltsflihrung durch eine andere Person angewiesen sind (zum Beispiel bei Blinden, Ohnhandern,
Querschnittsgeldhmten, mehrfach Amputierten). Hierbei kommt es nicht auf den ,,Grad der Behinderung* an,
sondern auf die Art und den Umfang der Beeintréchtigung bei der Verrichtung allgemeiner persénlicher und
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hauswirtschaftlicher Tatigkeiten. Die fir den Beamten zu verrichtenden Tatigkeiten miissen so umfangreich
oder so vielféltig sein, dass sie die Aufnahme der anderen Person in die Wohnung erforderlich machen
(Abhangigkeit des Beamten von der Hilfe). Bei Vorliegen der Pflegestufe Il kann ohne nahere Prifung
davon angegangen werden, dass diese Voraussetzungen erflllt sind. In Zweifelsfallen kann die Vorlage
einer amtsarztlichen Bescheinigung gefordert werden. Das Bestehen eines Verwandtschaftsverhaltnisses,
das eine gesetzliche Unterhaltspflicht des Beamten gegentber der aufgenommenen Person begriinden
kdnnte, ist unschéadlich; das Gleiche gilt hinsichtlich eigener Mittel der aufgenommenen Person.

42.1.12Nach Satz 3 ist bei der Aufnahme einer Person aufgrund gesetzlicher Verpflichtung zur
Unterhaltsgewéhrung zu prifen, ob fir den Unterhalt der aufgenommenen Person Mittel zur Verfigung
stehen, die das 6-fache des hdchsten Betrages der Stufe 1 des Familienzuschlags (Eigenmittelgrenze)
Ubersteigen. Bei der Berechnung der Eigenmittelgrenze wird stets der héchste Betrag des
Familienzuschlags der Stufe 1 zugrunde gelegt, unabhéngig von der Besoldungsgruppe des Berechtigten.
Bei Teilzeitbeschaftigung errechnet sich die Eigenmittelgrenze aus dem 6-fachen Betrag des vollen
Familienzuschlags der Stufe 1. Bei der Haushaltsaufnahme eines Kindes, fiir das Kindergeld nach dem
Einkommensteuergesetz oder dem Bundeskindergeldgesetz zusteht oder ohne Beriicksichtigung des § 64
oder § 65 des Einkommensteuergesetzes oder des § 3 oder § 4 des Bundeskindergeldgesetzes zustehen
wdirde, ist die Héhe der flr den Unterhalt des Kindes zur Verfligung stehenden Mittel nach Absatz 1 Satz 4
nicht entscheidend.

42.1.13 Zu den Mitteln, die fir den Unterhalt der aufgenommenen Person zur Verfligung stehen, gehdren eigene
Einnahmen dieser Person sowie auch solche Einnahmen, die fir ihren Unterhalt tatsachlich gewahrt
werden. Hierzu gehéren alle Einnahmen, gleich welcher Art, unabhéngig, von wem sie gewahrt und wie sie
bezeichnet werden, die tatsachlich zur Verfligung stehen, um Kosten der Lebenshaltung zu decken, wie zum
Beispiel
- Ausbildungsvergltungen,

- Ausbildungshilfen (zum Beispiel Leistungen nach dem Bundesausbildungsférderungsgesetz, auch
soweit als Darlehen gewéhrt),

- Einkommen aus selbststandiger oder nichtselbststéandiger Tatigkeit,

- Leistungen der Bundesagentur flr Arbeit,

- Renten,

- sonstige Einnahmen (zum Beispiel aus Vermietung und Verpachtung oder Zinsen),
- Unterhaltszahlungen (auch Eingliederungshilfen).

Die eigenen Einnahmen stehen grundsatzlich mit dem Nettobetrag (nach Abzug der gesetzlichen Abgaben)
zur Verfugung. Bei Einkommen aus einem Arbeits- oder Ausbildungsverhéltnis sind einmalige
Sonderleistungen (zum Beispiel Sonderzahlung, Weihnachtsgeld, Urlaubsgeld), die neben den
regelméBigen Bezligen gezahlt werden, nicht zu beriicksichtigen. Einnahmen aus Kapitalvermdgen (zum
Beispiel Zinsen) werden ohne Abzug von Werbungskosten und des Sparerfreibetrages berlcksichtigt
(BVerwG, Urteil vom 9. Mai 2006, 2 C 12/05). Sachleistungen Dritter sind in Héhe ihres Geldwertes
anzurechnen.

42.1.14 Kommt der anderen Elternteil eines Kindes, fir das kein Anspruch auf Kindergeld (mehr) besteht, seiner
Unterhaltsverpflichtung nicht nach, weil dieser nicht leistungsfahig ist, kann der Unterhaltsanspruch nicht
beriicksichtigt werden. Wird allerdings ein zustehender Unterhalt (rechtsmissbrauchlich) nicht geltend
gemacht, obwohl dies zumutbar ware, ist der Mindestunterhalt geman § 1612a Absatz 1 des Burgerlichen
Gesetzbuches entsprechend dem Anhang zu den Unterhaltsleitlinien des Oberlandesgerichts Dresden
( www.justiz.sachsen.de/olg) fiktiv anzusetzen.

42.1.15 Nicht zu diesen Mitteln gehéren Leistungen, die dazu bestimmt sind, einen Sonderbedarf abzudecken, der
zum Beispiel durch die Behinderung oder Pflegebediirftigkeit der aufgenommenen Person entsteht (zum
Beispiel Pflegegeld nach § 69a des Bundessozialhilfegesetzes oder Leistungen nach SGB Xl).

42.1.16 Die Mittel sind in dem Zeitabschnitt zu berticksichtigen, in dem sie zuflieBen. Dies gilt auch fiir nachtraglich
gewahrte Mittel, da sie erst ab dem Zeitpunkt des Zuflusses zur Verfigung stehen. Wenn Mittel nicht
regelmanig zuflieBen (zum Beispiel in Jahresbetragen), sind sie auf gleiche Monatsbetrdge umzurechnen
und ab dem Monat der Zahlung zu beriicksichtigen.

42.1.17 Die ,anderweitige Unterbringung“ eines Kindes auf ,ihre Kosten®, das heif3t auf Kosten der Beamten, im
Sinne des Satzes 5 wird unterstellt, wenn und solange fiir dieses Kind Anspruch auf Kindergeld besteht.

42.1.18 Eine anderweitige Unterbringung liegt nur vor, wenn die hausliche Verbindung erhalten bleibt und hierfur
auch Anhaltspunkte vorliegen (zum Beispiel eigenes Zimmer, familiare Bindung). Sie besteht zum Beispiel
fort, wenn die aufgenommene Person nur voriibergehend (zum Beispiel wegen Studiums, Krankenhaus-
oder Internatsaufenthalts) abwesend ist. Durch die Unterbringung darf sich der Mittelpunkt der
Lebensbeziehungen nicht schwerpunktmafBig an den Unterbringungsort verlagern. Eine anderweitige
Unterbringung ist nicht gegeben, wenn der Beamte lediglich fir den Unterhalt aufkommt oder das Kind zum
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Beispiel beim anderen Elternteil lebt. Im Regelfall ist ein Kind von demjenigen untergebracht, bei dem es
vorher gelebt hat und mit dem vorrangig die hausliche Verbindung aufrechterhalten wird. In den Féllen der
Nummer 42.1.9 Satz 3 kann diese Voraussetzung bei beiden Eltern gegeben sein, wenn beide Elternteile
die Kosten flr die Unterbringung tragen. Eine hausliche Verbindung liegt nicht mehr vor, wenn die
Lebensgemeinschaft in der Wohnung des Beamten beendet worden ist, zum Beispiel weil das Kind einen
eigenen Hausstand oder ein Eltern-Kind-&hnliches Verhéltnis zu einer anderen Person
(Pflegekindverhéltnis) oder eine nichteheliche Lebensgemeinschaft begriindet hat.

42.1.19 Bei der Durchfiihrung des Satzes 6 gelten die Nummern 42.5.1 bis 42.5.4 entsprechend.
42.1.20 Bei mehreren Anspruchsberechtigten sind die Konkurrenzvorschriften des Satzes 6 auch anzuwenden,

wenn

a) die Partner einer Lebensgemeinschaft die Voraussetzungen der Satze 2 bis 5 erflillen (zum Beispiel
wegen der Aufnahme jeweils eigener Kinder in die gemeinsame Wohnung), auch wenn keine
gemeinsamen Kinder vorhanden sind oder

b) ein Kind bei Vorliegen der Voraussetzungen des Satzes 7 in mehreren Wohnungen seinen

Lebensmittelpunkt hat (Nummer 42.1.9 Satz 3).

In diesen Fallen erhalten die Anspruchsberechtigten den Familienzuschlag der Stufe 1 jeweils zur Halfte.
Ist eine oder sind mehrere der Personen, die nach Satz 6 den Familienzuschlag der Stufe 1 oder eine
entsprechende Leistung nach anderen Besoldungsgesetzen beanspruchen, teilzeitbeschéaftigt, so ist der
Familienzuschlag der Stufe 1 fiir diesen oder diese Anspruchsberechtigten entsprechend § 10 anteilig zu
gewahren. Eine Ausnahmeregelung von der Teilzeitkiirzung wie in § 42 Absatz 5 Satz 2 besteht hier nicht.
Nicht anwendbar ist Satz 6, wenn einer der Partner einer Lebensgemeinschaft den Betrag der Stufe 1 nach
Satz 1 Nummer 2 oder 3 und der andere nach Satz 2 beansprucht.

42.1.21 Getrennt lebende Eltern im Sinne des Satzes 7 sind unverheiratete oder geschiedene Eltern, nicht hingegen
getrennt lebende Ehegatten oder Lebenspartner. Diese erhalten den Betrag der Stufe 1 nach § 42 Absatz 1
Satz 1 Nummer 1 auch bei Getrenntleben.

42.2 Kinderanteil des Familienzuschlags fiir Berechtigte der Stufe 1

42.2.1 Bei dem sogenannten Kinderanteil des Familienzuschlags handelt es sich um den Unterschiedsbetrag
zwischen Stufe 1 und 2 oder (bei mehreren Kindern) einer der folgenden Stufen. Dabei kommt nicht nur die
Gewahrung des Unterschiedsbetrags zwischen der Stufe 1 und der der Anzahl der
beriicksichtigungsféhigen Kinder entsprechenden Stufe in Betracht, sondern auch die Zahlung von
Unterschiedsbetragen zwischen anderen Stufen oberhalb der Stufe 1 (zum Beispiel, wenn nur ein erstes
und drittes Kind zu berlicksichtigen sind, die Differenz zwischen Stufe 1 und 2 sowie zwischen Stufe 3
und 4). Zur Reihenfolge der Kinder siche Nummer 42.6.4 und 42.6.5.

42.2.2 Voraussetzung fir den Anspruch auf den Kinderanteil des Familienzuschlags ist der Anspruch auf
Kindergeld fur das jeweilige Kind. Es kommt nicht auf den tatséchlichen Erhalt des Kindesgeldes an. Der
Kinderanteil des Familienzuschlags ist auch dann zu gewéhren, wenn der Beamte ein zustehendes
Kindergeld nicht beantragt, hierauf ausdrtcklich verzichtet oder wenn ihm Kindergeld aufgrund Uber- oder
zwischenstaatlicher Regelungen dem Grunde nach zusteht oder nur deshalb nicht zusteht, weil der
Anspruch auf Kindergeld wegen einer entsprechenden Leistung aufgrund Uber- oder zwischenstaatlicher
Regelungen ausgeschlossen ist.

42.2.3 Nach § 93 des Zwdlften Buches Sozialgesetzbuch ( SGB Xll) kann der Trager der Sozialhilfe, wenn er dem
Kind des Beamten Hilfe leistet, neben dem Kindergeld auch den Kinderanteil des Familienzuschlags auf sich
Uberleiten. Diese Leistungen sind dann in H6he des Ubergeleiteten Betrages, hdchstens in Héhe des
Bruttobetrages, statt an den Beamten an den Tréager der Sozialhilfe zu zahlen.

42.3 Kinderanteil des Familienzuschlags fiir andere Berechtigte
Bei der Durchflihrung des Absatzes 3 gilt Nummer 42.2 entsprechend.
42.4 Bindungswirkung einer Kindergeldfestsetzung

Liegt eine bestandskraftige Entscheidung Uber die Kindergeldberechtigung vor, ist dieser auch fir die
Festsetzung des Kinderanteils im Familienzuschlag zugrunde zu legen.

42,5 Konkurrenzregelung fiir den Familienzuschlag der Stufe 1

42.5.1 Absatz 5 ist erst anzuwenden, wenn der Ehegatte oder Lebenspartner, der im éffentlichen Dienst im Sinne
des Absatzes 8 steht, ebenfalls Anspruch auf einen Familienzuschlag der Stufe 1 oder eine entsprechende
Leistung hat. Dies ist der Fall, wenn der Ehegatte oder Lebenspartner als Beamter, Richter oder Soldat im
Dienst eines o6ffentlich-rechtlichen Dienstherrn steht. Aber auch Tarifbeschéaftigte mit Anspruch auf Entgelt
nach besoldungsrechtlichen Vorschriften (zum Beispiel Professoren in einem privatrechtlichen
Arbeitsverhéltnis) oder Anwarter und Referendare in einem 6ffentlich-rechtlichen Ausbildungsverhaltnis
kénnen Anspruch auf einen Familienzuschlag der Stufe 1 oder eine entsprechende Leistung haben.

42.5.2 Der Ehegatte oder Lebenspartner eines Beamten ist aufgrund einer Tatigkeit im 6ffentlichen Dienst ,nach
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beamtenrechtlichen Grundsatzen“ versorgungsberechtigt im Sinne des Absatzes 5 Satz 1,

a) wenn ihm aufgrund einer Tatigkeit im 6ffentlichen Dienst im Sinne des Absatzes 8
Versorgungsbeziige nach den Vorschriften des Sachsischen Beamtenversorgungsgesetzes oder
entsprechenden versorgungsrechtlichen Vorschriften des Bundes oder der Lander zustehen — dies
gilt auch, wenn der Zahlungsanspruch (zum Beispiel wegen anderer Verwendungseinkommen) in
voller Héhe ruht —; hierzu gehéren auch der Unterhaltsbeitrag nach § 41 des Sé&chsischen
Beamtenversorgungsgesetzes , das Ubergangsgeld nach den §§ 52, 53 des Sachsischen
Beamtenversorgungsgesetzes und die Ubergangsgebiihrnisse nach § 11 des
Soldatenversorgungsgesetzes oder

b) wenn ihm fir eine Tatigkeit im 6ffentlichen Dienst im Sinne des Absatzes 8 eine insbesondere durch
Tarifvertrag, Dienstordnung oder Einzelvertrag vom Dienstherrn oder Arbeitgeber zugesicherte
lebenslangliche Versorgung zusteht; zum Beispiel wegen Dienstunfahigkeit oder Erreichens der
Altersgrenze oder als Hinterbliebenenversorgung auf der Grundlage des Arbeitsentgelts und der
Dauer der Dienstzeit. Eine Rente (zum Beispiel von der Versorgungsanstalt des Bundes und der
Lander — VBL) aus der zusétzlichen Alters- und Hinterbliebenenversorgung ist keine Versorgung
nach beamtenrechtlichen Grundsatzen im Sinne des Absatzes 5.

Keine Konkurrenz liegt beim Bezug von Altersgeld nach § 92 des Séachsischen
Beamtenversorgungsgesetzes vor, da in die Berechnung des Altersgeldes kein Familienzuschlag einflief3t.
Dies gilt auch fur Altersgeld oder entsprechende Leistungen nach den Beamtenversorgungsgesetzen des
Bundes oder der L&nder, soweit dort ebenfalls kein Familienzuschlag oder entsprechende Leistungen in die
Berechnung des Altersgeldes einflieBen. Der Bezug von Waisengeld nach beamtenrechtlichen Grundsatzen
durch den Ehegatten oder Lebenspartner eines Beamten bewirkt nicht, dass Absatz 5 auf die Besoldung
anzuwenden ist. Der Familienzuschlag der Stufe 1 in den ruhegehaltfahigen Dienstbezligen, die einem
Waisengeld zugrunde liegen, kntpft ndmlich nicht an die Ehe oder Lebenspartnerschaft des
Waisengeldempfangers an, sondern an die des Versorgungsurhebers.

42.5.3 Der Familienzuschlag der Stufe 1 oder entsprechende Leistungen nach den Besoldungs- und
Beamtenversorgungsgesetzen des Bundes und der Lénder 16st stets die Anwendung des Absatzes 5 aus.
Der Begriff ,entsprechende Leistung” bezieht sich zum einen auf Besoldungs- und Versorgungsgesetze,
welche den Begriff ,Familienzuschlag der Stufe 1“ nicht mehr verwenden und zum anderen auf Leistungen
nach Tarifvertragen. Vereinzelt noch an Beschéftigte des 6ffentlichen Dienstes (Absatz 8) — insbesondere
bei sonstigen Anstalten, Kérperschaften und Stiftungen des 6ffentlichen Rechts — gezahlte
Verheiratetenbestandteile nach Tarifvertragen (zum Beispiel bei Weiteranwendung des Bundes-
Angestelltentarifvertrages [BAT/BAT-O] oder nach Haustarifvertradgen) I6sen die Konkurrenz nach Absatz 5
aus, wenn der Beschéftigte ohne Anwendung von Konkurrenzvorschriften einen Anspruch auf eine
entsprechende Leistung in H6he von mindestens der Hélfte des Hochstbetrages der Stufe 1 des
Familienzuschlags hat. Um eine dem Familienzuschlag Stufe 1 entsprechende Leistung handelt es sich
dann, wenn Zweck, Anspruchsvoraussetzungen und Zahlungsmodalitéaten dieser Leistung dem
Familienzuschlag der Stufe 1 entsprechen. Es missen nicht alle Einzelheiten deckungsgleich sein,
insbesondere nicht dieselbe Héhe aufweisen (BVerwG, Urteil vom 1. September 2005, 2 C 24/04). Ebenso
kommt es auf die Bezeichnung der Leistung nicht an. Die Konkurrenzregelung ist nicht anzuwenden, wenn
die gewahrte Leistung nicht mehr den vorgenannten Grundsétzen entspricht. Das ist zum Beispiel dann der
Fall, wenn im Rahmen einer Besitzstandswahrung eine ,Besitzstandszulage* die bisherige
Familienkomponente zwar einschlieBt, aber dadurch nur ein bestimmtes Gehaltsniveau gesichert wird und
diese Niveausicherung friiher oder spéter entfallt. Der familienbezogene Charakter der Leistung wird
insbesondere dadurch nicht mehr gewahrt, dass sich zum Beispiel Anderungen der Familienverhaltnisse
nicht mehr auf die besitzstandswahrende Leistung auswirken (BVerwG, Urteil vom 15. November 2001, 2
C 69/00).

42.5.4 Absatz 5 ist auch anzuwenden, wenn der im 6ffentlichen Dienst (Absatz 8) stehende Ehegatte oder
Lebenspartner des Beamten

a) Mutterschaftsgeld wéhrend der Schutzfristen des § 3 Absatz 2 und § 6 Absatz 1 des
Mutterschutzgesetzes oder Dienstbezlige nach § 20 der Sachsischen Urlaubs-, Mutterschutz- und
Elternzeitverordnung oder nach entsprechendem Bundes- oder Landesrecht erhalt,

b) wéahrend einer Erkrankung Krankengeld nach den §§ 44 ff. des Funften Buches Sozialgesetzbuch
( SGB V) oder eine entsprechende Leistung aus einem Versicherungsverhaltnis erhalt, sofern der
Arbeitgeber zu der Versicherung Beitragsanteile oder -zuschiisse leistet oder geleistet hat (Absatz 5
ist jedoch nicht anzuwenden fir die Zeit einer Aussteuerung gemas § 48 Absatz 1 SGB V),

C) wahrend einer RehabilitationsmaBnahme Ubergangsgeld geman den §§ 20, 21 SGB VI erhalt,

und wenn bei der Bemessung dieser Leistung der Familienzuschlag oder eine entsprechende Leistung

berucksichtigt wird.

42.5.5 Absatz 5 Satz 1 ist nicht anzuwenden, wenn beide Anspruchsberechtigte in Teilzeit beschaftigt sind und
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dabei zusammen die regelmaBige Arbeitszeit eines Vollbeschaftigten nicht erreichen. Sie erhalten den
Familienzuschlag der Stufe 1 entsprechend des Umfangs ihrer Teilzeitbeschéaftigung ohne Anwendung der
Halbierungsregelung des Satzes 1 (BVerwG, Urteil vom 24. September 2013, 2 C 52/11).

Beispiel:
Beamter Ehegatte oder
teilzeitbeschaftigt Anspruch Lebenspartner als Anspruch
Beamter
mit 30 Prozent volle Stufe 1 zu mit 50 Prozent volle Stufe 1 zu
30 Prozent 50 Prozent

42.5.6 Teilzeitbeschaftigte oder begrenzt Dienstfahige erhalten die halftige Stufe 1 ungekirzt, wenn der andere
Berechtigte vollbeschaftigt oder versorgungsberechtigt ist oder beide Berechtigte teilzeitbeschéftigt oder
begrenzt dienstfahig sind und dabei zusammen mindestens die regelmaBige Arbeitszeit eines
Vollbeschaftigten erreichen.

Beispiele:
Beamter Ehegatte oder
teilzeitbeschéftigt Anspruch Lebenspartner als Anspruch
Beamter

mit 30 Prozent halbe Stufe 1 vollbeschéaftigt halbe Stufe 1
ungekirzt ungekirzt

mit 30 Prozent halbe Stufe 1 mit 70 Prozent halbe Stufe 1
ungekirzt ungekirzt

Steht der andere Berechtigte in mehreren Teilzeitbeschéaftigungsverhalinissen im 6ffentlichen Dienst mit
Anspruch auf Familienzuschlag oder eine entsprechende Leistung, so ist der Gesamtumfang dieser
Beschaftigungen maBgebend.

42.6 Konkurrenzregelung fir den Kinderanteil des Familienzuschlags

42.6.1 Um eine dem Familienzuschlag nach Stufe 2 oder einer der folgenden Stufen ,entsprechende Leistung*®
handelt es sich dann, wenn Zweck, Anspruchsvoraussetzungen und Zahlungsmodalitaten dieser Leistung
dem Kinderanteil im Familienzuschlag entsprechen. Es missen nicht alle Einzelheiten deckungsgleich sein,
insbesondere nicht dieselbe Héhe aufweisen (BVerwG, Urteil vom 1. September 2005, 2 C 24/04). Ebenso
kommt es auf die Bezeichnung der Leistung nicht an. Kinderanteile nach den Besoldungs- und
Beamtenversorgungsgesetzen des Bundes und der Lander sind stets Leistungen, die dem Familienzuschlag
nach Stufe 2 oder einer der folgenden Stufen entsprechen. Dies gilt auch fir die Besitzstandszulage fur
kinderbezogene Entgeltbestandteile nach § 11 des Tarifvertrages zur Uberleitung der Beschéftigten der
Lander in den TV-L und zur Regelung des Ubergangsrechts (TVU-Lander) oder nach einer vergleichbaren
tarifrechtlichen Regelung (BVerwG, Urteile vom 16. Dezember 2010, 2 C 41/09 und 2 C 51/09). Zur
Nichtanwendbarkeit der Konkurrenzregelung bei sogenannten ,echten” Besitzstandszulagen, die lediglich
der Sicherung eines bestimmten Gehaltsniveaus dienen, wird auf Nummer 42.5.3 Absatz 4 verwiesen.

42.6.2 Die Nummern 42.5.2 und 42.5.4 gelten bei der Durchflihrung des Absatzes 6 Satz 1 und 2 entsprechend.
Bei Anwendung von Nummer 42.5.4 in den Fallen des Absatzes 6 Satz 1 (Konkurrenzen beim Kinderanteil
des Familienzuschlags) ist Folgendes zu beachten:

Nach der Geburt eines Kindes wird bei Arbeithnehmerinnen das Mutterschaftsgeld neu festgesetzt und somit
fur das neugeborene Kind ein Kinderanteil im Familienzuschlag oder eine entsprechende Leistung (soweit
darauf einzelvertraglich Anspruch besteht) beriicksichtigt (§ 14 Absatz 1 Satz 3 des Mutterschutzgesetzes).

42.6.3 ,Gewahrtim Sinne des Absatzes 6 Satz 1 wird dem Beamten Kindergeld auch dann, wenn es nach § 74
des Einkommensteuergesetzes oder anderen Vorschriften nicht an den Berechtigten, sondern an eine
andere Person oder Stelle ausgezahlt wird.

42.6.4 Wird bei Vorliegen der Voraussetzungen des Absatzes 6 Satz 1 das Kindergeld einer anderen Person
gewahrt, die weder im 6ffentlichen Dienst steht noch nach beamtenrechtlichen Grundséatzen
versorgungsberechtigt ist, so ist der Familienzuschlag fiir das Kind demjenigen zu gewahren, der im
offentlichen Dienst steht oder nach beamtenrechtlichen Grundséatzen versorgungsberechtigt ist und der bei
Nichtvorhandensein des Kindergeldempfangers das Kindergeld fiir das Kind erhalten wirde. Hierbei sind die
in § 64 des Einkommensteuergesetzes oder in § 3 des Bundeskindergeldgesetzes enthaltenen Rangfolgen
entsprechend anzuwenden.

Beispiel:
Die unverheirateten Eltern eines Kindes stehen beide im 6ffentlichen Dienst. Das Kindergeld erhalt der
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GroBvater, der weder im 6ffentlichen Dienst steht noch nach beamtenrechtlichen Grundséatzen
versorgungsberechtigt ist.

Lésung:

Der familienzuschlagsberechtigte Elternteil ist nach den vorgenannten Grundséatzen zu ermitteln, da durch
Absatz 6 lediglich eine Mehrfachzahlung des Kinderanteils im Familienzuschlag aufgrund desselben
Tatbestandes vermieden werden, nicht aber dessen Zahlung véllig entfallen soll. Das bedeutet, dass
derjenige Elternteil den Kinderanteil im Familienzuschlag erhalt, der nachrangig Anspruch auf das
Kindergeld hat oder dem Kind eine oder die héchste Unterhaltsrente zahlt.

42.6.5 Die Tarifvertrage des 6ffentlichen Dienstes sehen die Mdglichkeit einer Abfindung fir kinderbezogene
Entgeltbestandteile durch Vereinbarung mit den Beschéftigten vor (zum Beispiel § 11 Absatz 2 Satz 3 TVU-
Lander). Wird fur ein Kind eine solche Abfindung durch einen Elternteil in Anspruch genommen, schlief3t
Satz 3 den Anspruch auf den Familienzuschlag fir dieses Kind bei dem anderen Elternteil aus. Dies gilt
auch dann, wenn die gleiche Person zundchst in einem Beschéaftigungsverhalinis steht und diese Abfindung
far ihr Kind in Anspruch genommen hat und spéter in ein Beamtenverhaltnis eintritt.

42.6.6 Welcher Unterschiedsbetrag ,auf ein Kind entfallt“ ergibt sich nach Satz 4 aus der flr die Anwendung des
Einkommensteuergesetzes oder des Bundeskindergeldgesetzes malgebenden Reihenfolge der Kinder.
Die Reihenfolge nach dem Einkommensteuergesetz oder dem Bundeskindergeldgesetz bestimmt sich
danach, an welcher Stelle das zu beriicksichtigende Kind in der Reihenfolge der Geburten bei dem Beamten
steht und ob es demnach flr ihn erstes, zweites oder weiteres Kind ist.

42.6.7 In der Reihenfolge der Kinder (Nummer 42.6.6) sind als ,Zahlkinder” alle Kinder zu bertcksichtigen, die im
kindergeldrechtlichen Sinne Zahlkinder sind. Danach werden auch diejenigen Kinder mitgezahlt, fiir die der
Beamte nur deshalb keinen Anspruch auf Kindergeld hat, weil fir sie der Anspruch vorrangig einer anderen
Person zusteht oder weil der Anspruch auf Kindergeld ausgeschlossen ist wegen des Vorliegens eines
Ausschlusstatbestandes nach § 65 des Einkommensteuergesetzes oder nach § 4 des
Bundeskindergeldgesetzes.

Beispiel:

Ein verheirateter Beamter, dessen Ehefrau nicht im &ffentlichen Dienst steht, hat 3 Kinder, von denen er fur
die 2 ehelichen Kinder das Kindergeld erhalt (Kind Nummer 1 und Kind Nummer 3). Fir das nichteheliche
Kind Nummer 2 erhalt die im &ffentlichen Dienst stehende Kindesmutter das Kindergeld und den
Kinderanteil im Familienzuschlag.

Lésung:

Der Beamte erhélt fiir sein Kind Nummer 1 den Familienzuschlag der Stufe 2 und fiir sein Kind Nummer 3
den Unterschiedsbetrag zwischen Stufe 3 und 4. Kind Nummer 3 rickt in diesem Fall nicht auf Platz 2 auf.
Scheidet das Kind Nummer 1 aus (zum Beispiel wegen Beendigung der Berufsausbildung), rickt das
nichteheliche Kind Nummer 2 zum Kind Nummer 1 auf. Es bleibt Zahlkind; die Leistungen fiir dieses Kind
gehen weiterhin an die Kindesmutter. Das bisherige Kind Nummer 3 wird Nummer 2 (Zahlung an den
Beamten).

42.6.8 Der in Absatz 6 Satz 5 enthaltene Verweis auf die Regelung des Absatzes 5 Satz 2 (Teilzeitbeschaftigung)
bezieht sich stets auf den Familienzuschlag fir ein bestimmtes Kind. Die Vorschrift ist daher nur anwendbar,
wenn in Bezug auf dieses Kind mehrere Anspruchsberechtigte im Sinne des Absatzes 6 Satz 1 vorhanden
sind. Die Nummer 42.5.6 gilt bei der Durchfiihrung des Satzes 5 entsprechend.

Beispiel:

Ein zu 50 Prozent teilzeitbeschaftigter verheirateter Beamter, dessen vollbeschéaftigte Ehefrau nicht im
offentlichen Dienst steht, hat 3 Kinder, von denen er fir 2 Kinder Kindergeld erhalt (Kind Nummer 1 und
Kind Nummer 3). Flr das Kind Nummer 2 erhalt die im 6ffentlichen Dienst stehende Kindesmutter (ebenfalls
zu 50 Prozent teilzeitbeschéftigt) das Kindergeld und den Kinderanteil im Familienzuschlag.

Lésung:

In diesem Fall kann Absatz 6 Satz 5 in Verbindung mit Absatz 5 Satz 2 auf den Kinderanteil im
Familienzuschlag fur die Kinder Nummer 1 und 3 des Beamten nicht angewendet werden, weil in Bezug auf
diese Kinder keine Anspruchskonkurrenz im Sinne des Satzes 1 dieser Vorschrift besteht. Der Kinderanteil
im Familienzuschlag fir diese beiden Kinder ist nach § 10 Absatz 1 im Verhaltnis der ermé&Bigten zur
regelméaBigen Arbeitszeit zu verringern. Fir Kind Nummer 2 besteht hingegen Anspruchskonkurrenz; eine
Teilzeitkirzung des Kinderanteils fur dieses Kind erfolgt damit nicht.

42.6.9 Bei Anwendung des Satzes 5 ist Folgendes zu beachten:
§ 10 Absatz 1 und § 11 Absatz 1 Satz 1 sind auf die Betrage des Familienzuschlags nach Absatz 6 dann
nicht anzuwenden, wenn die andere anspruchsberechtigte Person in den Tarifvertrag fir den 6ffentlichen
Dienst (TV&D), Tarifvertrag fir den Offentlichen Dienst der Lander (TV-L) oder einen anderen Tarifvertrag
des offentlichen Dienstes (Absatz 8) libergeleitet worden ist und dem Grunde nach Anspruch auf eine
Besitzstandszulage fiir kinderbezogene Entgeltbestandteile nach § 11 TVU-Lander oder nach einer
vergleichbaren tarifrechtlichen Regelung hatte, wenn sie zur Kindergeldberechtigten bestimmt worden wére.
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Dabei ist unerheblich, dass die andere Person unmittelbar vor der Uberleitung nicht das Kindergeld bezogen
hat und damit tatsachlich keinen Anspruch auf die Besitzstandszulage hatte (BVerwG, Urteile vom
16. Dezember 2010, 2 C 41/09 und 2 C 51/09).

42.7 Datenerhebung und Datenaustausch

42.7.1 Bezligestellen sind alle Organisationseinheiten, deren Aufgabe die Berechnung und Festsetzung von
Besoldung, Versorgung und Entgelt fir Bedienstete des 6ffentlichen Dienstes im Sinne des Absatzes 8 ist.

42.7.2 Wenn ein Beamter den Familienzuschlag beansprucht, hat er alle Angaben zu machen, aus denen sich sein
Anspruch ergibt. Hierflr sind von dem Berechtigten die zur Verfligung gestellten Erklarungsvordrucke bei
der zustandigen Bezigestelle abzugeben. Macht der Berechtigte keine ausreichenden Angaben (zum
Beispiel Beschaftigungsverhaltnis des Ehegatten oder Lebenspartners, Héhe der Unterhaltszahlung,
Eigenmittel der aufgenommenen Person, Kindergeldempféanger) und kann deshalb tber den Anspruch nicht
entschieden werden, ist ihm der beanspruchte Teil des Familienzuschlags nicht zu gewahren.

42.7.3 In Fallen, in denen Anspruchskonkurrenzen vorliegen (Absatz 1, 5 und 6), sind von den beteiligten
Bezlgestellen des 6ffentlichen Dienstes im Sinne des Absatzes 8 unverziglich Vergleichsmitteilungen
auszutauschen.

42.7.4 Das Fortbestehen der Anspruchsvoraussetzungen ist in Abstdnden von langstens 4 Jahren in den Fallen zu
Uberprifen, in denen:

- Verheiratete oder Berechtigte in einer Lebenspartnerschaft den Familienzuschlag der Stufe 1 in
voller Héhe erhalten,

- Berechtigte wegen einer Unterhaltsverpflichtung aus der letzten Ehe oder Lebenspartnerschaft den
Familienzuschlag der Stufe 1 erhalten,

- Berechtigte den Familienzuschlag der Stufe 1 wegen Aufnahme einer Person in die Wohnung
erhalten; dies gilt nicht, soweit es sich bei der Person um ein kindergeldberechtigtes Kind handelt,

- Berechtigte fuir im Familienzuschlag zu berlcksichtigende Kinder nicht zugleich das Kindergeld
erhalten; fir die Feststellung des Anspruchs auf Kindergeld kann hierbei in der Regel die
Entscheidung der zustandigen Familienkasse zugrunde gelegt werden.

42.7.5 Die Beziigestellen haben den Berechtigten bei den Uberpriifungen die fiir die jeweilige Fallgestaltung
mafBgebenden Erklarungsvordrucke zusammen mit einem maschinell erstellten Anschreiben zu Ubersenden.

42.7.6 Uber erforderliche Einzelfalliiberpriifungen in kiirzeren Abstinden entscheidet die jeweils zustandige
Bezlgestelle.

42.8 Offentlicher Dienst im Sinne des Familienzuschlags

Absatz 8 definiert den Begriff des ,6ffentlichen Dienstes®, der in den Absétzen 1 und 5 bis 7 verwendet wird.
Es handelt sich hierbei um die Tatigkeit im Dienst eines 6ffentlich-rechtlichen Dienstherrn im Sinne des § 4
Absatz 1. Auf Nummer 4.1 wird verwiesen.

43.  Zu § 43 Anderung des Familienzuschlags

43.1  Das fir die Zahlung des Familienzuschlags maBgebende Ereignis tritt zu dem Zeitpunkt ein, zu dem die
Tatbestandsmerkmale einer Vorschrift, nach der der Familienzuschlag erstmals oder in einer héheren Stufe
zu zahlen ist, erflllt sind oder die Tatbestandsmerkmale einer Vorschrift, die die Zahlung des vollen
Familienzuschlags (oder einer héheren Stufe) bisher verhindert haben (zum Beispiel § 42 Absatz 5 oder 6),
nicht mehr erflllt sind. Demnach erhalten Teilzeitbeschéaftigte, deren Arbeitszeit zusammen insgesamt
mindestens die Arbeitszeit eines Vollzeitbeschaftigten erreichen, ab dem Ersten des Monats, in dem dies
erflllt ist, den ungekiirzten Familienzuschlag.

Beispiel 1:

Durch die EheschlieBung eines Beamten am 31. Juli werden die Voraussetzungen fiir die Gewahrung des
Familienzuschlags der Stufe 1 nach § 42 Absatz 1 Satz 1 Nummer 1 erfillt.

Lésung:

Die Heirat ist das maBgebende Ereignis im Sinne des Satzes 1, das zur Zahlung des Familienzuschlags
ab 1. Juli fihrt.

Beispiel 2:

Beide Ehegatten stehen in einem Beamtenverhdltnis und jeder von ihnen erhélt in Anwendung des § 42
Absatz 5 Satz 1 den Familienzuschlag zur Halfte. Der Ehemann ist vollbeschéftigt, die Ehefrau ist zu

40 Prozent teilzeitbeschaftigt. Mit Ablauf des 10. Marz scheidet der Ehemann aus dem 6ffentlichen Dienst
aus.

Lésung:

In diesem Fall erhalt der Ehemann den Familienzuschlag anteilig, das hei3t fur die Zeit vom 1. bis 10. Mérz,
zur Halfte. Fir die Ehefrau ist das Ausscheiden ihres Mannes aus dem 6ffentlichen Dienst das fir die volle
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Zahlung ihres Familienzuschlags ,maBgebende Ereignis“ im Sinne des Satzes 1 in Verbindung mit Satz 3,
da von diesem Zeitpunkt an die Anspruchskonkurrenz nach § 42 Absatz 5 Satz 1 nicht mehr vorliegt. Ihr
Familienzuschlag unterliegt damit aber der Teilzeitkiirzung. Sie erhalt ab 1. April die volle Stufe 1 des
Familienzuschlags in H6he von 40 Prozent.

Variante 1:

Die Ehefrau ist zu 60 Prozent teilzeitbeschaftigt.

Lésung:

In diesem Fall erhélt die Ehefrau die volle Stufe 1 des Familienzuschlags zu 60 Prozent bereits ab 1. Marz.
Variante 2:

Der Ehemann ist zu 60 Prozent teilzeitbeschaftigt, die Ehefrau ist zu 40 Prozent teilzeitbeschaftigt.
Lésung:

In diesem Fall erhélt der Ehemann fiir die Zeit vom 1. bis 10. Méarz anteilig die halftige Stufe 1 des
Familienzuschlags ohne Teilzeitkirzung. Die Ehefrau erhélt ab 1. April die volle Stufe 1 des
Familienzuschlags zu 40 Prozent.

Variante 3:

Der Ehemann ist zu 40 Prozent teilzeitbeschaftigt, die Ehefrau ist zu 60 Prozent teilzeitbeschaftigt.
Lésung:

In diesem Fall erhalt der Ehemann fiir die Zeit vom 1. bis 10. Méarz anteilig die halftige Stufe 1 des
Familienzuschlags ohne Teilzeitklirzung. Die Ehefrau erhalt ab 1. Méarz die volle Stufe 1 des
Familienzuschlags zu 60 Prozent.

Beispiel 3:

Beide Ehegatten stehen in einem Beamtenverhaltnis und jeder von ihnen erhélt in Anwendung des § 42
Absatz 5 Satz 1 den Familienzuschlag der Stufe 1 zur Hélfte. Der Ehemann ist zu 50 Prozent
teilzeitbeschaftigt, die Ehefrau ist vollzeitbeschéftigt. Ab 15. Oktober ist die Ehefrau zu 40 Prozent
teilzeitbeschéaftigt.

Lésung:

Der Ehemann erhalt ab 1. November die volle Stufe 1 des Familienzuschlags zu 50 Prozent, die Ehefrau
erhalt ab 1. November die volle Stufe 1 des Familienzuschlags zu 40 Prozent. § 42 Absatz 5 Satz 1 findet
keine Anwendung mehr (Nummer 42.5.5).

Variante:

Die Ehefrau ist ab 15. Oktober zu 60 Prozent teilzeitbeschaftigt.

Lésung:

In diesem Fall tritt bei der Gewahrung des hélftigen Familienzuschlags der Stufe 1 in ungekirzter Hohe
keine Anderung ein, da beide Ehegatten zusammen mindestens die regelmaBige Arbeitszeit eines
Vollbeschaftigten erreichen.

Beispiel 4:

Beide Ehegatten stehen in einem Beamtenverhaltnis und sind jeweils zu 40 Prozent teilzeitbeschéftigt. Ohne
Anwendung des § 42 Absatz 5 Satz 1 (Nummer 42.5.5) erhalten beide Ehegatten die volle Stufe 1 des
Familienzuschlags zu 40 Prozent. Ab 15. Oktober ist der Ehemann zu 60 Prozent teilzeitbeschéftigt.
Lésung:

In diesem Fall erhalten beide Ehegatten ab 1. Oktober die halftige Stufe 1 des Familienzuschlags ohne
Teilzeitkirzung.

43.2 Nach Satz 2 wird der Familienzuschlag (einer héheren Stufe) letztmalig fir den Monat gewahrt, in dem die
Anspruchsvoraussetzungen dafiir an (mindestens) einem Tage erflillt waren.
Beispiel 1:
Die Ehefrau eines Beamten tritt am 2. Mérz in ein Beamtenverhaltnis ein.
Lésung:
Sie erhalt anteilig fir die Zeit vom 2. bis 31. Marz den Familienzuschlag der Stufe 1 zur Halfte. Der
Ehemann erhélt fiir diesen Monat noch den vollen Familienzuschlag der Stufe 1 und erst ab 1. April den
Familienzuschlag der Stufe 1 zur Halfte (Satz 2 in Verbindung mit Satz 3).
Beispiel 2:
Ein Beamter wird mit Rechtskraftwirkung zum 1. August ohne Unterhaltsverpflichtung geschieden.
Lésung:
Die Voraussetzungen fiir die Zahlung des Familienzuschlags der Stufe 1 entfallen ebenfalls
ab 1. August (Satz 2).

43.3  Sind innerhalb eines Monats die Anspruchsvoraussetzungen sowohl fiir eine Erhdhung als auch fir eine
Verminderung des Teils einer Stufe des Familienzuschlags gegeben, so sind die Anderungen bei jeder Stufe
gesondert zu beurteilen.
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Beispiel 1:

Eine geschiedene Beamtin mit einem Kind und einer auf 70 Prozent reduzierten Arbeitszeit heiratet am

15. September einen im Beamtenverhaltnis vollbeschaftigten Mann.

Lésung:

Die EheschlieBung ist das maBgebende Ereignis, das zum einen die Konkurrenz bei der Stufe 1 (§ 42
Absatz 5 Satz 1) und zum anderen beim Kinderanteil (§ 42 Absatz 6 Satz 1) des Familienzuschlags ausldst.
Sie erhalt die Halfte des Familienzuschlags der Stufe 1 (bisher 70 Prozent) vom 1. Oktober an. Die Stufe 2
(Kinderanteil) wird ab 1. September in voller Héhe, statt bisher in Héhe von 70 Prozent gewéhrt. Eine
Verrechnung erfolgt nicht.

Beispiel 2:

Ein verheirateter Beamter, dessen Ehefrau als Beamtin ebenfalls vollbeschaftigt ist, wird unter Wegfall der
Bezlige fur die Zeit vom 10. August bis 4. September beurlaubt.

Lésung:

Er erhalt fir die Monate August und September seine Bezlige geman § 5 Absatz 3 anteilig unter
Zugrundelegung des hélftigen Familienzuschlags der Stufe 1. Die nicht beurlaubte Ehefrau erhalt far

die Monate August (Satz 1 in Verbindung mit Satz 3) und September (Satz 2 in Verbindung mit Satz 3) den
vollen Familienzuschlag der Stufe 1.

43.4 Ereignisse, die nach dem Ende des Dienstverhaltnisses eintreten, wirken sich auf die Héhe des zuletzt
zustehenden Familienzuschlags nicht mehr aus (vergleiche Nummer 41).
Beispiel:
Ein Beamter scheidet mit Ablauf des 15. Mai aus dem Dienst aus. Am 18. Mai wird ein Kind geboren, fir das
ihm Kindergeld nach dem Einkommensteuergesetz oder dem Bundeskindergeldgesetz zusteht.
Lésung:
Der Anspruch auf Besoldung endet mit Ablauf des 15. Mai (§ 5 Absatz 2). Die Geburt des Kindes am
18. Mai wirkt sich nicht mehr auf den Familienzuschlag aus (§ 41). Der Familienzuschlag ist fur die Zeit vom
1. bis 15. Mai nicht zu erhéhen.

44, Zu § 44 Amtszulagen (Nicht belegt.)

45. Zu § 45 Strukturzulage

Die Gewahrung einer Strukturzulage ist nicht an Voraussetzungen, wie beispielsweise die Zugehdrigkeit zu
einer bestimmten Fachrichtung oder die Wahrnehmung einer konkreten Téatigkeit gekniipft. Von der
Vorschrift werden auch Beamte der Laufbahngruppe 1 in der BesGr. A 9 erfasst, denen eine Amtszulage
nach FuBnote 1 zur BesGr. A 9 gewahrt wird. Bei Beamten, die aus der Laufbahngruppe 1 in die
Laufbahngruppe 2 aufsteigen, entfallt der Anspruch auf die Strukturzulage. Der dadurch entstehende
Besoldungsverlust kann aufgrund des eindeutigen Wortlauts des § 56 Absatz 4 Satz 1 nicht durch eine
Ausgleichszulage ausgeglichen werden, da es sich bei der Strukturzulage weder um Grundgehalt noch um
eine Amts- oder Stellenzulage handelt. Bei Teilzeitbeschéftigung ist die Strukturzulage geman § 10 Absatz 1
im gleichen Verhaltnis wie die verringerte Arbeitszeit zur regelméBigen Arbeitszeit zu vermindern. Ebenso
erfolgt eine Verminderung nach § 11 Absatz 1 Satz 1 entsprechend der festgestellten begrenzten
Dienstfahigkeit (vergleiche § 27 Absatz 2 Satz 1 des Beamtenstatusgesetzes). Die Kiirzung nach § 8 ist
nach einer Teilzeitklirzung nach § 10 Absatz 1 durchzufihren (vergleiche Nummer 8.4).

46. Zu § 46 Stellenzulagen

46.1 Grundlagen
46.1.1 Regelungsziel

Stellenzulagen dienen der Abgeltung einer mit dem Amt im konkret-funktionellen Sinne verbundenen
Bedeutung oder sonstigen Besonderheit. Sie werden daher grundsatzlich nur fir die Dauer der
Wahrnehmung der herausgehobenen Funktion gewéahrt (Ausnahmen vergleiche Nummer 46.3) und
gehdren, da sie anders als Amtszulagen nicht prdgend fir das Amt im statusrechtlichen Sinn sind, nicht zu
den ruhegehaltfédhigen Dienstbeziigen. Die abschlieBenden Regelungen zur Ausgestaltung der einzelnen
Stellenzulagen finden sich in den §§ 47 bis 53, die Zahlbetrage ergeben sich im Einzelnen aus Anlage 7
zum Sachsischen Besoldungsgesetz .

46.1.2 Verwendung

Sofern in der Zulagenregelung die Verwendung in einer bestimmten Funktion nicht ausdrucklich gefordert
wird, ist die Stellenzulage fiir den Zeitraum zu gewahren, in dem der Beamte in der mafgeblichen
Fachrichtung einer Laufbahn oder bei der in der Zulagenregelung genannten Behérde oder Einrichtung
verwendet wird. Eine Verwendung im Sinne dieser Vorschrift ist die selbststandige und eigenverantwortliche
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Wahrnehmung des Ubertragenen Aufgabengebietes (Dienstpostens). Eine Hospitation oder die Zeit einer
Ausbildung bei einer in der Zulagenregelung genannten Behérde oder Einrichtung ist grundsatzlich keine
Verwendung im zulagenrechtlichen Sinne. Ausnahmen hiervon gelten flr die Zulagen nach den §§ 49

bis 51, die geman § 70 Absatz 2 Satz 2 Nummer 2 neben den Anwarterbeziigen auch an Beamte auf
Widerruf im Vorbereitungsdienst gezahlt werden. Ist in der Zulagenregelung nichts anderes bestimmt, wird
die Stellenzulage nur gewahrt, wenn eine andere als die zulagenberechtigende Tétigkeit nur in
geringflgigem Umfang ausgelibt wird (BVerwG, Urteil vom 16. Juli 1998, 2 C 25/97). Eine andere Tatigkeit
ist geringfiigig, wenn sie durchschnittlich héchstens 20 Prozent der Gesamttatigkeit des Beamten umfasst,
wobei auf den zeitlichen Umfang der Tétigkeiten abzustellen ist. Wird in einer Zulagenregelung eine
Uberwiegende Auslibung der zulagenberechtigenden Tatigkeit gefordert, ist diese Voraussetzung erfillt,
wenn diese Tatigkeit durchschnittlich mehr als die Halfte der Gesamttatigkeit des Beamten umfasst
(zeitlicher Umfang). Ist die Hohe einer Stellenzulage nach Laufbahn- oder Besoldungsgruppen gestaffelt,
wird bei einer rickwirkenden Einweisung in die Planstelle einer Besoldungsgruppe mit héherer
Stellenzulage diese riickwirkend gewéhrt, soweit die mit der neuen Planstelle verbundenen Aufgaben
bereits tatsachlich wahrgenommen worden sind.

46.1.3 Entstehung des Zulagenanspruchs
Soweit in der Zulagenregelung nichts anderes bestimmt ist, entsteht der Anspruch auf eine Stellenzulage

- mit dem Tag, an dem der Beamte die zulagenberechtigende Tatigkeit tatsachlich aufnimmt oder als
Angehdriger der von der Zulagenregelung erfassten Fachrichtung einer Laufbahn oder bei der
genannten Behdrde oder Einrichtung sein Aufgabengebiet tatséchlich wahrnimmt und — bei den
Zulagen nach den §§ 49 und 50 — die vorgeschriebene Wartezeit abgelaufen ist, oder

- wenn der Abschluss einer Ausbildung oder die Ablegung einer Priifung vorgeschrieben ist, mit dem
Tag, an dem diese Voraussetzung erfullt ist.

46.1.4 Ende des Zulagenanspruchs

Soweit in der Zulagenregelung nichts anderes bestimmt ist, endet der Anspruch auf eine Stellenzulage mit
Ablauf des Tages, an dem die zulagenberechtigende Tatigkeit zuletzt ausgelbt wird oder die Verwendung
des Beamten in der von der Zulagenregelung erfassten Fachrichtung einer Laufbahn oder bei der
genannten Behdrde oder Einrichtung endet oder unterbrochen wird. Dies gilt auch, wenn eine
zulagenberechtigende Tatigkeit oder Verwendung endet oder unterbrochen wird durch

- eine laufbahnrechtlich bedingte oder ausbildungsbezogene andere Tatigkeit,

- Ubertragung einer nicht zulagenberechtigenden Tatigkeit im Wege einer Umsetzung, Abordnung,
Versetzung oder Zuweisung,

- eine vorlaufige Dienstenthebung nach § 38 des Sachsischen Disziplinargesetzes oder ein Verbot
der Fuhrung der Dienstgeschéafte nach § 39 des Beamtenstatusgesetzes.

Zu den in Bezug auf eine Fortzahlung der Stellenzulage bei Unterbrechung der zulagenberechtigenden
Tatigkeit geregelten Ausnahmen wird auf Nummer 46.3 verwiesen. Bei einer Teilzeitbeschéaftigung mit
ungleichmaBiger Verteilung der Arbeitszeit geman § 97 Absatz 5 des Sachsischen Beamtengesetzes
(sogenanntes Blockmodell) werden Stellenzulagen sowohl wahrend der Arbeits- als auch wahrend der
Freistellungsphase entsprechend dem Verhéltnis der ermaBigten zur regelmaBigen Arbeitszeit gewahrt.

46.2 Abgeltung typischen Aufwands

Die Gewahrung einer Stellenzulage dient neben der Honorierung einer besonderen Bedeutung der
Ubertragenen Funktion auch der Abgeltung des mit dieser Funktion typischerweise entstehenden Aufwands,
insbesondere des mit einem Nachtdienst verbundenen (Mehr-)Aufwands flir Verzehr. Damit ist die
Gewahrung pauschalierter Aufwandsentschadigungen neben einer Stellenzulage ausgeschlossen. Zudem
kénnen Beamte der Autobahnpolizei, die ihren Dienst hauptsachlich durch Fahndungsfahrten auf den
Autobahnen und BundesstraBen ihres Einsatzgebietes ausiben, fur diese Tatigkeit keine
Reisekostenvergiitung (insbesondere Tagegeld, Aufwandsvergitung nach § 6 des Sachsischen
Reisekostengesetzes) erhalten (BVerwG, Urteil vom 26. Juni 2014, 5 C 28/13). Der Ersatz im Einzelfall
konkret nachgewiesener, dienstlich veranlasster Aufwendungen unter den Voraussetzungen des § 78
Absatz 1 Satz 1 bleibt davon unberihrt.

46.3 Weitergewahrung bei Unterbrechung der zulagenberechtigenden Tatigkeit

Als Ausnahme von der grundséatzlichen Anknlpfung des Zulagenanspruchs an die jeweilige
zulagenberechtigende Tatigkeit oder Verwendung wird eine Stellenzulage weitergewahrt

- bei Vorliegen eines von dem Katalog nach Satz 1 erfassten Unterbrechungsgrundes (ohne zeitliche
Beschrankung),

- in den Fallen des Satzes 2 Alternative 1 (ohne zeitliche Beschrankung), wenn der mit dem Ereignis
verfolgte Zweck nicht ohne erhebliche Nachteile fiir die Allgemeinheit auf anderem Wege erreicht
werden kann oder bis zu einem bestimmten nicht hinausschiebbaren Termin oder sofort
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herbeigefihrt werden muss (zum Beispiel bei Abordnungen zu einem Krisenstab in
Katastrophenféllen) oder

- in den Fallen des Satzes 2 Alternative 2 (fir hdchstens 3 Monate), wenn dies zur Gewahrleistung
einer kontinuierlichen Aufgabenerflllung bei Personalfluktuation oder zur Bewaltigung von
Belastungsspitzen bei anfallenden Ad-hoc-Aufgaben dringend erforderlich ist.

In den Féllen des Satzes 2 Alternative 1 gilt das nach Satz 4 erforderliche Einvernehmen des
Staatsministeriums der Finanzen flr folgende Einsatze als allgemein erteilt:

- fir Einsatze im ,Vorbereitungsstab 13. Februar “ und

- fir Einsatze im Rahmen von Gipfeltreffen der G7, der G8 oder der G20 in der Bundesrepublik
Deutschland. Daneben ist die Weitergewahrung einer Stellenzulage nur zulassig, soweit die
jeweilige Zulagenregelung dies ausdricklich vorsieht (vergleiche § 51 Absatz 3, § 84).

Zu § 47 Fliegerzulage

Allgemeines

Die bisherige Zulage fur Beamte als fliegendes Personal nach Vorbemerkung (Vbm.) Nummer 6 zu den
Besoldungsordnungen A und B des Bundesbesoldungsgesetzes in der am 31. Oktober 2007 geltenden
Fassung wird mit der bisherigen Erschwerniszulage fir Polizeivollzugsbeamte nach § 16 der Sachsischen
Erschwerniszulagenverordnung zusammengefiihrt und als nicht ruhegehaltfahige Stellenzulage
ausgestaltet. Die Neuregelung gilt fir alle Beamten, die ab dem 1. April 2014 (erstmals oder nach einer
Unterbrechung der Verwendung und Zulagenzahlung erneut oder weiterhin) zulagenberechtigt verwendet
werden. Fir Beamte, denen am 31. Marz 2014 eine Zulage nach Vbm. Nummer 6 zu den
Bundesbesoldungsordnungen A und B des Bundesbesoldungsgesetzes in der am 31. Oktober 2007
geltenden Fassung zugestanden hat und die im Zeitraum ab dem 1. April 2014 weiterhin zulagenberechtigt
verwendet werden, gilt hinsichtlich der Weitergewahrung der Zulage bei Unterbrechung oder Beendigung
der zulagenberechtigenden Verwendung sowie deren Ruhegehaltfahigkeit zudem die Ubergangsregelung
des § 84 (vergleiche Nummer 84).

Zulage fiir standige Besatzungsmitglieder
Beamte der Fachrichtung Polizei in Amtern der BesO A erhalten fiir die Dauer der Verwendung (vergleiche

Nummer 46.1.2) als Luftfahrzeugflhrer, Flugtechniker, Operator oder sonstiges standiges
Besatzungsmitglied eine Stellenzulage. Die genannten Funktionen sind dabei wie folgt zu charakterisieren:

a) Luftfahrzeugfihrer
LuftfahrzeugfUhrer sind Piloten, die eine Lizenz zum Fahren von Luftfahrzeugen besitzen und
entsprechend verwendet werden. Der Begriff Luftfahrzeug beschrankt sich dabei nicht allein auf
Hubschrauber, sondern umfasst daneben auch Flachenflugzeuge, Ultraleichtflugzeuge und ahnliche
Luftfahrzeuge, wobei die Voraussetzung zum Fihren dieser Luftfahrzeuge jeweils der Besitz der
einschlégigen Fluglizenz ist. Die prdgenden Aufgaben des Luftfahrzeugfihrers sind folgende
polizeiliche und fliegerische Aufgaben als verantwortlicher Pilot im Rahmen der glltigen
Berechtigungen und Erlaubnisse:
- Durchfiihrung von Vorflug-, Ubernahme-, Zwischenflug- und Nachflugkontrollen,
- Vorbereitung und Durchfihrung der gestellten Flugaufgaben,

- Polizeitaktische Vorbereitung und Durchfihrung von Einsatzaufgaben im Zusammenwirken
mit den anfordernden Dienststellen,

- Gewahrleistung des sicheren Betriebs der Luftfahrzeuge,

- Treffen aller notwendigen MaBnahmen zur Gewahrleistung der Sicherheit fir Besatzung und
Passagiere,

- Beratung von Polizeiflihrern im Einsatz zur Integration des Fuhrungs- und Einsatzmittels
Polizeihubschrauber,

- Vorgesetzter in der Flugbesatzung und
- Nachbereitung der Einsatze, Durchflihrung des Debriefings und der Borddokumentation.

b) Flugtechniker
Flugtechniker (vormals Bordwarte) werden nach erfolgreicher Ausbildung und Erwerb der
entsprechenden Musterberechtigung als standiges Besatzungsmitglied im Luftfahrzeug verwendet.
Die pragenden Aufgaben des Flugtechnikers sind folgende polizeiliche und fliegerische Aufgaben im
Rahmen der giiltigen Berechtigungen und Erlaubnisse:

- Durchfiihrung von Vorflug-, Ubernahme-, Zwischenflug- und Nachflugkontrollen,
- Vorbereitung und Unterstiitzung der gestellten Flugaufgaben,
- Polizeitaktische Vorbereitung und Unterstiitzung von Einsatzaufgaben im Zusammenwirken
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mit den anfordernden Dienststellen,
- Gewaébhrleistung des sicheren Betriebs der Luftfahrzeuge,
- Nachbereitung der Einséatze in Bezug auf Debriefing und Fihren der Borddokumentation,
- Arbeiten zur Wartung, Instandsetzung und Pflege der Luftfahrzeuge,
- Arbeiten zur Sicherstellung des Flugbetriebs auf dem Vorfeld und
- Bedienung des Tankwagens, Betankung der Luftfahrzeuge.

C) Operatoren
Operatoren nehmen folgende Aufgaben wahr:

- Aufgaben als TV/FLIR Operator, insbesondere Bedienung des TV/FLIR Systems im
polizeilichen Flugdienst,

- Anbau/Abbau des TV/FLIR Systems inklusive Bildibertragungsanlage an den
Luftfahrzeugen sowie Wartung und Pflege der Systeme,

- Unterstltzungsarbeiten zur taglichen Vor- und Nachbereitung des Flugdienstes, Freigabe
Tankwagen, Werkzeugkontrolle,

- Bedienung des Tankwagens, Betankung der Luftfahrzeuge,
- Arbeiten zur Sicherstellung des Flugbetriebs auf dem Vorfeld und
- Aufgaben der Vor- und Nachbereitung.

47.2  Zulage fiir nichtstiandige Besatzungsmitglieder

Als Flug im Sinne dieser Vorschrift gilt der bestimmungsgeméBie Betrieb eines Luftfahrzeugs vom Beginn
des Anbordgehens bis zum Verlassen des Luftfahrzeugs. Der Anspruch auf die Stellenzulage fir den
jeweiligen Kalendermonat entsteht mit Beendigung des zehnten Fluges, der die vorstehenden
Voraussetzungen erfillt. Die Zulage wird nachtraglich gezahlt.

48. Zu § 48 Verfassungsschutzzulage

Beamte in Amtern der BesO A und B haben einen Anspruch auf die Verfassungsschutzzulage, wenn sie
a) beim Landesamt fiir Verfassungsschutz verwendet werden und
b) dort Uberwiegend Aufgaben nach § 2 des Sachsischen Verfassungsschutzgesetzes wahrnehmen.

Zu den Aufgaben nach § 2 des Sachsischen Verfassungsschutzgesetzes gehdren insbesondere das
Sammeln und Auswerten von sach- und personenbezogenen Auskiinften, Nachrichten und Unterlagen tber

- Bestrebungen, die gegen die freiheitliche demokratische Grundordnung, den Bestand oder die
Sicherheit des Bundes oder eines Landes gerichtet sind, sonstige verfassungsfeindliche Ziele
verfolgen oder auswartige Belange der Bundesrepublik Deutschland geféhrden,

- sicherheitsgefahrdende oder geheimdienstliche Tatigkeiten innerhalb der Bundesrepublik
Deutschland fiir eine fremde Macht,

- fortwirkende Strukturen und Tatigkeiten der Aufklarungs- und Abwehrdienste der ehemaligen DDR
im Freistaat Sachsen.

Zu den Aufgaben gehért ferner die Mitwirkung bei der Sicherheitstberprifung von Personen, bei
technischen SicherheitsmaBnahmen zum Schutz von geheimhaltungsbediirftigen Informationen sowie bei
sonstigen Uberpriifungen, soweit dies gesetzlich vorgesehen ist. Entscheidend fiir die Begriindung des
Zulagenanspruchs bei Verwendung im Landesamt fir Verfassungsschutz ist die Uberwiegende
Wahrnehmung dieser Aufgaben (vergleiche Nummer 46.1.2).

49. Zu § 49 Polizeivollzugs- und Steuerfahndungsdienstzulage

49.1  Anspruchsberechtigter Personenkreis
49.1.1 Polizei

MaBgeblich fir den Anspruch auf die Stellenzulage ist die Zugehdrigkeit des Beamten der BesO A zu einer
Laufbahn der Fachrichtung Polizei. Aufgrund der Spezialregelung in § 70 Absatz 2 Satz 2 Nummer 2 wird
die Zulage auch Anwartern gewahrt, die sich im Vorbereitungsdienst fiir ein Amt dieser Laufbahn befinden.

49.1.2 Steuerfahndungsdienst

Die Gewahrung der Stellenzulage an Beamte der BesO A der Fachrichtung Finanz- und Steuerverwaltung
setzt zusatzlich zur Laufbahnzugehdérigkeit voraus, dass in der konkreten Verwendung tberwiegend
Aufgaben des Steuerfahndungsdienstes wahrgenommen werden (vergleiche Nummer 46.1.2). Hierunter
zahlen die Erforschung von Steuerstraftaten und Steuerordnungswidrigkeiten einschlieBlich der Ermittlung
der Besteuerungsgrundlagen sowie die Aufdeckung und Ermittlung unbekannter Steuerfélle (vergleiche
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§ 208 Absatz 1 Satz 1 der Abgabenordnung). Da solche Aufgaben regelmaBig nicht (beziehungsweise nicht
Uberwiegend sowie nicht selbststandig und eigenverantwortlich) von Beamten auf Widerruf im
Vorbereitungsdienst wahrgenommen werden, kommt die Gewahrung der Stellenzulage an diesen
Personenkreis nicht in Betracht.

49.1.3 Dienstzeit

Der Anspruch auf die Stellenzulage ergibt sich vollstandig erst aus § 49 in Verbindung mit Anlage 7 zum
Sachsischen Besoldungsgesetz . Demnach wird den potentiell anspruchsberechtigten Beamten im ersten
Dienstjahr keine Stellenzulage, ab dem zweiten Dienstjahr der halbe und ab dem dritten Dienstjahr der volle
Betrag der Stellenzulage gewahrt. Die Dienstzeit beginnt mit dem Tag der Einstellung in eine Laufbahn der
Fachrichtung Polizei oder mit der erstmaligen Ubertragung der Funktion, die eine liberwiegende
Verwendung im Steuerfahndungsdienst beinhaltet. Als Dienstzeit werden Zeiten angerechnet, die der
Beamte in einer Laufbahn der Fachrichtung Polizei oder in einer Laufbahn der Fachrichtung Finanz- und
Steuerverwaltung mit iberwiegender Verwendung im Steuerfahndungsdienst abgeleistet hat; dies gilt auch
fur Zeiten, die vor dem 1. April 2014 abgeleistet wurden. Unterbrechungszeiten werden — mit Ausnahme der
Zeiten nach § 46 Absatz 3 — nicht auf die Dienstzeit angerechnet. Die Dienstzeit muss jedoch nicht
zusammenhangend in einem der genannten Dienstverhaltnisse abgeleistet worden sein; eine Kumulierung
unterbrochener Dienstzeiten und deren Anrechnung auf die Dienstzeit sind zuldssig. Bei Anwértern einer
Laufbahn der Fachrichtung Polizei (zum Zulagenanspruch sieche Nummer 49.1.1) gelten Zeiten des
Vorbereitungsdienstes fir eine Laufbahn dieser Fachrichtung (auch einer anderen Laufbahngruppe) als
Dienstzeit. Aufgrund der speziell ausgestalteten Ausbildung fiir Anwarter der Laufbahngruppe 1 der
Fachrichtung Polizei in der Sportférdergruppe wird die Stellenzulage an diese Anwarter erst

- mit dem halben Betrag (,kleine Polizeizulage®) nach einer Dienstzeit von 26 Monaten ab
Ausbildungsbeginn und

- mit dem vollen Betrag (,groBBe Polizeizulage”) nach einer Dienstzeit von weiteren 24 Monaten

gezabhlt, da sie den Ausbildungsstand regularer Anwarter dieser Laufbahn aufgrund der Unterbrechung der
fachtheoretischen und fachpraktischen Ausbildung fir Trainings- und Wettkampfzeiten erst zu diesen
Zeitpunkten erreichen.

49.2 Konkurrenzen

Sofern Beamte in einer Laufbahn der Fachrichtung Polizei in einem Amt der BesO A beim Landesamt flr
Verfassungsschutz verwendet werden und dort Gberwiegend Aufgaben nach § 2 des Sachsischen
Verfassungsschutzgesetzes wahrnehmen, erhalten diese eine Stellenzulage nach § 48 (vergleiche
Nummer 48). Die Zulage nach § 49 wird daneben nicht gewahrt.

50. Zu § 50 Feuerwehrzulage

Voraussetzung fir die Gewahrung der Feuerwehrzulage ist neben der Zugehdgrigkeit zu einem der BesO A
zugewiesenen Amt einer Laufbahn der Fachrichtung Feuerwehr eine Tatigkeit im Einsatzdienst der
Feuerwehr. Die Zulage wird bei Vorliegen der Voraussetzungen auch Anwartern gewahrt, die sich im
Vorbereitungsdienst fiir ein Amt dieser Laufbahn befinden (vergleiche § 70 Absatz 2 Satz 2 Nummer 2).
Kennzeichnend fir den Einsatzdienst der Feuerwehr ist insbesondere das Erfordernis, in schwierigen
Situationen (zum Beispiel Brand, Notfélle, Naturkatastrophen) unter physischer und psychischer Belastung
schnell und verantwortlich tatig zu werden, sowie die Bereitschaft, in Erflllung der Gbertragenen Aufgaben
gegebenenfalls Leben und Gesundheit einzusetzen. Die Voraussetzung fiir die Gewéahrung der
Feuerwehrzulage erfiillen somit nur jene Beamte der Fachrichtung Feuerwehr in Amtern der BesO A, die
regelmanig zum unmittelbaren Brandbekédmpfungs- oder Hilfeleistungsdienst herangezogen werden und
hierflr grundsatzlich im Tag- und Nachtdienst zur Verfligung stehen. Auf die Zahl der geleisteten Einsatze
und auf die Art und den Umfang der bei diesen Einsatzen geleisteten Dienste kommt es dabei nicht an
(BVerwG, Urteil vom 27. Juni 1991, 2 C 17/90). Demzufolge sind beispielsweise Beamte, die Dienst in einer
Leitstelle, einer Ausbildungseinrichtung (Landesfeuerwehrschule) oder lediglich im Bereich des
vorbeugenden Brandschutzes leisten, von der Zulagenregelung nicht erfasst, da sie nicht standig mit
Einsatzen vor Ort rechnen miissen. Etwas anderes gilt jedoch, wenn ein regelmaBiger Wechsel zwischen
Leitstellen- und Einsatzdienst obligatorisch ist.

51. Zu § 51 Zulage fiir Beamte bei Justizvollzugseinrichtungen und Psychiatrischen
Krankenhéausern

51.1  Anspruchsberechtigter Personenkreis

Einen Anspruch auf die sogenannte Gitterzulage dem Grunde nach haben Beamte in Amtern der BesO A,
wenn sie in

- Justizvollzugseinrichtungen,
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- abgeschlossen Vorflhrbereichen der Gerichte oder

- geschlossenen Abteilungen oder Stationen bei Psychiatrischen Krankenh&usern, die ausschlieBlich
dem Vollzug von MaBregeln der Sicherung und Besserung dienen,

verwendet werden (vergleiche Nummer 46.1.2). MaBgeblich ist insoweit die tatséchliche Verwendung in
einer solchen Einrichtung (,hinter Mauern und Gittern®); auf die konkrete Tatigkeit (zum Beispiel
Verwaltungs- oder Stationsdienst) kommt es dabei nicht an. Die Zulage wird bei Vorliegen der
Voraussetzungen auch Anwartern gewahrt, die sich im Vorbereitungsdienst fiir ein Amt dieser Laufbahn
befinden (vergleiche § 70 Absatz 2 Satz 2 Nummer 2).

51.2 Besonderer Zulagenanspruch bei Aufgaben des Krankenpflegedienstes

Beamte der Laufbahngruppe 1, die in einer der unter Nummer 51.1 genannten Einrichtung verwendet
werden und dort Aufgaben des Krankenpflegedienstes wahrnehmen, haben Anspruch auf eine héhere
Stellenzulage. Der einschlagige Betrag ist in Anlage 7 zum Sé&chsischen Besoldungsgesetz separat
ausgewiesen. Zu den Aufgaben des Krankenpflegedienstes, deren Wahrnehmung den Abschluss einer
Ausbildung nach den §§ 3 ff. des Krankenpflegegesetzes voraussetzt, gehéren insbesondere:

a) MaBnahmen der Behandlungspflege
- Patientendaten ermitteln und Uberwachen,
- Arztliche Verordnungen ausfiihren,
- Wunden versorgen,

- Punktionen, Infusionen, Transfusionen, Blutentnahmen, Spilungen durchfiihren oder dabei
assistieren,

- Physikalische MaBnahmen (zum Beispiel medizinische Bader, Inhalationen, Bestrahlungen)
durchflihren,

- Patienten auf diagnostische, therapeutische oder operative MaBnahmen vorbereiten,
- Notfallversorgung gewéhrleisten;
b) MaBnahmen der Grundpflege

- Unterstltzung pflegebedurftiger Patienten bei der Kérperpflege und Verrichtungen des
taglichen Lebens,

- Patienten betten und lagern,
- Vorbeugende MaBnahmen gegen Dekubitus oder Thrombose ergreifen;
C) Zusammenarbeit mit &rztlichem Personal
— Teilnahme an Visiten,
- Vorbereitung von Untersuchungen, Operationen und anderen MaBnahmen,
- Assistieren bei arztlichen MaBnahmen, zum Beispiel Operationen;
d) Organisieren und Verwalten
- Erstellen von Pflegeberichten,
- Uberwachung und Verwaltung der Material- und Arzneimittelbestande.

Die Begriindung eines Anspruchs auf die héhere Zulage nach Absatz 2 setzt voraus, dass andere Aufgaben
als solche des Krankenpflegedienstes nur in geringfligigem Umfang ausgeibt werden. Auf Nummer 46.1.2
wird insoweit Bezug genommen. Sofern beispielsweise im Rahmen einer Tatigkeit im medizinischen Bereich
einer Justizvollzugsanstalt in nicht nur geringfligigem Umfang typische Aufgaben des Justizvollzugsdienstes
wahrgenommen werden und die originaren Aufgaben des Krankenpflegedienstes somit nicht dauerhaft
einen Anteil von mindestens 80 Prozent der Gesamttatigkeit des Beamten erreichen oder der Beamte nicht
Uber die erforderliche Qualifikation nach den §§ 3 ff. des Krankenpflegegesetzes verfugt, kann nur die
geringere Zulage nach Absatz 1 gewahrt werden.

51.3 Weitergewahrung der Stellenzulage

Zusatzlich zu den in § 46 Absatz 3 geregelten Tatbestédnden (sieche Nummer 46.3) wird die Stellenzulage fur
die Dauer einer voriibergehenden Ubertragung einer anderen Tétigkeit bei einer anderen Dienststelle in der
vor Beginn der Unterbrechung zuletzt zustehenden H6he weitergewéahrt. Unter diese Regelung fallen
insbesondere Abordnungen nach § 31 des Sachsischen Beamtengesetzes (das hei3t im Geltungsbereich
des Sachsischen Besoldungsgesetzes) in den Bereich auBerhalb einer der unter Nummer 51.1 genannten
Einrichtung. FUr die Weitergewahrung der Zulage selbst gilt keine zeitliche Beschrankung. Der
Weitergewahrungszeitraum richtet sich vielmehr nach der zugrundeliegenden statusrechtlichen MaBnahme
der Abordnung, die jedoch nach MaBgabe von § 31 Absatz 1 des Sachsischen Beamtengesetzes nur von
voriibergehender Dauer sein kann. Die Regelung kommt auch zur Anwendung, soweit die voriibergehende
Ubertragung einer anderen Tétigkeit bei einer anderen Dienststelle bereits vor dem 1. April 2014 erfolgt ist.
In diesen Fallen lebt der Anspruch auf die Stellenzulage in der vor Beginn der Unterbrechung zuletzt
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zustehenden Hoéhe wieder auf. Gleichzeitig entfallt ein gegebenenfalls noch bestehender Anspruch auf eine
Ausgleichszulage nach § 13 des Bundesbesoldungsgesetzes in der am 31. Oktober 2007 geltenden
Fassung flr eine weggefallene Stellenzulage, da insoweit keine Verringerung der Dienstbeziige mehr
vorliegt.

52. Zu § 52 Steuerpriiferzulage

52.1 Anspruchsberechtigter Personenkreis

52.1.1 Laufbahnen und Tatigkeitsfelder
Voraussetzung flr die Gewahrung der Steuerpriferzulage ist die Zugehérigkeit zur zweiten Einstiegsebene
der Laufbahngruppe 1 oder zur ersten Einstiegsebene der Laufbahngruppe 2 in der Fachrichtung Finanz-

und Steuerverwaltung und die Uberwiegende Verwendung im AuBendienst der Steuerprifung (vergleiche
Nummer 46.1.2). Folgende Tétigkeitsfelder kommen fiir den Tatbestand der Zulagenregelung in Betracht:

a) Betriebsprifer,

b) Steuerfahndungsbeamte (siehe hierzu Nummer 52.2),
C) LohnsteuerauBBenprifer,

d) Umsatzsteuerprifer.

52.1.2 AuBendienst

Als AuBendienst gelten Zeiten, die fir die Prifungen und Ermittlungen auBerhalb der Dienststelle tatsachlich
aufgewendet werden. Dabei sind aufgewendete Wegezeiten fiir den Zu- und Abgang zum Ort der
AuBenprifung zu berlicksichtigen; fir Wege zwischen dem Ort der AuBBenpriifung und der Wohnung des
Beamten gilt dies nur, soweit sie den Weg zwischen Wohnung und Dienststelle Ubersteigen. Tétigkeiten in
der Wohnung (zum Beispiel Telearbeitsplatz oder anderweitige teilweise Dienstverrichtung zu Hause)
kdnnen dem AuBendienstanteil nicht zugerechnet werden. Dies gilt ebenso fir die Zeiten der Vor- und
Nachbereitung (Planung und Dokumentation der Steuerprifung) der AuBenpriifung (BVerwG, Beschluss
vom 15. Juni 2010, 2 B 42/09).

52.2 Konkurrenzen

Beamte in einer Laufbahn der Fachrichtung Finanz- und Steuerverwaltung, die Giberwiegend im
Steuerfahndungsdienst verwendet werden, erhalten eine Zulage nach § 49. Die Zulage nach § 52 wird
daneben nicht gewahrt. Sofern die Verwendung im Steuerfahndungsdienst durchschnittlich nicht mehr als
die Halfte der Gesamttéatigkeit des Beamten umfasst und mithin kein Zulagenanspruch nach § 49 besteht,
wird bei Vorliegen der unter Nummer 52.1 genannten Voraussetzungen trotz Wahrnehmung von Tétigkeiten
der Steuerfahndung eine Steuerpriiferzulage gewahrt.

53. Zu § 53 Meisterzulage

Beamte der Laufbahngruppe 1 erhalten — unabhangig von ihrer Zugehdrigkeit zu einer bestimmten
Fachrichtung — eine Meisterzulage, wenn sie Aufgaben wahrnehmen, fiir die eine Meisterpriifung oder die
Abschlusspriifung als staatlich geprifter Techniker vorgeschrieben ist. Die Begriindung des
Zulagenanspruchs setzt voraus, dass andere Aufgaben als solche, fiir die eine entsprechende Prifung
vorgeschrieben ist, nur in geringfligigem Umfang ausgelbt werden. Auf Nummer 46.1.2 wird insoweit Bezug
genommen. Das Tatbestandsmerkmal ,vorgeschrieben” erfordert, dass fir die wahrzunehmenden Aufgaben
eine Meisterpriifung oder der Abschluss als staatlich geprufter Techniker nach einer abstrakt-generellen
Regelung erforderlich ist. Diese kann — wie im Falle der Ausbildung von Lehrlingen in einem
zulassungspflichtigen Handwerk (vergleiche §§ 22, 22b der Handwerksordnung) — unmittelbar in einer
formellen Rechtsvorschrift (Gesetz/Verordnung) bestehen. Darliber hinaus kommen aber auch allgemeine
Vorgaben in technischen Regelwerken (zum Beispiel von Behdrden, Unfallversicherungstragern oder
Berufsverbanden) sowie entsprechende verwaltungsinterne Vorschriften (zum Beispiel
Verwaltungsvorschrift, Dienstvorschrift, Ministerialerlass) in Betracht. Ergibt sich das Erfordernis eines
Abschlusses als Meister oder staatlich gepriifter Techniker jedoch allein aus der jeweiligen
Stellenausschreibung, genlgt dies den Anforderungen nicht. Dementsprechend scheidet die Gewéahrung
einer Meisterzulage auch aus, wenn die bestandene Meister- oder Technikerprifung zwar fir den konkreten
Dienstposten nicht vorgeschrieben ist, gleichwohl aber bei der Bewerberauswahl als nlitzliche
Zusatzqualifikation Berlcksichtigung gefunden hat.

54. Zu § 54 Zulage fiir die Wahrnehmung befristeter Funktionen

54.0 Aligemeines

Bei der Zulage flr die Wahrnehmung befristeter Funktionen handelt es sich um eine Zulage eigener Art, die
weder Amts- noch Stellenzulage ist. Sie ist nicht ruhegehaltfahig.
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54.1 Bewilligungsvoraussetzungen
54.1.1 Personenkreis und Aufgabenwahrnehmung

Die Gewahrung einer Zulage fur die Wahrnehmung befristeter Funktionen kann nur an Beamte der
Besoldungsordnungen A und B erfolgen und setzt voraus, dass dem Beamten

a) eine herausgehobene Funktion, die befristet angelegt ist, befristet Gbertragen wird (§ 54 Absatz 1
Satz 1) oder
b) eine herausgehobene Funktion befristet Gbertragen wird, deren Wahrnehmung Ublicherweise nur

befristet erfolgt (§ 54 Absatz 1 Satz 2).

Eine solche herausgehobene Funktion ist grundsétzlich nur auBerhalb des bestehenden Amter-
beziehungsweise Dienstpostengefiiges denkbar. Soweit die Anlagen 1 und 2 zum Sé&chsischen
Besoldungsgesetz filr verschiedene Funktionen statusrechtliche Amter vorsehen oder konkrete
Dienstpostenbewertungen existieren, sind diese maBgeblich und den Inhabern dieser Funktionen die
entsprechenden Amter — bei Vorliegen der laufbahnrechtlichen Voraussetzungen — grundsatzlich auf Dauer
zu verleihen. Die Herausgehobenheit der Funktion muss in der Einordnung in die Behérdenhierarchie zum
Ausdruck kommen; sie ist allerdings nicht schon dann zu bejahen, wenn der lGbertragene Dienstposten nach
MaBgabe von § 21 Satz 2 innerhalb einer Bandbreite bewertet ist und der Beamte noch nicht das héchste
Amt des Bewertungsspektrums innehat.

Die Herausgehobenheit liegt auch dann nicht vor, wenn aufgrund einer Vakanz neben dem originéren
Dienstposten und innerhalb des bestehenden Amter- beziehungsweise Dienstpostengefiiges
Vertretertatigkeiten Uber einen langeren Zeitraum ausgelbt werden (zum Beispiel bei vertretungsweiser
Wahrnehmung der Funktion eines Referatsleiters neben der originaren Tatigkeit als Referent). Die
Vertretung eines Dienstposteninhabers stellt lediglich eine voribergehende Austibung eines statusrechtlich
héherwertigen Amtes dar, die fiir die Gewahrung einer Zulage nach § 54 nicht ausreichend ist und den
Grundsatz des Lebenszeitprinzips nach Artikel 33 Absatz 5 des Grundgesetzes umgehen wirde (VG
Lineburg, Urteil vom 16. November 2005, 1 A 337/04, Rn. 27). Eine herausgehobene Funktion kommt
demnach bei Organisationseinheiten oder Dienstposten in Betracht, die

a) auBerhalb der regelméaBigen Verwaltungsstrukturen angelegt oder unmittelbar der Leitungsebene
zugeordnet sind und
b) nicht vor oder nach ihrer Einrichtung in gleicher oder ahnlicher Zusammensetzung und gleicher oder

ahnlicher Organisationsform bereits bestanden haben oder fortbestehen.

Dabei kommt es darauf an, dass die herausgehobene Funktion den Schwerpunkt der Gesamttatigkeit des
Beamten darstellt, das heif3t, dass andere Aufgaben nur in geringfligigem Umfang wahrgenommen werden
(vergleiche Nummer 46.1.2) und die herausgehobene Funktion somit einem Hauptamt vergleichbar ist.

54.1.2 Wartefrist und Dauer der Zulagengewahrung
54.1.2.1Grundsatz

Die Zulage kann erst ab dem 4. Monat der ununterbrochenen Wahrnehmung der herausgehobenen
Funktion fir die Dauer von bis zu 2 Jahren gewahrt werden (zur Mdglichkeit einer gegebenenfalls auf den
Zeitpunkt der Funktionslibertragung bezogenen zurtickwirkenden Zulagengewahrung sieche Nummer 54.4).
Sofern die Tatbestandsvoraussetzungen weiterhin vorliegen, kann die Zulage nach Ablauf des
Bewilligungszeitraums fir wiederum héchstens 2 Jahre verldngert werden; die 4-monatige Wartefrist ist
dabei nicht erneut zu erbringen. Der zuldssige Gesamtzeitraum, in dem die Zulage bezogen werden kann,
betragt je herausgehobener Funktion 6 Jahre, das hei3t ausgehend von einzelnen Bewilligungszeitrdumen
von jeweils 2 Jahren ist eine zweimalige Verldngerung der Zulagengewéhrung méglich. Die
Zulagengewahrung endet somit entweder mit dem Auslaufen der befristeten Funktionsiibertragung oder
nach einer Gesamtbezugsdauer von 6 Jahren. Im Falle einer vorzeitigen Beendigung der Wahrnehmung der
herausgehobenen Funktion ist damit — unabhangig von einem gegebenenfalls im Bewilligungsbescheid
bestimmten Gewéahrungszeitraum — auch der Wegfall des Zulagenanspruchs verbunden. Bei Wegfall der
Zulage besteht kein Anspruch auf eine Ausgleichszulage nach § 56 (vergleiche Nummer 56.1.3).

54.1.2.2Umgang mit Unterbrechungszeiten

Eine Unterbrechung der fiir die Mdglichkeit der Zulagengewahrung maf3geblichen Wartefrist von 4 Monaten
durch Zeiten nach § 28 Absatz 4 Satz 1 Nummer 1 und 2 (Zeiten einer tatséchlichen Kinderbetreuung oder
Pflege naher Angehdriger) ist unschadlich; es tritt somit weder eine Hemmung noch ein Neubeginn der Frist
ein. Dies gilt auch fur Zeiten nach § 46 Absatz 3 Satz 1 (zum Beispiel Erholungsurlaub, Krankheit,
Teilnahme an Fortbildungsveranstaltungen oder Durchfiihrung von Dienstreisen). Eine Unterbrechung der
Wahrnehmung der herausgehobenen Funktion innerhalb des Zahlungszeitraums der Zulage (das heif3t nach
Ablauf der 4-monatigen Wartefrist) ist nur unschadlich, wenn es sich um Unterbrechungszeiten nach § 46
Absatz 3 Satz 1 handelt. In diesen Fallen bleibt der Zulagenanspruch — wie auch der Anspruch auf die
Ubrigen Besoldungsbestandteile — bestehen.

54.1.3 Teilzeitbeschéftigung nach § 97 Absatz 5 des Sachsischen Beamtengesetzes
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Die Zulage nach § 54 unterliegt als unmittelbarer Besoldungsbestandteil nach § 2 Absatz 1 der
Teilzeitklirzung nach § 10 Absatz 1. Bei einer Teilzeitbeschaftigung mit ungleichmaBiger Verteilung der
Arbeitszeit gemaBi § 97 Absatz 5 des Sachsischen Beamtengesetzes (sogenanntes Blockmodell) wird die
Zulage innerhalb des jeweiligen Bewilligungszeitraums wéhrend der gesamten Dauer der
Teilzeitbeschaftigung (einschlieBlich Freistellungsphase) entsprechend dem Verhaltnis der ermaBigten zur
regelmaBigen Arbeitszeit gewahrt. Eine erneute Zulagengewahrung wahrend der Freistellungsphase ist
mangels tatsachlicher Wahrnehmung der herausgehobenen Funktion jedoch nicht zulassig.

54.2 Konkretisierung des Begriffs ,,herausgehobene Funktion*

Zu den Anforderungen des Tatbestandsmerkmals der ,herausgehobenen Funktion® wird zunéachst auf
Nummer 54.1.1 Bezug genommen. Durch Absatz 2 werden die Alternativen des Absatzes 1 Satz 1 und 2
wie folgt naher konkretisiert:

a) Befristete Ubertragung einer herausgehobenen Funktion
Hiermit sind vorrangig Projektarbeiten gemeint, das heif3t zeitlich begrenzte, organisatorisch
hervorgehobene Aufgaben, die auBerhalb der bestehenden Zustandigkeitsregelungen erledigt
werden sollen. Aufgaben, Ziel und Zusammensetzung einer solchen Projektgruppe sind festzulegen.
Das bloBe kollegiale Zusammenwirken zum Beispiel in Arbeitsgruppen erflllt diesen Projektbegriff
noch nicht. Vielmehr ist es erforderlich, dass der Beamte aus seiner bisherigen organisatorischen
Einbindung vollstandig herausgeldst und dementsprechend auch von den Aufgaben seiner
bisherigen Funktion entbunden ist.
Der Begriff ,befristet” ist im Sinne der §§ 187 bis 193 des Blrgerlichen Gesetzbuches auszulegen.
Demnach muss der Zeitraum der Ubertragung der hdherwertigen Funktion nach dem Kalender
bestimmt oder bestimmbar sein.

b) Ubertragung einer herausgehobenen Funktion, die iiblicherweise nur befristet wahrgenommen wird
Hiervon sind insbesondere sogenannte Stabsfunktionen erfasst, die durch dauerhafte hohe
Belastungen gekennzeichnet sind. Derartige Tatigkeiten sind zwar grundsétzlich nicht befristet, das
heif3t nicht von vornherein fiir einen nach dem Kalender bestimmten oder bestimmbaren Zeitraum
Ubertragen. Sie sind jedoch haufig in politiknahen oder 6ffentlichkeitswirksamen Bereichen
angesiedelt und damit sowohl in sachlicher als auch zeitlicher Hinsicht eng verbunden mit den
jeweiligen (politischen) Amtstragern und deren Amtszeit.

Eine Befristung im Sinne beider Alternativen ist nicht schon dann anzunehmen, wenn die Wahrnehmung der
Funktion aufgrund eines behdrdeninternen Rotationsprinzips oder im Einzelfall getroffener
Wechselabsprachen (zum Beispiel im Falle eines der Personalentwicklung dienenden vortibergehenden
Personaltauschs im Wege der Abordnung) nicht auf Dauer angelegt ist.

54.3 Hohe der Zulage

Die Entscheidung tber die Zulagenhdhe liegt grundsatzlich im Ermessen der Bewilligungsbehérde, wobei
als Hochstgrenze die erforderliche Bewertung der herausgehobenen Funktion beziehungsweise die dritte
auf das Statusamt des Beamten folgende BesGr. festgelegt ist. Beim Ubergang von der BesO A zur BesO B
gilt die BesGr. B 2 als die nachste auf die BesGr. A 16 folgende Besoldungsgruppe. Bei der
Zulagengewahrung an Beamte der Laufbahngruppe 1 ist eine Uberschreitung der bei BesGr. A 9
bestehenden Grenze zur Laufbahngruppe 2 nicht ausgeschlossen. Stellenzulagen, die mit dem Statusamt
oder mit einer bestimmten Verwendung im Statusamt des Beamten oder der Uibertragenen
herausgehobenen Funktion verbunden sind, finden geman § 54 Absatz 3 Halbsatz 2 bei der Bemessung
des Zulagenhdchstbetrags Berlicksichtigung. Dies gilt entsprechend fiir Amtszulagen, da diese nach § 44
Absatz 2 Satz 2 einen unmittelbaren Bestandteil des Grundgehalts darstellen; bei der Ermittlung des
Unterschiedsbetrages zur dritten auf das Statusamt des Beamten folgenden Besoldungsgruppe sind die
durch Amtszulagen gekennzeichneten sogenannten Zwischenamter nicht zu beriicksichtigen. Die
Berechnung des fur die im Einzelfall erforderliche fehlerfreie Ermessensaustibung maBgeblichen
Zulagenhéchstbetrages wird anhand der nachstehenden Beispiele fur unterschiedliche Fallkonstellationen
verdeutlicht.

Beispiel 1 (Unterschiedsbetrag zur Wertigkeit der herausgehobenen Funktion):

Einem Beamten der BesGr. A 13 Stufe 7 wurde eine herausgehobene Funktion Uibertragen, deren Wertigkeit
nach dem Grundsatz der funktionsgerechten Besoldung (§ 21) einem Amt der BesGr. A 15 entspricht.

- Grundgehalt des Statusamtes (A 13 Stufe 7): 4 189,34 Euro

- Grundgehalt des der herausgehobenen Funktion entsprechenden Amtes (A 15 Stufe 7):
4 877,08 Euro

- Grundgehalt der dritten auf das Statusamt des Beamten folgenden Besoldungsgruppe (A 16
Stufe 7): 5 392,26 Euro

- MaBgeblicher Differenzbetrag = Zulagenhdchstbetrag: 687,74 Euro (= 4 877,08 Euro -
4 189,34 Euro)

http://web:3000 Fassung vom 21.01.2016 Seite 71 von 134


https://revosax.sachsen.de/vorschrift/13871
https://revosax.sachsen.de/federal_laws/94/redirect

VwV SachsBesG

Auf den Unterschiedsbetrag zum Grundgehalt der dritten auf das Statusamt des Beamten folgenden
Besoldungsgruppe kommt es aufgrund der (geringeren) Bewertung der herausgehobenen Funktion nicht an.

Beispiel 2 (Unterschiedsbetrag zur dritten folgenden Besoldungsgruppe):
Einem Beamten der BesGr. A 15 Stufe 9 wurde eine herausgehobene Funktion Ubertragen, deren Wertigkeit
nach dem Grundsatz der funktionsgerechten Besoldung (§ 21) einem Amt der BesGr. B 4 entspricht.

- Grundgehalt des Statusamtes (A 15 Stufe 9): 5 256,23 Euro
- Grundgehalt des der herausgehobenen Funktion entsprechenden Amtes (B 4): 7 581,43 Euro

- Grundgehalt der dritten auf das Statusamt des Beamten folgenden Besoldungsgruppe (B 3):
7 164,22 Euro

- MaBgeblicher Differenzbetrag = Zulagenhdchstbetrag: 1 907,99 Euro (= 7 164,22 Euro -
5 256,23 Euro)

Auf den Unterschiedsbetrag zum Grundgehalt des der herausgehobenen Funktion entsprechenden Amtes
(B 4) kommt es aufgrund der Begrenzung auf die dritte folgende Besoldungsgruppe nicht an.

Beispiel 3 (Berlicksichtigung einer Stellenzulage im Statusamt):

Einem Beamten in einem mit einer Stellenzulage nach § 49 Absatz 1 Satz 1 versehenen Amt der BesGr.
A 15 Stufe 9 wurde eine herausgehobene Funktion Ubertragen, deren Wertigkeit nach dem Grundsatz der
funktionsgerechten Besoldung (§ 21) einem Amt der BesGr. B 3 entspricht.

- Grundgehalt des Statusamtes (A 15 Stufe 9) einschlieBlich Stellenzulage: 5 383,61 Euro
(=5 256,23 Euro + 127,38 Euro)

- Grundgehalt des der herausgehobenen Funktion entsprechenden Amtes (B 3): 7 164,22 Euro

- MaBgeblicher Differenzbetrag = Zulagenhdchstbetrag: 1 780,61 Euro (= 7 164,22 Euro -

5 383,61 Euro)
Hinweis:
Die Stellenzulage nach § 49 Absatz 1 Satz 1 knupft lediglich an die Zugehdrigkeit zur Fachrichtung Polizei
und zur BesO A an. Da sich das Statusamt durch die Ubertragung einer befristet angelegten,
herausgehobenen Funktion nicht &ndert, besteht der Anspruch auf die Zulage nach § 49 Absatz 1 Satz 1
fort.

Beispiel 4 (Berilcksichtigung einer Stellenzulage im Statusamt):

Einem Beamten in einem mit einer Stellenzulage nach § 49 Absatz 1 Satz 2 versehenen Amt der BesGr.
A 15 Stufe 9 wurde eine herausgehobene Funktion Ubertragen, deren Wertigkeit nach dem Grundsatz der
funktionsgerechten Besoldung (§ 21) einem Amt der BesGr. B 3 entspricht.

- Grundgehalt des Statusamtes (A 15 Stufe 9) einschlieBlich Stellenzulage: 5 383,61 Euro
(=5 256,23 Euro + 127,38 Euro)

- Grundgehalt des der herausgehobenen Funktion entsprechenden Amtes (B 3): 7 164,22 Euro

- MaBgeblicher Differenzbetrag = Zulagenhdchstbetrag: 1 780,61 Euro (= 7 164,22 Euro -

5 383,61 Euro)
Hinweis:
Die Stellenzulage nach § 49 Absatz 1 Satz 2 kniipft neben der Zugehérigkeit zur Fachrichtung Finanz- und
Steuerverwaltung und zur BesO A auch an die tatsachliche Verwendung im Steuerfahndungsdienst an. Mit
der Ubertragung einer anderen, befristet angelegten, herausgehobenen Funktion entfallt der Anspruch auf
die Zulage nach § 49 Absatz 1 Satz 2; sie ist jedoch bei der Ermittlung der Zulage nach § 54 zu
beriicksichtigen. Auf § 56, wonach bei Vorliegen der Voraussetzungen fir die wegfallende
Steuerfahndungszulage eine Ausgleichszulage gewahrt wird, wird verwiesen.

Beispiel 5 (Beriicksichtigung einer Amtszulage bei der Ubertragenen Funktion):

Einem Beamten der BesGr. A 11 Stufe 6 wurde eine herausgehobene Funktion Ubertragen, deren Wertigkeit
nach dem Grundsatz der funktionsgerechten Besoldung (§ 21) einem Amt der BesGr. A 13 mit Amtszulage
(nach FuBnote 5) entspricht.

- Grundgehalt des Statusamtes (A 11 Stufe 6): 3 324,46 Euro

- Grundgehalt des der herausgehobenen Funktion entsprechenden Amtes (A 13 Stufe 6)
einschlieBlich Amtszulage (nach FuBnote 5) zur BesGr. A 13: 4 294,48 Euro (= 4 023,13 Euro +
271,35 Euro)

- MaBgeblicher Differenzbetrag = Zulagenhdchstbetrag: 970,02 Euro (= 4 294,48 Euro -
3 324,46 Euro)

Beispiel 6 (Nichtberticksichtigung von Amtszulagen bei Ermittlung des Unterschiedsbetrages zur dritten
folgenden Besoldungsgruppe):

Einem Beamten der BesGr. A 10 Stufe 5 wurde eine herausgehobene Funktion Ubertragen, deren Wertigkeit
nach dem Grundsatz der funktionsgerechten Besoldung (§ 21) einem Amt der BesGr. A 13 mit Amtszulage
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(nach FuBnote 5) entspricht.
- Grundgehalt des Statusamtes (A 10 Stufe 5): 2 903,44 Euro

- Grundgehalt des der herausgehobenen Funktion entsprechenden Amtes (A 13 Stufe 5)
einschlieBlich Amtszulage (nach FuBnote 5) zur BesGr. A 13: 4 128,30 Euro (= 3 856,95 Euro +
271,35 Euro)

- Grundgehalt der dritten auf das Statusamt des Beamten folgenden BesGr. (A 13 Stufe 5):
3 856,95 Euro

- MaBgeblicher Differenzbetrag = Zulagenhdchstbetrag: 953,51 Euro (= 3 856,95 Euro -
2 903,44 Euro)

54.4 Zusténdigkeit und Zeitpunkt der Zulagengewéahrung

Die Zustandigkeit fir die Entscheidung Uber die Zulagengewahrung dem Grunde und der Héhe nach obliegt
der fir den betreffenden Beamten zustandigen obersten Dienstbehérde nach § 2 Absatz 1 des Sachsischen
Beamtengesetzes . Die Entscheidung fiir die Gewahrung einer Zulage ist innerhalb eines Jahres nach
Ubertragung der herausgehobenen Funktion zu treffen. Sofern es die Umstande des Einzelfalles erfordern
und zulassen, kann die Zulagengewéahrung auch riickwirkend erfolgen, wobei der maximal zulassige
Ruckwirkungszeitraum — ausgehend vom Zeitpunkt der Entscheidung — auf 6 Monate begrenzt ist. Wird die
Entscheidung fur die Zulagengewé&hrung innerhalb eines halben Jahres nach Funktionstbertragung
getroffen, erméglicht die Regelung somit eine auf den Zeitpunkt der Funktionsiibertragung zurlickwirkende
Zulagengewahrung und damit die nachtragliche Kompensation der zun&chst zu erfiillenden 4-monatigen
Wartefrist.

55. Zu § 55 Zulage zur Forderung der dienstherrenlibergreifenden Mobilitat

55.0 Aligemeines

Bei Abordnungen in den Bereich des Bundes oder eines anderen Landes richtet sich die Besoldung, soweit
zwischen den beteiligten Dienstherren nichts anderes vereinbart ist, nach dem Recht des abgebenden
Dienstherrn (vergleiche § 14 Absatz 4 des Beamtenstatusgesetzes). Folglich ist flr diese Beamten
grundsétzlich weiterhin das Sachsischen Besoldungsgesetz maBgebend.

55.1 Nicht im Sachsischen Besoldungsgesetz enthaltene Amts- und Stellenzulagen

Die Zulage wird in der nach dem Recht des aufnehmenden Dienstherrn zustehenden Hdéhe oder, sofern
keine vollstandige Personalkostenerstattung vereinbart ist, in Hohe der auf die Amts- oder Stellenzulage
entfallenden Personalkostenerstattung gewéhrt. Eine Anderung der Héhe der Amts- oder Stellenzulage im
Recht des aufnehmenden Dienstherrn (zum Beispiel im Rahmen einer allgemeinen Besoldungsanpassung)
ist durch die zusténdige Bezligestelle nachzuzeichnen. Hinsichtlich der Ruhegehaltféahigkeit kommen
ebenfalls die Vorschriften des aufnehmenden Dienstherrn zur Anwendung. Die Zulage ist demnach in
demselben Umfang ruhegehaltféhig wie die origindre Zulage nach dem Recht des aufnehmenden
Dienstherrn. Relevant wird die Ruhegehaltfahigkeit der Zulage jedoch nur im Falle eines in den
Abordnungszeitraum fallenden Ruhestandsbeginns. Zur Gleichbehandlung der aus dem Geltungsbereich
des Sé&chsischen Besoldungsgesetzes zu dem jeweiligen Dienstherrn abgeordneten Beamten mit den dort
origindr Beschéftigten ist es mithin nicht erforderlich, auf der Grundlage von § 14 Absatz 4 des
Beamtenstatusgesetzes eine Vereinbarung Uber die vollstdndige Anwendung des Besoldungsrechts des
aufnehmenden Dienstherrn abzuschlieBen. Vielmehr Iasst § 55 einen partiellen Rickgriff auf spezielle
Regelungen des aufnehmenden Dienstherrn zu.

55.2 Im Sachsischen Besoldungsgesetz vorgesehene geringere Amts- und Stellenzulagen

Sofern es sich um Amts- oder Stellenzulagen handelt, die im sachsischen Recht fir das jeweilige Amt im
statusrechtlichen oder funktionellen Sinne zwar ebenfalls dem Grunde nach, jedoch nur in geringerer Hohe
vorgesehen sind, wird eine erganzende Zulage in Héhe des Differenzbetrags oder, sofern keine vollstandige
Personalkostenerstattung vereinbart ist, in H6he der auf den Differenzbetrag entfallenden
Personalkostenerstattung, gewéhrt. Die Hhe der Zulage ist auf den jeweiligen Differenzbetrag beschrénkt,
das heift die Besoldungsentwicklung sowohl im Freistaat Sachsen als auch beim aufnehmenden
Dienstherrn ist nachzuzeichnen. Die Ruhegehaltfahigkeit der Amts- oder Stellenzulage insgesamt, das heif3t
einschlieBlich der ergadnzenden Zulage, richtet sich — anders als in den Fallen des § 55 Satz 1 — weiterhin
nach sdchsischem Recht.

55.3 Beginn und Ende des Zulagenanspruchs

Der Zulagenanspruch beginnt — die Klarung der Personalkostenerstattung vorausgesetzt — zum Zeitpunkt
der Abordnung beziehungsweise einer in Bezug auf die jeweilige Amts- oder Stellenzulage wirksam
werdenden Rechtsénderung (zum Beispiel Schaffung eines neuen, fiir den konkreten Einzelfall
einschlagigen Zulagentatbestandes beim aufnehmenden Dienstherrn oder kinftige Streichung eines
solchen Zulagentatbestandes im Séachsischen Besoldungsgesetz). Der Anspruch endet zum Zeitpunkt der
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Beendigung der Abordnung. Bei Wegfall der Zulage besteht kein Anspruch auf eine Ausgleichszulage nach
§ 56 (vergleiche Nummer 56.1.3). Sofern die im konkreten Einzelfall einschlagige Amts- oder Stellenzulage
im Recht des aufnehmenden Dienstherrn gekirzt oder gestrichen wird, ist dies nachzuzeichnen, wobei in
diesem Zusammenhang gegebenenfalls wirksam werdende Ausgleichs- oder Ubergangsregelungen nach
dem Recht des aufnehmenden Dienstherrn ebenfalls zu berlicksichtigen sind.

55.4 Kiirzung der Zulage nach § 8

Die Zulage gehdrt gemanB § 2 Absatz 1 Nummer 4 zu den Dienstbezigen und unterliegt als solche
grundsétzlich der Kiirzung der Besoldung nach § 8. Bei einer Abordnung ist zu priifen, ob eine
Besoldungskirzung durchzufihren ist oder ob die Dienstbeziige ungekurzt gewéhrt werden. Auf

Nummer 8.5 wird verwiesen. Sofern im jeweiligen Einzelfall eine Kiirzung der Besoldung nach § 8
vorzunehmen ist, wird der Zulagenbetrag zunachst ohne Berlicksichtigung der Kiirzung anhand der
einschlagigen Tabellenwerte ermittelt. Bei der Auszahlung ist § 8 sodann auf die zustehenden Dienstbezlige
insgesamt, also auch auf diese Zulage, anzuwenden.

56. Zu § 56 Ausgleichszulage

56.0 Allgemeines

§ 56 beinhaltet die Grundvorschrift iber die Gew&hrung von Ausgleichszulagen bei Verringerung der
Dienstbeziige. Spezielle Konstellationen, wie ein l1anderiibergreifender Dienstherrenwechsel oder die
landesiibergreifende Errichtung von Behdrden werden in den §§ 57 und 58 abgebildet.

56.1 Ausgleichszulage bei Verringerung der Dienstbeziige aus dienstlichen Griinden
56.1.1 Voraussetzungen, Bemessung und Ruhegehaltfahigkeit der Ausgleichszulage

Die Zulage wird in Héhe des Unterschiedsbetrages zwischen den ausgleichsfahigen Dienstbezligen des
neuen Amtes beziehungsweise der neuen Funktion und jenen ausgleichsfahigen Dienstbeziigen gewéhrt,
die bei Verbleib in der bisherigen Verwendung zugestanden hatten. Die ausgleichsfahigen Dienstbezlige der
bisherigen Verwendung sind somit im Einzelfall fiktiv fortzuschreiben. Dies bedeutet die Nachzeichnung von
Anpassungen der Besoldung nach § 19. Veranderungen hinsichtlich der besoldungsrechtlichen Bewertung
des bisherigen Amtes sind hingegen ausdriicklich nicht zu beriicksichtigen, sodass mit der mdglichen
Zuordnung des mit der bisherigen Funktion verbundenen Amtes zu einer héheren oder niedrigeren
Besoldungsgruppe keine Erhéhung oder Verringerung der Ausgleichszulage verbunden ist.

Beispiel:

Der Leiter einer Polizeidirektion mit mehr als 1 500 Bediensteten, dem das zugehérige Amt
,Polizeiprasident” (BesGr. B 4) im Beamtenverhéltnis auf Lebenszeit libertragen ist, wird mit seiner
Zustimmung in das Staatsministerium des Innern versetzt und dort als Referatsleiter verwendet. Gleichzeitig
wird ihm das Amt ,Ministerialrat” (BesGr. B 3) Ubertragen und eine Ausgleichszulage in H6he des
Differenzbetrages zwischen den Grundgehéltern der BesGr. B 3 und B 4 gewéhrt.

Die Ausgleichszulage ist bei kiinftigen Anpassungen der Besoldung nach § 19 entsprechend dem jeweils
mafgeblichen Anpassungsfaktor fortzuschreiben.

Kommt es hingegen in Zukunft aufgrund einer Neuausrichtung des Amtergefiiges der BesO B zu einer
Hebung des Amtes ,Polizeipréasident — als Leiter einer Polizeidirektion mit mehr als 1 500 Bediensteten” von
BesGr. B 4 nach BesGr. B 5, hat dies als Veranderung der besoldungsrechtlichen Bewertung des bisherigen
Amtes keine Erhéhung der Ausgleichszulage zur Folge. Gleichermafen fihrt eine mégliche Absenkung der
Einstufung des genannten Amtes von BesGr. B 4 nach BesGr. B 3 nicht zu einer Reduzierung oder
Einstellung der Ausgleichszulage.
Der Vergleichsberechnung sind die ausgleichsfahigen Dienstbezlige auf Vollzeitbasis gegeniberzustellen.
Die Ausgleichszulage unterliegt der Kiirzung nach § 10 Absatz 1 und § 11 Absatz 1 Satz 1.
Die Ausgleichszulage ist runhegehaltféhig, soweit sie der Kompensation ruhegehaltfahiger Dienstbeziige
dient. Folglich gehéren Ausgleichszulagen, die flir weggefallene Stellenzulagen gewahrt werden, nicht zu
den ruhegehaltfahigen Dienstbezligen. Ferner kann eine fiir ruhegehaltfahige Dienstbeziige gewéahrte
Ausgleichszulage bei der Festsetzung der Versorgungsbezlige nur insoweit berticksichtigt werden, als sie
bei Eintritt oder Versetzung in den Ruhestand (noch) zusteht (vergleiche § 6 Absatz 1 Satz 1 des
Séachsischen Beamtenversorgungsgesetzes).

56.1.2 Dienstliche Griinde
Dienstliche Griinde im Sinne von Absatz 1 sind insbesondere:
- Versetzung geman § 32 des Sachsischen Beamtengesetzes ,

- Landesinterne Umbildung von Kérperschaften nach den §§ 33 bis 35 des Séachsischen
Beamtengesetzes ,

- Anderweitige Verwendung aufgrund der Nichterfillung durch Rechts- oder Verwaltungsvorschrift
festgesetzter besonderer gesundheitlicher Anforderungen, ohne dass die Beamten oder Richter dies
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zu vertreten haben,

- Notwendige Rickernennungen von Schulleitern und stellvertretenden Schulleitern aufgrund des
Rickgangs der Schilerzahl unter die flr die Einstufung des dem Beamten Ubertragenen Amtes
maBgebliche Grenze,

- Aufstieg in die Laufbahngruppe 2 (Verringerung der ausgleichsfahigen Dienstbeziige méglich zum
Beispiel aufgrund des Wegfalls von Amts- oder Stellenzulagen).

Diese Aufz&hlung ist nicht abschlieBend. Im Zuge personalwirtschaftlicher MaBnahmen sind vielmehr
weitere Griinde denkbar, welche die Gewahrung einer Ausgleichszulage rechtfertigen oder sogar erfordern
kénnen. Der Begriff ,dienstliche Griinde*® ist letztlich dahingehend auszulegen, dass die Ursache der
betreffenden MaBnahme der Sphéare des Dienstherrn zuzurechnen ist, wobei ein Eigeninteresse des
Beamten an dieser MaBnahme der Gewahrung einer Ausgleichszulage nicht entgegensteht.

56.1.3 Ausschluss der Zulagengewahrung
Eine Ausgleichszulage wird nicht gewahrt bei
- Verringerung der ausgleichsféhigen Dienstbeziige aufgrund einer DisziplinarmaBnahme,

- Ausscheiden aus einem Beamtenverhaltnis auf Probe nach § 9 Absatz 2 des Séachsischen
Beamtengesetzes (Falle der Nichtibertragung eines Amtes mit leitender Funktion im
Beamtenverhaltnis auf Lebenszeit),

- Wegfall einer Zulage nach den §§ 45, 54 oder 55 oder

- Wechsel von Professoren aus einem Amt der BesO C in ein Amt der BesO W auf eigenen Antrag
(vergleiche § 89 Absatz 1 Satz 4 Halbsatz 2).

AuBerdem wird die Ausgleichszulage — trotz des dem Grunde nach bestehenden Anspruchs — nicht
ausgezahlt, sofern beziehungsweise solange der monatliche Zahlbetrag 5 Euro nicht (ibersteigt. Bei
Uberschreitung dieser Bagatellgrenze (zum Beispiel infolge einer Anpassung der Besoldung nach § 19) ist
die Zahlung mit Wirkung fir die Zukunft in voller Héhe aufzunehmen.

56.2 Ausgleichszulage fiir eine weggefallene Stellenzulage
56.2.1 Mindestdauer der zulagenberechtigenden Verwendung

Eine Verringerung der ausgleichsfahigen Dienstbezlige aufgrund des Wegfalls oder der Verringerung einer
Stellenzulage wird nur ausgeglichen, wenn und soweit die Stellenzulage vor dem Wegfall oder der
Verringerung in einem Zeitraum von 7 Jahren insgesamt mindestens 5 Jahre zugestanden hat (,5 aus 7-
Regelung®). Somit sind (auch mehrere, zeitlich nicht zusammenhangende) kiirzere Unterbrechungen der
zulagenberechtigenden Verwendung unschéadlich, unabhangig davon, ob sie auf dienstlichen oder privaten
Griinden beruhen.

56.2.2 Unschéadliche Unterbrechung der zulagenberechtigenden Verwendung

Zeiten, die geman § 28 Absatz 4 den Aufstieg in den Stufen des Grundgehalts nicht verzégern, verlangern
den 7-Jahres-Zeitraum nach Satz 1. Es erfolgt jedoch keine Anrechnung dieser Zeiten auf die mindestens 5-
jahrige Bezugsdauer der Stellenzulage.

Beispiel:

Eine Beamtin der ersten Einstiegsebene der Laufbahngruppe 2, Fachrichtung Finanz- und
Steuerverwaltung, die in einem Finanzamt Uberwiegend im AuBendienst der Steuerprifung tatig war, wird
zum 1. Juli 2014 in das Landesamt fur Steuern und Finanzen versetzt und nimmt dort ausschlieBlich
Innendienstaufgaben wahr. Mit der Versetzung ist der Wegfall des Anspruchs auf die sogenannte
Steuerpriferzulage nach § 52 verbunden. Der Werdegang der Beamtin in den Jahren vor der Versetzung
stellt sich wie folgt dar:

Zeitraum Dauer Tatigkeit
1. Februar 2005 — 4 Jahre, 3 Monate |[AuBendienst Steuerpriifung
30. April 2009
1. Mai 2009 — 30. April 2012 |3 Jahre Elternzeit
1. Mai 2012 — 1 Jahr, 4 Monate Innendienst Finanzamt
31. August 2013
1. September 2013 — 10 Monate AuBendienst Steuerprifung
30. Juni 2014

Ohne Berlicksichtigung der Sonderregelung des Absatzes 2 Satz 2 wiirde sich die fiir die Priifung des
Zulagenanspruchs mafBgebliche 7-Jahres-Frist auf den Zeitraum 1. Juli 2007 bis 30. Juni 2014 erstrecken.
Innerhalb dieser Spanne bestand jedoch nur fiir einen Zeitraum von insgesamt 2 Jahren und 8 Monaten ein
Anspruch auf die Steuerpriferzulage, sodass die Voraussetzungen flr die Gewahrung einer
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Ausgleichszulage fiir die wegfallende Steuerpriferzulage nicht gegeben wéren.

Die Sonderregelung stellt daher sicher, dass eine Benachteiligung der Beamten aufgrund schutzwiirdiger
Unterbrechungszeiten nach § 28 Absatz 4 ausgeschlossen ist. Der Referenzzeitraum von 7 Jahren
verlangert sich vorliegend geman Absatz 2 Satz 2 in Verbindung mit § 28 Absatz 4 Nummer 1 um die Dauer
der Elternzeit von 3 Jahren und umfasst nunmehr die Spanne vom 1. Juli 2004 bis 30. Juni 2014. Innerhalb
dieses Zeitraums hatte die Beamtin fur die Dauer von insgesamt 5 Jahren und 1 Monat einen Anspruch auf
die Steuerpriiferzulage nach § 52 (beziehungsweise der entsprechenden Vorgangerregelung des
Bundesbesoldungsgesetzes in der am 31. Oktober 2007 geltenden Fassung), sodass ab 1. Juli 2014 ein
Anspruch auf die Ausgleichszulage nach Absatz 1 und 2 besteht.

56.2.3 Hbéhe und Abschmelzung der Ausgleichszulage

Die Ausgleichszulage wird grundsatzlich auf den Monatsbetrag der Stellenzulage festgesetzt, der dem
Beamten am Tag vor dem Wegfall zugestanden hat. Der festgesetzte Betrag der Ausgleichszulage wird
jeweils nach Ablauf eines Jahres um 20 Prozent des Ausgangsbetrages gemindert, sodass innerhalb von

5 Jahren eine Abschmelzung der Ausgleichszulage erfolgt. Zusatzlich zu dieser linearen Minderung flihren
Erhéhungen der Dienstbeziige aufgrund einer Beférderung oder der Gewahrung einer (anderen)
Stellenzulage ebenfalls zu einer Anrechnung auf die Ausgleichszulage. Dies fihrt im Ergebnis auch dazu,
dass im Falle eines Verwendungswechsels mit gleichzeitiger Verringerung (nicht vollstandigem Wegfall) der
Stellenzulage (zum Beispiel bei der Verwendung eines Luftfahrzeugfiihrers als sonstiges standiges
Besatzungsmitglied, vergleiche § 47) nur der Zulagendifferenzbetrag ausgeglichen wird. Der nach einer
solchen zusétzlichen Anrechnung verbleibende Betrag einer Ausgleichszulage wird bis zum vollstdndigen
Abbau weiterhin im Jahresrhythmus um 20 Prozent des urspriinglichen Betrages gemindert.

Beispiel:

Ein Beamter der Fachrichtung Polizei in einem Amt der BesGr. A 12, der beim Landesamt fiir
Verfassungsschutz verwendet wurde und dort iberwiegend Aufgaben nach § 2 des Sachsischen
Verfassungsschutzgesetzes wahrgenommen hat, wird zum 1. Juli 2014 in das Staatsministerium des Innern
(Abteilung 3 — Landespolizeiprasidium) versetzt. Mit der Versetzung ist der Wegfall des Anspruchs auf die
Verfassungsschutzzulage nach § 48 und das Aufleben des Anspruchs auf die Polizeivollzugszulage nach

§ 49 verbunden. Die Voraussetzung nach Absatz 2 Satz 1 (,5 aus 7-Regelung*, vergleiche Nummer 56.2.1)
ist erflllt.

Der Beamte hat somit grundséatzlich einen Anspruch auf Gewahrung einer Ausgleichszulage nach Absatz 2
in Héhe des zuletzt zustehenden Betrages der Verfassungsschutzzulage von 191,73 Euro pro Monat
(Ausgangsbetrag). Da dem Beamten jedoch auch in der neuen Verwendung eine Stellenzulage
(Polizeivollzugszulage in H6he von monatlich 127,38 Euro) zusteht, ist die Ausgleichszulage geman
Absatz 2 Satz 3 sogleich um diese zu mindern. Der zur Auszahlung gelangende Betrag der
Ausgleichszulage belauft sich somit auf 64,35 Euro (= 191,73 Euro — 127,38 Euro) pro Monat.

Der Zahlbetrag der Ausgleichszulage ist jeweils nach Ablauf eines Jahres um 20 Prozent des
Ausgangsbetrages, das heif3t hier um 38,35 Euro (= 191,73 Euro x 20 Prozent) zu mindern.

56.2.4 Ausschluss der Mehrfachberlicksichtigung von Bezugszeiten einer Stellenzulage

Zeiten des Bezugs einer Stellenzulage, die bereits zu einem Ausgleichszulagenanspruch gefiihrt haben,
kénnen bei der Prifung weiterer Ausgleichsanspriiche nicht erneut beriicksichtigt werden.

Beispiel:

Bei der unter 56.2.2 dargestellten Fallkonstellation kehrt die Beamtin nach einer 2-jahrigen Tatigkeit im
Landesamt fur Steuern und Finanzen fir den Zeitraum von 1 Jahr in den AuBendienst der Steuerprifung
zuriick (Geschéftsaushilfe im Wege der Abordnung).

Wahrend der Abordnung besteht Anspruch auf die Steuerpriiferzulage nach § 52. Dieser entfallt jedoch mit
Beendigung des einjahrigen Abordnungszeitraums und Rickkehr zur vorherigen Téatigkeit im Landesamt far
Steuern und Finanzen (Innendienst). Bei der Priifung des Anspruchs auf eine Ausgleichszulage nach
Absatz 2 kdnnen die bis zum 30. Juni 2014 erbrachten Zeiten mit Anspruch auf die Steuerpriferzulage nach
§ 52 nicht (erneut) berticksichtigt werden, da sie bereits zur Begriindung des urspringlichen
Ausgleichszulagenanspruchs gefiihrt haben. Die Voraussetzungen des Absatzes 2 Satz 2 liegen somit nicht
vor, sodass keine neue Ausgleichszulage gewahrt werden kann. Der Anspruch auf den unter
Beriicksichtigung der Abschmelzungsregelung verbleibenden Restbetrag der urspriinglichen
Ausgleichszulage bleibt davon unberihrt. Im Hinblick auf die Minderung gilt die Bezugsdauer der
Ausgleichszulage durch die voribergehende Rickkehr in die zulagenberechtigende Verwendung als nicht
unterbrochen. Nach Ablauf des Abordnungszeitraums wird die Beamtin im Hinblick auf die H6he und die
verbleibende Bezugsdauer der Ausgleichszulage mithin so gestellt, als sei sie seit dem 1. Juli 2014
durchweg im Landesamt fiir Steuern und Finanzen (Innendienst) tatig gewesen.

56.2.5 Sonderregelung fiir Versetzungen bei der Umbildung von Kérperschaften
GemanB § 32 Absatz 4 des Sé&chsischen Beamtengesetzes kann bei einer Auflésung, Umbildung oder

http://web:3000 Fassung vom 21.01.2016 Seite 76 von 134


https://revosax.sachsen.de/federal_laws/82/redirect
https://revosax.sachsen.de/vorschrift/13871#p32

VwV SachsBesG

Verschmelzung von Behdrden ein Beamter, dessen Aufgabengebiet davon bertihrt ist, auch ohne seine
Zustimmung in ein anderes Amt mit geringerem Endgrundgehalt derselben oder einer anderen Laufbahn im
Bereich desselben Dienstherrn versetzt werden, wenn eine dem bisherigen Amt entsprechende Verwendung
nicht moglich ist. In diesem Fall wird eine Ausgleichszulage fiir wegfallende oder sich verringernde
Stellenzulagen abweichend von der allgemeinen Regelung bereits dann gewahrt, wenn die Stellenzulage
vor der Versetzung in einem Zeitraum von 3 Jahren mindestens 2 Jahre zugestanden hat (,2 aus 3“ statt

,D aus 7). Die Nummern 56.2.1 bis 56.2.4 gelten entsprechend.

56.3 Ausgleichszulage fiir wiederernannte Versorgungsempfanger
56.3.1 Anspruchsvoraussetzungen

Das Verfahren zur Feststellung der wiederhergestellten Dienstféhigkeit richtet sich nach § 53 des
Sachsischen Beamtengesetzes . Fiir die zur Prifung des Anspruchs auf eine Ausgleichszulage
erforderliche Vergleichsberechnung der ausgleichsfahigen Dienstbeziige sind den Dienstbeziigen des
neuen Amtes die Dienstbezlige gegeniiberzustellen, die dem Beamten bei fiktiver erneuter Ubertragung des
vor dem Ruhestand bekleideten Amtes (einschlieBlich etwaiger Amts- und Stellenzulagen) ab dem Zeitpunkt
der Reaktivierung zustehen wirden. Auf die tatséchliche H6he der vor dem Beginn des Ruhestands zuletzt
bezogenen Dienstbezlige kommt es dabei ebenso wenig an wie auf die tatsachliche Héhe der im Ruhestand
bezogenen Versorgungsbeziige. Die Gewahrung einer Ausgleichszulage bei Reaktivierung von
Versorgungsempféngern setzt zudem voraus, dass diese vor der erneuten Berufung in ein Beamten- oder
Richterverhaltnis Versorgungsbeziige nach § 3 des Séachsischen Beamtenversorgungsgesetzes bezogen
haben. Werden Empfanger anderer Versorgungsbeziige (zum Beispiel des Bundes, eines anderen Landes
oder eines anderen Versorgungswerkes) im Geltungsbereich des Sachsischen Besoldungsgesetzes
(erneut) in ein Beamten- oder Richterverhéltnis berufen, kann ein Anspruch auf eine Ausgleichszulage nicht
entstehen.

56.3.2 Entsprechende Geltung der Vorschriften

Die Nummern 56.1, 56.2 und 56.4 gelten mit den nachfolgend dargestellten Ausnahmen und MafBgaben
entsprechend:

- Die Gewahrung einer Ausgleichszulage bei Reaktivierung von Versorgungsempfangern ist an eigene
Tatbestandsvoraussetzungen geknipft, sodass das Vorliegen dienstlicher Griinde (vergleiche
Nummer 56.1.1 und 56.1.2) in diesen Fallen nicht zu prifen ist. Die vom Dienstherrn
auszusprechende erneute Berufung in ein Beamten- oder Richterverhaltnis impliziert bereits das
Vorliegen dienstlicher Griinde, ein Eigeninteresse des Beamten ist insoweit unschéadlich.

- Bei der Gewahrung einer Ausgleichszulage fur eine weggefallene Stellenzulage ist hinsichtlich der
Anwendung der .5 aus 7-Regelung® auf den Zeitraum vor dem Eintritt oder der Versetzung in den
Ruhestand abzustellen.

56.4 Ausgleichsfahige Dienstbeziige

Folgende Bezligebestandteile sind in die Vergleichsberechnung zur Feststellung einer ausgleichsfahigen
Differenz der Dienstbeziige einzubeziehen, wobei der Vergleich zwischen dem bisherigen und dem neuen
Amt fur jeden Bestandteil der ausgleichsfahigen Dienstbezlige separat vorzunehmen ist:

- Grundgehalt,
- Amts- und Stellenzulagen,

- Uberleitungs- und Ausgleichszulagen, soweit sie wegen des Wegfalls oder der Verminderung von
Grundgehalt, Amts- oder Stellenzulagen gewahrt werden.

Das Grundgehalt ist entsprechend der jeweiligen individuellen Stufe, einschlieBlich einer etwaigen
Leistungsstufe, zu beriicksichtigen. Uberleitungszulagen (zum Beispiel § 84) und Ausgleichszulagen (nach
den §§ 56 bis 58) sind nur solche, die bereits vor der jeweiligen (neuen) ausgleichspflichtigen MaBnahme
entstanden sind und noch zustehen. Andere Bestandteile der Dienstbeziige (Leistungsbezige nach § 36,
Familienzuschlag, Strukturzulage, Vergitungen, Zuschlage, Auslandsbesoldung) sowie sonstige Bezlige
(Leistungspramie, Ausgleichspauschale, Anwarterbezlige, vermdgenswirksame Leistungen) gehdren nicht
zu den ausgleichsfahigen Dienstbeziigen im Sinne dieser Vorschrift.

57. Zu § 57 Ausgleichszulage bei Dienstherrenwechsel

57.1  Allgemeine Ausfiihrungen zum Zulagenanspruch
57.1.1 Voraussetzungen, Bemessung und Ruhegehaltfahigkeit der Ausgleichszulage

Im Gegensatz zu § 56 kommt diese Vorschrift zur Anwendung, wenn Beamte (zum Beispiel aus dem
Bereich des Bundes oder eines anderen Landes) in den Geltungsbereich des Sachsischen
Besoldungsgesetzes versetzt werden. Bei der Vergleichsberechnung zur Ermittlung des Zulagenanspruchs
ist auf den Gesamtbetrag der ausgleichsfahigen Dienstbezlige (vergleiche Nummer 57.2) abzustellen. Somit
ist kein unmittelbarer Vergleich und gegebenenfalls Ausgleich einzelner — in den Besoldungsgesetzen des
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abgebenden und aufnehmenden Dienstherrn méglicherweise abweichend geregelter oder unterschiedlich
gewichteter — Bezligebestandteile vorzunehmen. Der Betrag der Ausgleichszulage ist statisch auf den
Unterschiedsbetrag zwischen den letzten ausgleichsféhigen Dienstbeziigen beim alten Dienstherrn (am Tag
vor der Versetzung) und den zum Zeitpunkt der Versetzung beim neuen Dienstherrn im Geltungsbereich des
Sachsischen Besoldungsgesetzes zustehenden ausgleichsfahigen Dienstbeziigen festzusetzen. Eine fiktive
Fortschreibung der ausgleichsfahigen Dienstbeziige beziehungsweise ein fortwahrender Vergleich der beim
alten und neuen Dienstherrn zustehenden ausgleichsfahigen Dienstbezlige erfolgt nicht. Die
Ausgleichszulage wird — trotz des dem Grunde nach bestehenden Anspruchs — nicht ausgezahlt, sofern der
monatliche Zahlbetrag 5 Euro nicht Gbersteigt. Die Ausgleichszulage gehért geman § 2 Absatz 1 Nummer 4
zu den Dienstbezligen und unterliegt als solche der Kirzung der Besoldung nach § 8. Ab welchem Zeitpunkt
die Klrzung der monatlichen Dienstbeziige bei Versetzungen aus einem anderen Land zum Freistaat
Sachsen vorzunehmen ist, richtet sich nach Nummer 8.5. Sofern eine Kuirzung der Besoldung nach § 8
vorzunehmen ist, wird die Zulagenhéhe zundchst ohne Beriicksichtigung der Klrzung berechnet. Die beim
aufnehmenden Dienstherrn zustehenden ausgleichsfahigen Dienstbezilige sind somit unmittelbar anhand
der einschlagigen Tabellenwerte zu ermitteln. Bei der Auszahlung ist § 8 sodann auf die zustehenden
Dienstbeziige insgesamt, das hei3t auch auf die Ausgleichszulage, anzuwenden. Die Ausgleichszulage ist
grundsétzlich ruhegehaltféhig. Bei der Festsetzung der Versorgungsbeziige kann sie jedoch nur
beriicksichtigt werden, soweit sie bei Eintritt oder Versetzung in den Ruhestand (noch) zusteht. Auf die
Abschmelzungsregelung wird hingewiesen (vergleiche Nummer 57.1.3).

57.1.2 Dringendes dienstliches Gewinnungsbedurfnis

Das dringende dienstliche Bedurfnis fur die Gewinnung muss im Hinblick auf den konkreten Beamten
bestehen. Es liegt insbesondere vor, wenn ein Dienstposten nicht auch mit einem bereits bei dem jeweiligen
Dienstherrn im Geltungsbereich des Séachsischen Besoldungsgesetzes tatigen Beamten oder Beschaftigten
adaquat besetzt werden kann. Ein — zum Beispiel in Form einer Bewerbung dokumentiertes —
Eigeninteresse des Beamten an der Versetzung in den Geltungsbereich des Sachsischen
Besoldungsgesetzes ist unschéadlich.

57.1.3 Abschmelzung der Ausgleichszulage

Die statisch festgesetzte Ausgleichszulage unterliegt im Falle der Anpassung der Besoldung nach § 19 und
bei sonstigen Erhdhungen der im Geltungsbereich des Sachsischen Besoldungsgesetzes zustehenden
ausgleichsfahigen Dienstbeziige der Minderung. Die Minderung betragt 50 Prozent (Besoldungsanpassung)
beziehungsweise 100 Prozent (sonstige Erhéhung) des Steigerungsbetrags der ausgleichsfahigen
Dienstbeziige. Unter den Begriff ,sonstige Erhéhung der ausgleichsféhigen Dienstbezlige* fallen
insbesondere Aufstiege in den Stufen des Grundgehalts, Beférderungen oder die Gewéahrung einer neuen,
anderen oder héheren Stellenzulage. Die erstmalige Gewéhrung des Familienzuschlags (zum Beispiel bei
Heirat) oder die Gewahrung des Familienzuschlags nach einer héheren Stufe (zum Beispiel bei Geburt
eines Kindes) fuhrt nicht zu einer Minderung der Ausgleichszulage, da nur die am Tag vor der Versetzung
zustehende Stufe des Familienzuschlags zu den ausgleichsfahigen Dienstbeziigen gehért (vergleiche
Nummer 57.2.1). Sofern die Ausgleichszulage bei der Berechnung des Ruhegehalts als ruhegehaltfahiger
Dienstbezug bericksichtigt wird, ist die Abschmelzungsregelung nach Eintritt oder Versetzung in den
Ruhestand nicht mehr anzuwenden.

57.2 Ausgleichsfahige Dienstbeziige
57.2.1 Zu berilcksichtigende Besoldungsbestandteile

Far die Vergleichsberechnung zur Feststellung einer ausgleichsfahigen Differenz der Dienstbezlige ist der
Gesamtbetrag aus den nachfolgend fir den Bereich des aufnehmenden und abgebenden Dienstherrn
dargestellten Bezligebestandteilen zu bilden:
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Aufnehmender Dienstherr Abgebender Dienstherr
im Geltungsbereich des Sachsischen | (Bundes- oder anderes Landesrecht)
Besoldungsgesetzes

Grundgehalt entsprechend neuer Grundgehalt entsprechend der am Tag
Besoldungsgruppe und Stufe vor der Versetzung zustehenden
Besoldungsgruppe und Stufe

Amts- und Stellenzulagen Amts- und Stellenzulagen

Familienzuschlag der am Tag vor der  |Familienzuschlag oder vergleichbare
Versetzung zustehenden Stufe Besoldungsleistung der am Tag vor der
Versetzung zustehenden Stufe

Gegebenenfalls anteiliger Monatsbetrag
einer jéhrlichen Sonderzahlung oder
vergleichbaren Besoldungsleistung
(sofern nicht ohnehin bereits im
Grundgehalt enthalten)

Bei der Ermittlung der ausgleichsféahigen Dienstbeziige im Bereich des abgebenden Dienstherrn ist das
Grundgehalt entsprechend der dort zuletzt maBgeblichen individuellen Stufe, einschlieBlich einer etwaigen
Leistungsstufe, zu beriicksichtigen. Im Bereich des aufnehmenden Dienstherrn ist das Grundgehalt
entsprechend dem mit der Versetzung Ubertragenen Amt und der geman § 27 Absatz 1 Satz 6 neu
festgesetzten Stufe maBgeblich. Der Vergleichsberechnung sind die ausgleichsfahigen Dienstbeziige auf
Vollzeitbasis gegenlberzustellen. Die Ausgleichszulage unterliegt der Kiirzung nach § 10 Absatz 1 und § 11
Absatz 1 Satz 1. Andere Bestandteile der Dienstbeziige (Leistungsbeziige nach § 36, Strukturzulage,
Vergutungen, Zuschlage, Auslandsbesoldung) und sonstige Bezlge (Leistungspramie,
Ausgleichspauschale, Anwarterbeziige, vermdégenswirksame Leistungen) sowie vergleichbare oder andere
Leistungen im Bereich des abgebenden Dienstherrn gehdren nicht zu den ausgleichsfahigen Dienstbezligen
im Sinne dieser Vorschrift.

57.2.2 Berlcksichtigung von Stellenzulagen

Die Bertcksichtigung einer bei der Versetzung in den Geltungsbereich des Sachsischen
Besoldungsgesetzes wegfallenden Stellenzulage als ausgleichsféhige Dienstbezlige setzt voraus, dass
diese vor der Versetzung in einem Zeitraum von 7 Jahren insgesamt mindestens 5 Jahre zugestanden hat
(-5 aus 7-Regelung“). Somit sind (auch mehrere, zeitlich nicht zusammenhéngende) kiirzere
Unterbrechungen der zulagenberechtigenden Verwendung beim abgebenden Dienstherrn unschéadlich,
unabhéangig davon, ob sie auf dienstlichen oder privaten Griinden beruhen. Eine Unterbrechung des 7-
Jahres-Zeitraums durch Zeiten nach § 28 Absatz 4 ist unschadlich; Nummer 56.2.2 gilt entsprechend. Die

-5 aus 7-Regelung” gilt nicht fir eine beim abgebenden Dienstherrn gewéhrte allgemeine Stellenzulage oder
vergleichbare Zulage. Diese ist zu berlicksichtigen, wenn sie — wie die Ubrigen ausgleichsfahigen
Dienstbeziige — am Tag vor der Versetzung zugestanden hat.

57.3 Zustandigkeit

Die Entscheidung tber die Gewahrung der Ausgleichszulage, die auch die Feststellung des dringenden
dienstlichen Gewinnungsbediirfnisses beinhaltet, ist im pflichtgemaBen Ermessen durch die oberste
Dienstbehoérde des Beamten zu treffen. Eine Delegation auf andere Behdrden des jeweiligen oder eines
anderen Geschaftsbereichs ist nicht méglich. Bei der Ermessensentscheidung ist insbesondere zu
beriicksichtigen, dass die Gewahrung der Ausgleichszulage nur im Ausnahmefall eines dringenden
dienstlichen Bedirfnisses fiir die Gewinnung desjenigen Beamten in Betracht kommen soll. Die Erwagung
einzelfallbezogener Aspekte, wie zum Beispiel die Uberpriifung des tatsichlichen Einkommensverlustes,
sollte daher ebenso einbezogen werden wie die Priifung mdglicher anderer Personalgewinnungsinstrumente
(zum Beispiel nach § 63).

Beispiel:

Ein seit geraumer Zeit vakanter, mit BesGr. A 12 bewerteter Dienstposten im Landesamt fiir
Verfassungsschutz (Geschéftsbereich des Staatsministeriums des Innern) wird zum 1. Juni 2014 mit einem
Beamten des Freistaates Bayern besetzt, dem zum Zeitpunkt der Versetzung ein Amt der BesGr. A 11

Stufe 7 Gbertragen ist. Es besteht ein dringendes dienstliches Bedirfnis an der Gewinnung dieses Beamten,
da er die spezifischen Anforderungen des Dienstpostens aufgrund seiner bisherigen Tatigkeit in
besonderem MaBe erfillt und kein Bediensteter des Freistaates Sachsen fiir eine adéquate
Stellenbesetzung zur Verfliigung steht.

Der Beamte wird bei der Versetzung zum Freistaat Sachsen gemaf § 27 Absatz 1 Satz 6 der Stufe 7 des
Grundgehalts der BesGr. A 11 zugeordnet. Ein Vergleich des Gesamtbetrages der am 31. Mai 2014 im
Freistaat Bayern und am 1. Juni 2014 zustehenden ausgleichsféhigen Dienstbeziige ergibt Folgendes:
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Ausgleichsfahige Dienstbezige Freistaat Bayern | Freistaat Sachsen

Grundgehalt 3 459,66 Euro 3 453,55 Euro

Strukturzulage 83,59 Euro1) -

Amtszulage 209,55 Euro2) -

Stellenzulage - 191,73 Euro

Familienzuschlag Stufe 1 123,58 Euro 123,46 Euro

Sonderzahlung (anteilig) 227,59 Euro3) -

Gesamtbetrag 4 103,97 Euro 3 768,74 Euro
1) Die Strukturzulage nach Artikel 33 des Bayerischen Besoldungsgesetzes stellt die dortige Nachfolgeregelung zur friiheren allgemeinen Stellenzulage

dar und gehort somit als ,vergleichbare Besoldungsleistung” zu den ausgleichsféhigen Dienstbezligen nach Absatz 2.

2) Es handelt sich hierbei um die der hiesigen Stellenzulage nach § 48 (Verfassungsschutzzulage) vergleichbare Zulage fiir besondere Berufsgruppen
nach Artikel 34 Absatz 2 Satz 1 Nummer 1 des Bayerischen Besoldungsgesetzes.

3) Als der auf einen Kalendermonat entfallende Teilbetrag der jahrlichen Sonderzahlung wird 1/12 des sich unter Anwendung der Artikel 82 und 83 des
Bayerischen Besoldungsgesetzes ergebenden Jahresbetrages angesetzt.

Da die Tatbestandsvoraussetzungen vorliegen, entscheidet das Staatsministerium des Innern, eine
Ausgleichszulage zu gewahren. Sie wird durch das Landesamt fir Steuern und Finanzen entsprechend dem
sich zum Zeitpunkt der Versetzung ergebenden Unterschiedsbetrag der ausgleichsfahigen Dienstbeziige
auf 335,23 Euro (= 4 103,97 Euro - 3 768,74 Euro) pro Monat festgesetzt.

Mit Wirkung vom 1. Januar 2015 wird der Beamte zum Regierungsamtsrat beférdert und in eine Planstelle
der BesGr. A 12 eingewiesen. Dadurch erhdhen sich die im Geltungsbereich des Sachsischen
Besoldungsgesetzes zustehenden ausgleichsfahigen Dienstbeziige um 309,79 Euro (,Beférderungsgewinn®
von BesGr. A 11 nach A 12 in Stufe 7). Es handelt sich hierbei um eine ,sonstige Erhdhung der
ausgleichsfahigen Dienstbeziige®, sodass die Ausgleichszulage gemafi Absatz 1 Satz 3 um 100 Prozent
des Steigerungsbetrags, das hei3t um 309,79 Euro zu mindern ist. Die Ausgleichszulage betragt

ab 1. Januar 2015 noch 25,44 Euro (= 335,23 Euro - 309,79 Euro) pro Monat.

Aufgrund der Geburt eines Kindes im Februar 2015 erhélt der Beamte mit Wirkung vom 1. Februar 2015 den
Familienzuschlag der Stufe 2, was mit einer Erhéhung der monatlichen Dienstbeziige um 136,46 Euro
verbunden ist. Es handelt sich hierbei jedoch nicht um eine Erhéhung der ausgleichsfahigen Dienstbeziige,
da diesen zum Zeitpunkt der Versetzung zum Freistaat Sachsen nur der Familienzuschlag der Stufe 1
zugrunde lag. Die Ausgleichszulage in Héhe von 25,44 Euro bleibt von der Gewahrung des
Familienzuschlags der Stufe 2 unberthrt.

Zu § 58 Ausgleichszulagen bei landesiibergreifender Errichtung von Behorden

Allgemeines

Die Vorschrift stellt eine Spezialregelung der Ausgleichszulage bei Dienstherrenwechsel fir
PersonalmaBnahmen im Zusammenhang mit landesubergreifenden Kooperationen dar und kommt in diesen
Fallen gegeniber der Regelung des § 57 vorrangig zur Anwendung. Der Anwendungsbereich der Vorschrift
ist auf Beamte begrenzt, die infolge einer durch Gesetz geregelten landesibergreifenden gemeinsamen
Errichtung von Behérden in den Geltungsbereich des Sachsischen Besoldungsgesetzes versetzt werden
und dadurch eine Verringerung des Gesamtbetrags der ausgleichsfahigen Dienstbeziige (Absatz 1) oder
des Gesamtbetrags aus dem Familienzuschlag oder einer vergleichbaren Besoldungsleistung und etwaigen
Stellenzulagen (Absatz 3) erfahren. Richter sind vom Anwendungsbereich nicht erfasst. Fiir diesen
Personenkreis sieht § 33 des Deutschen Richtergesetzes bei Versetzungen aufgrund von Verénderungen
der Gerichtsorganisation eine vollstdndige Rechtsstandswahrung vor. Eine besondere gesetzliche Regelung
zur landestubergreifenden Errichtung einer gemeinsamen Behdrde ist regelmaBig in einem
Zustimmungsgesetz zu einem Uber die landeslbergreifende Zusammenarbeit zwischen den beteiligten
Landesregierungen abgeschlossenen Staatsvertrag zu sehen. Als Errichtung im Sinne dieser Vorschrift
gelten auch vergleichbare Formen der landeslbergreifenden Kooperation wie beispielsweise die
Ubertragung von Zustandigkeiten durch andere Lander auf bereits bestehende (und gegebenenfalls in
diesem Zusammenhang neu zu strukturierende) Behérden im Freistaat Sachsen. Das dienstliche Bedurfnis
ist erfiillt, wenn der durch die Kooperation entstehende Personalbedarf nicht mit bereits beim aufnehmenden
Dienstherrn im Geltungsbereich des Séachsischen Besoldungsgesetzes vorhandenen Beamten oder
Beschaftigten gedeckt werden kann. Ein auf den jeweiligen Dienstposten bezogenes dringendes Bedurfnis
an der Gewinnung eines bestimmten Beamten wie in den Fallen nach § 57 ist nicht erforderlich. Ein
Eigeninteresse des Beamten an der Versetzung ist unschadlich. Zur Kiirzung der Besoldung nach § 8 wird
auf Nummer 57.1.1 verwiesen. Die Ausgleichszulage ist grundsatzlich ruhegehaltfahig. Bei der Festsetzung
der Versorgungsbezige kann sie jedoch nur berlcksichtigt werden, soweit sie bei Eintritt oder Versetzung in
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den Ruhestand (noch) zusteht. Auf die Abschmelzungsregelung wird in diesem Zusammenhang
hingewiesen (vergleiche Nummer 58.4).

58.1 Ausgleichszulage fiir grundgehaltsgleiche Dienstbeziige

Die Ausgleichszulage nach Absatz 1 gilt kraft Gesetzes als Bestandteil des Grundgehalts. Sie ist daher in
den nach § 15 Absatz 2 Satz 2 des Beamtenstatusgesetzes zur Beurteilung der Zulassigkeit einer
landesiibergreifenden Versetzung ohne Zustimmung des Beamten vorzunehmenden Vergleich des mit dem
bisherigen und dem neuen Amt verbundenen Grundgehalts einzubeziehen und dient insoweit der
statusrechtlichen Absicherung entsprechender PersonalmaBnahmen.

58.2 Ausgleichsfahige Dienstbeziige

Die ausgleichsfahigen Dienstbeziige sind abweichend zur Regelung des § 57 auf das Grundgehalt und die
diesem gleichstehenden Besoldungsbestandteile — insbesondere Amtszulagen und die allgemeine
Stellenzulage (soweit nicht in das Grundgehalt integriert) — beschrénkt. Beim abgebenden Dienstherrn
gewahrte Sonderzahlungen oder vergleichbare Leistungen stehen dem Grundgehalt gleich und sind daher
mit dem jeweils zustehenden (fiktiven) Monatsbetrag einzubeziehen. Fir die Vergleichsberechnung zur
Feststellung einer ausgleichsfahigen Differenz der Dienstbeziige ist jeweils der Gesamtbetrag aus den
bisher im Bereich des abgebenden und nunmehr beim aufnehmenden Dienstherrn zustehenden
ausgleichsfahigen Dienstbeziigen zu bilden und gegeniiber zu stellen. Bei der Ermittlung der
ausgleichsfahigen Dienstbeziige im Bereich des abgebenden Dienstherrn ist das Grundgehalt entsprechend
der dort zuletzt maBgeblichen individuellen Stufe, einschlieBlich einer etwaigen Leistungsstufe, zu
berilicksichtigen. Im Bereich des aufnehmenden Dienstherrn ist das Grundgehalt entsprechend dem mit der
Versetzung Ubertragenen Amt und der geman § 27 Absatz 1 Satz 6 neu festgesetzten Stufe maBgeblich.
Der Vergleichsberechnung sind die ausgleichsfahigen Dienstbezlige auf Vollzeitbasis gegeniberzustellen.
Die Ausgleichszulage unterliegt der Kiirzung nach § 10 Absatz 1 und § 11 Absatz 1 Satz 1. Andere
Bestandteile der Dienstbezlige (sonstige Stellenzulagen, Familienzuschlag, Leistungsbezlige nach § 36,
Strukturzulage, Vergitungen, Zuschlage, Auslandsbesoldung) und sonstige Beziige (Leistungspramie,
Ausgleichspauschale, Anwarterbezlge, vermdgenswirksame Leistungen) sowie vergleichbare oder andere
Leistungen im Bereich des abgebenden Dienstherrn gehéren nicht zu den ausgleichsfahigen Dienstbezlige
im Sinne dieser Vorschrift.

58.3 Ausgleichszulage fiir andere Dienstbeziige

Unter den Voraussetzungen des Absatzes 1 (Versetzung in den Geltungsbereich des Sachsischen
Besoldungsgesetzes aufgrund gesetzlich geregelter landeslbergreifender Errichtung einer gemeinsamen
Behorde, Vorliegen eines dienstlichen Gewinnungsbediirfnisses) kann eine Ausgleichszulage gewahrt
werden, wenn sich aufgrund der Versetzung der Gesamtbetrag aus dem Familienzuschlag oder einer
vergleichbaren Besoldungsleistung der am Tag vor der Versetzung zustehenden Stufe und gewéhrten
(sonstigen) Stellenzulagen verringert. Im Gegensatz zur Zulage nach Absatz 1 besteht hier jedoch kein
Rechtsanspruch, sondern die Gewahrung der Ausgleichszulage fir diese Besoldungsbestandteile liegt im
Ermessen des aufnehmenden Dienstherrn. Bei der Ermessensausiibung ist insbesondere auf das
dienstliche Gewinnungsbedurfnis abzustellen, das in diesen Fallen hinsichtlich des konkreten Beamten
bestehen muss. Stellenzulagen werden nur berlcksichtigt, wenn sie vor der Versetzung in einem Zeitraum
von 7 Jahren insgesamt mindestens 5 Jahre zugestanden haben. Auf Nummer 57.2.2 wird insoweit Bezug
genommen. Dies gilt nicht fiir die allgemeine Stellenzulage oder eine vergleichbare Besoldungsleistung, da
diese als grundgehaltsgleicher Besoldungsbestandteil bereits zu den ausgleichsfahigen Dienstbezligen nach
Absatz 2 gehort (sieche Nummer 58.2). Zur Kirzung der Besoldung nach § 8 wird auf Nummer 57.1.1
verwiesen. Die Ausgleichszulage ist grundsatzlich ruhegehaltfahig. Bei der Festsetzung der
Versorgungsbeziige kann sie jedoch nur berilicksichtigt werden, soweit sie bei Eintritt oder Versetzung in
den Ruhestand (noch) zusteht. Auf die Abschmelzungsregelung wird in diesem Zusammenhang
hingewiesen (vergleiche Nummer 58.4). Die in § 56 Absatz 1 Satz 6 geregelte Bagatellgrenze gilt
entsprechend. Auf Nummer 56.1.3. wird insoweit Bezug genommen.

58.4 Abschmelzung der Ausgleichszulage

Sowohl flr die — jeweils statisch festgesetzte — Ausgleichszulage nach Absatz 1 als auch fiir die
Ausgleichszulage nach Absatz 3 kommt die fiir die Ausgleichszulage bei Dienstherrenwechsel nach § 57
Absatz 1 geltende Abschmelzungsregelung zur Anwendung. Auf Nummer 57.1.3 wird insoweit Bezug
genommen. Fir die Ausgleichszulage nach Absatz 3 gilt im Hinblick auf die Ermittlung des fir die Minderung
mafgeblichen Steigerungsbetrags aufgrund der entsprechenden Anwendung von Absatz 1 Satz 1 und 2 der
Gesamtbetrag aus dem Familienzuschlag oder einer vergleichbaren Besoldungsleistung der am Tag vor der
Versetzung zustehenden Stufe und gewahrten (sonstigen) Stellenzulagen als ausgleichsfahige
Dienstbeziige.

58.5 Zustandigkeit

Die Zustandigkeit firr die Feststellung des dienstlichen Gewinnungsbediirfnisses und die Entscheidung lber
die Gewahrung einer Ausgleichszulage nach Absatz 3 obliegt der obersten Dienstbehérde des Beamten.
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Eine Delegation auf anderen Behdrden des jeweiligen oder eines anderen Geschaftsbereichs ist nicht
mdglich.

59. Zu § 59 Zulagen fiir besondere Erschwernisse

59.0 Aligemeines

Die Vorschrift ermachtigt die Staatsregierung zur Regelung von Erschwerniszulagen. Diese dienen der
Abgeltung besonderer Erschwernisse, die bei der Bewertung des jeweiligen Amtes (oder bei der Festlegung
der Anwarterbezlige) nicht bericksichtigt wurden. Sie sind nicht ruhegehaltfahig und kénnen abweichend
von § 6 Absatz 1, beispielsweise nachtraglich fur tatséchlich geleistete Stunden statt monatlich im Voraus,
gezahlt werden. Zudem kann mit Erschwerniszulagen die Abgeltung eines besonderen Aufwands erfolgen.
Die abgeltungsfahigen Erschwernisse sind in § 59 Absatz 1 Satz 2 abschlieBend definiert. Fur andere als
die dort genannten Dienste oder Tatigkeiten ist die Regelung einer Erschwerniszulage nicht zulssig.
Aufgrund von Abgrenzungs-/Uberschneidungsproblemen zu Amts- und Stellenzulagen kann die Gewahrung
einer Erschwerniszulage ausgeschlossen werden, wenn die Erschwernis bereits auf andere Weise, zum
Beispiel durch eine Reduzierung der regelmaBigen Arbeitszeit, berlicksichtigt oder abgegolten wird. Ein
solcher Ausschluss setzt voraus, dass dies in der Verordnung ausdricklich bestimmt ist. Auch die
Abgrenzung zur Aufwandsentschadigung ist flieBend, sodass die Gewahrung einer zusatzlichen
Aufwandsentschadigung durch die Verordnung ausdrlcklich ausgeschlossen werden kann, soweit der
Aufwand durch die Erschwerniszulage mit entschadigt wird. Auf Nummer 59.4.1 wird verwiesen. Die
Staatsregierung hat die Erméachtigungsgrundlage mit der Sachsischen Erschwerniszulagen- und
Mehrarbeitsvergitungsverordnung umgesetzt. Die Erlauterungen zu den §§ 59 und 60 beziehen sich
insgesamt auf diese Verordnung und sind wie folgt gegliedert:

- Nummern 59.1 bis 59.3 zu Teil 1 der Sachsischen Erschwerniszulagen- und
Mehrarbeitsvergitungsverordnung — Gemeinsame Vorschriften,

- Nummern 59.4 bis 59.15 zu Teil 2 der Sachsischen Erschwerniszulagen- und
Mehrarbeitsvergutungsverordnung — Erschwerniszulagen,

- Nummern 60.0 bis 60.21 zu Teil 3 der Sachsischen Erschwerniszulagen- und
Mehrarbeitsvergutungsverordnung — Mehrarbeitsvergltung.

Die zweite Unternummer der nachfolgenden Nummerierung bezeichnet den jeweiligen Paragrafen, die dritte
den Absatz der Sachsischen Erschwerniszulagen- und Mehrarbeitsvergitungsverordnung .

59.1 Geltungsbereich

Die Sachsische Erschwerniszulagen- und Mehrarbeitsvergitungsverordnung gilt unmittelbar fir Beamte des
Freistaates Sachsen und Beamte der Gemeinden, Landkreise und sonstigen der Aufsicht des Freistaates
unterstehenden Kérperschaften, Anstalten und Stiftungen des 6ffentlichen Rechts. Sie findet angesichts der
Regelung in § 44 Nummer 2 TV-L mittelbar auch Anwendung auf Beschaftigte als Lehrkrafte an
allgemeinbildenden und berufsbildenden Schulen.

59.2  (Nicht belegt.)
59.3 Beriicksichtigung des Umfangs einer Teilzeitbeschéftigung und Rundungsregelung
59.3.1 Teilzeitbeschaftigung und Teildienstfahigkeit

Eine fir die Gewahrung einer Erschwerniszulage zu erbringende Mindeststundenzahl — hier die 5-Stunden-
Grenze in § 5 Absatz 1 der Sé&chsischen Erschwerniszulagen- und Mehrarbeitsvergitungsverordnung
sowie die Mindeststundenzahlen in § 14 der S&chsischen Erschwerniszulagen- und
Mehrarbeitsvergltungsverordnung — reduziert sich bei teilzeitbeschéftigten Beamten entsprechend dem
Umfang der individuell vereinbarten Arbeitszeit. Aufgrund der proportionalen Kiirzung sind
teilzeitbeschaftigte Beamte nur verpflichtet, monatlich bis zu einem Achtel der individuell vereinbarten
Arbeitszeit abgeltungsfrei, das hei3t ohne Anspruch auf eine Erschwerniszulage fir Dienst zu unglnstigen
Zeiten (DuZ), zu leisten. Bei dieser Berechnung entstehende Bruchteile einer Stunde sind auf volle
beziehungsweise halbe Stunden abzurunden. Die Kiirzung nach § 3 Absatz 1 Satz 1 der Séachsischen
Erschwerniszulagen- und Mehrarbeitsvergitungsverordnung ist auch beim Vorliegen einer begrenzten
Dienstfahigkeit nach § 27 des Beamtenstatusgesetzes sowie bei einer ErmaBigung der regelmaBigen
Arbeitszeit im Rahmen einer stufenweisen Wiedereingliederung im Sinne des § 6b der Sachsischen
Arbeitszeitverordnung anzuwenden. Diese proportionale Kirzung der Mindeststundengrenze gilt nicht bei
einer Teilzeitbeschéftigung, die durch eine Zusammenfassung der ermaBigten Arbeitszeit zu einem
zusammenhangenden Zeitraum vollstandiger Freistellung vom Dienst gekennzeichnet ist (zum Beispiel
Blockbildung, bei sogenanntem Sabbatjahr). In diesen Fallen findet wahrend der Arbeitsphase eine
faktische Vollbeschaftigung statt, sodass ein Dienst zu unglinstigen Zeiten nicht zu Lasten der ermaBigten
Arbeitszeit geht.

Beispiel:

Eine im Umfang von 25 Wochenstunden teilzeitbeschéftigte Polizeibeamtin hat im vorangegangenen
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Kalendermonat an einem Einsatz zur Absicherung eines FuBballspiels teilgenommen. Dieser Einsatz fand
an einem Samstag statt und dauerte von 11.00 Uhr bis 17.00 Uhr. In dem betreffenden Monat wurde die
Beamtin nicht zu einem weiteren Dienst zu unglnstigen Zeiten herangezogen, sodass sich der zu
unglinstigen Zeiten geleistete Dienst auf 4 Stunden belduft (zulagefahiger DuZ: Samstag ab 13.00 Uhr,
vergleiche § 5 Absatz 2 Nummer 2 der Sachsischen Erschwerniszulagen- und
Mehrarbeitsvergitungsverordnung).

Entsprechend dem individuellen Beschaftigungsumfang reduziert sich die Mindeststundengrenze des § 5
Absatz 1 der Sachsischen Erschwerniszulagen- und Mehrarbeitsvergltungsverordnung vorliegend

auf 3,125 Stunden (= 5 Stunden x 25/40). Die Beamtin hat fir den im Umfang von 4 Stunden geleisteten
Dienst zu unglinstigen Zeiten somit einen Zulagenanspruch, da sie mit mehr als 3 Stunden (siehe
vorgenannte Rundungsregelung) zu einem solchen Dienst herangezogen wurde.

59.3.2 Kumulierung und Rundung

Zur Feststellung des Anspruchs auf Erschwerniszulagen, die nach Stunden berechnet werden, sind die
geleisteten Zeiten fur den Zeitraum eines Kalendermonats zusammenzurechnen, wobei eine Differenzierung
nach den verschiedenen Zulagentatbestanden vorzunehmen ist. Die Monatssumme je Zulagentatbestand ist
zunachst exakt zu ermitteln. Sich dabei ergebende Bruchteile einer Stunde sind anschlieBend wie folgt zu
runden:

- weniger als 10 Minuten — keine Beriicksichtigung,
- zwischen 10 und 30 Minuten — aufrunden auf eine halbe Stunde,
- mehr als 30 Minuten — aufrunden auf eine volle Stunde.

Die dem Beamten flir einen Monat zustehenden Gesamtbetrage der Zulagen ergeben sich durch
Multiplikation der kumulierten und gerundeten Stundenzahl mit dem jeweils maBgeblichen Stundensatz der
Zulage. Ist aufgrund § 3b des Einkommensteuergesetzes (vergleiche Nummer 59.6) eine Aufteilung der
geleisteten Zeitrdume erforderlich, fir die ein Anspruch auf Erschwerniszulagen besteht, kann im Wege der
Verwaltungsvereinfachung folgendermaBen verfahren werden: Die Rundung der Zulagentatbestédnde nach
§ 5 der Séachsischen Erschwerniszulagen- und Mehrarbeitsvergitungsverordnung ist zunéchst
entsprechend § 3 Absatz 2 der Sachsischen Erschwerniszulagen- und Mehrarbeitsvergitungsverordnung je
Zulage vorzunehmen. AnschlieBend sind die Zeitrdume entsprechend § 3b des Einkommensteuergesetzes
aufzuteilen. Die durch die Rundung entstehende zeitliche Differenz zwischen der tatsachlich geleisteten und
der auf- oder abgerundeten Dienstzeit kann dem jeweils letzten steuerlich zu beriicksichtigenden Zeitraum
zugeschlagen werden.

Beispiel:

Nachtarbeit von 20.50 Uhr bis 3.10 Uhr

= 6 Stunden 20 Minuten

= 6 Stunden 30 Minuten nach § 3 Absatz 2 der S&chsischen Erschwerniszulagen- und
Mehrarbeitsvergitungsverordnung

= 10 Minuten Rundungsdifferenz

Steuerliche Aufteilung der Nachtarbeit entsprechend § 3b Absatz 1 und 3 Nummer 1 des
Einkommensteuergesetzes wie folgt:

20.50 Uhr bis 24.00 Uhr = 3 Stunden 10 Minuten

0.00 Uhr bis 3.10 Uhr = 3 Stunden 10 Minuten + 10 Minuten
= 6 Stunden 30 Minuten

Die Regelungen zur Kumulation und Rundung der zulagenberechtigenden Zeiten gelten nicht fir die Zulage
fir Tauchertatigkeit ( §§ 9 und 10 der Sachsischen Erschwerniszulagen- und
Mehrarbeitsvergutungsverordnung); hier ist die Ermittlung des Zulagenanspruchs geman § 10 Absatz 6 der
Sachsischen Erschwerniszulagen- und Mehrarbeitsverglitungsverordnung fiir jeden Kalendertag separat
vorzunehmen.

59.4 Allgemeine Vorschriften zu Erschwerniszulagen
59.4.1 Aufwandsabgeltung

Die Gewahrung einer Erschwerniszulage deckt auch die Entschéadigung fur einen durch die
zulagenberechtigende Tétigkeit ausgeldsten Aufwand mit ab. Die Regelung erfasst jeglichen mit der
Dienstverrichtung allgemein verbundenen, das hei3t sich aus dem gesamten dienstlichen Umfeld
ergebenden Aufwand. Damit ist die Gewahrung pauschalierter Aufwandsentschadigungen neben einer
solchen Erschwerniszulage ausgeschlossen. So kommt beispielsweise die Gewahrung einer
Verpflegungskostenpauschale fir gegebenenfalls mit dem Nachtdienst verbundene
Verpflegungsmehraufwendungen nicht in Betracht. Der Ersatz im Einzelfall konkret nachgewiesener,
dienstlich veranlasster Aufwendungen unter den Voraussetzungen des § 78 Absatz 1 Satz 1 bleibt davon
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unberihrt.
59.4.2 Konkurrenz- und Ausschlussregelung

Ist die Gewahrung einer Erschwerniszulage neben einer Stellenzulage ganz oder teilweise ausgeschlossen,
gilt dies gleichermaBen fiir die Gewéhrung einer Erschwerniszulage neben einer Ausgleichszulage nach

§ 56 Absatz 2 (Ausgleichszulage flr weggefallene oder verminderte Stellenzulagen), solange die
grundsétzlich der Abschmelzung um 20 Prozent pro Jahr unterliegende Ausgleichszulage noch nicht
mindestens um 50 Prozent ihres Ausgangsbetrages gemindert wurde (zur Abschmelzung der
Ausgleichszulage wird auf Nummer 56.2.3 Bezug genommen). Sobald der Zahlbetrag der
Ausgleichszulage 50 Prozent ihres urspriinglichen Betrages unterschreitet, kommt die Regelung des § 4
Absatz 2 der Sachsischen Erschwerniszulagen- und Mehrarbeitsvergltungsverordnung nicht mehr zur
Anwendung, sodass die Erschwerniszulage sodann in voller H6he zu gewahren ist. Trotz der grundsétzlich
in 20-Prozent-Schritten vorgesehenen Abschmelzung einer solchen Ausgleichszulage kann es zu
Zahlbetragen zwischen 40 und 50 Prozent ihres Ausgangsbetrages kommen, da diese auch bei einer
Erhdhung der ausgleichsfihigen Dienstbeziige wegen der Ubertragung eines hdherwertigen Amtes oder
wegen des Anspruchs auf dieselbe Stellenzulage in anderer Héhe oder eine andere Stellenzulage um den
Erhdhungsbetrag zu mindern ist. Die Konkurrenzregelung des § 4 Absatz 2 der Sachsischen
Erschwerniszulagen- und Mehrarbeitsvergitungsverordnung gilt nicht in Bezug auf Ausgleichszulagen bei
Dienstherrenwechsel oder bei landesiibergreifender Errichtung von Behdérden (§§ 57 und 58), da aufgrund
des nach diesen Vorschriften vorgesehenen Vergleichs des Gesamtbetrags der ausgleichsfahigen
Dienstbezlige eine isolierte Betrachtung der auf eine weggefallene oder verminderte Stellenzulage
entfallenden Ausgleichszulage nicht méglich ist.

59.5 Allgemeine Voraussetzungen fiir die Zulage fir DuZ

59.5.1 Personenkreis
Grundsatzlich gehdren folgende Personengruppen zum anspruchsberechtigten Personenkreis flr eine
Zulage fir DuZ:
- Beamte der BesO A, W und C,
- Richter der BesGr. R 1 und R 2 und
- Anwarter (§ 70 Absatz 1),
wenn sie mit mehr als 5 Stunden im Kalendermonat zum DuZ (vergleiche Nummer 59.5.2) herangezogen
werden. Ist die Voraussetzung der 5-Stunden-Grenze (beziehungsweise der entsprechend reduzierten
Mindeststundenzahl bei Teilzeitbeschaftigten, vergleiche Nummer 59.3.1) erflllt, wird die Zulage auch fir
die unterhalb dieser Stundengrenze geleisteten Stunden gewahrt.

59.5.2 Definition der unglinstigen Zeiten
Als DuZ gilt der Dienst
- an Sonntagen und gesetzlichen Feiertagen,
- an Samstagen nach 13.00 Uhr,
- an den Samstagen vor Ostern und Pfingsten nach 12.00 Uhr,
- am 24. und 31. Dezember , soweit diese Tage nicht auf einen Sonntag fallen, nach 12.00 Uhr,
- an den Ubrigen Tagen in der Zeit zwischen 20.00 Uhr und 6.00 Uhr.
An Sonntagen und gesetzlichen Feiertagen gilt der zwischen 0.00 Uhr und 24.00 Uhr geleistete Dienst
insgesamt, das heif3t unabhangig von der Tageszeit, als zu unglnstigen Zeiten erbracht. Die gesetzlichen
Feiertage ergeben sich aus § 1 Absatz 1 des Gesetzes liber Sonn- und Feiertage im Freistaat Sachsen in
Verbindung mit § 1 der Verordnung des Sé&chsischen Staatsministeriums des Innern Uber den regionalen
Feiertag Fronleichnam und richten sich hinsichtlich des nur fiir einzelne Regionen festgelegten Feiertages
Fronleichnam nach dem Sitz der Dienststelle des Beamten.

59.5.3 Konkretisierung der Anspruchsvoraussetzungen
Die Zulage fur DuZ kann nur nach MafB3gabe der tatsdchlichen Dienstausiibung gewahrt werden, das heif3t
die dienstlichen Verrichtungen, die Gegenstand des dem Beamten Ubertragenen Amtes im konkret-
funktionellen Sinne sind, missen tatsachlich ausgelibt worden sein. Dabei ist ein zu den Aufgaben des
Beamten zahlender Bereitschaftsdienst nach § 2 Absatz 1 der Sachsischen Erschwerniszulagen- und
Mehrarbeitsvergitungsverordnung , der innerhalb der unter Nummer 59.5.2 dargestellten unglinstigen
Zeiten geleistet wird, in vollem Umfang zu bericksichtigen; dies gilt auch im Falle zugelassenen Schlafens
wahrend eines Bereitschaftsdienstes.

59.5.4 Ausschlusstatbestande
Anders als ein Bereitschaftsdienst (vergleiche Nummer 59.5.3) gehdren innerhalb der unter Nummer 59.5.2
dargestellten Zeitrdume geleistete
- Dienstzeiten wahrend Ubungen (zum Beispiel im Polizeibereich),
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- Reisezeiten bei Dienstreisen,

- Zeiten einer Rufbereitschaft und

- Zeiten zur Betreuung anvertrauter Tiere (zum Beispiel Diensthunde)

nicht zum DuZ. Fir solche Dienste kénnen folglich keine Zulagenanspriiche geltend gemacht werden.
59.6 Ho6he und Berechnung der Zulage fiir DuZ

Die flr einen Kalendermonat zustehende Zulage fiir DuZ ist in Hohe der Summe der in diesem
Kalendermonat auf die einzelnen Tatbestande entfallenden Teilbetrédge festzusetzen. Diese ergeben sich
jeweils durch Multiplikation der unter Berlicksichtigung von § 3 Absatz 2 der Sachsischen
Erschwerniszulagen- und Mehrarbeitsvergttungsverordnung und Nummer 59.3.2 zu ermittelnden
geleisteten Stunden mit dem einschlagigen Stundensatz nach § 6 der Sachsischen Erschwerniszulagen-
und Mehrarbeitsvergutungsverordnung. Fir den Dienst von Beamten mit Anspruch auf eine Zulage nach
den §§ 49 bis 51 (Polizei, Steuerfahndungsdienst, Einsatzdienst der Feuerwehr, Justizvollzug bei
Verwendung in einer Justizvollzugsanstalt) an normalen Samstagen in der Zeit zwischen 13.00 Uhr

und 20.00 Uhr besteht nach § 6 Absatz 2 der Sachsischen Erschwerniszulagen- und
Mehrarbeitsvergitungsverordnung ein erhéhter Stundensatz. Teilzeitbeschaftigten stehen die ungekiirzten
Stundensétze zu, da diese den mit der Zulage auszugleichenden Belastungen wahrend ihrer
Dienstaustibung im gleichen Umfang unterliegen wie Vollbeschéaftigte, die Belastungen mithin nicht von der
individuellen Arbeitszeit abhangig sind. Die Steuerpflichtigkeit oder Steuerfreiheit der Zulagenbetrage ergibt
sich aus § 3b des Einkommensteuergesetzes. Demnach sind die Zulagen flr Dienst

- an (normalen) Samstagen von 13.00 Uhr bis 20.00 Uhr,
- an den Samstagen vor Ostern und Pfingsten von 12.00 Uhr bis 20.00 Uhr,

- am 24. und 31. Dezember von 12.00 Uhr bis 14.00 Uhr, sofern diese Tage nicht auf einen Sonntag
fallen

stets in vollem Umfang steuerpflichtig.

Die Ubrigen Zulagen sind bis zu dem in § 3b Absatz 1 des Einkommensteuergesetzes

geregelten Prozentsatz des steuerlichen Grundlohns steuerfrei. Bei der einzelfallbezogenen Prifung der
Steuerfreiheit sind die Vorschriften des Einkommensteuerrechts (§ 3b des Einkommensteuergesetzes, R 3b
LStR, H 3b LStH, R 3b und H 3b Amtliches Lohnsteuerhandbuch 2015) uneingeschrankt anzuwenden.
Demnach ist insbesondere Folgendes zu bertcksichtigen:

a) Der steuerliche Grundlohn ist in § 3b Absatz 2 des Einkommensteuergesetzes definiert als der auf
eine Arbeitsstunde entfallende laufende Arbeitslohn, der im jeweiligen Lohnzahlungszeitraum fir die
maBgebende regelmaBige Arbeitszeit zusteht.

b) Sachbezlige, Aufwandsentschadigungen und vermégenswirksame Leistungen gehdren zum
Grundlohn, wenn sie laufend gezahlt werden. Dies gilt auch fir Zulagen, die wegen der
Besonderheit der Arbeit in der regelméBigen Arbeitszeit gezahlt werden, zum Beispiel
Erschwerniszulagen flr Dienst in der nicht durch § 3b des Einkommensteuergesetzes beglnstigten
Zeit.

C) Nicht zum Grundlohn gehdéren Zulagen fiir Dienst in der nach § 3b des Einkommensteuergesetzes
begUlnstigten Zeit sowie die Mehrarbeitsvergutung. Einmalige Bezlige (zum Beispiel
Leistungspramien, Jubilaumszuwendungen) sind nicht zu berilcksichtigen, da es sich hierbei nicht
um laufenden Arbeitslohn handelt.

d) Werden die zu zahlenden Zulagen nach den Verhéltnissen eines friheren Kalendermonats

(,Lohnzahlungszeitraum®) bemessen, ist auch der Ermittlung des Grundlohns der friihere
Lohnzahlungszeitraum zugrunde zu legen.

e) Far die erforderliche Umrechnung des monatlichen Grundlohnanspruchs in einen Stundenlohn ist
als Divisor das 4,35-fache der im Einzelfall maBgeblichen regelmaBigen wdchentlichen Arbeitszeit
anzusetzen.

Im Ergebnis bedeutet dies fiir die Uberwiegende Anzahl der Beamten — diejenigen mit einem steuerlichen

Grundlohn (bei Vollbeschéftigung) von mindestens 2 227,20 Euro — eine faktische Steuerfreiheit der Zulagen

fur Dienst an

- Sonntagen und gesetzlichen Feiertagen und

- den Ubrigen Tagen zwischen 20.00 Uhr und 6.00 Uhr,

da die insoweit maBgeblichen Prozentsatze des Stunden-Grundlohns nicht unterschritten werden.

Demgegenlber ist zu folgenden Zulagen flr die jeweils genannten Beamtengruppen eine einzelfallbezogene
Prifung der Steuerpflichtigkeit oder Steuerfreiheit erforderlich:
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Zulage Einzelfallprifung erforderlich far
Dienst an Sonntagent) Anwarter, deren kiinftiges Eingangsamt
den BesGr. A 4 bis A 9 zugordnet ist
Dienst an Ubrigen Tagen zwischen Beamte in Amtern der BesGr. A 4 bis A
20.00 Uhr und 6.00 Uhr 8 sowie Anwaérter
1) Fir gesetzliche Feiertage gelten héhere Freibetrage, die durch den maBgeblichen Zulagenbetrag (3,20 Euro) auch bei Anwartern nicht tberschritten

werden.

Die Steuerfreiheit ist in diesen Fallen abhangig von den individuellen Faktoren, die den steuerlichen
Grundlohn als Bemessungsgrundlage fiir den Freibetrag beeinflussen (insbesondere Stufenzuordnung,
Anspruch auf Amts- und Stellenzulagen, Familienzuschlag) und kann daher nicht generell beurteilt werden.
Die Steuerfreiheit gilt nur, soweit in der anspruchsbegriindenden Zeit tatsachlich Dienst geleistet wurde
(BFH, Urteil vom 8. Dezember 2011, VI R 18/11). Demzufolge gehért die Zulage bei Fortzahlung ohne
entsprechende tatsachliche Dienstleistung — beispielsweise in den Fallen des § 7 der Sachsischen
Erschwerniszulagen- und Mehrarbeitsvergitungsverordnung — stets zum steuerpflichtigen Entgelt. Die
Zulage fir Dienst zu ungiinstigen Zeiten gehért nicht zu den unpfandbaren Beziigen im Sinne von § 850a
Nummer 3 der Zivilprozessordnung.

59.7 Weitergewahrung der Zulage fiir DuZ
59.7.1 Weitergewdhrungstatbestande

Eine Zulage fiir DuZ wird auch ohne tatsachliche Dienstleistung in einer anspruchsbegriindenden Zeit in
folgenden Féllen weitergewéhrt:

a) Voribergehende Dienstunfahigkeit eines Beamten mit Anspruch auf eine Stellenzulage nach den
§§ 49, 50 oder 51 bei Verwendung in einer Justizvollzugsanstalt aufgrund eines qualifizierten
Dienstunfalls nach § 40 des S&chsischen Beamtenversorgungsgesetzes .

b) Voribergehende Dienstunféhigkeit infolge eines bei einem besonderen Einsatz im Ausland oder im
dienstlichen Zusammenhang damit erlittenen Unfalls, der auf vom Inland wesentlich abweichende
Verhaltnisse mit gesteigerter Gefédhrdungslage zurtickzufiihren ist, ohne dass die sonstigen
Voraussetzungen fiir die Gewahrung einer Einsatzversorgung nach § 34 des Sé&chsischen
Beamtenversorgungsgesetzes — insbesondere der eigensténdige Verwendungstatbestand des § 34
Absatz 1 Satz 2 des Sé&chsischen Beamtenversorgungsgesetzes — vorliegen.

C) Beschéaftigungsverbot oder Verbot der Nacht- und Sonntagsarbeit nach den §§ 15, 16 oder § 19
der Sachsischen Urlaubs-, Mutterschutz- und Elternzeitverordnung .

Voraussetzung flr die Fortzahlung der Zulage ist die Erflllung der Anforderungen des § 5 der Sachsischen
Erschwerniszulagen- und Mehrarbeitsverglitungsverordnung vor Eintritt einer nach § 7 der Sachsischen
Erschwerniszulagen- und Mehrarbeitsverglitungsverordnung begtinstigten Unterbrechungszeit. Eine
Fortzahlung kommt demzufolge nicht in Betracht, soweit die Zulage fur DuZ durch andere
Besoldungsleistungen (nach den §§ 48, 61, 68) oder Abgeltungen nach § 8 der Sachsischen
Erschwerniszulagen- und Mehrarbeitsvergitungsverordnung ausgeschlossen ist.

In den unter Buchstabe a und b genannten Fallen gilt zudem Folgendes:

- Beamte, die einen Dienstunfall pflichtwidrig vorsétzlich herbeigefihrt haben, sind von dem
Fortzahlungsanspruch ausgenommen (entsprechende Anwendung des § 49 des Séachsischen
Beamtenversorgungsgesetzes).

- Die Fortzahlung setzt eine vorlibergehende Dienstunfahigkeit voraus. Diese beginnt mit dem Eintritt
der Dienstunfahigkeit ohne Riicksicht auf deren prognostizierte Dauer. Die Feststellung einer
dauerhaften Dienstunfahigkeit fihrt dazu, dass der Fortzahlungsanspruch mit sofortiger Wirkung
(nicht erst mit Versetzung in den Ruhestand) endet oder von vornherein nicht entsteht.

- Far die Dienstunfahigkeit der Beamten des Vollzugsdienstes oder des Einsatzdienstes der
Feuerwehr sind die besonderen Anforderungen an diese Dienste maBgebend. Wird fiir diese
Dienste eine dauerhafte Dienstunfahigkeit festgestellt und der Beamte deshalb dauerhaft
anderweitig verwendet (zum Beispiel allgemeiner Verwaltungsdienst), endet der
Fortzahlungsanspruch ab dem Zeitpunkt der Feststellung der dauerhaften Dienstunfahigkeit fiir den
Vollzugs- oder Feuerwehrdienst.

59.7.2 Bemessungsgrundlage fir den Fortzahlungsanspruch

Die Hohe eines nach § 7 Satz 1 der Sachsischen Erschwerniszulagen- und
Mehrarbeitsvergitungsverordnung dem Grunde nach bestehenden Fortzahlungsanspruchs bestimmt sich
nach dem Betrag der Zulage fur DuZ, der im Durchschnitt der letzten 3 Monate vor Eintritt der
voribergehenden Dienstunfahigkeit (Falle nach Nummer 59.7.1 Buchstabe a und b) oder der
Schwangerschaft (Falle nach Nummer 59.7.1 Buchstabe c) zugestanden hat. Dabei ist auf die tatsachlichen
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Verhaltnisse in den letzten 3 vollen Kalendermonaten vor Eintritt des Ereignisses abzustellen. Dies gilt auch,
sofern in dieser Zeit ein Zulagenanspruch nicht oder gegeniber anderen Vergleichszeitrdumen nur in
geringerer Hohe bestanden hat (zum Beispiel keine Dienstleistung zu ungiinstigen Zeiten infolge einer
urlaubs- oder krankheitsbedingten Abwesenheit).

59.7.3 Weitergewahrung der Zulage an freigestellte Interessenvertreter

Einem vom Dienst freigestellten Personalratsmitglied ist eine vor der Freistellung gewahrte Zulage fir DuZ
weiterzuzahlen. Die H6he bestimmt sich — anders als in den Fallen des § 7 Satz 2 der Séachsischen
Erschwerniszulagen- und Mehrarbeitsvergitungsverordnung — nach der Anzahl der Stunden des DuZ, die
der Beamte geleistet hatte, wenn er nicht freigestellt worden ware (BVerwG, Urteil vom

13. September 2001, 2 C 34/00). Rechtsgrundlage flr den Fortzahlungsanspruch entsprechend den fiktiven
Verhaltnissen ist § 46 Absatz 2 und 3 des S&chsischen Personalvertretungsgesetzes. Demnach sind
Personalratsmitglieder in dem erforderlichen Umfang von ihrer dienstlichen Tatigkeit freizustellen, ohne dass
dies eine Minderung der Besoldung zur Folge hat. Da die Zulage fir Dienst zu unglinstigen Zeiten geman

§ 2 Absatz 1 Nummer 4 zur Besoldung gehdrt, ist das freigestellte Personalratsmitglied so zu stellen, als ob
es in seinem bisherigen Aufgabenbereich verblieben ware. In der Praxis kann der konkrete
Zulagenanspruch in diesen Fallen zum Beispiel durch Betrachtung einer aus den (brigen Mitarbeitern der
urspriinglichen Organisationseinheit des freigestellten Personalratsmitglieds gebildeten Vergleichsgruppe
ermittelt werden. Anderungen der Sachlage (zum Beispiel Anderung der Dienstplangestaltung oder
Versetzung in einen Bereich, in dem kein DuZ geleistet wird) oder der Rechtslage wahrend des
Fortzahlungszeitraums sind zu beriicksichtigen. Das Vorgenannte gilt entsprechend fir Frauenbeauftragte
(§ 19 Absatz 2 Satz 1 des Séachsischen Frauenférderungsgesetzes) und Vertrauenspersonen
schwerbehinderter Menschen (§ 96 Absatz 4 Satz 1 SGB IX).

59.8 Ausschluss oder Verringerung der Zulage fiir DuZ
59.8.1 Ausschluss der Zulage

Beamte mit Anspruch auf eine Verfassungsschutzzulage nach § 48, eine Vollstreckungsvergiitung nach

§ 61 in Verbindung mit den Vorschriften der Sachsischen Vollstreckungsvergitungsverordnung oder auf
Auslandsbesoldung nach § 66 erhalten neben diesen Besoldungsleistungen keine Zulage fir DuZ. Entfallt
fur Teile eines Monats der Anspruch auf eine der genannten Besoldungsleistungen (zum Beispiel bei
Wechsel des Dienstpostens), kann fir diesen Zeitraum (auf einem anderen Dienstposten) ein Anspruch auf
eine Zulage firr Dienst zu unginstigen Zeiten erworben werden. Eine Ausnahmeregelung besteht fur
Beamte des Landesamtes fiir Verfassungsschutz, die als Observationskréfte liberwiegend im AuBBendienst
eingesetzt sind. Diese kdnnen neben der Zulage nach § 48 flr zu unglnstigen Zeiten geleistete Dienste
eine Zulage nach den §§ 5 und 6 der Sachsischen Erschwerniszulagen- und
MehrarbeitsvergUtungsverordnung erhalten.

59.8.2 Verringerung der Zulage

Der Zulagenanspruch entfallt oder verringert sich, soweit der DuZ auf andere Weise als abgegolten oder
ausgeglichen gilt. Wahrend unter Abgeltung die Gewahrung einer finanziellen Entschadigung zu verstehen
ist, kann ein Ausgleich auch durch die Zuerkennung sonstiger (nicht monetérer) Vorteile erfolgen (OVG
Muinster, Urteil vom 15. M&rz 1990, 1 A 1949/87). Unter Bertcksichtigung der aktuellen Rechtsprechung
kann ein wirksamer anderweitiger Ausgleich zum Beispiel in einer pauschalen Stundenanrechnung auf die
regelméaBige wochentliche Arbeitszeit zu sehen sein. Voraussetzung ist, dass die pauschale Regelung zum
Ausgleich der durch die Dienstleistung zu unglnstigen Zeiten entstehenden Erschwernisse geeignet ist.
Dies ist nach den tatsachlichen Verhaltnissen des Einzelfalls zu beurteilen. So ist eine per Erlass geregelte
pauschale Anrechnung der Zeit, die ein Diensthundeflihrer der Polizei innerhalb der unter § 5 der
Séachsischen Erschwerniszulagen- und Mehrarbeitsvergitungsverordnung fallenden Zeitrdume fiir die
Pflege und Konditionierung seines Diensthundes aufwendet, auf die regelmaBige wochentliche Arbeitszeit
geeignet, alle zeitlichen und sonstigen Belastungen der Hundebetreuung auBerhalb der Gblichen Arbeitszeit
auszugleichen. MaBgeblich hierfir ist insbesondere, dass es sich dabei um eine Tatigkeit handelt, die
wesentliche Teile der Bevolkerung als Freizeitbeschaftigung betreiben (OVG Munster, Urteil vom

3. Mai 2006, 6 A 2345/04). Demgegeniber genligt bei Lehrkraften an Abendschulen eine nach
schulrechtlichen Arbeitszeitrichtlinien bestehende bloBe Mdglichkeit der Gewéhrung von Anrechnungs- und
ErméaBigungsstunden zum Ausgleich besonderer mit dem Unterricht verbundener Belastungen nicht den
Tatbestandsvoraussetzungen des § 8 Absatz 2 der Sachsischen Erschwerniszulagen- und
Mehrarbeitsvergitungsverordnung . Entscheidend fiir einen wirksamen Ausschluss des Anspruchs auf eine
Zulage fur DuZ ist vielmehr, dass in diesen Fallen ein konkreter Ausgleich der mit dem Abendunterricht
verbundenen Erschwernisse — zum Beispiel durch eine gegentber vergleichbaren Lehrkréften an anderen
Schulformen, deren Unterrichtstatigkeit sich nicht auf die Abendstunden erstreckt, verminderte
Pflichtstundenanzahl oder die tatsachliche Gewahrung von Anrechnungs- oder ErmaBigungsstunden —
erfolgt (OVG Miinster, Urteil vom 3. Mai 2006, 6 A 1565/04, fiir Lehrkrafte im Arbeitnehmerverhaltnis
bestatigt durch BAG, Urteil vom 20. Mai 2010, 6 AZR 976). Anders als bei der Mehrarbeitsvergitung
(vergleiche Nummer 60.17.1) erfolgt die Zahlung der Zulage fir den DuZ nicht unter der Bedingung, dass
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ein Freizeitausgleich aus zwingenden dienstlichen Grinden nicht innerhalb eines Jahres gewéhrt werden
kann. Die Bestimmung des Ausgleichszeitraums obliegt daher den jeweiligen Personal verwaltenden
Dienststellen.

59.9 Aligemeine Voraussetzungen der Zulage fiir Tauchertatigkeit
Zulagenberechtigende Tauchertatigkeiten sind Ubungen oder Arbeiten im Wasser
- im Taucheranzug ohne Helm oder ohne Tauchgerét,
- mit Helm oder Tauchgerat.

Die ausristungsbezogene Differenzierung der Tauchertétigkeiten ist entscheidend fur die Héhe der
Taucherzulage nach § 10 der Sé&chsischen Erschwerniszulagen- und Mehrarbeitsvergitungsverordnung .
Den origindren Tauchertatigkeiten im Wasser gleichgestellt sind Ubungen oder Arbeiten in Druckkammern.
Dies gilt auch, soweit diese (zum Beispiel zu Ausbildungszwecken) an Land stattfinden. Anspruch auf eine
Taucherzulage besteht auch wahrend der Ausbildung zum Taucher.

59.10 Héhe der Zulage fiir Tauchertatigkeit
59.10.1 Tauchertatigkeit ohne Helm oder Tauchgerat

Far die Tauchertatigkeit im Taucheranzug ohne Helm oder ohne Tauchgerét gilt der in § 10 Absatz 1 der
Sé&chsischen Erschwerniszulagen- und Mehrarbeitsvergitungsverordnung geregelte einheitliche Betrag je
Stunde Tauchzeit.

59.10.2 Tauchertatigkeit mit Helm oder Tauchgerat

Far die Tauchertatigkeit mit Helm oder Tauchgerat sieht § 10 Absatz 2 der Sachsischen
Erschwerniszulagen- und Mehrarbeitsvergitungsverordnung eine tauchtiefenabhangige Staffelung der
Zulagengrundbetrage je Stunde Tauchzeit vor. Demnach wird differenziert zwischen Tauchtiefen von

- bis zu 10 Metern,

- mehr als 10 Metern,

- mehr als 30 Metern und
- mehr als 40 Metern.

MaBgeblich fir die Bemessung der fiir den Tauchgang insgesamt zustehenden Zulage ist der Betrag fur die
Tauchtiefe, in der die dienstlich angeordnete Arbeit oder Ubung ausgefihrt wird (sieche Nummer 59.10.6).

59.10.3 Erhéhungstatbestande

Der unter Berlicksichtigung der jeweiligen Tauchtiefe maBgebliche Grundbetrag der Zulage fir
Tauchertatigkeiten mit Helm oder Tauchgerat erhéht sich flr die in § 10 Absatz 3 Satz 1 der Sachsischen
Erschwerniszulagen- und Mehrarbeitsvergitungsverordnung geregelten Tatbestdnde um 15 bis 30 Prozent.

a) Tauchertatigkeit in Strdmung ohne Stromschutz (30 Prozent)
Hierbei handelt es sich um Tauchgange in Gewassern, die eine Strdmung aufweisen, ohne dass der
Taucher durch geeignete zusatzliche MaBnahmen wie beispielsweise das Setzen einer Grundrolle
oder eines Stromschutzschildes gesichert ist.

b) Tauchertatigkeit zur Suche nach Leichen oder nach unkonventionellen Spreng- und
Brandvorrichtungen (30 Prozent)
Die Erhéhung der Zulage setzt die bewusste, das heif3t dienstlich angeordnete Suche nach Leichen
oder nach unkonventionellen Spreng- und Brandvorrichtungen (USBV) voraus und ist nicht vom
tatsachlichen Auffinden abhangig. Bei einem zufalligen Auffinden von Leichen oder USBV wahrend
eines aus anderen Griinden unternommenen Tauchgangs wird keine nach § 10 Absatz 3 Nummer 2
der Séachsischen Erschwerniszulagen- und Mehrarbeitsvergitungsverordnung erhdhte Zulage
gewahrt. Da es sich bei den (Polizei-)Tauchern nicht um Sprengstoffentschéarfer handelt, ist eine
Konkurrenzsituation zur Zulage nach § 11 der Sé&chsischen Erschwerniszulagen- und
Mehrarbeitsvergitungsverordnung nicht gegeben.

C) Tauchertatigkeit unter einer geschlossenen Eisdecke (25 Prozent)

d) Tauchertatigkeit in verschmutzten Gewassern bei Sichtweite unter 1 Meter (15 Prozent)
Hierbei sind die Verhaltnisse in der Tauchtiefe maBgebend, in der die dienstlich angeordnete Arbeit
oder Ubung ausgefiihrt wird.

Bei gleichzeitiger Erflllung mehrerer Erh6hungstatbestédnde wird die Zulage entsprechend dem mit dem

héchsten Prozentsatz verbundenen Tatbestand erhdht. So erhalt beispielsweise ein Beamter fir einen

Tauchgang in Strébmung ohne Stromschutz bei einer Sichtweite von unter 1 Meter eine um 30 Prozent

erhbhte Zulage.

59.10.4 Minderung der Zulage fir gleichgestellte Tauchertatigkeiten

Far Druckkammerarbeiten oder -tibungen im Wasser betragt die Zulage je Stunde Tauchzeit ein Drittel des
fur die jeweilige Tauchtiefe in § 10 Absatz 2 der S&chsischen Erschwerniszulagen- und

http://web:3000 Fassung vom 21.01.2016 Seite 88 von 134


https://revosax.sachsen.de/vorschrift/14139#p10
https://revosax.sachsen.de/vorschrift/14139#p10
https://revosax.sachsen.de/vorschrift/14139#p10
https://revosax.sachsen.de/vorschrift/14139#p10
https://revosax.sachsen.de/vorschrift/14139#p10
https://revosax.sachsen.de/vorschrift/14139#p11
https://revosax.sachsen.de/vorschrift/14139#p10

VwV SachsBesG

Mehrarbeitsvergltungsverordnung vorgesehenen Satzes. Eine Erhéhung nach § 10 Absatz 3 der
Séachsischen Erschwerniszulagen- und Mehrarbeitsvergitungsverordnung ist fir diese Falle
ausgeschlossen.

59.10.5 Tauchzeit

Als fir die Bemessung der fliir einen Tauchgang insgesamt zustehenden Zulage maf3gebliche Tauchzeit
gelten die in § 10 Absatz 5 der Sachsischen Erschwerniszulagen- und Mehrarbeitsvergitungsverordnung
geregelten Zeiten. Dabei sind auch Zeiten zu beriicksichtigen, die unter den jeweiligen Voraussetzungen an
der Wasseroberflache oder noch an Land verbracht worden sind.

59.10.6 Ermittlung der zulagenféhigen Stunden

Far die Taucherzulage sieht § 10 Absatz 6 der Sachsischen Erschwerniszulagen- und
Mehrarbeitsvergttungsverordnung eine eigene Regelung zur Ermittlung und Rundung der geleisteten Zeiten
vor (Spezialregelung zu § 3 Absatz 2 der Sachsischen Erschwerniszulagen- und
Mehrarbeitsvergltungsverordnung). Demnach sind die Tauchzeiten fur jeden Kalendertag separat zu
ermitteln und sogleich zu runden. Sofern von einem Beamten an einem Kalendertag mehrere Tauchgange
durchgefiihrt werden, sind Zeiten, die denselben Zulagentatbestand erflllen (das hei3t gleiche
Tauchertatigkeit, gleiche Tauchtiefe und gegebenenfalls gleicher Erhéhungstatbestand),
zusammenzurechnen. Sich dabei ergebende Bruchteile einer Stunde sind dabei wie folgt zu runden:

- weniger als 10 Minuten — keine Bericksichtigung,
- zwischen 10 und 30 Minuten — aufrunden auf eine halbe Stunde,
- mehr als 30 Minuten — aufrunden auf eine volle Stunde.

Der einem Beamten zustehende Monatsbetrag der Zulage fir Tauchertatigkeit ergibt sich durch
Multiplikation der sich fiir den jeweiligen Kalendermonat ergebenden Summe der kalendertéglich
kumulierten und gerundeten Stundenzahl mit dem jeweils mafBgeblichen Stundensatz der Zulage.

59.11 Zulage fiir Tatigkeiten der Sprengstoffentschéarfer und Sprengstoffermittier
59.11.1 Anspruchsvoraussetzungen der Zulage fir Sprengstoffentscharfer

Der Anspruch auf eine Zulage nach § 11 Absatz 1 der Sachsischen Erschwerniszulagen- und
Mehrarbeitsvergttungsverordnung setzt voraus, dass der Beamte Uber einen gultigen Nachweis einer
erfolgreich abgeschlossenen Ausbildung zum Sprengstoffentscharfer verfiigt und ihm als standige Aufgabe
das Priifen, Entscharfen und Beseitigen von USBV (ibertragen ist. Eine ,standige Ubertragung* im Sinne
dieser Vorschrift setzt nicht voraus, dass diese Aufgaben in einem bestimmten (zum Beispiel
Uberwiegenden) Umfang tatséchlich erledigt werden miissen. Es genligt vielmehr, dass die Aufgaben dem
Beamten durch Dienstpostenbeschreibung, Geschéftsverteilungsplan oder dhnliche Organisationsverfligung
Ubertragen sind. Das Tatbestandsmerkmal ,Einsatz im unmittelbaren Gefahrenbereich® ist erflllt, wenn nach
den auBeren Umstanden nicht ausgeschlossen werden kann, dass der zu beseitigende Gegenstand
explosionsgefahrliche Stoffe enthalt (sogenannter ernsthafter subjektiver Gefahrdungstatbestand) und die
erforderliche Behandlung im Wirkungsbereich einer méglichen Explosion oder eines Brandes stattfindet. Von
einem ernsthaften subjektiven Gefahrdungstatbestand kann allerdings nicht schon ausgegangen werden,
wenn die Gefdhrdung auf einer abstrakten, wegen der allgemeinen Verhéltnisse und Bedingungen
hypothetischen Gefahrenlage beruht (zum Beispiel bei routineméaBiger Uberpriifung eingehender Briefe,
Packchen und Pakete mit einer Réntgeneinrichtung auf verdachtige Inhalte). Erforderlich ist vielmehr, dass
ausreichende Anhaltspunkte fiir die konkrete Gefahr eines Schadens durch die Explosion eines
Sprengkdérpers im Einzelfall vorliegen (BVerwG, Urteil vom 27. Februar 1997, 2 C 14/96). Die Zulage wird
pro Einsatz in Hohe des in § 11 Absatz 1 Satz 2 der Sé&chsischen Erschwerniszulagen- und
Mehrarbeitsvergutungsverordnung vorgesehenen Betrages gewahrt. Unter Beachtung des Héchstbetrages
nach § 11 Absatz 1 Satz 5 der Sachsischen Erschwerniszulagen- und Mehrarbeitsvergitungsverordnung
kénnen durch die Zulage bis zu 15 Einsatze je Kalendermonat abgegolten werden.

59.11.2 Sonderzulage flr Sprengstoffentscharfer

Die Erhéhung der Zulage fir einen Einsatz bis zum Zehnfachen des Betrages nach § 11 Absatz 1 Satz 2
der Sachsischen Erschwerniszulagen- und Mehrarbeitsvergitungsverordnung nach Absatz 2 setzt eine
auBergewdhnliche objektive Gefahrenlage voraus. Diese liegt insbesondere vor, wenn festgestellt wird, dass
der behandelte Gegenstand tatsachlich explosionsgefahrliche Stoffe enthalt. Die konkrete Héhe der Zulage
ist im Einzelfall innerhalb des vorgegebenen Rahmens nach pflichtgemaBem Ermessen festzulegen. Als
Differenzierungskriterien kdnnen insbesondere der Schwierigkeitsgrad und das Risiko der zur Herbeiflihrung
des Behandlungserfolges erforderlichen Arbeiten herangezogen werden. Der monatliche Héchstbetrag nach
§ 11 Absatz 4 der Sé&chsischen Erschwerniszulagen- und Mehrarbeitsvergitungsverordnung darf nicht
Uberschritten werden (siehe Nummer 59.11.4).

59.11.3 Anspruchsvoraussetzungen der Zulage fir Sprengstoffermittler

Der Anspruch auf eine Zulage nach § 11 Absatz 3 der Sachsischen Erschwerniszulagen- und
Mehrarbeitsvergitungsverordnung setzt voraus, dass der Beamte Uiber einen glltigen Nachweis einer
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erfolgreich abgeschlossenen Ausbildung zum Sprengstoffermittler verfiigt und im Rahmen seiner Téatigkeit
als Sprengstoffermittler mit explosionsgefahrlichen Stoffen umgeht. Es ist nicht erforderlich, dass der
Umgang mit explosionsgeféhrlichen Stoffen, der insbesondere deren Sicherstellung, Asservierung und
Transport umfasst, einen bestimmten zeitlichen Umfang einnimmt. Die Tatigkeit des Sprengstoffermittlers
dient vorrangig der Gewinnung kriminalpolizeilicher Erkenntnisse. Diese kdnne sich erstrecken auf die
Identifikation eines Gegenstandes als USBV, die verwendeten Materialien, Art und Aussehen der
unkonventionellen Spreng- und Brandvorrichtung, die Zuordnung zu einem Tater- oder Erbauerkreis sowie
die Spurensicherung und Dokumentation. Diese Prifungen kénnen teilweise schon erfolgen, bevor der
Gegenstand durch den Sprengstoffentscharfer entschéarft worden ist. Sie kénnen auch ganz oder teilweise
mittels kriminaltechnischer Untersuchungen vorgenommen werden, nachdem die Spreng- oder
Brandvorrichtung entschérft worden ist (OVG Munster, Beschluss vom 25. Oktober 1995, 6 A 1701/94).
Allein die Lokalisierung verdachtiger Gegenstande genlgt ebenso wie die Erfassung und Beschreibung ihrer
Lage, Beschaffenheit und GréBe (zum Beispiel durch Sprengstoffspirhundfihrer) den Anforderungen dieser
Tatigkeitsmerkmale nicht. Die Zulage wird pro Einsatz in H6he des in § 11 Absatz 3 Satz 1 der

Séachsischen Erschwerniszulagen- und Mehrarbeitsvergitungsverordnung vorgesehenen Betrages gewahrt.
Unter Beachtung des Hochstbetrages nach § 11 Absatz 3 Satz 3 der Sachsischen Erschwerniszulagen-
und Mehrarbeitsvergutungsverordnung kénnen durch die Zulage bis zu 15 Einsatze je Kalendermonat
abgegolten werden.

59.11.4 Konkurrenz-/Hochstbetragsregelung zur Zulage fir Sprengstoffentscharfer

Aus der Systematik der Regelungen folgt, dass die Zulagen nach § 11 Absatz 1 und 2 der Sachsischen
Erschwerniszulagen- und Mehrarbeitsvergitungsverordnung fiir denselben Einsatz nicht nebeneinander
gewahrt werden kdnnen, da die Zulage nach Absatz 2 aus einer Erhéhung des Grundbetrags der Zulage
nach Absatz 1 besteht. Es kénnen jedoch nach MaBgabe von Anzahl und Schwierigkeitsgrad oder Risiko
der Einséatze pro Tag Zulagen nach Absatz 1 und 2 zustehen. Sofern innerhalb eines Monats Zulagen nach
Absatz 1 und 2 gewahrt werden, ist zuséatzlich zu den in den jeweiligen Abséatzen geregelten Héchstbetragen
der monatliche Héchstbetrag des § 11 Absatz 4 der Sachsischen Erschwerniszulagen- und
Mehrarbeitsvergutungsverordnung zu beriicksichtigen. Wurden beispielsweise in einem Monat 3 Einsatze
absolviert, die jeweils eine Erhéhung der Zulage geman § 11 Absatz 2 der Sachsischen
Erschwerniszulagen- und Mehrarbeitsvergitungsverordnung auf den zulassigen Hochstbetrag je Einsatz
rechtfertigen, kénnen in diesem Monat daneben héchstens noch 2 Einséatze mit dem einfachen
Zulagenbetrag nach § 11 Absatz 1 der Sachsischen Erschwerniszulagen- und
Mehrarbeitsvergltungsverordnung oder 1 Einsatz mit einem geman § 11 Absatz 2 der Sachsischen
Erschwerniszulagen- und Mehrarbeitsvergitungsverordnung auf das doppelte erhdhten Zulagenbetrag
abgegolten werden.

59.12 Entstehung des Anspruchs der Zulagen in festen Monatsbetragen
59.12.1 Beginn und Ende

Soweit in den §§ 13 bis 15 der Sachsischen Erschwerniszulagen- und Mehrarbeitsvergltungsverordnung
nichts anderes bestimmt ist, sind in festen Monatsbetrdgen geregelte Erschwerniszulagen hinsichtlich der
Entstehung und des Erléschens des Anspruchs wie Stellenzulagen zu behandeln. Die Nummern 46.1.2

bis 46.1.4 gelten insoweit entsprechend. Eine Besonderheit ergibt sich im Hinblick auf die Zulage fir
Wechseldienst und Schichtdienst nach § 14 der Sachsischen Erschwerniszulagen- und
Mehrarbeitsvergutungsverordnung . Hier ist das Vorliegen der Tatbestandsvoraussetzungen grundsétzlich
fir jeden Kalendermonat gesondert festzustellen; eine Zukunftsprognose oder nur stichprobenartige
Uberpriifung der Anspruchsvoraussetzungen in langeren Zeitabstinden ist insoweit nicht ausreichend.
Gleichwohl ist eine auf den planmaBig oder voraussichtlich zu leistenden Wechseldienst oder Schichtdienst
gestitzte Vorauszahlung, das heif3t die zeitgleiche Zahlung der Zulage mit den Ubrigen
Besoldungsleistungen fiir den jeweiligen Kalendermonat, nicht ausgeschlossen. Sie ist in diesem Fall jedoch
an die Bedingung geknuipft, dass die Anspruchsvoraussetzungen fir den gesamten Zahlungsmonat auch
tats&chlich eintreten.

59.12.2 Berucksichtigung von Teilmonaten

Beginnt oder erlischt der Zulagenanspruch im Laufe eines Monats, sodass die Zulage nicht fiir den vollen
Kalendermonat zusteht, wird die Zulage anteilig gewahrt. Dabei ist eine kalendertagliche Berechnung
vorzunehmen.

59.13 Unterbrechung der zulagenberechtigenden Tétigkeit

59.13.1 Voraussetzungen, Dauer und H6he des Fortzahlungsanspruchs
Als Ausnahme von der grundsatzlichen Anknilpfung des Zulagenanspruchs an die Wahrnehmung der
zulagenberechtigenden Tatigkeit (siehe Nummer 59.12.1) sieht § 13 Absatz 1 der Sachsischen
Erschwerniszulagen- und Mehrarbeitsvergttungsverordnung eine abschlieBende Regelung der Falle vor, in
denen eine in festen Monatsbetragen ausgewiesene Erschwerniszulage wahrend einer Unterbrechung der
zulagenberechtigenden Tatigkeit weitergewéhrt wird. Das Tatbestandsmerkmal ,Unterbrechung® impliziert
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grundsétzlich, dass feststehen oder zumindest absehbar sein muss, dass der Beamte die
zulagenberechtigende Tatigkeit unmittelbar nach Wegfall des Unterbrechungsgrundes wieder aufnehmen
wird. Anderenfalls ist die Zahlung der Erschwerniszulage mit Ablauf des letzten Tages der tatséchlichen
Wahrnehmung der zulagenberechtigenden Tatigkeit einzustellen. Wird nach Eintritt der Unterbrechung
festgestellt, dass der Beamte die friihere Tatigkeit nicht wieder aufnehmen wird, ist die Fortzahlung der
Erschwerniszulage mit dieser Feststellung einzustellen. Sofern in diesen Fallen bei objektiver Wirdigung
der Umstande des Einzelfalls bereits zum Zeitpunkt des Eintritts der Unterbrechung Anhaltspunkte
erkennbar waren, dass die zulagenberechtigende Tétigkeit nicht wieder aufgenommen werden wiirde, ist die
Ruckforderung der zunéchst weitergewahrten Zulagenbetrage zu prifen. Aufgrund der besonderen
Schutzvorschriften des § 20 der S&chsischen Urlaubs-, Mutterschutz- und Elternzeitverordnung , § 46
Absatz 2 Satz 1 des Sachsischen Personalvertretungsgesetzes, § 19 Absatz 3 Satz 1 des Séachsischen
Frauenférderungsgesetzes und § 96 Absatz 4 Satz 1 SGB IX ist in den Féllen des § 13 Absatz 1 Nummer 6
und 7 der Sé&chsischen Erschwerniszulagen- und Mehrarbeitsvergiitungsverordnung stets von einer
Wiederaufnahme der zulagenberechtigenden Tatigkeit auszugehen; der Verlust des Zulagenanspruchs bei
tatsachlicher Aufnahme einer nicht zulagenberechtigenden Tatigkeit nach Wegfall des
Unterbrechungsgrundes bleibt davon unberihrt. Der Katalog der Weitergewahrungstatbestande entspricht
im Wesentlichen der Regelung fiir Stellenzulagen in § 46 Absatz 3 Satz 1 und beinhaltet dariiber hinaus
noch folgende Falle:

- Urlaub aus anderen Anlassen unter Belassung der Beziige (§§ 10 bis 14 der Sachsischen Urlaubs-,
Mutterschutz- und Elternzeitverordnung) und

- Dienstversaumnis oder Verbot der Nacht- und Sonntagsarbeit ( § 18 Absatz 1 oder § 19 der
Sachsischen Urlaubs-, Mutterschutz- und Elternzeitverordnung).

Die Dauer des Fortzahlungsanspruchs der Zulagen bei Erholungsurlaub, Beschaftigungsverbot, Tatigkeit in
der Personalvertretung, als Vertrauensperson der schwerbehinderten Menschen oder als Frauenbeauftragte
bestimmt sich nach der Dauer der jeweiligen Unterbrechung. In den Fallen

- Urlaub aus anderen Anléssen unter Belassung der Bezlige,
- Erkrankung einschlieB3lich Kur,

- Teilnahme an Fortbildungsveranstaltungen (soweit sie der Erhaltung oder Verbesserung der
Befahigung fir den wahrgenommenen Dienst oder fir vergleichbare Tétigkeiten dient) oder

- Dienstreise

wird die Zulage bis zum Ende des auf den Eintritt der Unterbrechung folgenden Monats gewahrt. Bei einer
Erkrankung oder Kur, die auf einen Dienstunfall nach § 33 des Sachsischen Beamtenversorgungsgesetzes
zurlickzufthren ist, verlangert sich die Frist fir die Weitergewahrung der Zulage bis zum Ende des sechsten
auf den Eintritt der Unterbrechung folgenden Monats. Fir die Zulagen fiir Wechseldienst und Schichtdienst
(§ 14 der Sachsischen Erschwerniszulagen- und Mehrarbeitsvergitungsverordnung) sind in Abhangigkeit
vom Umfang des Wechsel- oder Schichtdienstes gestaffelte Zulagenbetrdge ausgebracht. Sofern diese
Zulagen innerhalb eines Zeitraums von 3 (vollen) Monaten vor Beginn des Monats, in dem die
Unterbrechung eingetreten ist, in unterschiedlicher Héhe zugestanden haben, wird die Zulage in H6he des
fir diesen 3-Monats-Zeitraum zu ermittelnden durchschnittlichen Monatsbetrags der tatséchlich gezahlten
Zulagen weitergewahrt. Bei Unterbrechungen wegen eines Beschéftigungsverbots, Dienstversdumnisses
oder Verbots der Nacht- und Sonntagsarbeit nach den §§ 15, 16, 18 Absatz 1 oder § 19 der
Sachsischen Urlaubs-, Mutterschutz- und Elternzeitverordnung ist dabei auf die letzten 3 Monate vor
Beginn des Monats, in dem die Schwangerschaft eingetreten ist (und nicht vor Eintritt der Unterbrechung)
abzustellen. Hat das Beamtenverhaltnis kiirzer gedauert, ist der kiirzere Zeitraum zugrunde zu legen; Zeiten
ohne Anspruch auf Besoldung bleiben auBer Betracht. Fur die Ermittlung des Durchschnittsbetrags ist es
unerheblich, ob in dem relevanten Bemessungszeitraum ein origindrer Zulagenanspruch oder ein
Fortzahlungsanspruch (aus anderen Griinden, zum Beispiel Erholungsurlaub oder Krankheit) bestand. Fir
Unterbrechungen nach § 13 Absatz 1 Satz 1 Nummer 7 der Sachsischen Erschwerniszulagen- und
Mehrarbeitsvergitungsverordnung gilt zudem Folgendes:

a) Soweit die Durchschnittsbetrachtung zu einer nach den besonderen Schutzvorschriften (siehe oben)
unzulassigen Benachteiligung fuhrt (zum Beispiel weil aufgrund von langerer Krankheit im
Bemessungszeitraum keine Zulage zustand), ist der Beamte so zu stellen, als ob er in seinem
bisherigen Aufgabengebiet verblieben ware; Nummer 59.7.1.2 gilt entsprechend.

b) Ist der Beamte geman § 46 Absatz 3 des Sachsischen Personalvertretungsgesetzes nur teilweise
vom Dienst freigestellt und steht ihm deshalb wahrend der teilweisen Freistellung eine Zulage
aufgrund geleisteter Dienste zu, ist als Pauschale lediglich eine gegebenenfalls entstehende
Differenz zwischen der zustehenden Zulage und dem Durchschnittsbetrag zu zahlen.

59.13.2 Sonderregelung fiir qualifizierten Dienstunfall
Die Befristungsregelungen fir die Weitergewahrung der Zulage bei einer Unterbrechung aufgrund von

http://web:3000 Fassung vom 21.01.2016 Seite 91 von 134


https://revosax.sachsen.de/vorschrift/13861#p20
https://revosax.sachsen.de/vorschrift/3637#p19
https://revosax.sachsen.de/federal_laws/351/redirect
https://revosax.sachsen.de/vorschrift/14139#p13
https://revosax.sachsen.de/vorschrift/13861#p10
https://revosax.sachsen.de/vorschrift/13861#p18
https://revosax.sachsen.de/vorschrift/13861#p19
https://revosax.sachsen.de/vorschrift/13873#p33
https://revosax.sachsen.de/vorschrift/14139#p14
https://revosax.sachsen.de/vorschrift/13861#p15
https://revosax.sachsen.de/vorschrift/13861#p16
https://revosax.sachsen.de/vorschrift/13861#p18
https://revosax.sachsen.de/vorschrift/13861#p19
https://revosax.sachsen.de/vorschrift/14139#p13

VwV SachsBesG

Krankheit oder Kur (3 Monate beziehungsweise 6 Monate) gelten nicht im Falle eines qualifizierten
Dienstunfalls im Sinne von § 40 des Séachsischen Beamtenversorgungsgesetzes .

59.14 Zulagen fiir Wechseldienst und Schichtdienst
59.14.1 Wechseldienstzulage

Es ist fir den Anspruch auf eine Wechseldienstzulage mithin erforderlich, dass Wechseldienst im jeweiligen
Tatigkeitsbereich des Beamten organisatorisch vorgesehen ist und nach einem Dienstplan, der Beginn und
Ende der Schichten verbindlich festlegt auch tatsachlich standig geleistet wird. Der Beamte leistet
Wechseldienst, wenn er seinen Dienst regelmaBig, das hei3t nicht bedarfsorientiert, nach den Vorgaben des
Dienstplans abwechselnd in allen Schichten verrichtet. Seine Dienstzeiten miissen sich regelmaBig &ndern,
eine gleichgewichtige Heranziehung zu den verschiedenen Schichten ist nicht erforderlich (BVerwG, Urteil
vom 27. Oktober 2011, 2 C 73/10). Ein ,sténdiger Einsatz" im Sinne von § 14 Absatz 1 Satz 1 der
Séachsischen Erschwerniszulagen- und Mehrarbeitsvergitungsverordnung ist gegeben, wenn in dem
betreffenden Monat dauernd Wechseldienst geleistet wird. Ein dienstplanmaBig vorgesehener
Bereitschaftsdienst ist fiir den Zulagenanspruch zwar unschadlich. Inaktive Zeiten des Bereitschaftsdienstes
werden jedoch nicht bei der fir die Erfullung der jeweiligen Mindeststundenzahl erforderlichen Arbeitszeit
beriicksichtigt. Das erforderliche durchschnittliche Nachtschichtpensum gilt bei vollzeitbeschaftigten
Beamten — ausgehend von einer regelmaBigen Arbeitszeit von 40 Stunden pro Woche — als erflllt, wenn sie
in einem Berechnungszeitraum von 10 Wochen mindestens 80 Nachtschichtstunden erbracht haben
(BVerwG, Urteil vom 11. Dezember 1997, 2 C 36/96). Bei Teilzeitbeschaftigung ist die Mindeststundenzahl
entsprechend dem Beschéaftigungsumfang zu reduzieren. Nachtschicht ist gemai § 2 Absatz 5 der
Sachsischen Erschwerniszulagen- und Mehrarbeitsvergitungsverordnung eine Schicht, in der

mindestens 3 Stunden Dienst in der Zeit zwischen 22.00 Uhr und 5.00 Uhr geleistet werden. Endpunkt des
10-wdchigen Berechnungszeitraums ist der letzte Tag des Monats, fliir den die Wechselschichtzulage
gewahrt werden soll. Die 10 Wochen vor diesem Tag bilden somit den zeitlichen Rahmen fur die
Berechnung des erforderlichen Nachtschichtpensums. Der Anspruch auf die Wechseldienstzulage entsteht
mit dem Tag, an dem der Beamte seinen Dienst beginnt und die erforderlichen Dienste tats&chlich leistet
(siehe Nummer 59.12). Da der zuriickliegende 10-Wochen-Zeitraum bei neu im Wechseldienst eingesetzten
Beamten fiir die ersten beiden Monate nicht zur Verfligung steht, muss das in diesen Monaten absolvierte
Nachtschichtpensum auf 10 Wochen hochgerechnet werden. Erreicht der Beamte den erforderlichen
Nachtschichtanteil nicht, kommt die Gewahrung einer Schichtzulage nach § 14 Absatz 2 der Sachsischen
Erschwerniszulagen- und Mehrarbeitsvergitungsverordnung in Betracht. Wird das Nachtschichtpensum
allein dadurch nicht erreicht, dass der Beamte aus einem der in § 13 Absatz 1 Satz 1 der S&chsischen
Erschwerniszulagen- und Mehrarbeitsvergitungsverordnung enthaltenen Unterbrechungstatbestande daran
gehindert war, alle im Schichtplan vorgesehenen Nachtschichten zu absolvieren, schlieB3t dies den Anspruch
auf die Wechseldienstzulage nicht aus; insoweit greift auch hier das Verschlechterungsverbot der
Weitergewahrungsregelung des § 13 der Sachsischen Erschwerniszulagen- und
Mehrarbeitsvergitungsverordnung (BVerwG, Urteil vom 27. Oktober 2011, 2 C 73/10). Die Zulage fir
Wechseldienst gehért zu den unpfandbaren Beziigen im Sinne von § 850a Nummer 3 der
Zivilprozessordnung.

59.14.2 Schichtzulage

Beamte, die stdndig Schichtdienst zu leisten haben, erhalten eine Schichtzulage, deren Hbhe je nach
Intensitat des Schichtdienstes variiert. Der Begriff des Schichtdienstes ist in § 2 Absatz 4 der Sachsischen
Erschwerniszulagen- und Mehrarbeitsvergttungsverordnung definiert als Dienst nach einem Dienstplan, der
einen regelméaBigen Wechsel der taglichen Arbeitszeit in Zeitabschnitten von langstens einem Monat
vorsieht. Dies korrespondiert mit der arbeitsrechtlichen Definition von Schichtarbeit, die erfordert, dass eine
bestimmte Arbeitsaufgabe Uber einen erheblich langeren Zeitraum als die tagliche Arbeitszeit eines
Arbeitnehmers hinaus anféllt und deshalb von mehreren Arbeitnehmern in einer geregelten zeitlichen
Reihenfolge teilweise auch auBerhalb der allgemeinen Ublichen Arbeitszeit geleistet wird. Die Arbeitnehmer
mussen sich regelméBig nach einem feststehenden und Uberschaubaren Schichtplan ablésen. Die
einzelnen Schichten miissen dabei nicht nahtlos aneinander anschlieBen, sondern kénnen sich Uberlappen.
Schichtarbeit erfordert nicht, dass ein Arbeithehmer das begonnene Arbeitsergebnis des anderen
Arbeitnehmers mit denselben Mitteln oder mit der gleichen Intensitét und Belastung vervollstandigt oder die
Bediensteten zu den einzelnen Schichten gleichgewichtig herangezogen werden (BVerwG, Urteil vom

29. November 2012, 2 C 44/11). Die Nummer 59.14.1 zur tatsachlichen stéandigen Ableistung eines
entsprechenden Dienstes nach einem verbindlichen Dienstplan sowie zur Nichtberlcksichtigung inaktiver
Zeiten eines Bereitschaftsdienstes gilt entsprechend. Die Zulage flr Schichtdienst gehért nicht zu den
unpféndbaren Beziigen im Sinne von § 850a Nummer 3 der Zivilprozessordnung.

59.14.2.@GroBe Schichtzulage

Beamte haben Anspruch auf eine Schichtzulage nach § 14 Absatz 2 Satz 1 Nummer 1 der Sachsischen
Erschwerniszulagen- und Mehrarbeitsvergitungsverordnung , wenn die Voraussetzungen fir die
Gewahrung einer Wechseldienstzulage (sieche Nummer 59.14.1) nur deshalb nicht vorliegen, weil
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- der Dienst ,rund um die Uhr* aufgrund einer im Dienstplan vorgesehenen zeitlichen Unterbrechung
des Dienstes (Dienstruhe) von héchstens 48 Stunden nicht zustande kommt, oder

- dem im Rahmen des Wechseldienstes zu leistenden Nachtdienst ein geringeres Gewicht zukommt,
das heift ein durchschnittliches Nachtschichtpensum in Héhe der dem Beschéftigungsumfang
entsprechenden wdchentlichen Arbeitszeit nur in 7 (statt 5) Wochen erbracht wird.

Zur Ermittlung des nach der Alternative 2 ermaBigten durchschnittlichen Nachtschichtpensums gilt
Nummer 59.14.1 entsprechend mit der Mal3gabe, dass als Berechnungszeitraum fir die Prifung der
Mindeststundenzahl 14 Wochen zugrunde zu legen sind.

59.14.2 Rlittlere und kleine Schichtzulage

Bei Schichtdienst, der die Voraussetzung des Wechseldienstes ,rund um die Uhr” nicht erflllt, richtet sich
die Héhe der Zulage geman § 14 Absatz 2 Satz 1 Nummer 2 und 3 der Sachsischen Erschwerniszulagen-
und Mehrarbeitsvergitungsverordnung nach der Zeitspanne zwischen dem Beginn der friihesten und dem
Ende der spatesten dienstplanmaBig vorgesehenen Schicht innerhalb eines Zeitraums von 24 Stunden. Die
geforderte Zeitspanne von 18 Stunden fiir die ,mittlere” beziehungsweise 13 Stunden fir die ,kleine”
Schichtzulage muss im Durchschnitt der im Dienstplan vorgesehenen Arbeitstage erreicht werden. Bei mehr
als 5 dienstplanmaBig vorgesehenen woéchentlichen Arbeitstagen kann, sofern dies glinstiger ist, die
Durchschnittsberechnung auf 5 Arbeitstage beschrankt werden. Die Schichten miissen sich entweder
zeitlich Gberlappen oder aneinander anschlieBen. Zeitliche Abstande zwischen dem Ende der einen und
Beginn der nachsten Schicht sind unschadlich. ,Friiheste Schicht”im Sinne dieser Vorschrift ist nicht
gleichbedeutend mit Friihschicht, sondern bezeichnet die jeweils erste, die den 24-Stunden-Zeitraum
bestimmt. Abzustellen ist dabei auf diejenigen Schichten, in denen der Beamte tatsachlich eingesetzt ist.
Schichten, die fir den Beamten nicht in Betracht kommen, bleiben demnach unberiicksichtigt. Arbeitet der
Beamte trotz dienstplanmaBig vorgesehenem Schichtbetrieb nur in einer Schicht, besteht kein Anspruch auf
eine Schichtzulage (kein regelmaBiger Wechsel der taglichen Arbeitszeit). Fir die Feststellung der
Zeitspanne sind alle Schichten je Tag nebeneinander zu stellen. Fiir Tage, an denen lediglich ein Dienst zu
leisten und in den anderen Schichten regelmaBig dienstfrei vorgesehen ist, ist Zeitspanne der Beginn und
das Ende dieser einen Schicht.

Tag Erste Schicht Zweite Schicht Zeitspanne
Montag 7.00 Uhr bis 14.30 Uhr| 13.30 Uhr bis 21.30 Uhr| 14,5 Stunden
Dienstag 7.00 Uhr bis 14.30 Uhr| 13.30 Uhr bis 21.30 Uhr| 14,5 Stunden
Mittwoch 7.00 Uhr bis 14.30 Uhr|13.30 Uhr bis 21.30 Uhr| 14,5 Stunden
Donnerstag 7.00 Uhr bis 14.30 Uhr| 13.30 Uhr bis 21.30 Uhr 14,5 Stunden
Freitag —| 21.00 Uhr bis 6.00 Uhr 9 Stunden
Samstag —| 21.00 Uhr bis 6.00 Uhr 9 Stunden
Sonntag - - -

Bei der Ermittlung der durchschnittlichen Stundenzahl der im Dienstplan vorgesehenen Arbeitstage ergibt
sich eine Zeitspanne von lediglich rund 12,7 Stunden (= 76 Stunden / 6 Tage), sodass grundsatzlich kein
Anspruch auf eine Schichtzulage entstehen wirde. In diesem Fall ist jedoch ein Rickgriff auf die
Gunstigerregelung des § 14 Absatz 2 Satz 4 der Sachsischen Erschwerniszulagen- und
Mehrarbeitsvergitungsverordnung und eine Berechnung des Durchschnitts tber 5 Arbeitstage zuldssig. Bei
Betrachtung der Tage Montag bis Freitag ergibt sich eine Zeitspanne von 13,4 Stunden

(= 67 Stunden / 5 Tage) und mithin ein Anspruch auf die ,kleine” Schichtzulage nach § 14 Absatz 2 Satz 1
Nummer 3 der Sachsischen Erschwerniszulagen- und Mehrarbeitsvergitungsverordnung .

Wirde an den Tagen Montag bis Freitag beispielsweise noch eine zusatzliche dritte Schicht als sogenannte
Mittelschicht (zum Beispiel von 9.00 Uhr bis 16.30 Uhr) eingefuhrt, hatte dies keine Auswirkungen auf die
Zeitspanne, sodass das Ergebnis — Anspruch auf die ,kleine” Schichtzulage — unveréndert bliebe.

59.14.3 Konkurrenzregelung zu Stellenzulagen

Beamte mit Anspruch auf eine

- Verfassungsschutzzulage (§ 48),

- Polizeivollzugs- und Steuerfahndungsdienstzulage (§ 49),

- Feuerwehrzulage (§ 50) oder

- Zulage fiir Beamte bei Justizvollzugseinrichtungen und Psychiatrischen Krankenhausern (§ 51)

erhalten fir denselben Zeitraum eine Zulage fiir Wechseldienst oder fiir Schichtdienst nur in Héhe der Hélfte
des jeweils einschlagigen Betrages nach § 14 Absatz 1 oder 2 der Sachsischen Erschwerniszulagen- und
Mehrarbeitsvergitungsverordnung . Entféllt fir Teile eines Monats der Anspruch auf eine der genannten
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Stellenzulagen (zum Beispiel bei Wechsel des Dienstpostens), kann flir diesen Zeitraum (auf einem anderen
Dienstposten) durchaus ein Anspruch auf eine Zulage fir Wechseldienst oder Schichtdienst erworben
werden. Die bisherige Sonderregelung fiir Beamte des Krankenpflegedienstes, die neben der Zulage flr
Beamte bei Justizvollzugseinrichtungen und Psychiatrischen Krankenh&usern eine Wechseldienstzulage in
Hoéhe von 75 Prozent beziehungsweise eine Schichtzulage in H6he von 100 Prozent vorsah, ist entfallen.
Der Konkurrenzregelung zur Feuerwehrzulage nach § 50 ist fiir die Praxis nur eine geringe Bedeutung
beizumessen. Aufgrund der im Einsatzdienst der Feuerwehr Ublichen Dienstplangestaltung, die zwar eine
Dienstleistung ,rund um die Uhr” vorsieht, jedoch an allen Wochentagen regelmaBig auch inaktive Zeiten
eines Bereitschaftsdienstes enthalten wird, liegt hier kein Wechseldienst oder Schichtdienst als Volldienst
vor. Der Anspruch auf eine Zulage nach § 14 der Sachsischen Erschwerniszulagen- und
Mehrarbeitsvergitungsverordnung ist daher fir diesen Personenkreis im Regelfall ausgeschlossen (OVG
Bautzen, Beschluss vom 16. Oktober 2013, 2 A 832/11 mit Verweis auf OVG Greifswald, Urteil vom

25. September 2012, 2 L 228/10).

59.15 Zulage fiir besondere polizeiliche Einséatze
59.15.1 Anspruchsvoraussetzungen

Eine sogenannte Einsatzzulage nach § 15 der Sachsischen Erschwerniszulagen- und
Mehrarbeitsvergitungsverordnung erhélt, wer als Beamter des Polizeivollzugsdienstes in einem Mobilen
Einsatzkommando (MEK), Spezialeinsatzkommando (SEK) oder im Personenschutz beziehungsweise als
Verdeckter Ermittler verwendet wird. Entscheidend flr die Zulagengewahrung ist die tatséchliche
Verwendung in einer der genannten Funktionen, die insgesamt durch Tatigkeiten in ganz besonderen Lagen
gekennzeichnet sind, die eine gesteigerte Risikobereitschaft und eine besondere, an Extremlagen
ausgerichtete Aus- und Fortbildung erfordern (BVerwG, Urteil vom 14. Marz 1991, 2 C 42/88). Zur Erflillung
des Verwendungsbegriffs (siehe Nummer 46.1.2) ist auf die konkrete Aufgabenzuordnung abzustellen. Es
ist nicht erforderlich, dass die — durch den Beamten im Regelfall nicht zu beeinflussenden — tatsachlichen
Einsatzzeiten einen entsprechenden zeitlichen Umfang der Gesamttatigkeit des Beamten einnehmen. Die
bloBe Zugehdrigkeit zu einer der genannten besonderen Organisationseinheiten ist indes nicht ausreichend,
um einen Zulagenanspruch zu begriinden. So kann beispielsweise ein Beamter, der als
Anwendungstechniker in einem MEK verwendet wird und dort durch seine Arbeit die technischen
Grundlagen fir die konkreten Einsatze schafft, ohne jedoch an diesen aktiv teilzunehmen, keine
Einsatzzulage erhalten, da er nicht der spezifischen Erschwernislage wie ein Einsatzbeamter des MEK
ausgesetzt ist (VGH Mannheim, Urteil vom 13. Juli 2004, 4 S 1729/03).

59.15.2 Anrechnung von Stellenzulagen

Die Einsatzzulage wird neben einer Fliegerzulage (§ 47) oder einer Verfassungsschutzzulage (§ 48) nur in
Hohe der Differenz zwischen dem in § 15 Absatz 1 der Sachsischen Erschwerniszulagen- und
Mehrarbeitsvergitungsverordnung geregelten Betrag und dem sich aus der Anlage 7 zum Sé&chsischen
Besoldungsgesetz ergebenden jeweils maBgeblichen Betrag der Stellenzulage gewahrt. Entfallt fir Teile
eines Monats der Anspruch auf eine der genannten Stellenzulagen (zum Beispiel bei Wechsel des
Dienstpostens), kann fur diesen Zeitraum (auf einem anderen Dienstposten) durchaus ein Anspruch auf eine
Einsatzzulage erworben werden.

60. Zu § 60 Mehrarbeitsvergiitung

60.0 Allgemeines

§ 60 knlpft an die beamtenrechtliche Vorschrift des § 95 Absatz 2 des Sachsischen Beamtengesetzes zur
Regelung einer Uber die regelméaBige Arbeitszeit hinaus gehenden Dienstleistungspflicht des Beamten an.
§ 95 Absatz 2 des Sachsischen Beamtengesetzes legt fest, unter welchen Voraussetzungen Mehrarbeit zu
leisten ist und welche Arbeitszeit als Mehrarbeit gilt. Die auf Grundlage des § 60 erlassene Sachsische
Erschwerniszulagen- und Mehrarbeitsvergiitungsverordnung regelt, ob und in welcher Héhe Beamte flr
geleistete Mehrarbeit eine Vergitung erhalten. Nach der Ermé&chtigungsgrundlage ist die Gewahrung einer
Vergltung nur an Beamte in Besoldungsgruppen mit aufsteigenden Grundgehaltern und zur Abgeltung von
Mehrarbeit im Umfang von bis zu 480 Stunden im Jahr zulassig. Staatsanwalte der BesGr. R 1 und R 2 sind
von der Verordnungserméchtigung mit umfasst, Beamte der BesO B sowie Richter hingegen nicht.
Mehrarbeit im Sinne dieser Vorschrift ist jeder angeordnete oder genehmigte Dienst, der

a) von einer Arbeitszeitregelung unterliegenden Beamten,
b) zur Wahrnehmung von Aufgaben des ihm lbertragenen Hauptamtes,
c) Uber die regelmaBige Arbeitszeit hinaus

geleistet wird. Eine gewéahrte Mehrarbeitsvergltung gehdrt grundsatzlich in Héhe der Halfte zu den
unpféandbaren Beziigen im Sinne von § 850a Nummer 1 der Zivilprozessordnung (Ausnahme siehe
Nummer 60.19.1). Zur Systematik der nachfolgenden Gliederung wird auf Nummer 59.0 Bezug genommen.

60.1  Geltungsbereich
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Auf Nummer 59.1 wird Bezug genommen.
60.2 (Nicht belegt.)

2:)515 Bereiche mit vergiitungsfahiger Mehrarbeit

Vergitungsfahige Mehrarbeit
60.16 g g 9

Nach § 60 Satz 2 darf Mehrarbeit nur vergitet werden, wenn diese messbar ist. Dies erfordert, dass die

60.16.0 Gesamtheit der Dienstleistung nach objektiven Kriterien gemessen werden kann, weshalb die Tatigkeit des
Beamten in feste Betriebsablaufe eingebunden und durch Dienst-, Einsatz- oder Unterrichtsplane geregelt
sein muss. Das Kriterium ist ferner erfullt, wenn die Tatigkeit anhand von Erledigungszahlen mit bestimmten
Richtwerten verglichen werden kann. Eine rein zeitliche Messbarkeit der Uber die regelmaBige Arbeitszeit
hinaus erbrachten Dienstleistung geniigt hingegen nicht.

60.16.1 Bereiche mit messbarer Mehrarbeit

§ 16 Absatz 1 der Sachsischen Erschwerniszulagen- und Mehrarbeitsvergttungsverordnung zahlt die fir
den Freistaat Sachsen einschlagigen Beschaftigungsbereiche auf, fir die das Vorhandensein messbarer
Tatigkeiten typisch ist. Mehrarbeit, die im Rahmen eines solchen messbaren Dienstes geleistet wird, ist
ebenfalls messbar, sodass die Voraussetzungen firr die Gewahrung einer Mehrarbeitsvergltung bei
Beamten, die in den genannten Bereichen tatig sind, dem Grunde nach vorliegen. In diesem
Zusammenhang ist der in § 16 Absatz 1 Nummer 3 der Séachsischen Erschwerniszulagen- und
Mehrarbeitsvergitungsverordnung vorgesehene Tatbestand auf die Unterrichtstatigkeit von Lehrkraften
beschrankt, da vergiitungsfahige Mehrarbeit im Schuldienst nur im Rahmen der eigentlichen Lehrtatigkeit
und nicht bei der Wahrnehmung von Verwaltungstatigkeiten (zum Beispiel der Schulleiter oder
stellvertretenden Schulleiter) anfallen kann.

60.16.2 Sonstige Bereiche mit messbarer Mehrarbeit

Eine abschlieBende Aufzahlung aller Bereiche, in denen ebenfalls messbare Tatigkeiten geleistet werden, ist
nicht méglich. § 16 Absatz 2 der Sachsischen Erschwerniszulagen- und Mehrarbeitsvergltungsverordnung
enthélt daher eine abstrakte Regelung, wonach Mehrarbeit in anderen Bereichen als denen des Absatzes 1
nur messbar und somit vergUtungsfahig sein kann, wenn sie in einer der in § 16 Absatz 1 Nummer 1 bis 5
der S&chsischen Erschwerniszulagen- und Mehrarbeitsvergitungsverordnung genannten Dienstformen
erbracht wird. Voraussetzung fiir die Gewahrung einer Vergltung ist jedoch auch hier, dass der von dem
Beamten insgesamt zu verrichtende Dienst tatsachlich aus messbaren Tatigkeiten besteht. Zu den potentiell
vergltungsfahigen Dienstformen des § 16 Absatz 2 der S&chsischen Erschwerniszulagen- und
Mehrarbeitsvergitungsverordnung im Einzelnen:

a) Bereitschaftsdienst
Bereitschaftsdienst liegt vor, wenn

- sich der Beamte lediglich in seiner Dienststelle oder an einem anderen vom Dienstherrn
bestimmten Ort auBerhalb seiner Wohnung aufzuhalten hat, um bei Bedarf zur
Dienstleistung herangezogen werden zu kdnnen (siehe Begriffsbestimmung in § 2 Absatz 1
der Sachsischen Erschwerniszulagen- und Mehrarbeitsvergiitungsverordnung) und

- die Zeitdauer einer Inanspruchnahme nach durchschnittlichem Erfahrungssatz weniger als
50 Prozent betragt.

Zum Umfang der Bertiicksichtigung eines Bereitschaftsdienstes vergleiche § 20 Absatz 1 der
Séchsischen Erschwerniszulagen- und Mehrarbeitsvergitungsverordnung und Nummer 60.20.1.
Rufbereitschaft, das heiB3t das Bereithalten des Beamten zur Aufnahme des Dienstes in seiner
Wohnung oder — falls der Zweck des Bereithaltens nicht entgegensteht — an einem anderen
anzuzeigenden Ort, stellt keinen vergiitungsféhigen Dienst in Bereitschaft dar. Zeiten der
tatsé&chlichen Inanspruchnahme werden jedoch in vollem Umfang auf die Arbeitszeit angerechnet.
Reisezeiten bei Dienstreisen sind grundsatzlich nicht vergitungsfahig. Eine Vergutung kommt nur in
Betracht, wenn wahrend der Reisezeit vorgeschriebener Dienst zu verrichten ist (zum Beispiel
Bewachung eines zu Uberstellenden Gefangenen; nicht aber Aktenstudium flir ein Dienstgeschéft
am Zielort) und die regelmaBige Arbeitszeit durch die Summe aus Reise- und Arbeitszeit
Uberschritten wird.

b) Schichtdienst
Zum Begriff des Schichtdienstes wird auf Nummer 59.14.2 Bezug genommen. Ein durchgangiger
Dienstbetrieb (24 Stunden an jedem Kalendertag) ist nicht erforderlich.
C) Dienst nach besonderem Dienstplan
Ein besonderer Dienstplan liegt vor, wenn
- durch ihn die Dienstzeit in der Weise geregelt ist, dass die Dienstleistenden zu

unterschiedlichen Zeiten den in seinem Ablauf genau vorgeschriebenen Dienst antreten und
beenden miissen und
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- diese besondere Dienstzeitgestaltung wegen der Eigenart des Dienstes zwingend
erforderlich ist, um eine sach- und zweckgerechte Erfillung der dienstlichen Obliegenheiten
sicherzustellen.

Der Begriff ,Eigenart des Dienstes* stellt klar, dass es sich hierbei um spezifische, das heif3t einem
bestimmten Dienstzweig eigentimliche Besonderheiten handeln muss, die sich aus der
Aufgabenstellung der Behdrde ergeben. Bei allgemeinen, grundsatzlich bei allen Dienstzweigen
auftretenden Schwierigkeiten (zum Beispiel Personalknappheit) handelt es sich nicht um eine solche
Eigenart. Dienstplane, die zur Behebung solcher Schwierigkeiten aufgestellt werden, waren somit
keine ,besonderen” im Sinne der Vorschrift.

Ein Dienstplan gilt ,allgemein®, wenn er nicht auf die Bedlrfnisse einzelner Bediensteter, sondern
ausschlieBlich auf die Erfordernisse des Dienstbetriebs zugeschnitten ist und deshalb alle
Bediensteten erfasst, die von der Eigenart des Dienstes betroffen sind.

d) Dienst zur Erledigung von Arbeitsvorgangen mit festgesetzten Richtwerten
Ein solcher Dienst liegt vor, wenn er aus Tatigkeiten besteht, fiir die zuverlassige Richtwerte
bezlglich der Zahl der in einer bestimmten Zeit zu erledigenden Arbeitsvorgange festgelegt werden
konnten, weil diese wegen ihrer Gleichartigkeit im Wesentlichen die gleiche Bearbeitungsdauer in
Anspruch nehmen und daneben keine anderen Dienstverrichtungen in nennenswertem Umfang
anfallen (zum Beispiel Antragsbearbeitung im standardisierten Verfahren; Antrdge ohne begleitende
Zustandigkeit fr Burgerberatung).

e) Dienst zur Herbeifuhrung eines im 6ffentlichen Interesse liegenden Ergebnisses
Die Einbeziehung dieses Dienstes stellt im Hinblick auf das Kriterium der Messbarkeit eine
Ausnahmeregelung dar, die nicht als allgemeiner Auffangtatbestand fir nicht messbare und somit
grundsatzlich auch nicht verglitungsféahige Mehrarbeit verstanden werden oder zu einer Erweiterung
des in § 16 Absatz 1 der Sé&chsischen Erschwerniszulagen- und Mehrarbeitsvergitungsverordnung
enthaltenen Kataloges um Bereiche mit durchgangig nicht messbaren Tatigkeiten fihren darf. Der
Ausnahmecharakter dieser Vorschrift erfordert vielmehr folgende enge Auslegung der einzelnen
Tatbestandsvoraussetzungen:
Die ,Herbeiflhrung eines Ergebnisses” bedeutet, dass unter unverziiglichem Einsatz
entsprechender Krafte (Sondereinsatz) ein in § 16 Absatz 2 Nummer 5 der Sachsischen
Erschwerniszulagen- und Mehrarbeitsvergttungsverordnung néher bezeichnetes Arbeitsergebnis
erzielt wird. Die laufende Bearbeitung dienstlicher Vorgange stellt mithin keine Herbeiflhrung eines
+Ergebnisses“ im Sinne dieser Vorschrift dar.
Im ,6ffentlichen Interesse” liegt das Ergebnis, wenn seine Nichtherbeiflihrung erhebliche Nachteile
fur die Allgemeinheit verursachen wirde. Ein allgemeines Interesse an einer funktionierenden
Verwaltung genugt insoweit nicht. Zu verneinen ist ein ,6ffentliches Interesse” ebenso bei
(termingebundenen) Ergebnissen mit lediglich verwaltungsinterner Bedeutung, deren verspatete
Herbeifihrung keine Nachteile fiir die Allgemeinheit entstehen lasst.
Als ,unaufschiebbar und termingebunden® sind Ergebnisse zu qualifizieren, die nur dann zur
Vermeidung erheblicher Nachteile fir die Allgemeinheit fuhren, wenn sie bis zu einem bestimmten,
nicht hinausschiebbaren Termin vorliegen. Einer Termingebundenheit steht es gleich, wenn ein
Ergebnis sofort herbeigefuhrt werden muss, um solche Nachteile zu vermeiden.
Unter Beriicksichtigung der vorstehenden Einschrankungen kann die Regelung des § 16 Absatz 2
Nummer 5 der S&chsischen Erschwerniszulagen- und Mehrarbeitsvergitungsverordnung nur zur
Anwendung kommen, wenn es gilt, existenzielle Leistungen fliir den Staatsblirger rechtzeitig zu
erbringen oder akute Gefahr fiir Leben, Gesundheit und Eigentum von Blrgern abzuwenden.
Vergltungsfahige Mehrarbeit kann demnach nur vorliegen, wenn ihre Dringlichkeit auf
unvorhersehbaren Umstanden beruht und es sich um eine Situation handelt, auf die nur durch
Anordnung von Mehrarbeit reagiert werden kann (OVG Koblenz, Beschluss vom 7. Marz 2007, 2
A 10071/07).

60.16.3 Ausschlussregelung
Beamte mit Anspruch auf Auslandsbesoldung nach § 66 kdnnen keine Mehrarbeitsvergltung erhalten.
Dieser Ausschlussregelung liegt der Gedanke zugrunde, dass mit der gewahrten Auslandsbesoldung eine
dienstliche Mehrbelastung bereits in gewissem Umfang abgegolten ist und es einer zusatzlichen Vergitung
daher nicht bedarf.

60.17 Allgemeine Voraussetzungen

60.17.1 Beamte mit fester taglicher Arbeitszeit
Zu den Grundvoraussetzungen fiir die Gewéahrung einer Mehrarbeitsvergitung gehoért, dass der Beamte der
allgemeinen Arbeitszeitregelung des § 95 des Séachsischen Beamtengesetzes unterliegt (siehe
Nummer 60.0). Diese Regelung fiihrt zum Ausschluss einer Mehrarbeitsvergitung fir Hochschullehrer (zu
den Ausnahmen vergleiche Nummer 60.21.2) und Gerichtsvollzieher, da diese ihre Arbeitszeit im
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Wesentlichen frei einteilen kdnnen (BVerwG, Urteil vom 25. Oktober 1972, VI C 25/70). Der weit
Uberwiegende Teil der Beamten der BesO A unterliegt jedoch den allgemeinen beamtenrechtlichen
Arbeitszeitregelungen. Fir diesen Personenkreis ist die Gewahrung einer Mehrarbeitsvergiitung nach § 17
Absatz 1 Nummer 1 bis 3 der Sachsischen Erschwerniszulagen- und Mehrarbeitsvergitungsverordnung
zudem an folgende Voraussetzungen geknipft:

a) Schriftliche Anordnung oder Genehmigung der Mehrarbeit
Das Schriftformerfordernis dient der Kontrolle der Mehrarbeit und ihrer Vergltung im Einzelfall. Die
Anordnung oder Genehmigung muss durch die zustandige Dienstbehérde ausgesprochen werden
und sich auf konkrete, das heift zeitlich abgegrenzte Mehrarbeitstatbestande beziehen. Allgemeine
(pauschale) Anweisungen hinsichtlich kiinftiger oder bereits geleisteter Mehrarbeitsstunden genligen
nicht. Ebenso kann in einer Dienstreisegenehmigung ohne ausdrickliche entsprechende Anweisung
keine Anordnung oder Genehmigung gesehen werden, selbst wenn mit der Dienstreise (wie zum
Beispiel bei einer Klassenfahrt tblich) eine Uber die ansonsten auf diesen Zeitraum entfallende
Arbeitszeit hinausgehende dienstliche Inanspruchnahme verbunden ist (BVerwG, Urteil vom
23. September 2004, 2 C 61/03); gleiches gilt fiir die Aufstellung eines Dienstplans (BVerwG, Urteil
vom 28. Mai 2002, 2 C 28/02). Soweit Mehrarbeit im Rahmen eines Bereitschaftsdienstes erbracht
wird, ist dies flr die Ermittlung der Mehrarbeitsstunden relevant (vergleiche Nummer 60.20.1) und
daher in der Anordnung oder Genehmigung festzuhalten.

b) Uberschreiten der Fiinf-Stunden-Grenze
Abgeltbare Mehrarbeit liegt nur vor, wenn die fiir den Kalendermonat ermittelten und gemas § 3
Absatz 2 der Sé&chsischen Erschwerniszulagen- und Mehrarbeitsvergltungsverordnung gerundeten
Mehrarbeitsstunden 5 Stunden beziehungsweise bei Lehrern 3 Unterrichtsstunden (vergleiche
Nummer 60.20.2) Uberschreiten. Fir teilzeitbeschéftigte Beamte ist die maBgebliche
Mindeststundenanzahl gemanB § 95 Absatz 2 Satz 2 des Séachsischen Beamtengesetzes , § 3
Absatz 1 der Sachsischen Erschwerniszulagen- und Mehrarbeitsvergitungsverordnung
entsprechend dem Verhaltnis der individuell vereinbarten zur regelmaBigen Arbeitszeit zu
reduzieren. Eine Anwendung der starren Grenze wiirde eine ungerechtfertigte Ungleichbehandlung
zwischen Teil- und Vollzeitbeschéaftigten hinsichtlich der vergitungsfrei zu erbringenden relativen
Arbeitszeit bedeuten (BVerwG, Urteil vom 13. Marz 2008, 2 C 128/07 mit Verweis auf EuGH, Urteil
vom 27. Mai 2004, C-285/02). Nach dieser Regelung sind teilzeitbeschaftigte Beamte daher nun
ebenso wie vollzeitbeschéftigte verpflichtet, monatlich vergutungsfreie Mehrarbeit im Umfang von bis
zu einem Achtel (= 5/40) ihrer Arbeitszeit zu leisten. Wird die im jeweiligen Einzelfall maBgebliche
Mindeststundenzahl lberschritten, ist die geleistete Mehrarbeit bereits von der ersten Stunde an
abzugelten.

c) Vorrang des Freizeitausgleichs
Nach § 95 Absatz 2 Satz 2 des Sachsischen Beamtengesetzes , § 17 Absatz 1 Nummer 3 der
Sachsischen Erschwerniszulagen- und Mehrarbeitsvergitungsverordnung setzt die Gewahrung
einer Mehrarbeitsvergitung im Einzelfall voraus, dass ein Ausgleich der geleisteten Mehrarbeit
durch eine Dienstbefreiung in entsprechendem Umfang (Freizeitausgleich) aus zwingenden
dienstlichen Griinden innerhalb eines Jahres nicht méglich ist. In der Person des Beamten liegende,
einem (vollstédndigen) Freizeitausgleich entgegen stehende Griinde (zum Beispiel Krankheit,
Versetzung zu anderem Dienstherrn mit Einverstandnis des Beamten, Entlassung aus dem
Beamtenverhéltnis) rechtfertigen die Gewahrung eine Vergltung in Geld demzufolge nicht. Dies gilt
auch dann, wenn wahrend der krankheitsbedingten Dienstunfahigkeit eines Beamten vergleichbare
dienstfahige Beamte eine Mehrarbeitsvergutung erhalten haben und ein spéaterer Freizeitausgleich
zum Beispiel wegen einer Versetzung in den Ruhestand nicht mehr méglich ist (OVG Lineburg,
Beschluss vom 29. April 2013, 5 LA 186/12).
Als zwingend sind die dienstlichen Griinde anzusehen, wenn der Freizeitausgleich die
Aufgabenerfillung der Behdrde in nicht unerheblichem MaBe beeintrachtigen wiirde. Dies ist
insbesondere der Fall, wenn und soweit der Dienstbetrieb dadurch in einer die Belange der
Allgemeinheit (zum Beispiel die Aufrechterhaltung der 6ffentlichen Sicherheit und Ordnung)
geféahrdenden oder gar schadigenden Weise gestért wiirde. Personalengpasse kdnnen zwingende
dienstliche Griinde fiir den Ausschluss einer Dienstbefreiung darstellen, wenn diese die
ordnungsgemane Erflllung der 6ffentlichen Aufgaben der jeweiligen Behérde geféhrden. Sie sind es
jedoch nicht, wenn sie durch organisatorische MaBBnahmen wie Versetzungen oder
Neueinstellungen beseitigt werden kénnen (OVG Munster, Beschluss vom 22. April 2010, 1
A 2265/08). Letztlich ist bei der Priifung der Frage, ob zwingende dienstliche Griinde vorliegen, ein
strenger MaBstab anzulegen, da der Vorrang des Freizeitausgleichs auch ein Ausfluss der dem
Dienstherrn obliegenden Flrsorgepflicht ist.
Die Jahresfrist beginnt mit dem Ersten des Monats, der auf die Mehrarbeitsleistung folgt; sie wird
durch Urlaub, Krankheit, Versetzung oder Beendigung des Dienstverhaltnisses nicht gehemmt oder
unterbrochen. Der Ablauf der Jahresfrist schlieB3t eine Abgeltung der Mehrarbeit durch die
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Gewahrung von Freizeitausgleich nicht aus, wenn der Beamte damit einverstanden ist; der Beamte
kann jedoch in diesem Fall nicht gegen seinen Willen auf den Freizeitausgleich verwiesen werden.
Die Gewahrung einer Mehrarbeitsvergitung in Geld bereits vor Ablauf der Jahresfrist ist zulassig,
wenn von vornherein feststeht, dass ein Freizeitausgleich bis zum Fristablauf aus zwingenden
dienstlichen Griinden nicht méglich sein wird.

60.17.2 Beamte ohne feste tagliche Arbeitszeit

Die Ermittlung der erbrachten Mehrarbeitsstunden ist grundséatzlich fir jeden Kalendermonat separat
vorzunehmen (siehe Nummer 60.17.1 zum Fristenlauf). Eine Ausnahme gilt gemaBn § 17 Absatz 2 der
Séachsischen Erschwerniszulagen- und Mehrarbeitsvergiitungsverordnung nur fiir Félle, in denen keine
feste tagliche Arbeitszeit besteht, sodass die Mehrarbeit — ausgehend von der regelméBigen wdchentlichen
Arbeitszeit vollzeitbeschaftigter Beamter — nur fir volle Wochen ermittelt werden kann. In diesen Fallen sind
die in einer Woche, die einen Monatswechsel beinhaltet, anfallenden Mehrarbeitsstunden vollstandig dem
folgenden Kalendermonat zuzurechnen. Eine proportionale Aufteilung der erbrachten Mehrarbeitsstunden
auf beide Kalendermonate findet nicht statt.

60.18 Héhe der Vergiitung
60.18.1 Allgemeine Vergitungssatze

Die Stundensétze der Mehrarbeitsvergiitung sind nach Besoldungsgruppen gestaffelt. MaBgeblich fir die
Berechnung der Vergltungshdéhe ist die Besoldungsgruppe des zum Zeitpunkt der Erbringung der
Mehrarbeit Ubertragenen Amtes. Bei Befdérderungen in ein Amt einer mit einem hdéheren Vergiitungssatz
verbundenen Besoldungsgruppe ist bei rickwirkender Planstelleneinweisung der héhere Vergutungssatz
bereits fur die ab dem Tag der Planstelleneinweisung geleisteten Mehrarbeitsstunden mafgeblich.

60.18.2 Spezielle Vergitungssatze fir den Schuldienst

Far Lehrkrafte sind gesonderte Vergitungssatze je Unterrichtsstunde geregelt, deren Hohe der
differenzierten besoldungsrechtlichen Bewertung der Lehramter Rechnung tragt. Die an Schulen des
Freistaates Sachsen tatigen Lehrkrafte werden von den Tatbestanden des § 18 Absatz 2 Nummer 1 bis 3
der Sachsischen Erschwerniszulagen- und Mehrarbeitsvergitungsverordnung entsprechend der
nachstehenden Darstellung erfasst. Dabei ist zu beriicksichtigen, dass Schulleiter und stellvertretende
Schulleiter eine Mehrarbeitsvergitung nur fir im Rahmen der Unterrichtstatigkeit geleistete Mehrarbeit
erhalten kénnen (vergleiche Nummer 60.16.1).

a) Laufbahngruppe 2, erste Einstiegsebene
Fachlehrer

- mit abgeschlossener Ingenieur- oder Fachhochschulausbildung (BesGr. A 11 oder A 12)

Polizeischullehrer (BesGr. A 12)
Polizeischuloberlehrer (BesGr. A 13)
Polizeischulrektor (BesGr. A 14)

b) Laufbahngruppe 2, erste Einstiegsebene, Eingangsamt mindestens BesGr. A 12
Lehrer

- an allgemeinbildenden Schulen, soweit nicht anderweitig eingereiht (BesGr. A 12)

- mit der Beféhigung fir das Lehramt an Mittelschulen, bei einer entsprechenden Verwendung
(BesGr. A 12 oder A 13)

Grundschulrektor (BesGr. A 12 bis A 14)
Grundschulkonrektor (BesGr. A 12 oder A 13)
Forderschulrektor (BesGr. A 13 bis A 15)
Forderschulkonrektor (BesGr. A 13 oder A 14)
Mittelschulrektor (BesGr. A 13 bis A 15)
Mittelschulkonrektor (BesGr. A 13 oder A 14)

C) Laufbahngruppe 2, zweite Einstiegsebene
Studienrat (BesGr. A 13)
Oberstudienrat (BesGr. A 14)
Studiendirektor (BesGr. A 15)
Oberstudiendirektor (BesGr. A 16)

60.19 Hohe der Vergiitung bei Teilzeitbeschéftigung

Die Regelung sieht vor, dass die von teilzeitbeschéftigten Beamten bis zum Erreichen der regelméaBigen
Arbeitszeit geleistete Mehrarbeit mit der anteiligen Besoldung entsprechender vollzeitbeschaftigter Beamter
zu verglten ist. Sie dient damit — ebenso wie die Regelung in § 3 Absatz 1 der Sachsischen
Erschwerniszulagen- und Mehrarbeitsvergttungsverordnung (siehe Nummer 60.17.1 zum erforderlichen
Uberschreiten der Fiinf-Stunden-Grenze) — der Umsetzung der Entscheidung des BVerwG vom
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13. Marz 2008, 2 C 128/07, und stellt sicher, dass die von teil- und vollzeitbeschéaftigten Beamten erbrachte
Arbeitsleistung gleich behandelt wird.

60.19.1 Grundsatz

Teilzeitbeschaftigte Beamte erhalten abweichend von den in § 18 der Sachsischen Erschwerniszulagen-
und Mehrarbeitsvergitungsverordnung normierten Vergitungssatzen fir Mehrarbeitsstunden, die zu einem
zwischen der individuell vereinbarten und der regelmaBigen Arbeitszeit liegenden Arbeitspensum flhren,
anteilige Besoldung. Diese bemisst sich nach der Besoldungsgruppe des verliehenen Amtes. Fir tber die
regelmanBige Arbeitszeit hinaus geleistete Mehrarbeit erhalten auch teilzeitbeschaftigte Beamte eine
Vergltung nach den in § 18 der Sachsischen Erschwerniszulagen- und Mehrarbeitsvergitungsverordnung
geregelten Stundensétzen. Die bis zum Erreichen der regelmaBigen Arbeitszeit gewahrte anteilige
Besoldung gehért nicht zu den in Héhe der Halfte unpfandbaren Beziigen im Sinne von § 850a Nummer 1
der Zivilprozessordnung.

60.19.2 Berechnung der anteiligen Besoldung

BezugsgréBe fir die Ermittlung des nach § 19 Absatz 1 Satz 1 der Sachsischen Erschwerniszulagen- und
Mehrarbeitsvergitungsverordnung je Mehrarbeitsstunde zwischen individuell vereinbarter und regelmafiger
Arbeitszeit zustehenden Vergutungssatzes ist die monatliche Besoldung, die dem Beamten in dem
betreffenden Kalendermonat zugestanden hatte, wenn er vollzeitbeschaftigt gewesen wére; maBgeblich
sind somit die Tabellenwerte zu dem in dem jeweiligen Monat geltenden Stand. Dabei sind alle dem
Beamten zustehenden Besoldungsbestandteile im Sinne von § 2 Absatz 1 und 2 zu berlcksichtigen. Zur
Ermittlung des auf eine Stunde entfallenden Teilbetrags ist der Monatsbetrag durch das 4,348-fache der
regelmaBigen wéchentlichen Arbeitszeit zu teilen. Der Faktor 4,348 entspricht der durchschnittlichen
Wochenzahl je Kalendermonat unter Berlicksichtigung von Schaltjahren (vergleiche § 24 Absatz 3 Satz 3
des TV-L). Bei einer regelmaBigen wdchentlichen Arbeitszeit von 40 Stunden ergibt sich als Teiler die
Zahl 173,92. Nach § 19 Absatz 1 Satz 2 der Sachsischen Erschwerniszulagen- und
Mehrarbeitsvergitungsverordnung sind Bezlige, die nicht der Teilzeitklirzung unterliegen, sondern
entsprechend der tatsachlich geleisteten Tatigkeit gewahrt werden (zum Beispiel nach geleisteten Stunden
abzurechnende Erschwerniszulagen), nicht in die Berechnung der als Mehrarbeitsvergitung zustehenden
anteiligen Besoldung einzubeziehen, da insoweit bereits eine Gleichbehandlung von teilzeit- und
vollzeitbeschéftigten Beamten erfolgt. Auch andere nicht in festen Monatsbetragen gewéahrte (sogenannte
unstandige) Besoldungsbestandteile sind nicht zu berucksichtigen. Hiervon sind insbesondere
Leistungspramien erfasst, die nach § 68 Absatz 2 Satz 5 ebenfalls nicht der Teilzeitkiirzung unterliegen.
Beispiel:

Ein teilzeitbeschéftigter Polizeibeamter der BesGr. A 10 Stufe 5 mit einer vereinbarten Arbeitszeit von

32 Stunden pro Woche hat im Monat April 2013 schriftlich angeordnete Mehrarbeit im Umfang von
insgesamt 20 Stunden geleistet, die bis zum 30. April 2014 aus zwingenden dienstlichen Griinden nicht
durch Dienstbefreiung ausgeglichen werden konnte. Fir den Monat April 2013 hat der Beamte folgende
Dienstbeziige erhalten (Stand 1. Januar 2012).

Grundgehalt der BesGr. A 10 Stufe 5 2 668,42 Euro
Allgemeine Stellenzulage 79,02 Euro
Polizeizulage 127,38 Euro
Familienzuschlag Stufe 1 116,82 Euro
Dienstbezuge gesamt (Vollzeit) 2 991,64 Euro
Dienstbeziige gesamt (Teilzeit 80 Prozent) 2 393,31 Euro
Klrzung nach § 3a des Bundesbesoldungsgesetzes in der 11,97 Euro
am 31. Oktober 2007 geltenden Fassung

Bruttobezlige 2 381,34 Euro

Die Voraussetzungen fiir die Gewahrung einer Mehrarbeitsvergitung liegen vor. Die geleistete Mehrarbeit
fuhrt in dem betrachteten Kalendermonat nicht zum Erreichen der regelmaBigen Arbeitszeit, sondern zu
einer Erhéhung der wdchentlichen Arbeitszeit um rund 4,6 Stunden (= 20/4,348) auf 36,6 Stunden. Sie wird
daher mit den Dienstbezligen fiir den Monat Juni 2014 vollstandig durch die Gewahrung anteiliger
Besoldung ausgeglichen, die sich wie folgt ermittelt:
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Dienstbezuge vergleichbarer vollzeitbeschéaftigter Beamter 2 991,64 Euro
Fiktiver Stundensatz

(= 2 991,64 Euro / 173,92) 17,20 Euro
Zusatzliche anteilige Dienstbezlge

(= 17,20 Euro x 20 Stunden) 344,00 Euro
Kurzung nach § 8 1,72 Euro
Mehrarbeitsvergutung brutto gesamt 342,28 Euro

60.19.3 Sonderformen der Teilzeitbeschéftigung

Die abweichenden Vorschriften zur Vergiitung der von teilzeitbeschéftigten Beamten geleisteten Mehrarbeit
gelten nicht bei Sonderformen der Teilzeitbeschéaftigung, die entsprechend § 97 Absatz 5 des Séachsischen
Beamtengesetzes eine ungleichmaBige Verteilung der Arbeitszeit vorsehen. Eine ungleichmafige Verteilung
der Arbeitszeit ist gegeben, wenn die Teilzeitbeschaftigung durch eine Zusammenfassung der ermaBigten
Arbeitszeit zu einer Phase der Vollbeschéaftigung und einer Phase der vollstandigen Freistellung vom Dienst
gekennzeichnet ist (zum Beispiel sogenanntes Sabbatjahrmodell). Aufgrund der faktischen
Vollbeschaftigung wahrend der Arbeitsphase flhrt die Vergltung der geleisteten Mehrarbeit nach den
allgemein geltenden Stundensatzen (§ 18 der Sachsischen Erschwerniszulagen- und
Mehrarbeitsvergitungsverordnung) nicht zu einer Ungleichbehandlung teil- und vollzeitbeschéftigter
Beamter.

60.20 Ermittlung der Mehrarbeitsstunden
60.20.1 Allgemeine Regelung

Die Mehrarbeitsvergitung wird grundséatzlich jeweils fir volle Stunden tatsichlich geleisteter Mehrarbeit
gezahlt, wobei die Mehrarbeitsstunden eines Kalendermonats geman § 3 Absatz 2 der S&chsischen
Erschwerniszulagen- und Mehrarbeitsvergitungsverordnung addiert und gerundet werden. Die Rundung
erfolgt jedoch erst, wenn die geleistete Mehrarbeit vergttungsfahig ist. Die Vergltungsfahigkeit tritt ein,
wenn die geleistete Mehrarbeit nicht innerhalb eines Jahres durch Freizeitausgleich ausgeglichen werden
kann. Die Bestimmung und Rundung der nicht durch Freizeitausgleich abgegoltenen Mehrarbeit erfolgt
daher erst ein Jahr nach der tatsachlichen Leistung. Abweichend hiervon wird Bereitschaftsdienst nur in
reduziertem Umfang als Mehrarbeit beriicksichtigt. Der konkrete Berlicksichtigungsumfang muss sich in
einem Korridor zwischen 15 und 50 Prozent der Bereitschaftsdienstzeit bewegen. Er wird von der Personal
verwaltenden Stelle (gegebenenfalls in Abstimmung mit der Beschaftigungsdienststelle) entsprechend der
im jeweiligen Einsatzbereich erfahrungsgeman wéahrend eines Bereitschaftsdienstes durchschnittlich
anfallenden tatsachlichen Inanspruchnahme festgesetzt, wobei die Dauer der tatsachlichen
Inanspruchnahme in regelmaBigen Zeitabstédnden zu Uberpriifen ist. Im Interesse einer Gleichbehandlung
der Statusgruppen Beamte und Arbeitnehmer legt § 20 Absatz 1 Satz 3 der Sachsischen
Erschwerniszulagen- und Mehrarbeitsvergitungsverordnung fest, dass eine sich aus tariflichen
Spezialregelungen fir bestimmte Beschaftigtengruppen ergebende abweichende Bewertung von
Bereitschaftsdienst auch auf Beamte mit vergleichbaren Aufgaben tbertragen werden kann. Solche
Spezialregelungen bestehen im Bereich des Freistaates Sachsen insbesondere fiir Arzte an
Universitatskliniken und sachsischen Krankenhausern, fiir Arzte im Justizvollzugsdienst und fir
nichtarztliche Beschéftigte (Pflegepersonal) in Universitatskliniken und Krankenhdusern; der konkrete
Beriicksichtigungsumfang ist den jeweiligen tarifvertraglichen Regelungen (zum Beispiel § 9 Absatz 2 des
Tarifvertrages fiir Arztinnen und Arzte an Universitatskliniken [TV-Arzte], § 9 Absatz 2 des Tarifvertrages fiir
Arztinnen und Arzte an den Sachsischen Krankenh&usern [Fachkrankenhauser fiir Psychiatrie und
Neurologie] des Freistaates Sachsen [TV-Arzte SKH], § 8 Absatz 6 in der Fassung des § 42 Nummer 6
Ziffer 2 oder § 43 Nummer 5 Ziffer 2 TV-L) zu entnehmen.

60.20.2 Spezielle Regelung fiir den Schuldienst

Fir Mehrarbeit im Schuldienst gelten Sonderregelungen sowohl hinsichtlich der vergiitungsfrei zu leistenden
Mehrarbeit als auch hinsichtlich des maximal zulassigen jahrlichen Vergitungsumfangs. Dies ist dem
Umstand geschuldet, dass Lehrkréfte nicht den allgemeinen Arbeitszeitregelungen unterliegen, sondern eine
in Unterrichtsstunden bemessene Pflichtstundenzahl zu erbringen haben. Der Gewichtungsfaktor von 1,67
(es gelten jeweils 3 Unterrichtsstunden als 5 Zeitstunden) dient der pauschalen Berlcksichtigung der Zeiten
fur die Vor- und Nachbereitung des Unterrichts. Die Sonderregelung erstreckt sich ausschlieBlich auf die
Anwendung der in § 20 Absatz 2 der Sachsischen Erschwerniszulagen- und
Mehrarbeitsvergitungsverordnung genannten Mindest- oder H6chstgrenzen; die (speziellen)
Vergltungssatze ergeben sich aus § 18 Absatz 2 und § 21 der Sachsischen Erschwerniszulagen- und
Mehrarbeitsverglitungsverordnung .

60.21 Besondere Vergiitungssatze
60.21.1 Lehramter an Mittel- und Férderschulen
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Lehrkrafte an Mittel- und Férderschulen, die urspriinglich auf der Grundlage inzwischen auBBer Kraft
getretener laufbahnrechtlicher Vorschriften in einer Laufbahn besonderer Fachrichtung des hdheren
Dienstes verbeamtet wurden, erhalten eine von den in § 18 Absatz 2 der Sachsischen Erschwerniszulagen-
und Mehrarbeitsvergitungsverordnung geregelten Vergitungssatzen abweichende Mehrarbeitsvergitung.
Von dieser Vorschrift werden ausschlieBlich Schulleiter und stellvertretende Schulleiter erfasst. Diese
kénnen jedoch — im Rahmen ihrer gegebenenfalls ermaBigten Arbeitszeit — ebenfalls als Lehrkraft tatig sein
und als solche vergltungsfahige Mehrarbeit leisten (siehe Nummer 60.16.1). Lehrkréafte (Schulleiter und
stellvertretende Schulleiter) der genannten Schularten, die nach Inkrafttreten der Flinften Verordnung der
Séchsischen Staatsregierung zur Anderung der Sachsischen Laufbahnverordnung, verbeamtet wurden,
befinden sich in der fir das jeweilige Lehramt vorgesehenen Lehrerlaufbahn der ersten Einstiegsebene der
Laufbahngruppe 2. Fur sie gilt der in § 18 Absatz 2 Nummer 2 der Sachsischen Erschwerniszulagen- und
Mehrarbeitsvergitungsverordnung geregelte Vergitungssatz.

60.21.2 Beamte der BesO C

Kraft Ubergangsrechts noch vorhandene Beamte in Amtern der BesGr. C 2 bis C 4, die die allgemeinen
Voraussetzungen fir die Gewahrung einer Mehrarbeitsvergltung erfiillen (siehe Nummern 60.0, 60.16
und 60.17), erhalten diese entsprechend den flir Beamte der Laufbahngruppe 2, zweite Einstiegsebene
geltenden Satzen. Von dieser Regelung sind insbesondere Professoren erfasst, die an den
Universitatskliniken Aufgaben in der Krankenversorgung wahrnehmen und insoweit in feste
Dienstplanstrukturen der jeweiligen Einrichtung eingebunden sind.

61. Zu § 61 Vergitung fiir Beamte im Vollstreckungsdienst (Nicht belegt.)
62. Zu § 62 Prifungsvergiitung (Nicht belegt.)

63. Zu § 63 Zuschlag zur Personalgewinnung

63.0 Allgemeines

Zur Unterstitzung der Gewinnung von qualifizierten Fachkraften in Bewerbermangelsituationen besteht die
Méglichkeit fir einen befristeten Zeitraum einen nicht ruhegehaltfahigen Zuschlag an den in der Regelung
bestimmten Personenkreis zu gewahren. Die Regelung ist als Ausnahmevorschrift konzipiert, wodurch bei
den im Rahmen der jeweiligen Haushaltsaufstellung zu verhandelnden Ausgabemitteln fiir diesen Zweck ein
enger MaBstab anzulegen ist und in den in Absatz 6 Satz 2 genannten Fallen ein Einvernehmensvorbehalt
seitens des Staatsministeriums der Finanzen besteht. Durch die voribergehende deutlich unterschiedliche
Besoldungshoéhe, die die Gewahrung eines Zuschlags zur Personalgewinnung — ohne an bestimmte
besondere Funktionen oder Aufgaben anzuknlpfen — bewirkt, kann der Personalgewinnungszuschlag nur
auf Ausnahmefalle begrenzt sein. Der Zuschlag besitzt keinen alimentativen Charakter. Die Entscheidung
Uber die Gewahrung eines Zuschlags ist im Rahmen des Stellenbesetzungsverfahrens herbeizufliihren.
Erforderlich ist hierflir zunachst, dass der Dienstposten ausgeschrieben worden ist. Erst nach einer erfolgten
Ausschreibung kann eine realistische Aussage Uber die Personalsituation getroffen werden.

63.1 Personenkreis, Konkurrenzen und Verordnungsermachtigung
63.1.1 Personenkreis
63.1.1.1Externe Bewerber

Zur Personalgewinnung von externen, noch nicht in einem Beamten- oder Richterverhaltnis zum Freistaat
Sachsen stehenden Bewerbern kann ein Zuschlag gewahrt werden. Das unabdingbare Erfordernis an der
Personalgewinnung dieses kiinftigen Beamten muss bestehen. Dabei sind die Ermessenskriterien in
Absatz 4 ausfihrlich zu priifen und in der Entscheidung darzulegen. Auf Nummer 63.4 wird verwiesen.
Aufgrund der in Artikel 97 Absatz 1 des Grundgesetzes garantierten richterlichen Unabhangigkeit sind
bereits ernannte Richter von der (Wieder-)Gewahrung des Personalgewinnungszuschlags ausgeschlossen.
Dies gilt auch fur Staatsanwalte.

63.1.1.2Verhinderung der Abwanderung

Auch zur Verhinderung der Abwanderung eines bereits in einem Beamtenverhéltnis zum Freistaat Sachsen
stehenden Beamten kann ein Zuschlag gezahlt werden. Dabei sind dieselben Kriterien wie bei der
Personalgewinnung von externen Bewerbern maBgebend. Im Wege einer Prognose ist das durch die
Abwanderung bedingte Personalgewinnungserfordernis darzulegen. Es kommen insbesondere
Dienstposten in Betracht, fir welche bereits der derzeitige Amtsinhaber nur schwer gewonnen werden
konnte. Der Beamte hat das Einstellungsinteresse des anderen Arbeitgebers durch ein schriftliches
Einstellungsangebot nachzuweisen.

63.1.2 Konkurrenzen
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Der Zuschlag darf nicht zusétzlich zu den finanziellen Anreizen aufgrund anderer besoldungsrechtlicher
Vorschriften, die ebenfalls dem Ziel der Personalgewinnung dienen, gezahlt werden (zum Beispiel
Ausgleichszulagen nach den §§ 57, 58). Ein Ausschluss der Gewahrung des Zuschlags hinsichtlich der
Anerkennung von hauptberuflichen férderlichen Zeiten nach § 28 Absatz 2 besteht nicht (vergleiche
Nummer 28.2.3). Ebenso ist die Gewahrung eines Zuschlags auch neben einer Einstellung in ein hdheres
Amt als das Eingangsamt nach § 25 Absatz 2 des Séachsischen Beamtengesetzes zulassig.

63.2 Ho6he und Gewéahrungszeitraum
63.2.1 Hohe des Zuschlags

Im Rahmen der jeweils zutreffenden Héchstgrenze kann die oberste Dienstbehérde entsprechend dem
jeweiligen Personalgewinnungsinteresse einen Zuschlag gewéhren. MaBgebend ist die Besoldungsgruppe
zum Zeitpunkt der Entscheidung Uber die Gewahrung eines Zuschlags. Das Endgrundgehalt wird hierbei
legal definiert. Danach ist das Endgrundgehalt das Grundgehalt der Endstufe der entsprechenden
Besoldungsgruppe (vergleiche Nummer 27.2.1). Zum Begriff ,Anfangsstufe” wird auf Nummer 27.1.1
verwiesen. Bei Beamten der BesGr. W 1 tritt an die Stelle des Grundgehalts der Anfangsstufe als
maBgebende BezugsgréBRe das Grundgehalt der Stufe 1 (vergleiche Absatz 2 Satz 2). Fir die Berechnung
des Zuschlags ist das Grundgehalt bei Vollzeitbeschaftigung anzusetzen. Fiir die in Absatz 3 benannten
Beamten gilt eine abweichende Zuschlagshbhe und Zahlungsweise. Auf Nummer 63.3 wird verwiesen.

Die Prozentangabe stellt die betragsmaBige Hochstgrenze des Zuschlags dar. In diesem Rahmen kann die
oberste Dienstbehdrde entsprechend dem jeweiligen Personalgewinnungsinteresse einen Zuschlag
gewahren. In der Regel sollte der Zuschlag als Festbetrag festgesetzt werden; aber auch die Festsetzung in
anderer Form (beispielsweise als Differenzbetrag zwischen der aktuellen und né&chsten Stufe des
Grundgehalts oder als Prozentsatz vom Grundgehalt der Anfangsstufe beziehungsweise der Stufe 1 in
BesGr. W 1) ist moglich. Neben der Festlegung der Zahlungsmodalitét ist in der Entscheidung tber die
Gewahrung eines Zuschlags auch festzulegen, ob der Festbetrag an Anpassungen der Besoldung nach

§ 19 teilnimmt (Absatz 2 Satz 6). Die Entscheidung Uber die Gewahrung des Zuschlags und dessen
Teilnahme an Anpassungen der Besoldung ist gegenuber der zustandigen Bezligestelle zur
Beriicksichtigung bei der Bezugezahlung schriftlich mitzuteilen. Bei Teilzeitbeschéaftigung ist der Zuschlag
geman § 10 Absatz 1 im gleichen Verhaltnis wie die verringerte Arbeitszeit zur regelmaBigen Arbeitszeit zu
vermindern. Ebenso erfolgt eine Verminderung nach § 11 Absatz 1 Satz 1 entsprechend der festgestellten
begrenzten Dienstfahigkeit (vergleiche § 27 Absatz 2 Satz 1 des Beamtenstatusgesetzes). Die Klrzung
geman § 8 ist nach einer Teilzeitkiirzung nach § 10 Absatz 1 durchzuflhren (vergleiche Nummer 8.4).
Beispiel:

Zur Gewinnung eines hoch qualifizierten Bewerbers wird ein Zuschlag gewahrt. Bei Einstellung (BesGr.

A 13) wird nach Abwagung des Personalgewinnungsinteresses die Héhe des Zuschlags auf 8 Prozent (als
Festbetrag) festgelegt. Eine Teilnahme an kiinftigen Besoldungsanpassungen ist nicht vorgesehen. Mit
Einstellung wird eine Teilzeitbeschaftigung von 90 Prozent der regelmaBigen Arbeitszeit vereinbart.

Die Berechnung des Zuschlags stellt sich wie folgt dar:

Grundgehalt der BesGr. A 13 Stufe 3 (Anfangsstufe) 3 524,57 Euro
Zuschlag nach § 63 Absatz 2 Satz 1 in H6he von 8 Prozent 281,97 Euro
Teilzeitklrzung nach § 10 Absatz 1 253,77 Euro
Kirzung nach § 8 1,27 Euro
Héhe des Zuschlags 252,50 Euro

Ubersteigen das Grundgehalt und der Zuschlag das Endgrundgehalt der entsprechenden
Besoldungsgruppe, ist der Zuschlag um den Differenzbetrag zu kiirzen.

Fortsetzung des Beispiels:

Der Bewerber wird aufgrund seiner langjahrigen Berufserfahrung der Stufe 10 der BesGr. A 13 zugeordnet.
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Grundgehalt der BesGr. A 13 Stufe 10 4 521,72 Euro
Zuschlag nach § 63 Absatz 2 Satz 1 281,97 Euro
Summe aus Grundgehalt und Zuschlag 4 803,69 Euro
Hochstgrenze (Endgrundgehalt, BesGr. A 13 Stufe 12) 4 743,35 Euro

Ubersteigender Betrag

(Differenz zwischen 4 803,69 Euro und 4 743,35 Euro) 60,34 Euro
Gekirzter Zuschlag (281,97 Euro 60,34 Euro) 221,63 Euro
Teilzeitklirzung nach § 10 Absatz 1 199,47 Euro
Kirzung nach § 8 1,00 Euro
Ho6he des Zuschlags 198,47 Euro

63.2.2 Beginn und Ende der Zahlung des Zuschlags

In der Entscheidung Uber die Gewahrung des Zuschlags ist der Zeitpunkt zu bestimmen, ab dem der
Zuschlag gewahrt werden soll. Ist im Einzelfall keine entsprechende Bestimmung erfolgt, so gilt fir den
Beginn des Gewahrungszeitraums der Tag, an dem eine entsprechende Vereinbarung wirksam wird oder an
dem die Entscheidung dem Beamten schriftlich bekannt gegeben wird. Die rlickwirkende Gewahrung von
maximal 3 Monaten rechnet ab dem Datum des Beginns des Gewahrungszeitraums. Dabei muss der
Dienstposten auch wéhrend des Rickwirkungszeitraums wahrgenommen worden sein. Die Zahlung endet
auBer durch Ablauf der Befristung oder Widerruf des Zuschlags im Zeitpunkt einer Beférderung, sofern dies
in der Entscheidung Uber die Gewéhrung des Zuschlags ausdrlcklich festgelegt wurde. Eine langere
Erkrankung oder Beurlaubung ohne Dienstbezlge fihren nicht zum Wegfall des Zuschlags. Der
Gewahrungszeitraum wird durch Zeiten ohne Anspruch auf Dienstbezlige, in denen der Zuschlag nicht zur
Auszahlung kommt, nicht verlangert. AuBBer an Staatsanwalte und Richter kann der Zuschlag nach Ablauf
des Gewahrungszeitraums im Rahmen der betragsméBigen und zeitlichen Héchstgrenzen einmalig
wiedergewahrt werden. MaBgebend hierflr ist, dass die Voraussetzungen des Absatzes 1 in Verbindung mit
Absatz 4 weiterhin oder erneut vorliegen (vergleiche Absatz 2 Satz 5). Der Zuschlag kann insgesamt
maximal fir einen Zeitraum von 10 Jahren gewahrt werden. In den Féllen des Absatzes 3 ist die
Wiedergewahrung friihestens nach Ablauf eines Jahres ab dem Zeitpunkt der erstmaligen Entscheidung
Uber die Gewahrung des Zuschlags mdglich.

63.3 Abweichende Hoéhe fiir bestimmte Besoldungsgruppen
63.3.1 Zahlungsweise und Hbhe

Wird der Zuschlag als Einmalzahlung gewahrt, ist dieser stets als Prozentsatz des Grundgehalts der
Besoldungsgruppe des Beamten im Zeitpunkt der Entscheidung tber die Gewéhrung des Zuschlags und
nicht als konkreter Betrag festzusetzen. Als BezugsgréBe ist bei Beamten der BesO A das Endgrundgehalt
und bei Beamten der BesGr. B 1 bis B 3 das Grundgehalt anzusetzen. Bei der Berechnung ist vom
Grundgehalt bei Vollzeitbeschaftigung auszugehen. § 5 Absatz 3 findet bei der Zahlung des Zuschlags als
Einmalzahlung keine Anwendung. Wie in den Féllen des Absatzes 2 ist die Einmalzahlung sowohl bei
Teilzeitbeschaftigung geman § 10 Absatz 1 im gleichen Verhaltnis wie die verringerte Arbeitszeit zur
regelmaBigen Arbeitszeit zu vermindern als auch nach § 11 Absatz 1 Satz 1 entsprechend der festgestellten
begrenzten Dienstféhigkeit (vergleiche § 27 Absatz 2 Satz 1 des Beamtenstatusgesetzes) zu kirzen. Die
Kirzung geman § 8 ist nach einer Teilzeitkiirzung nach § 10 Absatz 1 durchzufiihren (vergleiche

Nummer 8.4).

63.3.2 Ruickzahlungsverpflichtung

Ein als Einmalzahlung gewahrter Zuschlag ist anteilig zurlickzuzahlen, sofern der Beamte innerhalb eines
Jahres nach der Entscheidung Uber die Gewéahrung des Zuschlags den Dienstposten wechselt oder aus
dem Dienst ausscheidet. Mit der Einmalzahlung wird die Personalgewinnung fir einen Zeitraum von einem
Jahr abgegolten. Mit dem Wechsel des Dienstpostens oder dem Ausscheiden aus dem Dienst erlischt der
Anspruch auf den verbleibenden Anteil des Zuschlags. In der Entscheidung Uber die Gewéahrung des
Zuschlags ist ein entsprechender Riickforderungsvorbehalt auszubringen. Der Riickzahlungsbetrag ermittelt
sich aus der Differenz zwischen dem von der Zahlung abgegoltenen Zeitraum und dem Zeitraum, in dem der
Anspruch tatsachlich bestand. Fir die Fristberechnung ist § 187 Absatz 2 und § 188 Absatz 2 des
Burgerlichen Gesetzbuches anzuwenden. Verbleiben danach Teile eines Monats, ist der der
Ruckzahlungsverpflichtung unterliegende Anteil des Zuschlags fur diesen Monat taggenau zu ermitteln. Der
Rickzahlungspflicht unterliegt der Bruttobetrag.

Beispiel:
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Ein Beamter aus der Endstufe der BesGr. A 15 hat einen Personalgewinnungszuschlag in Héhe von
80 Prozent seines Grundgehalts erhalten.

Grundgehalt der BesGr. A 15, Endstufe 5 824,93 Euro
80 Prozent aus diesem Grundgehalt 4 659,94 Euro

Der Betrag in H6he von 4 659,94 Euro wurde dem Beamten als Einmalzahlung gewahrt. Von der Zahlung ist
ein Zeitraum vom 1. Mai 2015 bis 30. April 2016 abgegolten.

Mit Wirkung vom 15. Januar 2016 scheidet der Beamte aus dem Dienst des Freistaates Sachsen aus. Fir
den Zeitraum vom 16. Januar bis 30. April 2016 ist der Anspruch auf den Zuschlag demzufolge erloschen.
Der Personalgewinnungszuschlag ist daher anteilig fir 3 Monate und 16 Tage zurlickzufordern.

Gezahlter Zuschlag 4 659,94 Euro davon 1/12 =

388,33 Euro
Anteilig fir Januar 16/31 aus 388,33 Euro 200,43 Euro
Februar bis April 3/12 aus 4 659,94 Euro 1 164,98 Euro
Ruckforderungsbetrag 1 365,41 Euro

63.4 Entscheidung liber Gewahrung, Hohe und Zeitraum des Zuschlags
63.4.0 Allgemeines

Im Einklang mit dem Erfordernis der Personalgewinnung zur Lenkung und Begrenzung der
Ermessensentscheidung werden die Kriterien festgelegt, die bei der Entscheidung lber die Gewahrung
eines Zuschlags, dessen Héhe und Gewahrungszeitraum zu berlcksichtigen sind. Die Aufzéhlung ist
insoweit nicht abschlieBend und beinhaltet nur die wesentlichen zu berlcksichtigenden Anhaltspunkte. Die
aufgefihrten Kriterien sind kumulativ in inrer Gesamtheit zu betrachten. Erscheint beispielsweise die
fachliche Qualifikation des Bewerbers in einem besonderen MaB flir einen Dienstposten geeignet, bedingt
dies nicht die Gewahrung eines Zuschlags, sofern weitere qualifizierte Bewerber fir diesen Dienstposten
vorhanden sind.

63.4.1 Bedeutung des Dienstpostens

Zu bericksichtigen ist die Bedeutung des Dienstpostens fiir die Erflllung einer bestimmten wichtigen
Aufgabe einer Behorde. Je bedeutungsvoller der Dienstposten und die damit verbundene Aufgabe ist, umso
eher ist die Gewé&hrung eines Zuschlags in Erwagung zu ziehen.

63.4.2 Anforderungen an den Dienstposten

Ubersteigen die Anforderungen an den Dienstposten das Ubliche MaB vergleichbarer Dienstposten und liegt
darin die Schwierigkeit, diesen zu besetzen, kann dieser Umstand fir die Gewahrung eines Zuschlags
sprechen.

63.4.3 Bedarfs- und Bewerberlage

Die Bedarfs- und Bewerberlage ist von der obersten Dienstbehérde in Bezug auf das Verwendungsgebiet
darzustellen. In Féllen des Absatzes 6 Satz 2 ist die Personalmangellage gegeniiber dem Staatsministerium
der Finanzen, Referat 15 aufzuzeigen. Sofern absehbar ist, dass die ausbleibenden Bewerbungen nur
voriibergehend sind, weil beispielsweise die Absolventen eines neu eingerichteten Studienganges kurz vor
dem Abschluss stehen, kann dies gegen die Gewahrung eines Zuschlags sprechen, weil sich die
Bewerberlage in einem Uberschaubaren Zeitraum verbessern dirfte. Ebenfalls zu prifen ist, ob der
Dienstposten durch andere personalwirtschaftliche MaBnahmen (Umsetzung, Abordnung oder Versetzung)
besetzt werden kann.

63.4.4 Fachliche Qualifikation

Die fachliche Qualifikation des Bewerbers ist anhand objektiver Kriterien zu bewerten. Insbesondere sind
hierfir der Studienabschluss und einschlagige Berufserfahrung heranzuziehen.

63.5 Besondere haushaltsrechtliche Regelungen
Zuschlage zur Personalgewinnung kénnen nur gewahrt werden, wenn entsprechende Haushaltsmittel zur
Verfligung stehen. Ausgaben flr den Personalgewinnungszuschlag sind auBer fiir Staatsbetriebe,
Kérperschaften, Anstalten und Stiftungen des 6ffentlichen Rechts aus dem Titel 422 03 des Sammelkapitels
des jeweiligen Einzelplans zu buchen. Staatsbetriebe, Kérperschaften, Anstalten und Stiftungen des

offentlichen Rechts fiihren Uber die Gewahrung von Personalgewinnungszuschlagen einen gesonderten
Nachweis.

63.6 Zustandigkeit und Einvernehmensvorbehalt
Zustandig fur die Entscheidung Uber die Gewahrung eines Zuschlags zur Personalgewinnung ist die oberste
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Dienstbehoérde. Das Vorliegen der Voraussetzungen fiir die Gewahrung eines Zuschlags ist unter Anlegung
eines strengen MaBstabes zu priifen und aktenkundig zu machen. Die Entscheidung ob, und in welchem
Umfang ein Zuschlag gewéhrt wird, ist nach pflichtgemé&Bem Ermessen zu treffen. Die Entscheidung tber
die Gewahrung eines Zuschlags ist zur Personalakte zu nehmen. Gewahrung und Widerruf des Zuschlags
sind dem Beamten schriftlich bekannt zu geben. In der Entscheidung ist eine Festlegung tber die Héhe und
den Zeitraum der Gewahrung sowie gegebenenfalls die Teilnahme an Anpassungen der Besoldung nach

§ 19 zu treffen; ergdnzend kann eine Regelung zum vorfristigen Wegfall des Zuschlags im Falle einer
Beférderung getroffen werden. Zur Wahrung einer einheitlichen Ermessensaustibung der Rechtsvorschrift
wird der Entscheidungsspielraum der obersten Dienstbehérde durch einen Einvernehmensvorbehalt des
Staatsministeriums der Finanzen begrenzt. Dieser Einvernehmensvorbehalt bezieht sich auf die
Entscheidung Uber die Gewéhrung des Zuschlags fir Beamte der BesO A und der BesGr. W 1 sowie
Staatsanwaélte und Richter, denen erstmalig ein Amt der BesGr. R 1 (ibertragen werden soll. Beamte der
BesGr. B 1 bis B 3 sind nicht erfasst.

64. Zu § 64 Zuschlag bei begrenzter Dienstfahigkeit

64.1 Voraussetzung fiir die Gewahrung

Anspruchsberechtigt sind Beamte, deren begrenzte Dienstfahigkeit bis zum 31. Marz 2009 nach § 52a des
Sachsischen Beamtengesetzes in der am 31. Marz 2009 geltenden Fassung oder ab dem 1. April 2009
nach § 27 des Beamtenstatusgesetzes festgestellt wurde. Der Zuschlag wird jedoch nur denjenigen
Beamten gezahlt, die im Umfang der begrenzten Dienstféhigkeit Dienst leisten. Sofern der begrenzt
Dienstfahige eine weitergehende, die Arbeitszeit vermindernde Teilzeitbeschaftigung nach den §§ 97
oder 98 des Sachsischen Beamtengesetzes eingeht, verliert er den Anspruch auf die Gewahrung des
Zuschlags, da er aufgrund seines freiwilligen Antrags auf Teilzeitbeschaftigung den ,Schutzbereich” der
begrenzten Dienstfahigkeit verlasst. Der Anspruch auf den Zuschlag besteht auch fiir diejenigen Beamten,
die ihre Arbeitszeit vor der Feststellung der begrenzten Dienstféhigkeit in Héhe von 50 Prozent geman § 97
Absatz 1 des Sachsischen Beamtengesetzes auf die Halfte der regelmaBigen Arbeitszeit reduziert haben.
Ein Anspruch auf den Zuschlag besteht auch im Falle der Reaktivierung bei Feststellung und Verwendung
im Rahmen der begrenzten Dienstfahigkeit (§ 29 Absatz 3 des Beamtenstatusgesetzes).

64.2 Hohe des Zuschlags

Der Zuschlag wird als zusétzliche Leistung zur Besoldung bei begrenzter Dienstfahigkeit nach § 11 Absatz 1
gezahlt. Er betragt monatlich 5 Prozent der Dienstbezlige, die der begrenzt dienstfahige Beamte bei
Vollzeitbeschéftigung (also ohne Herabsetzung der Arbeitszeit wegen begrenzter Dienstfahigkeit) erhalten
wirde, und knipft damit an eine dynamische BezugsgroBe an. Dies flhrt zu einer stetigen Neuberechnung
des Zuschlags, sofern sich Anderungen (zum Beispiel Anpassung der Besoldung nach § 19, EheschlieBung,
Stufenaufstieg, Beférderung) ergeben, die Einfluss auf die maBgeblichen Dienstbeziige nehmen. Die fiir die
Ermittlung der Héhe des Zuschlags maBgeblichen Dienstbeziige sind abschlieBend in Satz 2 geregelt.
Sofern der sich daraus ergebende Betrag unter einem Mindestbetrag von 240 Euro zurlickbleibt, wird der
Mindestbetrag gewahrt. Der Mindestbetrag ist statisch und nimmt nicht an Anpassungen der Besoldung
nach § 19 teil. Eine Kirzung des Zuschlags nach § 8 erfolgt nicht.

Beispiel 1:

Bei einem verheirateten Beamten der BesGr. A 8 Stufe 7 wird eine begrenzte Dienstfahigkeit von 50 Prozent
festgestellt. Die Arbeitszeit wird entsprechend angepasst. Er bezieht Besoldung bei begrenzter
Dienstfahigkeit nach § 11 Absatz 1 Satz 1. Ein Anspruch auf die Gewahrung des Zuschlags ist gegeben.

Fir die Berechnung des Zuschlags sind die folgenden Dienstbeziige (bei Vollzeitbeschaftigung)

maBgebend:

Grundgehalt der BesGr. A 8 Stufe 7 2 621,14 Euro
Familienzuschlag Stufe 1 117,58 Euro
Klrzung nach § 8 13,70 Euro
Zwischensumme 2 725,02 Euro
Zuschlag nach § 64 Satz 1 in H6he von 5 Prozent 136,25 Euro
mindestens 240,00 Euro 240,00 Euro
Hoéhe des Zuschlags 240,00 Euro
Beispiel 2:

Bei einem ledigen Beamten der BesGr. A 14 Stufe 11 wird eine begrenzte Dienstfahigkeit von 70 Prozent
festgestellt. Die Arbeitszeit wird entsprechend angepasst. Er bezieht Besoldung bei begrenzter
Dienstfahigkeit nach § 11 Absatz 1 Satz 1. Ein Anspruch auf die Gewahrung des Zuschlags ist gegeben.
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Far die Berechnung des Zuschlags sind die folgenden Dienstbezige (bei Vollzeitbeschaftigung)

maBgebend:

Grundgehalt der BesGr. A 14 Stufe 11 5 015,55 Euro
Kirzung nach § 8 25,08 Euro
Zwischensumme 4 990,47 Euro
Zuschlag nach § 64 Satz 1 in Héhe von 5 Prozent 249,52 Euro
mindestens 240,00 Euro 240,00 Euro
Hohe des Zuschlags 249,52 Euro

64.3 Hoéchstgrenze

Satz 4 bestimmt, dass der Zuschlag und die Besoldung nach § 11 Absatz 1 zusammen die Besoldung bei
Vollzeitbeschéftigung nicht Gbersteigen dirfen. Damit wird sichergestellt, dass ein begrenzt dienstfahiger
Beamter nicht eine héhere Besoldung erhélt als ein vergleichbarer vollzeitbeschaftigter Beamter.

Beispiel:

Bei einem verheirateten Beamten der BesGr. A 6 Stufe 5 wird eine begrenzte Dienstfahigkeit von 90 Prozent
festgestellt. Die Arbeitszeit wird entsprechend angepasst. Er bezieht Besoldung bei begrenzter
Dienstfahigkeit nach § 11 Absatz 1 Satz 1. Ein Anspruch auf die Gewahrung des Zuschlags ist gegeben.

Die Vergleichsberechnung stellt sich wie folgt dar:

Besoldung bei begrenz- | Besoldung bei Vollzeit-
ter Dienstféhigkeit beschéftigung

Grundgehalt der BesGr. A 6 1 990,67 Euro 2 211,86 Euro
Stufe 5
Familienzuschlag Stufe 1 105,82 Euro 117,58 Euro
Kurzung nach § 8 10,48 Euro 11,65 Euro
Zwischensumme 2 086,01 Euro 2 317,79 Euro
Zuschlag nach § 64 Satz 1
(Mindestbetrag)
5 Prozent aus 2 317,79 Euro
ergeben 115,89 Euro und 240,00 Euro
unterschreiten daher den
Mindestbetrag.
Summe 2 326,01 Euro 2 317,79 Euro
Hdochstgrenze nach § 64 2 317,79 Euro
Satz 4
Ubersteigender Betrag 8,22 Euro
Gekdrzter Zuschlag 231,78 Euro

65. Zu § 65 Zuschlag bei Hinausschiebung des Eintritts in den Ruhestand

65.1  Voraussetzung fiir die Gewéahrung

Die Regelung gilt fir Richter auf Lebenszeit der Geburtsjahrgénge 1962 bis 1964, die den Eintritt in den
Ruhestand nach § 5 Absatz 2 Satz 2 oder § 53 Satz 1 des Sachsischen Richtergesetzes hinausschieben.
Welche Leistungen zu dem Begriff ,Versorgungsbeziige® zu zahlen sind, ist abschlieBend in § 3 des
Séachsischen Beamtenversorgungsgesetzes aufgezahlt. Der Héchstruhegehaltssatz ist in § 15 Absatz 1
Satz 1 des Sachsischen Beamtenversorgungsgesetzes geregelt und betragt derzeit 71,75 Prozent. Da die
Ermittlung des Ruhegehaltssatzes nach Jahren und Tagen erfolgt (vergleiche § 15 Absatz 1 Satz 1 und 4
des Sachsischen Beamtenversorgungsgesetzes), kann der Fall eintreten, dass wahrend der Zeit des
Hinausschiebens des Eintritts in den Ruhestand der Hochstruhegehaltssatz innerhalb eines
Kalendermonats erreicht wird. In diesem Fall wird der Zuschlag ab Beginn des auf die Erreichung des
Hoéchstruhegehaltssatzes folgenden Kalendermonats gewahrt.

65.2 Hohe des Zuschlags

Far die Berechnung des Zuschlags sind die ungeminderten Dienstbezlige und Amtszulagen heranzuziehen.
Es handelt sich hierbei um eine dynamische BezugsgréBe, was zu einer stetigen Neuberechnung des
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Zuschlags fiihrt, sofern sich Anderungen (zum Beispiel Anpassung der Besoldung nach § 19,
EheschlieBung, Stufenaufstieg, Beférderung) ergeben, die Einfluss auf die maBgeblichen Dienstbezlige
oder Amtszulagen nehmen. Bei Teilzeitbeschaftigung ist der Zuschlag gemaf § 10 Absatz 1 im gleichen
Verhaltnis wie die verringerte Arbeitszeit zur regelmaigen Arbeitszeit zu vermindern. Ebenso erfolgt eine
Verminderung nach § 11 Absatz 1 Satz 1 entsprechend der festgestellten begrenzten Dienstfahigkeit
(vergleiche § 27 Absatz 2 Satz 1 des Beamtenstatusgesetzes). Die Kiirzung gemas § 8 ist nach einer
Teilzeitkirzung nach § 10 Absatz 1 durchzufuhren (vergleiche Nummer 8.4).

Beispiel:

Der Eintritt in den Ruhestand eines verheirateten Richters (Direktor des Amtsgerichts) der BesGr. R 1
Stufe 12 mit Amtszulage wird hinausgeschoben. Er verrichtet mit 75 Prozent der regelméaBigen Arbeitszeit
seinen Dienst. Ein Anspruch auf die Gewahrung des Zuschlags ist gegeben.

Die Berechnung des Zuschlags stellt sich wie folgt dar:

Grundgehalt der BesGr. R 1 Stufe 12 5 975,74 Euro
Familienzuschlag Stufe 1 123,46 Euro
Amtszulage (FuBnote 1 zur BesGr. R 1) 205,69 Euro
Zwischensumme 6 304,89 Euro
Zuschlag nach § 65 Satz 3 in H6he von 10 Prozent 630,49 Euro
Teilzeitkirzung nach § 10 Absatz 1 472,87 Euro
Kurzung nach § 8 2,36 Euro
Hohe des Zuschlags 470,51 Euro

66. Zu § 66 Auslandsbesoldung

66.1 Die Auslandsbesoldung der Beamten, die im Ausland verwendet werden, regelt sich in entsprechender
Anwendung der fir Bundesbeamte jeweils geltenden Vorschriften. Im Ausland verwendet werden
Besoldungsempféanger, die an eine Dienststelle im Ausland abgeordnet oder versetzt ( §§ 31, 32 des
Séachsischen Beamtengesetzes) oder zugewiesen (§ 20 des Beamtenstatusgesetzes) sind. Neben den
Vorschriften des Abschnitts 5 des Bundesbesoldungsgesetzes in der jeweils geltenden Fassung gelten
auch die auf Grundlage dieser Vorschriften erlassenen Verordnungen (zum Beispiel
Auslandszuschlagsverordnung) und Verwaltungsvorschriften des Bundes entsprechend. Bis zum Erlass
einer neuen Verwaltungsvorschrift zu Abschnitt 5 des Bundesbesoldungsgesetzes sind die maBgebenden
Vorschriften der Allgemeinen Verwaltungsvorschrift zum Bundesbesoldungsgesetz (BBesGVwV) vom
11. Juli 1997 (GMBI S. 314) entsprechend anzuwenden.

66.2 Absatz 2 Satz 1 stellt sicher, dass alle Kinder, fiir die Anspruch auf einen Auslandszuschlag nach § 53
Absatz 4 Nummer 2 oder 2a des Bundesbesoldungsgesetzes besteht, auch beim Familienzuschlag nach
§ 42 zu beriicksichtigen sind. Dies betrifft insbesondere Kinder, fur die kein Kindergeldanspruch besteht,
weil sie sich im Ausland aufhalten und weder einen Wohnsitz noch ihren gewéhnlichen Aufenthalt in einem
Mitgliedstaat der EU oder in einem Staat, auf den das Abkommen Uber den Européaischen Wirtschaftsraum
Anwendung findet, haben und auch nicht im Haushalt eines Berechtigten leben (vergleiche § 63 Absatz 1
Satz 3 des Einkommensteuergesetzes). Kinder, fir die Anspruch auf Kindergeld besteht, werden bereits
nach § 42 Absatz 2 oder 3 beim Familienzuschlag bericksichtigt. Nach § 10 Absatz 2 wird die
Auslandsbesoldung, also auch der Mietzuschuss, bei einer Teilzeitbeschéftigung entsprechend dem
tatsachlichen Beschaftigungsumfang gezahlt (vergleiche Nummer 10.2). Bei einer Teilzeitbeschaftigung im
Blockmodell wird damit wahrend der Arbeitsphase bei voller Arbeitsleistung der Mietzuschuss nicht gekirzt.
Dementsprechend miissen bei der Ermittlung der Mieteigenbelastung nach § 54 Absatz 1 Satz 3 des
Bundesbesoldungsgesetzes die Dienstbezlige zugrunde gelegt werden, die aufgrund der tatsachlichen
Tatigkeit zustehen wiirden. Gemaf Absatz 2 Satz 3 wird der im Einzelfall auf Basis der nach § 8
abgesenkten Dienstbeziige ermittelte Kaufkraftausgleich selbst nicht nach § 8 abgesenkt. Dies gilt
entsprechend bei der Kiirzung der Besoldung nach § 10 Absatz 1 oder § 11 Absatz 1 Satz 1.

66.3  Zur Zuordnung der Beamten zur Tabelle VI.1 der Anlage VI zum Bundesbesoldungsgesetz ist in Anlage 8
zum Séchsischen Besoldungsgesetz eine eigene Tabelle mit den Grundgehaltsspannen festgelegt. Die
Grundgehaltsspannen erhdhen sich bei linearen Anpassungen der Besoldung entsprechend § 19. Die
Betrage des Auslandszuschlags ergeben sich aus der Anlage VI zum Bundesbesoldungsgesetz unter
Beriicksichtigung der linearen Anpassungen nach Bundesrecht. Bei der Zuordnung zu den
Grundgehaltsspannen sind Amtszulagen zum Grundgehalt hinzuzurechnen, da diese geman § 44 Absatz 2
Satz 2 unmittelbar als Bestandteil des Grundgehalts gelten.
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67. Zu § 67 Leistungsstufen

67.1  Definition und Voraussetzung

Absatz 1 Satz 1 enthalt die Legaldefinition einer Leistungsstufe. Demnach ist eine Leistungsstufe die
Vorwegzahlung des Grundgehalts der nachsthéheren Stufe, wie sie sich nach § 27 Absatz 2 ergeben wirde.
Der Beamte erreicht durch die Leistungsstufe somit nicht vorzeitig die nachsthéhere Stufe des
Grundgehalts, sondern erhalt in seiner aktuellen Stufe bereits das (hdhere) Grundgehalt der nachsthéheren
Stufe vorweg. Die Leistungsstufe entfaltet damit keine dauerhafte Wirkung auf die Stufenlaufzeiten und hat
keinen Einfluss auf das weitere regelmaBige Aufsteigen in den Stufen des Grundgehalts.

Beispiel:

Ein Regierungsoberinspektor (BesGr. A 10) befindet sich in der Stufe 6 des Grundgehalts. Mit Wirkung vom
1. Januar 2015 wird ihm eine Leistungsstufe gewahrt.

Lésung:

Der Beamte verbleibt — trotz der Gewahrung einer Leistungsstufe — zum 1. Januar 2015 in der erreichten
Stufe 6. Er bekommt ab diesem Zeitpunkt das Grundgehalt der Stufe 7 vorweg gezabhlt bis er tatsachlich die
Stufe 7 erreicht.

Voraussetzung fir die Gewahrung einer Leistungsstufe ist eine dauerhaft herausragende Leistung. Eine
weitergehende Konkretisierung sieht die Vorschrift nicht vor, um im Einzelfall die Entscheidung des
Entscheidungsberechtigten nicht einzuschranken. Somit steht diesem ein weiter Beurteilungsspielraum zu,
um eine flexible Handhabung unter Berlcksichtigung der Verhaltnisse im jeweiligen Einzelfall zu
ermdglichen. Vorrangig kommt die Vergabe einer Leistungsstufe fir konstante Leistungstrager in Betracht.
Leistungen kdnnen insbesondere dann ,herausragend® sein, wenn der Beamte innerhalb seiner
Vergleichsgruppe zu den Spitzenkraften gehoért. Zur Vergleichsgruppe zahlen grundséatzlich Beamte der
gleichen Besoldungsgruppe; der exakte Zuschnitt der relevanten Gruppe hangt allerdings stark vom
Aufgabenfeld des jeweiligen Beamten ab und kann insoweit eine weitere sachgerechte Abgrenzung
erforderlich machen. Der Begriff ,dauerhaft” setzt in einem représentativen zurtickliegenden Zeitraum stetig
herausragende Leistungen voraus und erfordert eine Prognose darlber, dass diese Leistungen vom
Beamten auch in Zukunft zu erwarten sind. Nach der Regelung kann die Vergabe einer Leistungsstufe nur
an Beamte im Beamtenverhaltnis auf Lebenszeit der BesO A erfolgen. Beamte, die das Endgrundgehalt
ihrer Besoldungsgruppe beziehen, sind von der Gewéahrung einer Leistungsstufe nicht erfasst. Zum Begriff
+Endgrundgehalt* wird auf Nummer 63.2.1 verwiesen. In diesen Féllen gibt es kein Grundgehalt der
nachsthéheren Stufe, das vorweg gewahrt werden kann. Auch Beamte auf Probe (sowohl zur spateren
Verwendung auf Lebenszeit als auch bei Ubertragung eines Amtes mit leitender Funktion), Beamte auf Zeit
und Beamte auf Widerruf sind von der Vergabe einer Leistungsstufe ausgenommen. Eine Leistungsstufe
kann auch zum Zeitpunkt des regelmaBigen Stufenaufstiegs im Grundgehalt gewahrt werden. Beamte
erhalten in diesem Fall ab dem ersten Tag des auf die Gewahrung der Leistungsstufe folgenden Monats an
nicht nur das Grundgehalt der nachsthéheren Stufe, sondern ,iberspringen” finanziell eine Stufe und
erhalten das Grundgehalt der Ubernachsten Stufe. Ein Widerruf einer Leistungsstufe (zum Beispiel aufgrund
Leistungsabfalls) ist nicht méglich. Davon unberihrt bleibt die Mglichkeit, die Dienstbezige in Héhe der
Leistungsstufe aufgrund disziplinarrechtlicher MaBnahmen zu kirzen (§ 8 des Sachsischen
Disziplinargesetzes). Ein Anspruch auf die Gewahrung einer Leistungsstufe besteht nicht, da die
Gewahrung von Leistungsstufen als ein Instrument der Personalflihrung konzipiert ist. So begriindet
beispielsweise allein die Feststellung, dass der Beamte wahrend des Beurteilungszeitraums dauerhaft
herausragende Leistungen erbracht hat, keinen Anspruch auf eine Leistungsstufe.

67.2 Beginn und Ende der Zahlung

Das Grundgehalt der nachsthéheren Stufe wird vom ersten Tag des auf die Gewahrung der Leistungsstufe
folgenden Monats an gezahlt. Sofern in der Vergabeentscheidung Uber die Gewahrung einer Leistungsstufe
nicht anders bestimmt, beginnt auch der Gewahrungszeitraum der Leistungsstufe am ersten Tag des auf die
Vergabeentscheidung folgenden Monats zu laufen. Es besteht jedoch die Méglichkeit einen zurlickliegenden
Zeitpunkt als Anfangszeitpunkt des Gewéahrungszeitraums einer Leistungsstufe zu bestimmen. Die
maximale (gegebenenfalls rickwirkende) Bezugsdauer ergibt sich aus der Stufe im Zeitpunkt der
Vergabeentscheidung und der damit verbundenen Stufenlaufzeit nach § 27 Absatz 2 Satz 2. Zur Mitteilung
einer Leistungsstufe wird auf Nummer 69.3 verwiesen. Unabhé&ngig von der Gewéahrung einer
Leistungsstufe bestimmt sich die Zuordnung zu den Stufen des Grundgehalts nach § 27 Absatz 2. Nach
Ablauf der Zeit, um die das Grundgehalt der nachsthéheren Stufe vorweg gewahrt wurde, schlieBt sich die
dann entsprechend maBgebliche Stufe an. Somit entféllt der Anspruch auf die Leistungsstufe zu dem
Zeitpunkt, zu dem die nachsthéhere Stufe des Grundgehalts geman § 27 Absatz 2 erreicht wird. Folglich
verliert zu diesem Zeitpunkt der vorweg gezahlte héhere Grundgehaltssatz den Charakter als
Leistungsstufe. Die Héhe des gewahrten Grundgehalts andert sich dadurch nicht.

Beispiel:
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Ein Regierungsamtmann (BesGr. A 11) erhalt am 11. November 2014 die Vergabeentscheidung tiber die
Gewahrung einer Leistungsstufe. Zum 1. Dezember 2014 befindet er sich in der Stufe 8 des Grundgehalts
und hat eine Stufenlaufzeit von 1 Jahr und 6 Monaten verbracht.

Lésung:

Die Leistungsstufe wird ab dem 1. Dezember 2014 gezahlt, da dies der erste Tag des auf die Gewéahrung
der Leistungsstufe folgenden Monats ist. Der Beamte erhalt in seiner aktuellen Stufe 8 das Grundgehalt der
Stufe 9 vorweg gewahrt. Die Zeitdauer der Gewahrung der Leistungsstufe richtet sich nach den
mafBgebenden Stufenlaufzeiten nach § 27 Absatz 2 Satz 2. Die Stufenlaufzeit in der Stufe 8 betragt 3 Jahre
bis der Aufstieg in die Stufe 9 des Grundgehalts erfolgt. Die Leistungsstufe erfasst somit den Zeitraum vom
1. Dezember 2014 bis 31. Mai 2016 (1 Jahr und 6 Monate). Zum 1. Juni 2016 erfolgt der Stufenaufstieg in
die Stufe 9 des Grundgehalts.

Eine Beférderung, langere Erkrankung oder Beurlaubung ohne Dienstbezuge flihren nicht zum Wegfall der
Leistungsstufe. Der Gewahrungszeitraum der Leistungsstufe lauft auch dann weiter, wenn sie wahrend
Zeiten ohne Anspruch auf Dienstbeziige nicht zur Auszahlung gelangt (vergleiche § 28 Absatz 4). Die
Leistungsstufe ist bei Teilzeitbeschaftigung nach § 10 Absatz 1 (auch bei Altersteilzeit sowohl im Block- als
auch Teilzeitmodell) im gleichen Verhaltnis wie die verringerte Arbeitszeit zur regelméBigen Arbeitszeit
sowie bei begrenzter Dienstféhigkeit entsprechend der festgestellten begrenzten Dienstfahigkeit (vergleiche
§ 27 Absatz 2 Satz 1 des Beamtenstatusgesetzes) nach § 11 Absatz 1 Satz 1 zu kiirzen. Eine Kiirzung der
Leistungsstufe nach § 8 erfolgt nicht. Eine Abordnung bei demselben Dienstherrn oder zu einem anderen
Dienstherrn hat keine Auswirkungen auf eine festgesetzte Leistungsstufe. Der Besoldungsstatus bleibt bei
einer Abordnung auch im Hinblick auf die Leistungsstufe gewahrt (vergleiche § 14 Absatz 4 des
Beamtenstatusgesetzes). Auch bei einer Versetzung innerhalb des Bereichs desselben Dienstherrn ist die
getroffene Entscheidung Uber die Gewéahrung einer Leistungsstufe bindend. Dies gilt entsprechend bei einer
Versetzung zu einem anderen Dienstherrn innerhalb des Geltungsbereiches des Sachsischen
Besoldungsgesetzes . Bei einer Versetzung zu einem anderen Dienstherrn auBerhalb des
Geltungsbereiches des Sachsischen Besoldungsgesetzes hingegen findet das dortige Besoldungsrecht
Anwendung. Die Verfahrensweise bezliglich einer Leistungsstufe ist dann den geltenden
besoldungsrechtlichen Regelungen des anderen Dienstherrn unterworfen. Trotz der Regelung in Absatz 1
Satz 2, dass die Gewahrung einer Leistungsstufe unwiderruflich ist, bleibt § 27 Absatz 3 und 5 wahrend des
Zeitraums des Bezugs einer Leistungsstufe unberihrt. Das hei3t, dass beispielsweise im Falle eines
erheblichen Leistungsabfalls wahrend des Bezugs einer Leistungsstufe auch eine Leistungsfeststellung
nach § 27 Absatz 3 zu erfolgen hatte. Bei Feststellung, dass die erbrachten Leistungen nicht im
Wesentlichen den mit dem Amt verbundenen Anforderungen entsprechen, ist der weitere Stufenaufstieg zu
hemmen. Auch bei vorlaufiger Dienstenthebung im Rahmen eines Disziplinarverfahrens entféllt mit dem
Zeitpunkt des Wirksamwerdens der vorlaufigen Dienstenthebung die Gewéahrung der Leistungsstufe. Auf die
Nummern 27.3 und 27.5 wird insoweit verwiesen.

68. Zu § 68 Leistungspramien und Ausgleichspauschale

68.1  Voraussetzung fiir die Gewahrung einer Leistungspramie

Anders als bei der Vergabe einer Leistungsstufe, die bei dauerhaft herausragender Leistung gewéahrt
werden kann, bildet eine besondere Leistung (Einzel- und Dauerleistung) die Voraussetzung fir die Vergabe
einer Leistungspramie nach Absatz 1 Satz 1. Kriterien, wann eine honorierungsféhige besondere Leistung
vorliegt, nennt die Vorschrift nicht, sondern Uiberlasst dies der Einschatzung des Entscheidungsberechtigten
und rdumt diesem damit einen weiten Beurteilungsspielraum ein. Im Hinblick auf die Aufgabenvielfalt in den
einzelnen Behdrden kénnten Kriterien ohnehin nur einen beispielhaften Charakter haben. Die
Leistungspramie dient insbesondere der Honorierung kurzfristiger Leistungen besonderer qualitativer oder
quantitativer Art. Sie bietet sich beispielsweise dann an, wenn zeitgebundene Projekte zu bearbeiten sind
oder zusatzliche Aufgaben wahrgenommen werden, wodurch eine voribergehende Mehrbelastung eintritt
und diese mit einer besonderen Leistung verbunden ist. Auch wenn der Beamte Aufgaben, die besondere
Anforderungen mit sich bringen, sachgerecht erledigt, kann eine Leistungspramie gezahlt werden. Die
Vergabe einer Leistungspréamie kann an Beamte der BesO A und BesO B erfolgen; Beamte auf Probe und
Beamte auf Zeit sind — entgegen den Regelungen bei der Leistungsstufe — von der Vergabe einer
Leistungspramie nicht ausgenommen. Absatz 1 Satz 2 z&hlt abschlieBend die Ausnahmen hiervon auf:

a) Mitglieder des Rechnungshofs nach § 4 Absatz 1 des Rechnungshofgesetzes
(Prasident, Vizeprasident und die Leiter der Prifungsabteilungen)
b) Politische Beamte nach § 57 des Sachsischen Beamtengesetzes

(Staatssekretare, Prasident der Landesdirektion Sachsen, Regierungssprecher und Direktor beim
Sachsischen Landtag)

c) Kommunale Wahlbeamte nach § 145 des Sachsischen Beamtengesetzes
(Burgermeister, Landrate, Beigeordnete, Verbandsvorsitzende von Verwaltungsverbanden,
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Ortsvorsteher und Amtsverweser)
d) Beamte der BesO B

- als Leiter von Behdrden
(zum Beispiel Prasident des Landeskriminalamtes, Prasident des Statistischen
Landesamtes, Prasident des Landesamtes fiir StraBBenbau und Verkehr oder Prasident des
Landesamtes fir Steuern und Finanzen)

- als Abteilungsleiter in obersten Staatsbehdrden

e) Beamte als stellvertretende Leiter von Behdrden, soweit sie mindestens der BesGr. B 4 zugeordnet
sind
(zum Beispiel Vizeprasident bei der Landesdirektion Sachsen, Vizeprasident des Landesamtes flir
Steuern und Finanzen)

Die Abteilungsleiter der Sachsischen Landtagsverwaltung sind vom Ausschluss nach Absatz 1 Satz 2
Nummer 4 Buchstabe b erfasst. Der Sachsische Rechnungshof steht einer obersten Staatsbehdrde gleich.
Geschaftsfuhrer und stellvertretende Geschéftsfihrer von Staatsbetrieben sind (nach der Systematik des
Sachsischen Verwaltungsorganisationsgesetzes) Leiter oder stellvertretende Leiter einer Behérde im Sinne
der Regelung. Fur den Fall, dass diese die Geschaftsfiihrung oder Stellvertretung nicht allein wahrnehmen,
sondern diese zum Beispiel fir die fachlichen und kaufménnischen Bereiche getrennt ist, gilt der Ausschluss
auch firr die jeweiligen Bereichsleiter. Diese sind ebenso als Ausnahmen von dem berechtigten
Personenkreis nach Absatz 1 Satz 2 Nummer 4 Buchstabe a und Nummer 5 zu behandeln. Hierunter fallen
beispielsweise der Geschéftsflihrer des Staatsbetriebs Sachsenforst oder der Geschéaftsfihrer des
Staatsbetriebs Landestalsperrenverwaltung. Zwar sind die Regelungen tber die Gewahrung einer
Leistungspramie an eine Gruppe von Bediensteten (sogenannte Teampramie) im Hinblick auf die
vorgenommenen Anderungen und Anpassungen bei der Gewahrung von Leistungspramien entfallen,
gleichwohl besteht nach wie vor die Mdglichkeit der Vergabe von (einzelnen) Leistungspramien an eine
Gruppe, wenn das Arbeitsergebnis dieser Gruppe eine besondere Leistung im Sinne der Vorschrift darstellt.
Folglich besteht nicht die Notwendigkeit, die individuelle (besondere) Leistung des einzelnen Beamten zu
bestimmen, sondern es genligt, dass die Gruppe eine honorierungsfahige besondere Leistung erbracht hat
und der betreffende Beamte an dieser Leistung wesentlich beteiligt war. Anknlpfungspunkt ist dabei das
gemeinsame Arbeitsergebnis (zum Beispiel ein Projekt), welches durch enges, arbeitsteiliges
Zusammenwirken der Gruppe angestrebt und umgesetzt wurde. Es erfordert regelmaBig die wechselseitige
Abhéangigkeit auf die Arbeit der weiteren Gruppenmitglieder. Eine rein organisatorische Zusammenfassung
von Beamten (zum Beispiel eines Referats) oder dergleichen genligt nicht. Dadurch kann das
Gemeinschafts- und Zugehdrigkeitsgefiihl der Arbeitseinheit gestarkt werden. Bei der Vergabe von
Leistungspramien an eine Gruppe kann jedes Gruppenmitglied eine Leistungspramie nach den individuellen
Gegebenheiten erhalten.

Beispiel:

Eine Gruppe besteht aus 3 Beamten, die ein Projekt erfolgreich durchgefiihrt haben. Dadurch haben sie
eine honorierungsfahige besondere Leistung im Sinne des Absatzes 1 Satz 1 erbracht.

Gruppenmitglied BesGr. A9 BesGr. A 15 BesGr.B 2
Hochstbetrag 3 117,55 Euro 5 824,93 Euro 6 765,87 Euro

Der Entscheidungsberechtigte kann nunmehr im Rahmen der vorhandenen Haushaltsmittel bis zu dem
jeweiligen individuellen Hochstbetrag eine Leistungspramie gewahren. Ein Anspruch auf die Gewahrung
einer Leistungspramie besteht nicht, da die Gewéahrung von Leistungspramien als ein Instrument der
Personalfiihrung konzipiert ist.

68.2 Zahlung und Héhe einer Leistungspramie

Eine Leistungspréamie an Beamte der BesO A kann maximal in H6he des jeweiligen Endgrundgehalts
gewahrt werden. Zum Begriff ,Endgrundgehalt* wird auf Nummer 63.2.1 verwiesen. Bei den Amtern der
BesO B ist die Hohe einer Leistungspramie entsprechend der Systematik (feste Gehalter) auf das
Grundgehalt beschrankt. MaBgebend ist dabei die Besoldungsgruppe, welcher der Beamte zum Zeitpunkt
der Vergabeentscheidung Uber die Gewahrung einer Leistungspramie angehdrt. Da nach § 44 Absatz 2
Satz 2 Amtszulagen als Bestandteil des Grundgehalts gelten, sind diese insoweit bei Beamten, denen eine
Amtszulage gezahlt wird, in den Hchstbetrag einzubeziehen. Innerhalb dieses gesetzten Rahmens kann
die H6he einer Leistungspramie entsprechend der Bewertung der besonderen Leistung durch den
Entscheidungsberechtigten festgelegt werden.

Beispiel 1:

Ein Regierungsamtsinspektor (BesGr. A 9) erhalt eine Amtszulage nach FuBnote 1 zur BesGr. A 9. Ihm soll
fir eine besondere Leistung eine Leistungspramie gewahrt werden.

Lésung:
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Der Héchstbetrag fiir die Leistungspramie ermittelt sich aus dem Endgrundgehalt der BesGr. A 9

(3 117,55 Euro) und der Amtszulage (267,02 Euro). Der Hochstbetrag betragt demnach 3 384,57 Euro.
Beispiel 2:

Ein Regierungsrat (BesGr. A 13) wird mit Wirkung vom 1. Dezember 2014 zum Regierungsoberrat (BesGr.
A 14) beférdert. Am 24. November 2014 erhalt der Beamte die Vergabeentscheidung Uber die Gewahrung
einer Leistungspramie.

Ldsung:

Als Hochstbetrag ist das Endgrundgehalt der BesGr. A 13 anzusetzen.

Da die Leistungspramie insbesondere zur zeithahen Honorierung einer bereits abgeschlossenen
besonderen Leistung geeignet ist, soll diese auch in einem engen zeitlichen Zusammenhang mit der
honorierungsfahigen besonderen Leistung gewahrt werden. Jedoch ist in begriindeten Einzelfallen auch
eine Honorierung von langer zuriickliegenden Leistungen nicht ausgeschlossen. Eine Leistungspramie ist
stets als konkreter Betrag festzusetzen und nicht als ein Prozentsatz des Endgrundgehalts oder
Grundgehalts. Sie kann als Einmalbetrag oder in bis zu 12 monatlichen Teilbetrdgen ausgezahlt werden. Die
Entscheidung (ber die Zahlungsmodalitat ist im Rahmen der Vergabeentscheidung tber die Gewahrung der
Leistungspramie zu treffen. Sofern die Leistungspréamie in monatlichen Teilbetragen festgesetzt wird, bleibt
der monatliche Betrag Uber die gesamte Laufzeit gleich; dies gilt beispielsweise auch bei einer Anpassung
der Besoldung nach § 19 oder Beférderung, die in die Laufzeit fallt. Ein rickwirkender Beginn der Zahlung
ist nicht vorgesehen. Die Regelungen der § 5 Absatz 3, §§ 14 und 15 finden bei der Zahlung einer
Leistungspramie keine Anwendung. Dies bedeutet, dass sowohl die als Einmalzahlung als auch in
monatlichen Teilbetragen zu gewéahrende Leistungspramie ungemindert zu zahlen sind, auch wenn der
Beamte nicht fir einen vollen Kalendermonat Anspruch auf Besoldung hat. Es erfolgt keine Anrechnung
anderer Einkunfte oder eine Kiirzung beim Fernbleiben vom Dienst. Bei einer vorliegenden
Teilzeitbeschaftigung oder begrenzten Dienstféhigkeit wird anders als bei der Leistungsstufe eine Kirzung
nach § 10 Absatz 1 im gleichen Verhaltnis wie die verringerte Arbeitszeit zur regelmaBigen Arbeitszeit oder
nach § 11 Absatz 1 Satz 1 entsprechend der festgestellten begrenzten Dienstféhigkeit (vergleiche § 27
Absatz 2 Satz 1 des Beamtenstatusgesetzes) nicht vorgenommen. Im Rahmen des zur Verfligung
stehenden Héchstbetrages ist die erbrachte besondere Leistung unabhangig von der individuellen
Arbeitszeit zu wirdigen. § 8 findet auf die Leistungspréamie keine Anwendung. Auch besteht die Mdglichkeit
bei der Gewahrung einer Leistungspramie von der Zahlungsweise nach § 6 Absatz 1 abzuweichen. Sofern
innerhalb der Laufzeit der in monatlichen Teilbetrdgen zu zahlenden Leistungspréamie eine Beurlaubung
ohne Dienstbezlige den Zeitraum von einem Kalendermonat Uberschreitet (zum Beispiel Elternzeit) oder
Beendigungstatbestande eintreten (zum Beispiel Wechsel des Dienstherrn oder Tod), sind verbleibende
Teilbetrage, die deswegen nicht mehr gezahlt werden kénnten, in einem Restbetrag zusammenzufassen
und flr den zuvor liegenden letzten Monat mit Anspruch auf Dienstbeziige auszuzahlen. Werden innerhalb
eines Jahres an einen Beamten mehrere Leistungspramien gewéhrt, ist der Héchstbetrag pro Sachverhalt
jeweils das Endgrundgehalt oder Grundgehalt der maBBgebenden Besoldungsgruppe.

Beispiel 3:

Ein Regierungshauptsekretar (BesGr. A 8) erhélt im April 2015 eine Leistungspramie von 2 500 Euro
aufgrund der Einarbeitung von 2 neuen Mitarbeitern. Mit Wirkung vom 1. Juni 2015 wird er zum
Regierungsamtsinspektor (BesGr. A 9) beférdert. Wegen einer Erkrankung seines Vorgesetzten und der von
ihm wahrgenommenen Vertretung erhalt er im Dezember 2015 eine Leistungspréamie von 3 000 Euro, die
beginnend mit Januar 2016 in 12 monatlichen Teilbetrdgen gezahlt wird. Vom 14. April 2016

bis 13. Juni 2016 wird der Beamte ohne Dienstbeziige beurlaubt (Elternzeit).

Lésung:

Der Beamte erhalt im April 2015 eine Leistungspramie von 2 500 Euro. Der maBBgebende Hbchstbetrag
seiner BesGr. A 8 von 2 866,83 Euro wird nicht liberschritten. Die Wahrnehmung der Vertretung des
Vorgesetzten stellt einen neuen Sachgrund dar, fiir welchen eine (weitere) Leistungspramie gezahlt werden
kann. Die Leistungspramie von 3 000 Euro (12 monatliche Teilbetrage je 250 Euro) Ubersteigt den
mafBgebenden Héchstbetrag seiner BesGr. A 9 von 3 117,55 Euro nicht. Aufgrund der Elternzeit ist der

im Monat April 2016 verbleibende Restbetrag der Leistungspramie von 2 250 Euro vollstandig auszuzahlen,
da der Beamte ohne Dienstbezlige langer als einen Kalendermonat beurlaubt ist.

68.3 Gewahrung einer Ausgleichspauschale

Nach Absatz 3 Satz 1 erhalten Richter mit den Dienstbeziigen fiir den Monat September eines jeden Jahres
eine Ausgleichspauschale als Zuschlag gewahrt. Anders als bei der Gewahrung einer Leistungspramie
bemisst sich die Ausgleichspauschale nicht hach einer konkreten besonderen Leistung, sondern wird
entsprechend der in Absatz 3 Satz 2 festgelegten Berechnungsmethode ermittelt. Der Anspruch auf
Zahlung einer Ausgleichspauschale knupft an den Anspruch auf Dienstbeziige im Monat September an.
Eine Ausgleichspauschale erhalten demnach nur Richter, die im Monat September mindestens an einem
Tag Anspruch auf Dienstbezilige haben. Sofern der Anspruch auf Dienstbezlige nicht fir den vollen Monat
September besteht, wird auch nur der Teil der Ausgleichspauschale gewahrt, der auf den
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Anspruchszeitraum entféllt (§ 5 Absatz 3). Zudem findet § 10 Absatz 1 Anwendung, sodass bei
Teilzeitbeschaftigung die Ausgleichspauschale im gleichen Verhaltnis wie die verringerte Arbeitszeit zur
regelméaBigen Arbeitszeit zu vermindern ist. Beim Vorliegen einer begrenzten Dienstféhigkeit wird die
Ausgleichpauschale entsprechend der festgestellten begrenzten Dienstfahigkeit (vergleiche § 27 Absatz 2
Satz 1 des Beamtenstatusgesetzes) gekiirzt (vergleiche § 11 Absatz 1 Satz 1). § 8 findet auf die
Ausgleichspauschale keine Anwendung. Bei der Festlegung der Hohe der Ausgleichspauschale wird nach
Absatz 3 Satz 2 die im Durchschnitt pro potenziell anspruchsberechtigtem Besoldungsempfanger zur
Verflgung stehende Summe ermittelt. Die Kopfzahl der potenziell Anspruchsberechtigten orientiert sich
dabei am Personenkreis nach Absatz 1 und 3.

Ausgenommen von der Gewahrung einer Ausgleichspauschale sind:

- Prasidenten von Gerichten und Leiter von Staatsanwaltschaften, soweit sie mindestens der BesGr.
R 3 zugeordnet sind
(zum Beispiel Prasident des Amtsgerichts, Arbeitsgerichts oder Sozialgerichts)

- Vizeprésidenten von Gerichten und stellvertretende Leiter von Staatsanwaltschaften, soweit sie
mindestens der BesGr. R 3 mit Amtszulage zugeordnet sind
(zum Beispiel Vizeprasident des Finanzgerichts, Landesarbeitsgerichts oder
Oberverwaltungsgerichts)

69. Zu § 69 Allgemeines und Verfahren

69.1 Besondere haushaltsrechtliche Regelungen

Leistungsstufen und Leistungspramien kdnnen nur im Rahmen besonderer haushaltsrechtlicher Regelungen
gewahrt werden. In dem jeweiligen Haushaltsgesetz sollten daher Regelungen aufgenommen werden, die
beispielsweise Mdglichkeiten der Erwirtschaftung von Ausgabemitteln flr leistungsorientierte Besoldung
vorsehen. Ausgabemittel fir leistungsorientierte Besoldung kénnen weiterhin in dem jeweiligen
Haushaltsplan ausgebracht werden. In der Vergangenheit wurden im Sammelkapitel des jeweiligen
Einzelplans bei Titel 422 06 — Leistungsbezahlung der Beamten — Ausgabemittel eingestellt, die fir die
Vergabe von Leistungsstufen und Leistungspramien an Beamte zur Verfligung standen. Die
Ausgleichspauschale ist an die zur Verfligung stehenden Ausgabemittel in den Titeln Leistungsbezahlung
der Beamten (Titel 422 06) gekoppelt (vergleiche § 68 Absatz 3 Satz 2). Richter partizipieren somit
entsprechend dem Umfang der hierin bereitgestellten Ausgabemittel.

69.2 Verfahren

Leistungsstufen und Leistungspramien kénnen nicht aufgrund eines Sachverhaltes gewahrt werden, der
bereits der Gewahrung einer anderen erfolgsorientierten Leistung zugrunde lag. Die Vergabe einer
Leistungsstufe oder Leistungspramie muss auf einem neuen honorierungsfahigen Sachverhalt beruhen. So
ist die Vergabe einer Leistungsstufe oder Leistungspramie beispielsweise ausgeschlossen, wenn der
Beamte eine Zulage nach § 54, eine Vergutung nach § 60 oder § 61 oder Belohnungen fiir Vorschlage zur
Verwaltungsvereinfachung erhalten hat. Damit soll sichergestellt werden, dass derselbe Sachverhalt nicht
doppelt abgegolten wird. Auch innerhalb der Leistungselemente (Leistungsstufe und Leistungspramie) soll
eine bestimmte honorierungsfahige Leistung nur einmal belohnt werden. Beispielsweise kann fir eine
besondere Leistung bei einer jahrlich wiederkehrenden Aufgabenerledigung auch in verschiedenen
Kalenderjahren jeweils eine Leistungspramie gewéahrt werden. Zudem schlieBt Absatz 2 nicht aus, dass eine
Leistungspramie gezahlt werden kann, obwohl bereits eine Leistungsstufe fur eine dauerhaft herausragende
Leistung gewahrt wird, wenn damit eine besondere Leistung honoriert wird, die auf einem anderen
Sachverhalt basiert. Die Gewahrung einer Leistungsstufe hat sowohl in einem 12-Monats-Zeitraum nach
einer Beférderung als auch in engem zeitlichen Zusammenhang vor einer Beférderung zu unterbleiben. Ein
enger zeitlicher Zusammenhang liegt insbesondere vor, wenn die Beférderung bereits absehbar oder schon
in Vorbereitung ist. Die Vergabe einer Leistungspramie wird hingegen durch eine Beférderung nicht
gehindert. Grundsatzlich bleibt es bei mehreren honorierungsfahigen Leistungen eines Beamten dem
Entscheidungsberechtigten vorbehalten, welche Méglichkeiten er zur Setzung von Leistungsanreizen und
zur Honorierung jener Leistungen nutzt. Im Ergebnis ist es eine Frage der Personalfiihrung, ob —
insbesondere vor dem Hintergrund der nur begrenzt zur Verfligung stehenden Ausgabemittel fiir
leistungsorientierte Besoldung — die Kumulation von mehreren Leistungselementen in einer Person
vertretbar ist.

69.3 Zustandigkeit und Mitteilung

Zustandig fur die Entscheidung Uber die Gewahrung einer Leistungsstufe oder Leistungspramie ist
grundsatzlich die zusténdige oberste Dienstbehdrde. Die oberste Dienstbehdrde kann in eigener
Verantwortung diese Entscheidungsbefugnis auf eine andere Stelle delegieren. Dies hat nach § 92 durch
Verwaltungsvorschrift der obersten Dienstbehdrde zu erfolgen. Mdglich ist beispielsweise die Delegation auf
die jeweiligen nachgeordneten Dienstbehérden. Damit kénnen die Wahrnehmung von dezentraler
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FUhrungsverantwortung erméglicht werden und die Verhéltnisse vor Ort Berlicksichtigung finden. Zur
Unterstitzung der Entscheidungsfindung sollen die (unmittelbaren) Vorgesetzten (zum Beispiel
Referatsleiter) gehdrt werden. Das Vorliegen der Voraussetzungen fiir die Gewahrung einer Leistungsstufe
oder Leistungspramie ist durch die Darstellung der honorierungsfahigen Leistung aktenkundig zu machen.
Die Entscheidung tber die Gewahrung einer Leistungsstufe oder Leistungspramie ist zur Personalakte zu
nehmen. Die Entscheidung Uber die Gewahrung einer Leistungsstufe oder Leistungspramie ist nach
Absatz 3 Satz 3 dem Beamten schriftlich mitzuteilen, wobei die dauerhaft herausragende Leistung oder
besondere Leistung im Einzelnen darzustellen ist. Es handelt sich bei dieser Vergabeentscheidung um
einen feststellenden Verwaltungsakt. Zwar ist dem Verwaltungsakt grundséatzlich eine
Rechtsbehelfsbelehrung beizufligen (§ 1 des Gesetzes zur Regelung des Verwaltungsverfahrens- und des
Verwaltungszustellungsrechts fiir den Freistaat Sachsen in Verbindung mit § 37 Absatz 6 des
Verwaltungsverfahrensgesetzes). Allerdings bezieht sich diese Belehrungspflicht nur auf Verwaltungsakte,
die der Anfechtung unterliegen, und nicht auf ausschlieBlich begtinstigende Verwaltungsakte, sodass bei der
Gewahrung einer Leistungsstufe oder Leistungspramie auf eine Rechtsbehelfsbelehrung verzichtet werden
kann.

70. Zu § 70 Anwarterbeziige

70.1  Anwarter erhalten grundsatzlich Besoldung, aber nicht als Dienstbeziige nach § 2 Absatz 1, sondern als
sonstige Bezlge nach § 2 Absatz 2 Nummer 2. Die Mitgliedschaft eines Anwarters im Europaparlament, im
Bundestag oder in einem Landtag steht dem Anspruch auf Anwarterbeziige nicht entgegen, soweit der
Beamte nicht ohne Anwarterbeziige beurlaubt ist (§ 8 Absatz 3 des Europaabgeordnetengesetzes sowie
§ 5 Absatz 3 Satz 1 des Abgeordnetengesetzes und entsprechendes Landesrecht).

70.2  Die Gewahrung von Zulagen an Anwarter ist zugelassen bei Erflillung der entsprechenden Voraussetzungen
far:
- die Polizeivollzugs- und Steuerfahndungsdienstzulage nach § 49,
- die Feuerwehrzulage nach § 50,

- die Zulage fir Beamte bei Justizvollzugseinrichtungen und Psychiatrischen Krankenh&usern nach
§ 51 und

- die Zulagen fiir besondere Erschwernisse nach § 59, soweit dies in Teil 2 der S&chsischen
Erschwerniszulagen- und Mehrarbeitsvergitungsverordnung flir Anwarter vorgesehen ist.

Wie die Anwarterbezlige unterliegen auch die neben diesen zu zahlenden Besoldungsbestandteile der
Kirzung nach § 8. Auf Nummer 8 wird verwiesen.

71. Zu § 71 Anwaérterbeziige nach Ablegung der Laufbahnpriifung

71.1  Satz 1 sieht eine befristete Fortzahlung der Anwérterbezlige nach § 70 Absatz 2 Satz 1 und der daneben
gewahrten Besoldungsbestandteile nach § 70 Absatz 2 Satz 2 Nummer 1 und 3 nach Beendigung des
Vorbereitungsdienstes vor. Zulagen sind von der Weitergewahrung nicht umfasst; ihre Zahlung endet mit
Beendigung des Beamtenverhaltnisses auf Widerruf.

71.2  Endet das Beamtenverhaltnis nicht mit dem Bestehen oder endgiiltigen Nichtbestehen der Laufbahnprifung
oder einer vorgeschriebenen Zwischenprifung nach § 40 Absatz 1 des Séachsischen Beamtengesetzes , so
werden die Anwérterbezige und die Ubrigen Besoldungsbestandteile nur bis zur Beendigung des
Beamtenverhaltnisses auf Widerruf gewahrt (§ 5 Absatz 2 und 3). Dies ist beispielsweise der Fall bei
Beendigung des Beamtenverhaltnisses auf Widerruf durch Entlassung (§ 23 Absatz 4 des
Beamtenstatusgesetzes). Endet das Beamtenverhaltnis am letzten Tage eines Kalendermonats, so stehen
die Anwarterbezlige nur noch firr diesen Kalendermonat zu.

71.3  Die Fortzahlung entféllt ab dem Zeitpunkt, ab dem bereits ein Anspruch auf Besoldung oder Entgelt aus
einer hauptberuflichen Tatigkeit (§ 3) bei einem 6ffentlich-rechtlichen Dienstherrn (§ 4 Absatz 1) oder bei
einer Ersatzschule im Sinne des § 3 des Gesetzes Uber Schulen in freier Tragerschaft besteht.

72. Zu § 72 Anwartergrundbetrag

72.1  (Nicht belegt.)
72.2 Gewahrung unter Auflagen und Riickforderung

72.2.1 Anwarter, die im Rahmen eines Vorbereitungsdienstes ein Studium (zum Beispiel an einer
verwaltungsinternen Fachhochschule) ableisten, sollen keine finanziellen Vorteile gegentber anderen
Studierenden erlangen. Ihnen wird der Anwartergrundbetrag deshalb unter Auflagen (Nummer 72.2.2)
gewahrt. Die Auflagen erstrecken sich auf den gesamten Vorbereitungsdienst. Der Begriff der Auflage in
diesem Sinne ist nicht identisch mit der Definition in § 1 des Gesetzes zur Regelung des
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Verwaltungsverfahrens- und des Verwaltungszustellungsrechts fiir den Freistaat Sachsen in Verbindung mit
§ 36 Absatz 2 Nummer 4 des Verwaltungsverfahrensgesetzes; es handelt sich vielmehr um eine besondere
Zweckbestimmung, die mit der Zahlung der Anwarterbeziige verfolgt wird (BVerwG, Urteil vom

10. Februar 2000, 2 A 6/99, Rn. 14).

72.2.2 Die Bewerber sind (iber die Auflagen und die Méglichkeit der Herabsetzung des Anwartergrundbetrages
nach § 75 Absatz 1 friihzeitig (zum Beispiel im Zusammenhang mit der Ubersendung der
Einstellungsunterlagen) zu unterrichten. Die Auflagen sind in einem Schreiben (vergleiche Anhang 3)
festzulegen, dessen Kenntnisnahme von dem Bewerber (Anwarter) spatestens bei der Berufung in das
Beamtenverhaltnis auf Widerruf auf einer zu den Akten zu nehmenden Ausfertigung schriftlich zu bestatigen
ist. Dem Anwarter ist eine Ausfertigung zu Uberlassen. Eine Kopie der vom Anwarter bestatigten
Ausfertigung ist der zustandigen Bezligestelle durch die Personal verwaltende Stelle zur Kenntnis zu geben.

Der Anwartergrundbetrag ist mit den Auflagen zu gewéhren, dass

a) die Ausbildung nicht vor Ablauf der in den Ausbildungs- und Priifungsvorschriften festgelegten oder
im Einzelfall festgesetzten Ausbildungszeit aus einem vom Anwarter zu vertretenden Grund endet,

b) der Anwarter im Anschluss an den Vorbereitungsdienst rechtzeitig einen Antrag auf Ubernahme in
das Beamtenverhaltnis auf Probe stellt oder ein ihm angebotenes Amt annimmt und

C) der Anwarter im Anschluss an die Ausbildung nicht vor Ablauf einer Mindestdienstzeit von 5 Jahren

aus einem von ihm zu vertretenden Grund aus dem 6ffentlichen Dienst (§ 4 Absatz 1) ausscheidet.

72.2.3 Eine Nichterfiillung der Auflagen hat die Rickforderung eines Teils der gezahlten Anwartergrundbetrage zur
Folge. Die Rickzahlungspflicht beschrénkt sich auf den Teil des Anwértergrundbetrages, der den Betrag
von 450 Euro monatlich Ubersteigt. Der Riickzahlungspflicht unterliegt der Bruttobetrag.

72.2.4 Auf die Rickforderung soll unter anderem verzichtet werden, wenn

a) der Vorbereitungsdienst innerhalb von 3 Monaten seit der Einstellung als Beamter auf Widerruf
abgebrochen wird,
b) der Vorbereitungsdienst abgebrochen wird, um unverzlglich ein anderes Ausbildungsverhaltnis

innerhalb des 6ffentlichen Dienstes aufzunehmen; der Verzicht ist unter der auflésenden Bedingung
auszusprechen, dass die zweite Ausbildung nicht vorzeitig aus einem vom ehemaligen Anwérter zu
vertretenden Grund endet und sich nach Bestehen der Ausbildung eine mindestens 5-jahrige
hauptberufliche Tatigkeit im 6ffentlichen Dienst anschlieBt,

c) der Vorbereitungsdienst abgebrochen wird, um unverziglich eine hauptberufliche Tatigkeit innerhalb
des o6ffentlichen Dienstes aufzunehmen; der Verzicht ist unter der aufldésenden Bedingung
auszusprechen, dass eine mindestens 3-jahrige hauptberufliche Tatigkeit im 6ffentlichen Dienst
erbracht wird,

d) ein Beamter ausscheidet, um durch ein Studium an einer wissenschaftlichen Hochschule oder

externen Fachhochschule die Befahigung fir eine Laufbahn der Laufbahngruppe 2 flr die erste oder
zweite Einstiegsebene zu erlangen, unter der auflésenden Bedingung, dass er

- nach Abschluss des Studiums und gegebenenfalls eines anschlieBenden
Vorbereitungsdienstes unverzlglich in den &ffentlichen Dienst eintritt,

- nicht vor Ablauf von 3 Jahren aus einem von ihm zu vertretenden Grund wieder ausscheidet
und

- der friiheren Bezligestelle seine berufliche Verwendung nach Abschluss der Ausbildung
anzeigt und bis dahin jede Verlegung seines Wohnsitzes mitteilt,

e) in den Fallen unter Buchstabe b und d eine Verwendung des Beamten im &ffentlichen Dienst nach
der Ausbildung trotz nachgewiesener Bemihungen aus von ihm nicht zu vertretenden Griinden nicht
mdglich ist,

f) ein Beamter auf eigenen Antrag ausscheidet, um einer Entlassung durch den Dienstherrn wegen
eines vom Beamten nicht zu vertretenden Grundes zuvorzukommen,

o)) ein Beamter aus Griinden der Kinderbetreuung oder der Pflege von nach arztlichem Gutachten

pflegebedurftigen nahen Angehdrigen (§ 7 Absatz 3 und 4 des Pflegezeitgesetzes) ausscheidet, um
sich Uberwiegend der Kinderbetreuung oder Pflege zu widmen,

h) ein Beamter nicht in den 6ffentlichen Dienst eintritt oder vorzeitig dort ausscheidet, um eine Tatigkeit
bei einer dem 6ffentlichen Dienst nahestehende Einrichtung, zum Beispiel Notar, 6ffentliche
Verkehrs- oder Versorgungseinrichtungen in privater Rechtsform, kommunale Landes- oder
Zweckverbande aufzunehmen; der Verzicht ist unter der auflésenden Bedingung auszusprechen,
dass er dort mindestens 5 Jahre tétig ist.

Der unter Buchstabe b bis d und h ausgesprochene Verzicht ist dem Beamten gegen Unterschrift zur
Kenntnis zu bringen. Im Ubrigen kann auf die Rickforderung ganz oder teilweise verzichtet werden, wenn
sie eine unzumutbare Harte bedeuten wiirde, zum Beispiel aus sozialen Griinden.
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72.2.5 Bei einem Ausscheiden nach der Ernennung zum Beamten auf Probe oder der Aufnahme eines
Arbeitsverhaltnisses im 6ffentlichen Dienst ermaBigt sich der zurlickzuzahlende Betrag fir jedes voll
geleistete Dienstjahr um ein Filnftel. Zeiten einer Beurlaubung ohne Dienstbeziige oder Entgelt fihren zu
einer Verlangerung der Mindestdienstzeit. Dies gilt nicht fir Zeiten nach § 28 Absatz 4 Satz 1 Nummer 1
bis 6. Die Erflllung der Mindestdienstzeit wird durch eine ErmaBigung der Arbeitszeit nicht beriihrt.

72.2.6 Ein Ausscheiden aus dem o&ffentlichen Dienst (§ 4 Absatz 1) liegt nicht vor, wenn beim Wechsel in ein
anderes Rechtsverhéltnis (zum Beispiel als Beschaftigter) innerhalb des 6ffentlichen Dienstes eine von dem
Beamten nicht zu vertretende Unterbrechung eintritt.

72.2.7 Wechselt ein Beamter vor Erfillung der Auflagen zu einem anderen Dienstherrn oder Arbeitgeber, der dem
offentlichen Dienst nahesteht (vergleiche Nummer 72.2.4 Buchstabe h), so ist dieser von der zustandigen
Bezligestelle lber die noch abzuleistende Mindestdienstzeit zu unterrichten und aufzufordern, ein
vorzeitiges Ausscheiden des (ehemaligen) Beamten mitzuteilen.

72.2.8 Die Ruckforderung richtet sich nach § 18 Absatz 2; sie obliegt dem Dienstherrn, der die Anwarterbezlige
gezahlt hat. Die Entscheidung trifft die zustédndige oberste Dienstbehdrde oder die von ihr bestimmte Stelle.
Fir den staatlichen Bereich wird auf § 6 der Verordnung der Sachsischen Staatsregierung und der
Séachsischen Staatsministerien tber Zustandigkeiten fur die Festsetzung, Regelung, Anordnung und
Abrechnung der Bezlige von Bediensteten und Versorgungsempfangern sowie des Alters- und
Hinterbliebenengeldes verwiesen, wonach das Zustimmungserfordernis der obersten Dienstbehérden nach
§ 18 Absatz 2 Satz 3 auf das Landesamt fur Steuern und Finanzen Ubertragen wird. Bei Entscheidungen
Uber die Riickforderung des unter Auflagen gewahrten Anwartergrundbetrages sind insbesondere § 1 des
Gesetzes zur Regelung des Verwaltungsverfahrens- und des Verwaltungszustellungsrechts fiir den
Freistaat Sachsen in Verbindung mit den §§ 28, 39 des Verwaltungsverfahrensgesetzes zu beachten. Der
Betroffene ist im Rahmen der Anhérung auf die Mdglichkeit von Hartefall- und Billigkeitsentscheidungen
hinzuweisen (§ 18 Absatz 2 Satz 3). In belastende Bescheide ist aufzunehmen, ob Griinde flr eine
Hartefall- oder Billigkeitsentscheidung dargelegt wurden oder erkennbar waren und wie die getroffene
(Ermessens-)Entscheidung begriindet ist. Die Vorschrift des § 59 der Sé&chsischen Haushaltsordnung zur
Stundung, Niederschlagung und zum Erlass von Anspriichen bleibt unberihrt.

72.2.9 Zu Nummer 72.2.4 Buchstabe e wird auf Folgendes hingewiesen:

72.2.9.1Der Begriff der ,nicht zu vertretenden Griinde” stellt auf die Willenssphéare des Beamten ab. Entscheidend
ist, ob das Verhalten des Beamten unter Einbeziehung seiner Motivation in dem jeweiligen rechtlichen
Zusammenhang ,billigerweise“ seinem eigenen Verantwortungsbereich oder dem des Dienstherrn
zuzuordnen ist (BVerwG, Urteil vom 12. Marz 1987, 2 C 22/85 sowie BVerwG, Beschluss vom
15. Juni 2011, 2 B 82/10). Ein in der Willenssphare des Beamten liegendes Ausscheiden aus dem
offentlichen Dienst ist hiernach grundsatzlich von ihm ,zu vertreten®, da der Abbruch der Tatigkeit im
offentlichen Dienst vor Ablauf der Mindestdienstzeiten in seinen eigenen Risikobereich fallt. Die Prifung
eines Ruckforderungsverzichts setzt die Notwendigkeit voraus, dass zum Beispiel nach einem
weitergehenden Studium eine Neueinstellung in nachgewiesener Weise ersucht wird (vergleiche
Nummer 72.2.9.2). Kommt es daraufhin nicht zu einer Neueinstellung in den 6ffentlichen Dienst, sind die
daftr maBgeblichen Griinde zu untersuchen. ,Nicht zu vertretende Griinde” kénnen dabei nur in besonderen
Ausnahmeféllen angenommen werden. Das kann der Fall sein bei zwischenzeitlich eingetretener, eine
Neueinstellung hindernder Krankheit, wenn ohne die Krankheit einer Einstellung kein nennenswertes
Hindernis entgegenstiinde. Es ist nicht der Fall bei einer zwischenzeitlich verschlechterten
Einstellungssituation.

72.2.9.2Nach beendeter Ausbildung — unabhéngig von deren Abschlussergebnis — ist der ehemalige Beamte
gehalten, sich in zumutbarem Maf3 um eine Einstellung in den 6&ffentlichen Dienst zu bemiihen. Es muss
glaubhaft dargelegt werden, dass auf eine der Bewerberlage und Stellensituation angemessene Zahl
ernsthafter Bewerbungen keine Einstellungszusage erreicht wurde. Im Rahmen der Zumutbarkeit kann
dabei von dem Bewerber auch ausreichende Mobilitat verlangt werden, wenn eine Einstellung in den
o6ffentlichen Dienst andernorts mdglich erscheint. Zur Vermeidung der Riickforderung kann ehemaligen
Beamten, die die Beféhigung fir eine Laufbahn der Laufbahngruppe 2, erste Einstiegsebene erworben
haben und denen nach der weiteren Ausbildung oder dem Studium keine Verwendung in einer Laufbahn der
Laufbahngruppe 2, zweite Einstiegsebene mdglich ist, eine Beschaftigung in einer Laufbahn der
Laufbahngruppe 2, erste Einstiegsebene angeboten werden. Die Annahme einer solchen Beschéftigung ist
den Beamten zumutbar. An der Ernsthaftigkeit einer Bewerbung fehlt es, wenn sie nicht erkennbar mit dem
Ziel der Einstellung eingereicht wird. Ohne Beriicksichtigung bleiben also Bewerbungen, wenn der
ehemalige Beamte mit der Ablehnung der Bewerbung rechnet oder rechnen muss, insbesondere wenn die
Bewerbung nur zum Zweck des Nachweises der Bemiihung um Einstellung erfolgt. Ein solcher Fall kann
auch dann gegeben sein, wenn der Anwarter keine nennenswerten Anhaltspunkte dafiir anfihren kann,
dass die konkret angeschriebene Stelle zum Zeitpunkt der Bewerbung entsprechenden Bedarf gehabt
haben kdnnte. Dies bleibt insbesondere im Fall von Blind- oder Initiativbewerbungen in jedem Einzelfall
besonders sorgfaltig und kritisch zu prifen. Fir die Frage der Ernsthaftigkeit von Bemihungen um eine
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Téatigkeit im 6ffentlichen Dienst kénnen im Wege einer Gesamtschau auch andere Indizien herangezogen
werden, die darauf schlieBen lassen, dass der betreffende Anwarter eine Tatigkeit im 6ffentlichen Dienst
nicht aufrichtig anstrebt. Aufgrund ihres regelmaBig geringen Aussagewertes ist jedoch hier besondere
Sorgfalt angezeigt.

72.2.10 Der Begriff der ,nicht zu vertretenden Grinde® in Nummer 72.2.4 Buchstabe f unterscheidet sich in der
Sache nicht von dem in Buchstabe e. Eine Entlassung auf eigenen Antrag ist nicht ausnahmslos von dem
Beamten zu vertreten. Entscheidend ist, ob das Verhalten des Beamten bei Einbeziehung seiner Motivation
in dem jeweiligen rechtlichen Zusammenhang ,billigerweise” dem von dem Beamten oder dem Dienstherrn
zu verantwortenden Bereich zuzuordnen ist. Von dem Beamten ,nicht zu vertretende Griinde” im Rahmen
einer vorbeugenden Entlassung auf eigenen Antrag waren beispielsweise darin zu sehen, dass er trotz
ernsthafter Bemiihungen die Priifungen nicht besteht oder aus anlagebedingten gesundheitlichen Griinden
zu einer erfolgreichen Absolvierung des Vorbereitungsdienstes oder der anschlieBenden Dienstausiibung
dauerhaft auBerstande ist. Hingegen ist vom Beamten zu vertreten, wenn bei voriibergehender
Dienstunfahigkeit zum Zeitpunkt des Entlassungsantrages die Wahl zwischen der Wiederherstellung der
Dienstfahigkeit mit der Folge der Verldngerung des Vorbereitungsdienstes und der sofortigen Beendigung
des Beamtenverhéltnisses bestand (BVerwG, Beschluss vom 15. Juni 2011, 2 B 82/10).

72.2.11 Die Nummern 72.2.4 bis 72.2.10 gelten auch fir Anwérter, die vor dem 1. April 2014 in das
Beamtenverhaltnis auf Widerruf berufen worden sind und deren Auflagen sich nach § 59 Absatz 5 des
Bundesbesoldungsgesetzes Fassung 31. Oktober 2007 richten. Dies gilt auch in ruhenden
Ruackforderungsverfahren, zum Beispiel aufgrund des bedingten Verzichts wegen Aufnahme eines
Hochschulstudiums (vergleiche Nummer 72.2.4 Buchstabe d). Soweit noch nicht bestandskréftig Gber die
Ruckforderung des Anwartergrundbetrages entschieden worden ist, kommt abweichend von dem
urspriinglichen Auflagenschreiben der Mindestbelassungsbetrag von 450 Euro (vergleiche Nummer 72.2.3)
zur Anwendung, soweit das urspringliche Auflagenschreiben keinen héheren Betrag vorsieht.

73. Zu § 73 Anwartersonderzuschlage

73.1  Grundsatz

Die Vorschrift erdffnet die Mdglichkeit, durch Verwaltungsvorschrift die Gewahrung besonderer Zuschlage
fir Anwérter vorzusehen. Die nach § 30 Satz 1 des Sé&chsischen Beamtengesetzes zustandigen
Staatsministerien legen darin im Einvernehmen mit dem Staatsministerium der Finanzen den
anspruchsberechtigten Personenkreis und die Héhe der Anwartersonderzuschlage fest. Der
anspruchsberechtigte Personenkreis wird entsprechend der Mangel- und Bewerbersituation in den
einzelnen Laufbahnen gegebenenfalls nach fachlichen Schwerpunkten geregelt.

73.2 Gewahrung unter Auflagen und Riickforderung

73.2.1 Die Anwartersonderzuschldge sind unter Auflagen (Nummer 73.2.2) zu gewéhren. Die Auflagen erstrecken
sich auf den gesamten Vorbereitungsdienst. Zum Begriff der Auflage wird auf Nummer 72.2.1 Satz 4
verwiesen.

73.2.2 Die Bewerber sind lber die Auflagen friihzeitig (zum Beispiel im Zusammenhang mit der Ubersendung der
Einstellungsunterlagen) zu unterrichten. Die Auflagen und die Rickzahlungspflicht sind in einem Schreiben
(Anhang 4) festzulegen, dessen Kenntnisnahme von dem Bewerber (Anwarter) spatestens bei der Berufung
in das Beamtenverhaltnis auf Widerruf auf einer zu den Personalakten zu nehmenden Ausfertigung
schriftlich zu bestatigen ist. Dem Anwarter ist eine Ausfertigung zu Uberlassen. Eine Kopie der vom Anwarter
bestatigten Ausfertigung ist der zustandigen Beziigestelle durch die Personal verwaltende Stelle zur
Kenntnis zu geben.

Die Anwartersonderzuschlage sind mit den Auflagen zu gewéhren, dass

a) der Anwarter nicht vor Abschluss des Vorbereitungsdienstes oder wegen schuldhaften
Nichtbestehens der Laufbahnpriifung aus dem Beamtenverhaltnis ausscheidet und

b) der Anwarter nach Bestehen der Laufbahnpriifung mindestens 5 Jahre im Dienst des Freistaates
Sachsen in der Laufbahn verbleibt, fir den er die Befahigung erworben hat, oder, wenn das
Beamtenverhaltnis nach Bestehen der Laufbahnpriifung endet, in derselben Laufbahn in ein neues
Beamtenverhéltnis zum Freistaates Sachsen flir mindestens die gleiche Zeit eintritt. Die Laufbahn
bestimmt sich jeweils nach Fachrichtung und gegebenenfalls fachlichem Schwerpunkt.

73.2.3 Werden diese Auflagen aus Griinden, die der Beamte zu vertreten hat, nicht erfillt, ist der
Anwartersonderzuschlag in voller Hohe zurlickzuzahlen. Der Riickzahlungspflicht unterliegt der
Bruttobetrag.

73.2.4 Auf die Rickforderung soll unter anderem verzichtet werden, wenn

a) der Vorbereitungsdienst innerhalb von 3 Monaten seit der Einstellung als Beamter auf Widerruf
abgebrochen wird,
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b) ein Beamter ausscheidet, um durch ein Studium an einer wissenschaftlichen Hochschule oder
Fachhochschule die Beféhigung fir das erste oder zweite Einstiegsamt der Laufbahngruppe 2 in
derselben Fachrichtung gegebenenfalls mit demselben fachlichen Schwerpunkt zu erlangen, unter
der Bedingung, dass er

- nach Abschluss des Studiums und gegebenenfalls eines anschlieBenden
Vorbereitungsdienstes unverziglich in den Dienst zum Freistaat Sachsen eintritt,

- nicht vor Ablauf von 3 Jahren aus einem von ihm zu vertretenden Grund wieder ausscheidet,

- der friheren Bezlgestelle seine berufliche Verwendung nach Abschluss der Ausbildung
anzeigt und bis dahin jede Verlegung seines Wohnsitzes mitteilt;

der unter diesen Bedingungen ausgesprochene Verzicht ist dem Beamten gegen Unterschrift zur

Kenntnis zu bringen,

C) in den Fallen des Buchstaben b eine Verwendung des Beamten im Dienst zum Freistaat Sachsen

nach der Ausbildung trotz nachgewiesener Bemiihungen aus von ihm nicht zu vertretenden
Griinden nicht méglich ist,

d) ein Beamter auf eigenen Antrag ausscheidet, um einer Entlassung durch den Dienstherrn wegen
eines vom Beamten nicht zu vertretenden Grundes zuvorzukommen,
e) ein Beamter aus Griinden der Kinderbetreuung oder der Pflege von nach &rztlichem Gutachten

pflegebedurftigen nahen Angehdrigen (§ 7 Absatz 3 und 4 des Pflegezeitgesetzes) ausscheidet, um
sich Uberwiegend der Kinderbetreuung oder Pflege zu widmen.

Im Ubrigen kann auf die Riickforderung ganz oder teilweise verzichtet werden, wenn sie eine unzumutbare
Harte bedeuten wirde, zum Beispiel aus sozialen Griinden.

73.2.5 Bei einem Ausscheiden nach der Ernennung zum Beamten auf Probe oder der Aufnahme eines
Arbeitsverhéltnisses in der gleichen Laufbahn (Fachrichtung und gegebenenfalls Schwerpunkt) im Dienst
des Freistaates Sachsen ermaBigt sich der zurlickzuzahlende Betrag fir jedes voll geleistete Dienstjahr um
ein Funftel. Nummer 72.2.5 Absatz 2 findet Anwendung.

73.2.6 Nummer 72.2.6 gilt entsprechend mit folgenden Maf3gaben:
a) An die Stelle des o6ffentlichen Dienstes (§ 4 Absatz 1) tritt der Freistaat Sachsen.

b) Bei einem Wechsel in ein anderes Rechtsverhaltnis muss es sich um die gleiche Laufbahn
(Fachrichtung und gegebenenfalls fachlicher Schwerpunkt) handeln.

Die Nummern 72.2.8 bis 72.2.10 gelten entsprechend.

74. Zu § 74 Anrechnungsregelung

74.0 Allgemeines

Die Anwarterbezliige werden unter dem gesetzlichen Vorbehalt gezahlt, dass der Anwéarter keine
anzurechnenden Vergltungen oder Entgelte aus Nebentatigkeiten oder anderen Tatigkeiten im Sinne des
Absatzes 1 wahrend der Dauer des Anwarterverhaltnisses erhalt. Uberzahlte Anwarterbeziige sind daher
nach § 18 Absatz 2 auch rickwirkend zurlickzufordern. Eine Berufung auf den Wegfall der Bereicherung ist
hiernach nicht mdglich. Die Voraussetzungen flr die Anrechnung sind in einem Schreiben (Anhang 5)
darzulegen, dessen Kenntnisnahme von dem Bewerber (Anwarter) spatestens bei der Berufung in das
Beamtenverhaltnis auf Widerruf auf einer zu den Akten zu nehmenden Ausfertigung schriftlich zu bestatigen
ist. Dem Anwarter ist eine Ausfertigung zu Uberlassen. Eine Kopie der vom Anwarter bestétigten
Ausfertigung ist der zustandigen Bezligestelle durch die Personal verwaltende Stelle zur Kenntnis zu geben.

74.1 Nebentitigkeiten

74.1.1 Eine Vergltung oder ein Entgelt fiir eine Nebentétigkeit ist nur auf Anwérterbeziige im Sinne des § 70
Absatz 2 Satz 1 anzurechnen.

74.1.2 Bei dem erforderlichen Vergleich ist auf den Monat abzustellen, fir den die Bruttovergiitung oder das
Bruttoentgelt aus geleisteter Nebentatigkeit bestimmt ist. Ist eine Aufteilung auf einzelne Monate nicht
moglich, sind diese den Anwarterbezligen desjenigen Monats gegenliberzustellen, in dem sie dem Anwarter
zugeflossen sind. Zu bertcksichtigen sind dabei nur Vergutungen oder Entgelte fiir eine Nebentatigkeit in
einer Zeit, in der das Anwarterverhaltnis bestanden hat.

Steht aus einer Nebentétigkeit eine jahrlichen Sonderzahlung oder ahnliche Leistung zu, so bleibt diese bei
der Anrechnung unberlcksichtigt.

74.1.3 Die Nummern 74.1.1 und 74.1.2 gelten entsprechend fir Anwarter, die einen arbeitsrechtlichen Anspruch
auf ein Entgelt fir eine in den Ausbildungsrichtlinien vorgeschriebene Tatigkeit auBerhalb des &ffentlichen
Dienstes haben.

74.2 Tatigkeiten im 6ffentlichen Dienst
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74.2.1 Eine Tatigkeit im &ffentlichen Dienst (§ 4 Absatz 1) liegt zum Beispiel vor, wenn der Anwérter
- mit Anspruch auf Entgelt mit mindestens der Halfte der regelmaBigen Arbeitszeit beschaftigt ist oder
- gleichzeitig mit Anspruch auf Dienstbeziige als Soldat auf Zeit vom Dienst freigestellt ist.

74.2.2 Ist ein Anwarter unter Fortzahlung des Wehrsoldes vom Grundwehrdienst oder freiwilligen Wehrdienst
beurlaubt, so ist der Wehrsold nicht auf die Anwérterbeziige anzurechnen.

74.2.3 Die Vorschrift ist nur anzuwenden, wenn das Entgelt aus der Tatigkeit im 6ffentlichen Dienst (§ 4 Absatz 1)
die Anwarterbezige einschlieBlich der daneben gewéahrten Besoldungsbestandteile tbersteigt.

74.2.4 Téatigkeiten im 6ffentlichen Dienst (§ 4 Absatz 1) mit weniger als der Halfte der dafur geltenden
regelméaBigen Arbeitszeit sind aus der Sicht des Beamtenverhaltnisses des Anwarters Nebentatigkeiten. Die
Anrechnung daraus bezogener Vergltungen oder Entgelte richtet sich nach Absatz 1.

75. Zu § 75 Kiirzung der Anwarterbeziige

75.1 Verfahren bei der Kilirzung der Anwarterbeziige

75.1.1 Die Vorschrift eréffnet der jeweiligen obersten Dienstbehdrde oder der von ihr bestimmten Stelle die
M@&glichkeit, den Anwartergrundbetrag um bis zu 30 Prozent herabzusetzen, wenn der Anwarter die
vorgeschriebene Laufbahnprifung nicht bestanden hat oder sich die Ausbildung aus einem vom Anwarter zu
vertretenden Grund verzégert. Von diesen Regelungen soll im Regelfall Gebrauch gemacht werden.

75.1.2 Die Bewerber sind Uber die Méglichkeit der Kirzung des Anwartergrundbetrages friihzeitig (zum Beispiel im
Zusammenhang mit der Ubersendung der Einstellungsunterlagen) zu unterrichten. Die Voraussetzungen der
Kirzung sind in einem Schreiben (Anhang 5) darzulegen, dessen Kenntnisnahme von dem Bewerber
(Anwarter) spatestens bei der Berufung in das Beamtenverhaltnis auf Widerruf auf einer zu den
Personalakten zu nehmenden Ausfertigung schriftlich zu bestatigen ist. Dem Anwarter ist eine Ausfertigung
zu Uberlassen. Eine Kopie der vom Anwarter bestatigten Ausfertigung ist der zustandigen Bezligestelle
durch die Personal verwaltende Stelle zur Kenntnis zu geben.

Der Anwartergrundbetrag wird in der Regel gekirzt
a) um 15 Prozent, wenn der Anwérter
- die vorgeschriebene Laufbahnpriifung oder eine Zwischenprifung nicht bestanden hat,

- ohne Genehmigung einer solchen Priifung ferngeblieben oder von dieser zurlickgetreten ist
oder

- aus Grunden, die er zu vertreten hat (Nummer 75.1.3), die Ausbildung verzégert,

b) um 30 Prozent, wenn der Anwarter wegen eines Tauschungsversuches oder eines
OrdnungsverstoBes von der Laufbahnpriifung ausgeschlossen worden ist.

Sofern nicht nach § 75 Absatz 2 von einer Kiirzung abzusehen ist, soll der Anwartergrundbetrag in der
Regel gekirzt werden. Eine Kirzung kommt nur in Betracht, wenn sich wegen der genannten Tatbestédnde
der Vorbereitungsdienst verlangert.

75.1.3 Griinde, die der Anwarter im Sinne von Nummer 75.1.1 und 75.1.2 zu vertreten hat, sind insbesondere
gegeben, wenn der Anwarter

- das Ziel eines Ausbildungsabschnitts nicht erreicht hat,
- einen Ausbildungsabschnitt unterbrochen hat oder

- nicht zur Laufbahnprifung zugelassen worden ist.
Nicht vom Anwarter zu vertreten sind zum Beispiel

- Krankheit,

- Zeiten eines Beschaftigungsverbotes oder einer Elternzeit nach der S&chsischen Urlaubs-,
Mutterschutz- und Elternzeitverordnung ,

- Ableistung des Grundwehr- oder Zivildienstes,
- Freistellung fiir bestimmte staatsbiirgerliche Aufgaben oder
- Sonderurlaub aus zwingenden Griinden.
75.1.4 Der Zeitraum der Kiirzung des Anwartergrundbetrages beginnt mit dem Ersten des Monats, der auf
den Monat folgt, in den das fiir die Kiirzung maBgebende Ereignis féllt. Er darf nicht Ianger sein als der
Zeitraum, um den sich der Vorbereitungsdienst verlangert. Im Falle einer Entlassung eines Beamten auf

Widerruf kommt eine Kiirzung des Anwartergrundbetrages auch fiir den Zeitraum der dabei zu wahrenden
Fristen in Betracht.

75.1.5 Die Entscheidung Uber die Kirzung des Anwartergrundbetrages einschlie3lich der Héhe und des Zeitraums
ist dem Anwarter mitzuteilen. Eine Kopie der Entscheidung ist der zusténdigen Bezligestelle zuzuleiten.
Uberzahlte Anwarterbeziige sind nach § 18 Absatz 2 auch riickwirkend zuriickzufordern. Eine Berufung auf
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den Wegfall der Bereicherung ist wegen der Unterrichtung Uber die Kiirzungsmdglichkeit nicht gegeben.
75.2 Besondere Hartefille

Uber die Anerkennung besonderer Hartefalle, in denen von einer Kiirzung abzusehen ist, entscheidet im
Rahmen des pflichtgemaBen Ermessens (§ 1 des Gesetzes zur Regelung des Verwaltungsverfahrens- und
des Verwaltungszustellungsrechts fiir den Freistaat Sachsen in Verbindung mit § 40 des
Verwaltungsverfahrensgesetzes) die oberste Dienstbehdrde oder die von ihr bestimmte Stelle.

75.3 Nichtbestehen einer Zwischenpriifung
Nummer 75.1.4 gilt entsprechend.

76. Zu § 76 Anspruchsvoraussetzungen

76.1  Vermdgenswirksame Leistungen werden nur fir Anlageformen nach § 2 des Finften
Vermoégensbildungsgesetzes in der jeweils geltenden Fassung gewéahrt. Vermdgenswirksame Leistungen
sind Geldleistungen, die der Dienstherr fir die Besoldungsempfanger anlegt. Die verschiedenen
Anlageformen lassen sich in das Beteiligungssparen und das Bausparen unterteilen. Beim
Beteiligungssparen wird in Kapitalbeteiligung oder in Aktienfonds angespart. Beim Bausparen wird fiir den
Erwerb von Immobilieneigentum angespart oder die vermégenswirksamen Leistungen werden zur
Entschuldung im Zusammenhang mit dem Immobilienkauf (Kredittilgung) gezahlt. Die Berechtigten kénnen
nach § 3 Absatz des Flnften Vermdgensbildungsgesetzes auch bestimmen, dass die
vermégenswirksamen Leistungen in den Féllen des § 2 Absatz 1 Nummer 1 und 4 bis des Fiinften
Vermdgensbildungsgesetzes angelegt werden zugunsten

a) ihrer nicht dauernd getrennt lebenden Ehegatten oder Lebenspartner,

b) der in § 32 Absatz 1 des Einkommensteuergesetzes bezeichneten Kinder, die zu Beginn des
maBgebenden Kalenderjahrs das 17. Lebensjahr noch nicht vollendet hatten oder die in diesem
Kalenderjahr lebend geboren wurden oder

c) der Eltern oder eines Elternteils des Berechtigten, wenn der Berechtigte als Kind die
Voraussetzungen nach Buchstabe b erf(llt.

76.2  Der Anspruch auf vermdgenswirksame Leistungen kniipft an die tatsachliche Zahlung von Dienst- oder
Anwarterbezligen an. Bestehen ausnahmsweise mehrere Dienstverhéltnisse (§ 12), stehen die
vermdgenswirksamen Leistungen aus dem Dienstverhéltnis zu, aus dem die Besoldung gewahrt wird. Dies
gilt in Féllen des § 74 Absatz 2 entsprechend. Die vermbgenswirksamen Leistungen sind auch dann
monatlich zu zahlen, wenn im Anlagevertrag abweichende Anlagezeitpunkte vereinbart sind.

76.3  Die Mitteilung der Anlageform erfolgt im Allgemeinen durch Vorlage einer Kopie des Anlagevertrages bei der
zustandigen Bezligestelle. Kénnen die vermdgenswirksamen Leistungen fir die bisherige Anlageform nicht
mehr Gberwiesen werden, so sind sie fur eine von den Besoldungsempféngern gewahlte neue Anlageform
zu Uberweisen, wenn die entsprechende neue Mitteilung bei der zusténdigen Bezlgestelle eingegangen ist.
Damit die vermdgenswirksamen Leistungen ohne Unterbrechung angelegt werden kénnen, sollen die
Berechtigten diese Mitteilung mindestens 3 Monate vor dem Monat vorlegen, in dem die Uberweisung fiir
die bisherige Anlageform endet. Die vermégenswirksamen Leistungen, die nach § 2 Absatz 1 Nummer 5 des
Flnften Vermdgensbildungsgesetzes (zum Beispiel Bau, Erwerb, Ausbau oder Erweiterung eines Hauses
oder Eigentumswohnung im Inland) angelegt werden sollen, sind entweder an den Glaubiger oder auf
Verlangen des Besoldungsempféngers an diesen zu Uberweisen, wenn der Besoldungsempfénger eine
schriftliche Bestatigung seines Glaubigers vorgelegt hat, dass die Anlage bei ihm die Voraussetzungen des
§ 2 Absatz 1 Nummer des Flinften Vermdgensbildungsgesetzes erflllt. Die Bezligestelle hat die Richtigkeit
der Bestatigung nicht zu priifen. Die zweckentsprechende Verwendung der angelegten Betrage ist der
zustandigen Bezligestelle auf Anforderung schriftlich nachzuweisen. Wird der Nachweis nicht erbracht, ist
die Zahlung der vermdgenswirksamen Leistungen einzustellen und die zu Unrecht gezahlten Betrage sind
zurickzufordern. Der Besoldungsempfénger hat die Beendigung seiner Verpflichtung zur Zahlung an den
Glaubiger seiner Bezligestelle unverzlglich mitzuteilen.

76.4  Der Anspruch auf vermégenswirksame Leistungen entsteht frihestens fir den Kalendermonat, in dem die
Mitteilung nach § 76 Absatz 3 bei der zustandigen Bezlgestelle eingegangen ist, sowie fiir die beiden
vorangegangenen Kalendermonate desselben Kalenderjahrs, wenn fiir diese Monate die sonstigen
gesetzlichen Voraussetzungen erfillt sind. Mangel in der schriftlichen Mitteilung beeintrachtigen die
Entstehung des Anspruchs nicht. Die hdchstmdgliche Sparzulage nach dem Finften
Vermdgensbildungsgesetz kann nur erhalten, wer sowohl in die Anlageform Beteiligungssparen als auch
Bausparen oder Entschuldung anlegt. Der Dienstherr ist damit verpflichtet, maximal 2 Vertrage zu bedienen,
damit der Berechtigte die h6chstmdgliche Sparzulage erhalten kann.

77. Zu § 77 Héhe der vermégenswirksamen Leistung

http://web:3000 Fassung vom 21.01.2016 Seite 119 von 134


https://revosax.sachsen.de/vorschrift/11377#p1
https://revosax.sachsen.de/federal_laws/429/redirect
https://revosax.sachsen.de/federal_laws/832/redirect
https://revosax.sachsen.de/federal_laws/832/redirect
https://revosax.sachsen.de/federal_laws/832/redirect
https://revosax.sachsen.de/federal_laws/157/redirect
https://revosax.sachsen.de/federal_laws/832/redirect
https://revosax.sachsen.de/federal_laws/832/redirect
https://revosax.sachsen.de/federal_laws/832/redirect

VwV SachsBesG

77.1  Teilzeitbeschaftigte oder begrenzt Dienstféahige erhalten die vermdgenswirksamen Leistungen nur im
Umfang ihrer Dienstverpflichtung (§ 10 Absatz 1). Bei einem Wechsel von einer Vollzeit- in eine
Teilzeitbeschéftigung (oder umgekehrt) werden die vermdgenswirksamen Leistungen entsprechend
taggenau berechnet. Dies gilt auch, wenn der Berechtigte nur fir Teile eines Monats Anspruch auf
Besoldung hat (§ 5 Absatz 3). Anspriiche auf vermdgenswirksame Leistungen kénnen zusammentreffen
beim Nebeneinanderbestehen mehrerer Rechtsverhaltnisse (Dienstverhaltnis, Arbeitsverhaltnis) oder bei
Ubertritt aus einem Rechtsverhaltnis in ein anderes wahrend des laufenden Monats. Erhalt zum Beispiel ein
Beamter aus einer Nebentatigkeit vermdgenswirksame Leistungen, so schliet das die Gewahrung der
vermdgenswirksamen Leistungen nach diesem Gesetz nicht aus.

77.2  Der Familienzuschlag wird nur dann in die Berechnung einbezogen, wenn der Anwarter den
Familienzuschlag aufgrund seiner persdnlichen Verhaltnisse auch tatséchlich erhalt.

78. Zu § 78 Aufwandsentschéadigungen (Nicht belegt.)
79. Zu § 79 Burokostenentschéadigung der Gerichtsvolizieher (Nicht belegt.)

80. Zu § 80 Einordnung der vorhandenen Besoldungsempfénger der Besoldungsordnung A in die
neue Grundgehaltstabelle

80.0 Riickwirkende Stufenzuordnung

Die Neugestaltung des Einstiegs in die Grundgehaltstabelle der BesO A sowie des weiteren Stufenaufstiegs
ist riickwirkend zum 1. September 2006 in Kraft getreten. Folglich ist zu diesem Zeitpunkt eine Uberleitung
der vorhandenen Beamten in das neue System vorzunehmen. Fir Beamte, die im Zeitraum vom

1. September 2006 bis 31. Dezember 2013 (Tag der Verkiindung des Sachsischen
Dienstrechtsneuordnungsgesetzes) im Geltungsbereich des Sachsischen Besoldungsgesetzes erstmalig
ernannt worden sind, erfolgt diese Uberleitung riickwirkend zum Zeitpunkt ihrer Ernennung.

80.1  Uberleitung der am 31. August 2006 vorhandenen Beamten

80.1.1 Absatz 1 Satz 1 regelt die Einordnung der am 31. August 2006 vorhandenen Beamten der BesO A. Sie
werden zum 1. September 2006 den Stufen des Grundgehalts neu zugeordnet. Beamte, die mit Ablauf
des 31. August 2006 in den Ruhestand getreten sind oder versetzt wurden, sind davon nicht erfasst. Zur
Wahrung des Besitzstandes erfolgt die Zuordnung der Beamten zu der Stufe, die ihnen am
1. September 2006 nach dem bisherigen Recht zugestanden hétte. Eine Stufensteigerung nach bisherigem
Recht, die am 1. September 2006 wirksam geworden wére, wird damit berlicksichtigt. Ware der Beamte
einer Stufe zuzuweisen, die in der Grundgehaltstabelle keinen Betrag ausweist, erfolgt die Zuordnung zu
der nachsten Stufe der entsprechenden Besoldungsgruppe, die mit einem Grundgehaltssatz belegt ist.
Beispiel:

Ein Beamter der BesGr. A 9 (geboren am 5. Februar 1984) befand sich am 31. August 2006 entsprechend
seinem Besoldungsdienstalter (BDA) in Stufe 1.

Lésung:

Bei der Einordnung in das neue System am 1. September 2006 erfolgt die Zuordnung zu BesGr. A 9
Stufe 2.

80.1.2 Beamte, die am 31. August 2006 und am 1. September 2006 ohne Dienstbeziige beurlaubt waren, werden
der Stufe zugeordnet, die bei einer unterstellten Beendigung der Beurlaubung mit Ablauf
des 31. August 2006 entsprechend Absatz 1 Satz 2 am 1. September 2006 nach bisherigen Recht
maBgebend gewesen wére. Soweit das bisherige BDA aufgrund der Beurlaubung ohne Bezlige
hinauszuschieben gewesen ware, ist eine fiktive Neuberechnung des BDA zum 1. September 2006
durchzufiihren. Die Berlicksichtigung des Zeitraums der Beurlaubung ab 1. September 2006 richtet sich
grundsétzlich nach neuem Recht; die Anrechnung erfolgt jedoch langstens bis zum 31. Dezember 2013
nach bisherigem Recht, wenn dies fir den Beamten gunstiger ist als eine Zuordnung nach neuem Recht
(vergleiche Nummer 80.2.2).
Beispiel:
Eine Beamtin der BesGr. A 10 (geboren am 5. Februar 1977) befand sich vom 15. Juli 2005 bis zum
30. September 2011 in einer Beurlaubung ohne Dienstbeziige zur Betreuung ihres Kindes. Der Zeitraum der
Kinderbetreuung vom 15. Juli 2005 bis zum 31. August 2006 fihrt nicht zum Hinausschieben des BDA nach
bisherigem Recht (Zeiten vor Vollendung des 31. Lebensjahres), eine fiktive Neuberechnung des BDA zum
1. September 2006 entfallt. Zum 1. September 2006 erfolgt eine stufengleiche Uberleitung.
Lésung:
Nach neuem Recht flihrt der Zeitraum vom 1. September 2006 bis zum 31. August 2009
(Kinderbetreuungszeit) nicht zur Verzdgerung beim Stufenaufstieg. Der Zeitraum vom 1. September 2009
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bis zum 30. September 2011 wiirde zu einer Verzdégerung um 2 Jahre und 1 Monat fihren.

Der Zeitraum der Beurlaubung ab 1. September 2006 bis zum 4. Februar 2008 liegt vor Vollendung

des 31. Lebensjahres und flhrt nach bisherigem Recht nicht zum Hinausschieben des BDA. Der Zeitraum
ab 5. Februar 2008 bis zum 4. Februar 2011 (Kinderbetreuungszeit) fihrt ebenfalls nicht zum
Hinausschieben. Der Zeitraum ab 5. Februar 2011 bis 30. September 2011 hatte nach bisherigem Recht
zum Hinausschieben des BDA um ein Viertel der Zeit geflhrt.

Damit erfolgt die Beriicksichtigung der Beurlaubung nach bisherigem Recht.

Beamte, die bis 31. August 2006 ohne Dienstbeziige beurlaubt waren, werden entsprechend Absatz 1

Satz 2 der neuen Stufe zugeordnet; maBgebend ist die Stufe, die am 1. September 2006 nach bisherigem
Recht zugestanden hatte. Beamte, die ab 1. September 2006 ohne Dienstbeziige beurlaubt waren, werden
zunachst der Stufe zugeordnet, die nach bisherigem Recht (ohne Berlcksichtigung der Beurlaubung) am
1. September 2006 zugestanden hatte. Nach Beendigung der Beurlaubung erfolgt die Stufenzuordnung
nach Absatz 2 Satz 3 (vergleiche Nummer 80.2.2).

80.1.3 Hauptamtliche kommunale Wahlbeamte werden zum 1. September 2006 abweichend von Absatz 1 Satz 2
und 4 der Stufe 10 zugeordnet (vergleiche § 30 Absatz 4), soweit sie nicht bereits nach Absatz 1 Satz 2 der
Stufe 10 oder einer héheren Stufe zugeordnet werden.

80.2 Weiterer Stufenaufstieg nach Uberleitung

80.2.1 Mit dem Inkrafttreten der Neuregelungen zur Stufenzuordnung ab 1. September 2006 beginnt mit der
erfolgten Stufenzuordnung nach Absatz 1 der weitere Stufenaufstieg nach § 27 Absatz 2 (regulérer
Stufenaufstieg) und Absatz 5 (Sonderregelung bei Disziplinarverfahren). Eine Berlicksichtigung der nach
bisherigem Recht verbrachten Stufenlaufzeit fiir das Aufriicken in die ndchste Stufe wird nur dann
beriicksichtigt, wenn am 31. August 2006 und am 1. September 2006 die gleiche Stufe zustand. Erfolgt eine
Stufenzuordnung nach Absatz 1 Satz 3 (vergleiche Nummer 80.1.1) in die nachste Stufe der
entsprechenden Besoldungsgruppe, die mit einem Grundgehaltssatz besetzt ist, kdnnen die in der
niedrigeren Stufe verbrachten Zeiten nicht berlcksichtigt werden. Dies gilt entsprechend fir kommunale
Wahlbeamte, die geméan Absatz 1 Satz 5 der Stufe 10 zugeordnet werden.

80.2.2 Die Bericksichtigung einer Beurlaubung ab dem 1. September 2006 regelt sich grundsatzlich nach § 27
Absatz 2 Satz 4 und § 28 Absatz 4. Absatz 2 Satz 3 sieht fir den Fall einer Beurlaubung im Zeitraum vom
1. September 2006 bis zum 31. Dezember 2013 eine Gunstigerregelung vor. Danach finden die Regelungen
des § 27 Absatz 1 und 2 sowie § 28 des Bundesbesoldungsgesetzes in der am 31. August 2006 geltenden
Fassung Anwendung, wenn dies flir den Beamten glnstiger ist als eine Stufenzuordnung nach neuem
Recht. Auf das Beispiel unter Nummer 80.1.2 wird verwiesen. Soweit die Beurlaubung tber
den 31. Dezember 2013 hinaus andauert, ist der Zeitraum ab dem 1. Januar 2014 nur noch nach neuem
Recht zu beurteilen.

80.2.3 Fir den Zeitraum vom 1. September 2006 bis zum 30. Juni 2008 wird abweichend von § 28 Absatz 4 Satz 1
Nummer 2 der eine Beurlaubung zur Pflege naher Angehdriger rechtfertigenden Personenkreis gesondert
festgelegt. Danach sind nahe Angehérige Eltern, Schwiegereltern, Ehegatten, Lebenspartner, Geschwister
und Kinder. Ab Inkrafttreten des Pflegezeitgesetzes zum 1. Juli 2008 richtet sich die Berticksichtigung der
Beurlaubungszeiten zur Pflege naher Angehériger geman § 28 Absatz 4 Satz 1 Nummer 2 nach der
erweiterten Definition des Begriffs der nahen Angehdrigen nach § 7 Absatz 3 und 4 des Pflegezeitgesetzes.
Auf Nummer 28.4.2 wird verwiesen.

80.3 Beriicksichtigung von Kinderbetreuungs- und Pflegezeiten

Kinderbetreuungs- und Pflegezeiten, die bereits nach § 28 Absatz 3 Nummer 1 oder Nummer 2 des
Bundesbesoldungsgesetzesin der am 31. August 2006 geltenden Fassung berlcksichtigt wurden, werden
auf die berlcksichtigungsféhigen Zeiten nach § 28 Absatz 4 Satz 1 Nummer 1 oder Nummer 2 angerechnet
(keine Doppelanrechnung).
Beispiel:
Eine Beamtin der BesGr. A 10 (geboren am 5. Februar 1979), die zur Betreuung ihres Kindes fir den
Zeitraum vom 15. Juli 2010 bis 14. Juli 2012 beurlaubt war, Iasst sich ab 1. April 2014 erneut fir die Dauer
von 2 Jahren zur Kinderbetreuung fir dieses Kind beurlauben.
Lésung:
Der erste Beurlaubungszeitraum von 2 Jahren liegt nach Vollendung des 31. Lebensjahres und fuhrt nach
altem Recht nicht zum Hinausschieben des BDA. Der zweite Beurlaubungszeitraum kann damit nur noch im
Umfang von 1 Jahr als bericksichtigungsfahige Zeit beim Stufenaufstieg angerechnet werden.

80.4 Uberleitung bei Bezug einer Leistungsstufe
Steht im Zeitpunkt der Uberleitung eine Leistungsstufe nach der bisherigen Leistungsstufenverordnung zu,
so bleibt die Leistungsstufe bei der Zuordnung zur Stufe des Grundgehalts nach Absatz 1 Satz 2

unberlicksichtigt. Die Stufenzuordnung erfolgt damit zu der Stufe, in der sich der Beamte am
1. September 2006 nach bisherigem Recht ohne die Leistungsstufe befinden wiirde. Zur Gewahrung der
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Leistungsstufe Gber den 31. August 2006 hinaus wird auf Nummer 80.7 verwiesen.
80.5 Uberleitung bei Hemmung des Stufenaufstiegs

Ist der Stufenaufstieg im Zeitpunkt der Uberleitung nach bisherigem Recht gehemmt, so erfolgt die
Uberleitung in die neue Stufe des Grundgehalts nach Absatz 1 Satz 2 unter Ber{icksichtigung der Hemmung
aus der Stufe, in der sich die Beamten tatséchlich befinden. Vor dem 1. September 2006 in dieser Stufe
verbrachten Zeiten werden nur auf die Stufenlaufzeit angerechnet, soweit der Stufenaufstieg nicht gehemmt
war. Das néchste Aufsteigen nach dem 1. September 2006 richtet sich nach § 27 Absatz 3 Satz 3 und 4 des
Bundesbesoldungsgesetzes in der am 31. August 2006 geltenden Fassung sowie § 4 der
Leistungsstufenverordnung.

§ 4 der Leistungsstufenverordnung:

,Bei einer Hemmung des Stufenaufstiegs (§ 2 Absatz 4) ist in halbjahrlichen Abstanden, beginnend mit dem
Wirksamwerden der MaBnahme, zu prifen, ob die Gesamtleistungen des Beamten inzwischen den mit
seinem Amt verbundenen Anforderungen genligen. Wird eine entsprechende Feststellung getroffen, ist der
Beamte vom ersten Tag des auf diese Leistungsfeststellung folgenden Monats an der nadchsthéheren Stufe
zuzuordnen. Eine dartber liegende Stufe bis zu derjenigen, in der sich der Beamte ohne Hemmung des
Stufenaufstiegs befinden wiirde, kann jeweils friihestens nach Ablauf eines Jahres aufgrund erneuter
Leistungsfeststellung erreicht werden, wenn auch in diesem Zeitraum anforderungsgerechte Leistungen
erbracht worden sind.®

80.6 Uberleitung ab 1. September 2006 ernannter Beamter

Die Zuordnung der im Zeitraum vom 1. September 2006 bis zum 31. Dezember 2013 ernannten Beamten zu
einer Stufe des Grundgehalts erfolgt grundsétzlich nach § 27. Absatz 6 Satz 1 enthalt jedoch eine
Gunstigerregelung, wonach die Vorschriften des § 27 Absatz 1 und 2 sowie § 28 des
Bundesbesoldungsgesetzes in der am 31. August 2006 geltenden Fassung Anwendung finden, soweit dies
fir den Beamten glinstiger ist. Bezlglich der Beriicksichtigung eine Beurlaubung zur Pflege naher
Angehdriger wird auf Nummer 80.2.3 verwiesen. Fir eine Beurlaubung im Zeitraum bis zum

31. Dezember 2013 findet grundsétzlich § 27 Absatz 1 und 2 sowie § 28 Absatz 4 Anwendung. Auch hier
sieht das Gesetz eine Gunstigerregelung vor, wonach die Vorschriften des § 27 Absatz 1 und 2 sowie § 28
des Bundesbesoldungsgesetzes in der am 31. August 2006 geltenden Fassung Anwendung finden, soweit
dies fir den Beamten glnstiger ist.

Beispiel:

Eine Beamtin der BesGr. A 10 (geboren am 5. Februar 1971), eingestellt am 1. September 2006 (9 Jahre
Vordienstzeiten auBerhalb des 6ffentlichen Dienstes, die nicht beim BDA bertiicksichtigt werden konnten und
anschlieBend 5 Jahre bei einer Kommune), befand sich vom 15. Juli 2008 bis zum 30. September 2012 in
einer Beurlaubung ohne Dienstbezlige zur Betreuung ihres Kindes.

Lésung:

Bei Einstellung befand sich die Beamtin nach bisherigem Recht in Stufe 7 und wéare im Februar 2009 in
Stufe 8 gestiegen.

Nach neuem Recht kann die Vordienstzeit auBerhalb des 6ffentlichen Dienstes im Umfang von 9 Jahre als
férderliche Zeit angerechnet werden (Zustimmung des Staatsministeriums der Finanzen gilt allgemein als
erteilt). Bei Einstellung hatte sie sich damit in Stufe 7 befunden und ware bereits im September 2007 in die
Stufe 8 aufgestiegen.

Damit erfolgt die Stufenzuordnung bei Anerkennung der Vordienstzeit als férderliche Zeit nach neuem
Recht.

Nach neuem Recht handelt es sich bei dem Zeitraum vom 15. Juli 2008 bis zum 14. Juli 2011 um eine
unschadliche Unterbrechung (3 Jahre Kinderbetreuung). Der Zeitraum vom 15. Juli 2011 bis zum

30. September 2012 wirde zur Verzdégerung des Stufenaufstiegs um 1 Jahr und 2 Monate fiihren.

Nach bisherigem Recht fihrt der Zeitraum der Beurlaubung vom 15. Juli 2008 bis zum 14. Juli 2011 (3 Jahre
Kinderbetreuung) nicht zum Hinausschieben des BDA. Der Zeitraum vom 15. Juli 2011 bis zum

30. September 2012 fiihrt zum Hinausschieben des BDA um die Hélfte der Zeit.

Die Berlcksichtigung der Beurlaubung erfolgt nach bisherigem Recht, der Stufenaufstieg verschiebt sich
damit nur um 7 Monate.

80.7 Gewihrung von Leistungsstufen nach Uberleitung

Leistungsstufen, die am 31. Mé&rz 2014 zustanden, werden bis zum néchsten Stufenaufstieg nach MaBgabe
von Absatz 2 weitergewéhrt. Dies gilt jedoch nur in den Féllen, in denen vor und nach der Uberleitung in das
neue Recht die gleiche Stufe zusteht und das Datum des n&chsten Stufenaufstiegs nach altem und nach
neuem Recht gleich ist. Das neue Recht kann zu einer glinstigeren Stufenzuordnung und damit zu einer
Verschiebung der Stufenaufstiege im Vergleich zum bisherigen Recht fihren. Dies hétte zur Folge, dass
sich der Bezugszeitraum einer bereits nach bisherigem Recht gewahrten Leistungsstufe durch den friiheren
Stufenaufstieg nach neuem Recht &ndern wiirde. Absatz 7 Satz 3 enthalt daher eine Regelung zur Wahrung
eines durch Gewahrung einer Leistungsstufe begriindeten Besitzstandes.
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Beispiel 1:

Ein Beamter der BesGr. A 10 Stufe 4 hat seit 1. September 2012 eine Leistungsstufe (Grundgehalt aus
Stufe 5) erhalten. Nach bisherigem Recht ware der Beamte am 1. September 2013 in die Stufe 5
aufgestiegen.

Lésung:

Nach neuem Recht wird der Beamte aufgrund seiner Ernennung zum 1. Mé&rz 2007 nach Absatz 6 Satz 1 in
Verbindung mit § 27 Absatz 1 Satz 2 rlickwirkend ab seiner Ernennung zum Beamten auf Probe der Stufe 2
zugeordnet mit der Folge, dass der Beamte bereits ab 1. Marz 2013 in die Stufe 5 aufsteigt. Die Vorschrift
regelt, dass der Gesamtbetrag der gewahrten Leistungsstufe erhalten bleibt. Damit steht dem Beamten der
Betrag der Leistungsstufe (Differenz zwischen Stufe 4 und 5) ab 1. Marz 2013 neben dem erhdhten
Grundgehalt (Stufe 5) bis zum 31. August 2013 (Ablauf der urspriinglichen Laufzeit der Leistungsstufe) zu.
Beispiel 2:

Ein Beamter der BesGr. A 10 Stufe 4 hat seit 1. Marz 2013 eine Leistungsstufe (Grundgehalt aus Stufe 5)
erhalten. Nach bisherigem Recht wéare der Beamte am 1. September 2014 in die Stufe 5 aufgestiegen.
Lésung:

Nach neuem Recht wird der Beamte aufgrund seiner Ernennung zum 1. Oktober 2006 nach Absatz 6 Satz 1
in Verbindung mit § 27 Absatz 1 Satz 2 rlickwirkend ab seiner Ernennung zum Beamten auf Probe der
Stufe 2 zugeordnet mit der Folge, dass sich der Beamte bereits ab 1. Oktober 2012 in Stufe 5 befindet und
ihm daraus das héhere Grundgehalt zusteht. Die Vorschrift regelt, dass der Gesamtbetrag der gewéahrten
Leistungsstufe erhalten bleibt. Damit steht dem Beamten der Betrag der Leistungsstufe (Differenz zwischen
Stufe 4 und 5) ab 1. Marz 2013 neben dem erhéhten Grundgehalt (Stufe 5) bis zum 31. August 2014 (Ablauf
der urspriinglichen Laufzeit der Leistungsstufe) zu.

80.8 Mitteilung der Stufenzuordnung

Wie § 27 Absatz 4 regelt auch Absatz 8, dass den Beamten die Entscheidungen zur Stufenzuordnung bei
Uberleitung, Neueinstellung im Zeitraum nach Absatz 6 Satz 1 und nach Beendigung einer Beurlaubung,
soweit die Beurlaubung ganz oder teilweise nicht berticksichtigungsfahig ist, schriftlich mitzuteilen sind.

81. Zu § 81 Einordnung der vorhandenen Besoldungsempféanger der Besoldungsordnung R in die
neue Grundgehaltstabelle

81.0 Rickwirkende Stufenzuordnung

Die Neugestaltung des Einstiegs in die Grundgehaltstabelle der BesO R sowie des weiteren Stufenaufstiegs
ist riickwirkend zum 1. September 2006 in Kraft getreten. Folglich ist zu diesem Zeitpunkt eine Uberleitung
der vorhandenen Richter in das neue System vorzunehmen. Fir Richter, die im Zeitraum

1. September 2006 bis 31. Dezember 2013 (Tag der Verkiindung des Sachsischen
Dienstrechtsneuordnungsgesetzes) im Geltungsbereich des Sachsischen Besoldungsgesetzes erstmalig
ernannt worden sind, erfolgt diese Uberleitung riickwirkend zum Zeitpunkt ihrer Ernennung.

81.1  Uberleitung der am 31. August 2006 vorhandenen Richter
81.1.1 Grundsatz

Fur die Uberleitung eines Richters nach Absatz 1 ist ein an den Tagen 31. August 2006

und 1. September 2006 ununterbrochen bestehendes Dienstverhaltnis zum Freistaat Sachsen erforderlich.
Liegt diese Voraussetzung vor, wird der Richter mit Wirkung vom 1. September 2006 der Stufe zugeordnet,
die ihm zu diesem Zeitpunkt nach alter Rechtslage zugestanden hétte; ein Stufenaufstieg nach bisherigem
Recht, der am 1. September 2006 wirksam geworden ware, wird damit berlicksichtigt. Sofern das
Dienstverhdltnis nur an einem der beiden Tage bestanden hat, ist eine Uberleitung in das neue System
entweder nicht mehr erforderlich oder sie richtet sich nach Absatz 3 (sieche Nummer 81.3). Sofern die Stufe
keinen Grundgehaltssatz ausweist, haben Richter nach altem Recht bis zum Erreichen des mafBgeblichen
Lebensalters das Anfangsgrundgehalt ihrer Besoldungsgruppe erhalten. Mit der Uberleitung werden sie in
diesen Fallen der Anfangsstufe ihrer Besoldungsgruppe unmittelbar zugeordnet. Die Stufenlaufzeit der
neuen Stufe beginnt in diesen Fallen am 1. September 2006.

81.1.2 Uberleitung beurlaubter Richter

Zur Uberleitung der an den maBgeblichen Stichtagen ohne Anspruch auf Dienstbeziige beurlaubten Richter
wird ein Ende der Beurlaubung zum 31. August 2006 fingiert. Zum 1. September 2006 erfolgt die
Uberleitung in die Stufe, die ihnen entsprechend der Fiktion zu diesem Zeitpunkt zugestanden hétte. Soweit
das bisherige Besoldungslebensalter (BLA) aufgrund der Beurlaubung ohne Bezlige hinauszuschieben
gewesen ware, ist eine fiktive Neuberechnung des BLA zum 1. September 2006 vorzunehmen;

Nummer 80.1.2 gilt insoweit entsprechend. Hinsichtlich des weiteren Stufenaufstiegs wahrend einer
Beurlaubung ohne Anspruch auf Dienstbeziige im Zeitraum 1. September 2006 bis 31. Dezember 2013
findet grundséatzlich § 33 Absatz 1 in Verbindung mit § 28 Absatz 4 Anwendung. Die Anrechnung von Zeiten
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ohne Anspruch auf Dienstbezlige, die den Stufenaufstieg nicht verzdgern, ist in diesen Fallen folglich erneut
zu prifen. Sofern der Richter im Ergebnis dieser Priifung gegenilber der bisherigen Rechtslage schlechter
gestellt wirde, findet § 38 des Bundesbesoldungsgesetzes in der am 31. August 2006 geltenden Fassung
weiter Anwendung, sodass im Einzelfall der Status quo gewahrt wird und der Besoldungsempfanger keine
Verschlechterung seiner Einstufung erfahrt.

81.2  Weiterer Stufenaufstieg nach der Uberleitung

Ab dem Zeitpunkt der Uberleitung in das neue Stufensystem zum 1. September 2006 beginnt das
Aufsteigen in den Stufen entsprechend den allgemeinen Regelungen des neuen Rechts (2-Jahres-
Rhythmus). Dabei werden Zeiten, die der Richter vor dem Uberleitungsstichtag bereits in der fir die
Uberleitung maBgeblichen Stufe verbracht hat, entsprechend der alten Rechtslage auf die Stufenlaufzeit
angerechnet, sodass hinsichtlich der weiteren regularen Stufenaufstiege keine Verschlechterung eintritt. Fr
zwischen dem 1. September 2006 und dem 31. Dezember 2013 liegende Zeitrdume einer Beurlaubung
ohne Anspruch auf Dienstbeziige ist ebenfalls die unter Nummer 81.1.2 dargestellte Giinstigerpriifung
durchzuftihren. Fir die Anwendung des neuen Rechts im Zeitraum 1. September 2006 bis 30. Juni 2008 ist
der Personenkreis naher Angehdriger gesondert festgelegt. Nahe Angehérige im Sinne dieser Vorschrift
sind demnach Eltern, Schwiegereltern, Ehegatten, Lebenspartner, Geschwister und Kinder (vergleiche
Absatz 2 Satz 3 in Verbindung mit § 80 Absatz 2 Satz 4). Ab Inkraftireten des Pflegezeitgesetzes zum

1. Juli 2008 richtet sich die Berticksichtigung der Beurlaubungszeiten zur Pflege naher Angehdriger nach
der erweiterten Definition des Begriffs der nahen Angehdrigen in § 7 Absatz 3 und 4 des Pflegezeitgesetzes
(vergleiche Absatz 2 Satz 1 in Verbindung mit § 33 Absatz 1 Satz 4). Eine erneute Anrechnung von vor
dem 1. September 2006 liegenden Kindererziehungs- und Pflegezeiten, die bereits nach § 38 Absatz 4 in
Verbindung mit § 28 Absatz 3 des Bundesbesoldungsgesetzes in der am 31. August 2006 geltenden
Fassung anerkannt wurden, ist nach Absatz 2 Satz 3 in Verbindung mit § 80 Absatz 3 ausgeschlossen
(keine Doppelanrechnung).

81.3  Uberleitung ab 1. September 2006 ernannter Richter

Die Stufenzuordnung der ab 1. September 2006 ernannten Richter richtet sich aufgrund des riickwirkenden
Inkrafttretens der insoweit einschlagigen Vorschriften des Sachsischen Besoldungsgesetzes (vergleiche
Artikel 31 Absatz 3 des Sachsischen Dienstrechtsneuordnungsgesetzes) grundsétzlich nach dem neuen
Recht. Demzufolge ist fir alle Richter, die im Zeitraum vom 1. September 2006 bis 31. Dezember 2013
ernannt worden sind, von Amts wegen eine auf den jeweiligen Ernennungszeitpunkt zurlickwirkende neue
Stufenzuordnung geman § 33 vorzunehmen. Sollte sich die Einstufung eines Richters in die
Grundgehaltstabelle durch die riickwirkende Neuzuordnung verschlechtern, erfolgt die Uberleitung
entsprechend der Gunstigerregelung des Absatzes 3 in die Stufe, die zum mafgeblichen
Ernennungszeitpunkt nach altem Recht zugestanden hétte. Diese Glnstigerregelung gilt auch fir die in den
relevanten Zeitraum fallenden statusrechtlichen MaBnahmen, die einer Ernennung in diesem
Zusammenhang gleichgestellt sind (vergleiche Nummer 33.1.4). Hinsichtlich des weiteren Stufenaufstiegs
nach der Uberleitung einschlieBlich der Giinstigerregelung fiir den Fall einer Beurlaubung ohne Anspruch
auf Dienstbezlige und der fiir den Zeitraum 1. September 2006 bis 30. Juni 2008 maBgeblichen Definition
des Personenkreises der nahen Angehdrigen gilt Nummer 81.2 entsprechend.

81.4 Mitteilung der Stufenzuordnung

Das Ergebnis der Stufenzuordnung ist sowohl den am 31. August und 1. September 2006 vorhandenen, als
auch den im Zeitraum 1. September 2006 bis 31. Dezember 2013 ernannten Richtern schriftlich mitzuteilen.
Insoweit gilt Nummer 33.3.1 entsprechend.

82. Zu § 82 Ubergangsvorschrift fiir wissenschaftliches Personal

82.1  (Nicht belegt.)
82.2 Uberleitung der Akademischen Assistenten

Nach Satz 2 ist eine Verlangerung des Beamtenverhaltnisses auf Zeit nach § 73 Satz 2 des Sachsischen
Hochschulfreiheitsgesetzes zwingend mit einem Wechsel in das Amt des Akademischen Assistenten der
BesGr. W 1 verbunden. In diesem Fall werden die betreffenden Beamten der BesGr. W 1 Stufe 2
zugeordnet. Sofern mit diesem Wechsel — in Abhangigkeit von der in dem Amt der BesGr. A 13 erreichten
Stufe des Grundgehalts — eine Verringerung der ausgleichsfahigen Dienstbeziige einhergeht, wird eine
Ausgleichszulage nach § 56 gewéhrt. Das hierfir erforderliche Vorliegen dienstlicher Griinde ist zu bejahen,
da die maBgebliche Ursache — eine im Zusammenhang mit der Verlangerung des Beamtenverhaltnisses auf
Zeit wirksam werdende Anderung der Rechtslage — der Sphére des Dienstherrn zuzurechnen ist und dieser
letztlich ein Interesse daran hat, die vorhandenen Beamten in das neue System zu Uberfiihren.

82.3 Uberleitung der Beamten der BesGr. W 2 und W 3

Fur die Uberleitung eines Beamten der BesGr. W 2 oder W 3 in das neue, nach Stufen bemessene
Grundgehaltssystem der BesO W ist ein am 31. Marz 2014 und am 1. April 2014 ununterbrochen
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bestehendes Dienstverhaltnis zum Freistaat Sachsen erforderlich. Liegt diese Voraussetzung vor, wird der
Beamte zum 1. April 2014 grundsatzlich der Stufe 1 seiner Besoldungsgruppe zugeordnet. Ausgehend von
dieser Grundeinstufung werden Zeiten nach § 35 Absatz 4 berticksichtigt, sodass eine héhere
Stufenzuordnung méglich ist; zu den Einzelheiten wird auf Nummer 35.4 Bezug genommen. Die zum

1. April 2014 vorhandenen Beamten der BesGr. W 2 und W 3 werden so gestellt, als ob sie das neue
Stufensystem bereits seit ihrer ersten Ernennung in ein Amt der BesO W beim Freistaat Sachsen
durchlaufen hatten. Ab dem 1. April 2014 beginnt das Aufsteigen in den Stufen entsprechend den
allgemeinen Regelungen des neuen Rechts (5-Jahres-Rhythmus). Durch die Verweisung auf § 35 Absatz 4
ist sichergestellt, dass bei der Berlicksichtigung von Vordienstzeiten gegebenenfalls anfallende Restzeiten
auf die zum Zeitpunkt der Uberleitung festgesetzte Stufe angerechnet werden. In diesen Fallen beginnt die
Stufenlaufzeit mit dem Ersten des Monats, der sich unter Beriicksichtigung der Restzeiten ergibt. Zur
Uberleitung der an den maBgeblichen Stichtagen ohne Anspruch auf Dienstbeziige beurlaubten Beamten
wird ein Ende der Beurlaubung zum 31. Marz 2014 fingiert. Am 1. April 2014 erfolgt die Uberleitung in die
Stufe, die ihnen entsprechend der Fiktion zu diesem Zeitpunkt zustehen wiirde. Hinsichtlich des weiteren
Stufenaufstiegs wahrend einer Beurlaubung ohne Anspruch auf Dienstbezilige ab dem ab 1. April 2014
findet § 35 Absatz 3 Satz 4 und 5 Anwendung. Auf Nummer 35.3.2 wird Bezug genommen. Bei
hauptberuflichen Leitern und Mitgliedern von Leitungsgremien an Hochschulen, die zum Zeitpunkt der
Uberleitung in einem Doppelbeamtenverhéltnis nach § 82 Absatz 4 oder § 84 Absatz 3 des Sachsischen
Hochschulfreiheitsgesetzes stehen, erfolgt die Uberleitung fiir das Beamten- oder Richterverhaltnis auf
Lebenszeit einerseits und das Beamtenverhéltnis auf Zeit andererseits separat. Hinsichtlich des auf
Lebenszeit Ubertragenen Amtes finden die fir die Félle der Beurlaubung ohne Anspruch auf Dienstbezlige
einschlagigen Vorschriften Anwendung. Im Regelfall eines ruhenden Beamtenverhéltnisses als Professor
der BesGr. W 2 oder W 3 richtet sich die Uberleitung somit nach Absatz 3 Satz 3. Sofern es sich bei dem
auf Lebenszeit Gibertragenen Amt um ein Amt der BesO A, der BesGr. R 1 oder R 2 oder der BesO C
handelt, ist die Uberleitung entsprechend den insoweit einschlagigen Bestimmungen der §§ 80, 81 oder 89
vorzunehmen. Fir das im Beamtenverhaltnis auf Zeit Ubertragene Amt der BesGr. W 3 erfolgt die
Uberleitung gemaB Absatz 3 Satz 1 und 2 entsprechend den obigen Ausfiihrungen.

82.4 Ubergangsregelungen zu gewihrten Leistungsbeziige
82.4.1 Allgemeines

Absatz 4 trifft fir in das neue Stufensystem der BesO W Ubergeleitete Professoren der BesGr. W 2 oder W 3
— neben einer Sonderregelung zur Ruhegehaltfahigkeit der auf Grundlage des alten Rechts gewahrten
Leistungsbeziige — Bestimmungen zur Anrechnung der Erhéhung des Grundgehalts auf bereits am

31. Marz 2014 gewahrte Berufungs- und Bleibeleistungsbezlige. Der zur Kiirzung dieser Leistungsbezlge
erforderliche Eingriff in die insoweit zahlungsbegriindenden individuellen Regelungen der jeweiligen
Berufungs- oder Bleibevereinbarung erfolgt unmittelbar durch den Gesetzgeber. Eine konkret-individuelle
Regelung durch die Exekutive ist folglich nicht erforderlich. Die Minderung kann auf der gesetzlichen
Grundlage des Absatzes 4 unmittelbar vollzogen werden. Die entsprechend den folgenden Ausflihrungen
verminderten Betrage der Berufungs- und Bleibeleistungsbeziige nach § 36 Absatz 1 Nummer 1 ersetzen
die vor dem 1. April 2014 auf Grundlage von § 13 Absatz 1 des S&chsischen Besoldungsgesetzes in der
am 31. Marz 2014 geltenden Fassung festgesetzten Berufungs- und Bleibeleistungsbeziige. lhre
einzelfallspezifische Ausgestaltung hinsichtlich Befristung, Teilnahme an Anpassungen der Besoldung nach
§ 19, Ruhegehaltfahigkeit bleibt unveréandert bestehen.

82.4.2 Minderung der Berufungs- und Bleibeleistungsbezlige — Grundsatz

Am 31. Marz 2014 auf der Grundlage des § 13 Absatz 1 des Séachsischen Besoldungsgesetzes in der am
31. Méarz 2014 geltenden Fassung gewahrte Berufungs- und Bleibeleistungsbezlige sind am 1. April 2014
um den entsprechend der individuellen Stufenzuordnung bei Uberleitung in das neue Grundgehaltssystem
der BesO W wirksam werdenden Erhéhungsbetrag des Grundgehalts zu mindern. Die zeitgleich am

1. April 2014 wirksam werdende Anpassung der Besoldung nach § 19 stellt keinen anrechnungspflichtigen
Erhéhungsbetrag des Grundgehalts dar; dieser ist vielmehr als Differenz zwischen dem bisherigen
Grundgehalt und dem fiktiven neuen Grundgehalt ohne Anpassung nach § 19 zu ermitteln. Die
minderungspflichtigen Leistungsbezlige sind, soweit sie an Anpassungen der Besoldung teilnehmen, nach
der Minderung zu dynamisieren.

Beispiel:

Inkrafttreten des Sé&chsischen Dienstrechtsneuordnungsgesetzes am 1. April 2014 und zeitgleiches
Wirksamwerden der Besoldungsanpassung 2014. Ein Professor der BesGr. W 2 hat am 31. Marz 2014
einen Berufungsleistungsbezug in Héhe von monatlich 1 000 Euro erhalten, der laut Berufungsvereinbarung
an Anpassungen der Besoldung teilnimmt. Er wird zum 1. April 2014 der BesGr. W 2 Stufe 2 zugeordnet.
Lésung:

Der Minderungsbetrag des Leistungsbezugs ermittelt sich wie folgt:

- Grundgehalt BesGr. W 2 altes System bis 31. Marz 2014: 4 491,53 Euro
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- Grundgehalt BesGr. W 2 Stufe 2 neues System ab 1. April 2014: 5 224,63 Euro

- Grundgehalt BesGr. W 2 Stufe 2 neues System ab 1. April 2014 (fiktiv ohne lineare Erhéhung):
5 074,92 Euro

- Erhéhungsbetrag Grundgehalt: 583,39 Euro (= 5 074,92 Euro - 4 491,53 Euro)

- Minderung des Leistungsbezugs ab 1. April 2014: 416,61 Euro (= 1 000 Euro - 583,39 Euro)
- Dynamisierung des Leistungsbezugs: 428,90 Euro (= 416,61 Euro x 1,0295).

Minderung der Berufungs- und Bleibeleistungsbeziige — Sockelbetrag

Der entsprechend vorstehenden Ausfiihrungen zu ermitteinde Minderungsbetrag darf 70 Prozent der am
31. Méarz 2014 zustehenden Berufungs- und Bleibeleistungsbeziige nicht libersteigen. Zur Einhaltung dieser
Begrenzung ist eine einzelfallbezogene Kontrollrechnung und gegebenenfalls Kappung des
Minderungsbetrages vorzunehmen, sodass dem Professor ein Sockelbetrag in Hé6he von

mindestens 30 Prozent der am 31. Marz 2014 zustehenden Berufungs- und Bleibeleistungsbeziige
verbleibt. Die am 1. April 2014 wirksam werdende Anpassung der Besoldung nach § 19 bleibt bei der
Berechnung des Sockelbetrags zunachst unberiicksichtigt. Bei dynamischen Leistungsbeziigen ist der
ermittelte Sockelbetrag um den Steigerungsfaktor zu erhéhen.

Beispiel:

Inkrafttreten des Sachsischen Dienstrechtsneuordnungsgesetzes am 1. April 2014 und zeitgleiches
Wirksamwerden der Besoldungsanpassung 2014. Ein Professor der BesGr. W 2 hat am 31. Marz 2014
einen Berufungsleistungsbezug in Héhe von monatlich 650 Euro erhalten, der laut Berufungsvereinbarung
an Anpassungen der Besoldung teilnimmt. Er wird zum 1. April 2014 der BesGr. W 2 Stufe 2 zugeordnet.
Lésung:

Der Minderungsbetrag des Leistungsbezugs ermittelt sich wie folgt:

- Erhdhungsbetrag Grundgehalt: 583,39 Euro (vergleiche Beispiel zu Nummer 82.4.2)

- Leistungsbezug nach altem Recht bis 31. Marz 2014: 650 Euro

- Neuer Leistungsbezug ohne Berlicksichtigung Sockelbetragsregelung: 66,61 Euro (= 650 Euro -
583,39 Euro)

- Prifung Sockelbetragsregelung: 650 Euro x 30 Prozent = 195 Euro > 66,61 Euro;
Sockelbetragsregelung greift durch

- Dynamisierung des neuen Leistungsbezugs: 200,75 Euro (= 195 Euro x 1,0295).
Berlcksichtigung nebeneinander gewahrter Berufungs- und Bleibeleistungsbeziige

Mehrere nebeneinander gewahrte Berufungs- und Bleibeleistungsbezlige sind bei der Minderung
unabhéangig von ihrer konkreten Ausgestaltung als befristeter oder unbefristeter, dynamisierter oder
statischer Leistungsbezug anteilig, das heif3t jeweils entsprechend ihrem Anteil an den nach altem Recht
insgesamt gewahrten Berufungs- und Bleibeleistungsbeziigen, zu bericksichtigen. Die
Sockelbetragsregelung ist fir jeden minderungspflichtigen Teilbetrag separat zu prifen. Bei
teilzeitbeschaftigten Professoren werden geman § 10 Absatz 1 sowohl das Grundgehalt als auch die
Berufungs- und Bleibeleistungsbezilige im gleichen Verhaltnis wie die Arbeitszeit gekirzt, sodass sich eine
Teilzeitbeschéftigung rechnerisch nicht auf den Umfang der Anrechnung auswirkt.

Beispiel:

Inkrafttreten des Sachsischen Dienstrechtsneuordnungsgesetzes am 1. April 2014 und zeitgleiches
Wirksamwerden der Besoldungsanpassung 2014. Ein Professor der BesGr. W 2 hat am 31. Marz 2014
einen Berufungsleistungsbezug in H6he von monatlich 650 Euro (LB 1) und einen Bleibeleistungsbezug in
Ho6he von monatlich 350 Euro (LB 2) erhalten. LB 1 nimmt laut Berufungsvereinbarung an Anpassungen der
Besoldung teil. Der Professor wird zum 1. April 2014 der BesGr. W 2 Stufe 2 zugeordnet.

Lésung:

Der Minderungsbetrag der Leistungsbezlige ermittelt sich wie folgt:

- Erhéhungsbetrag Grundgehalt: 583,39 Euro (vergleiche Beispiel zu Nummer 82.4.2)

- Anteil LB 1 (erhdhter Betrag) an Gesamtbetrag der minderungspflichtigen Berufungs- und
Bleibeleistungsbezlge: 65 Prozent (= 650 Euro / 1 000 Euro)

- Anteil LB 2 an Gesamtbetrag der minderungspflichtigen Berufungs- und Bleibeleistungsbeziigen:
35 Prozent (= 350 Euro /1 000 Euro)

- Anteiliger Kiirzungsbetrag LB 1: 379,20 Euro (= 583,39 Euro x 65 Prozent)
- Anteiliger Kiirzungsbetrag LB 2: 204,19 Euro (= 583,39 Euro x 35 Prozent)
- Neuer LB 1: 270,80 Euro (= 650 Euro - 379,20 Euro)

- Neuer LB 2: 145,81 Euro (= 350 Euro - 204,19 Euro)

- Prifung Sockelbetragsregelung LB 1: 650 Euro x 30 Prozent = 195 Euro
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- Prifung Sockelbetragsregelung LB 2: 350 Euro x 30 Prozent = 105 Euro

- Sockelbetragsregelung greift jeweils nicht durch

- Dynamisierung des LB 1 ab 1. April 2014: 278,79 Euro (= 270,80 Euro x 1,0295)
82.4.5 Minderung der Berufungs- und Bleibeleistungsbeziige bei weiterem Stufenaufstieg

Berufungs- und Bleibeleistungsbezige, die vor dem 1. April 2014 auf der Grundlage von § 13 Absatz 1 des
Sachsischen Besoldungsgesetzes in der am 31. Marz 2014 geltenden Fassung gewahrt worden sind,
werden auch beim weiteren Stufenaufstieg nach der Uberleitung in das neue Grundgehaltssystem der BesO
W nach § 35 Absatz 3 Satz 3 gemindert. Als fiir die Minderung mafBgeblicher Erhéhungsbetrag gilt in
diesem Fall der jeweilige Stufendifferenzbetrag. Die Ausflihrungen zur Belassung eines Sockelbetrages in
Hoéhe von 30 Prozent der am 31. Marz 2014 (gegebenenfalls unter Berlicksichtigung der am 1. April 2014
wirksam werdenden Anpassung der Besoldung) zustehenden Berufungs- und Bleibeleistungsbezlige
(vergleiche Nummer 82.4.3) gelten im Falle der Minderung bei Stufenaufstieg entsprechend.

Beispiel 1: )

Ausgangssituation wie im Beispiel zu Nummer 82.4.2 nach der Uberleitung in das neue System. Der
Professor der BesGr. W 2 erhélt ab 1. April 2014 neben dem Grundgehalt der Stufe 2 in H6he von monatlich
5 224,63 Euro einen (geminderten) Berufungsleistungsbezug in Héhe von monatlich 428,90 Euro. Er
schliet zum Wintersemester 2014/2015 eine Bleibevereinbarung ab, nach der ab 1. Oktober 2014 ein
(zuséatzlicher) Bleibeleistungsbezug in Ho6he von monatlich 500 Euro gewahrt wird. Zum 1. Februar 2015
erfolgt der Aufstieg in die Stufe 3 des Grundgehalts der BesGr. W 2.

Lésung:

Zu diesem Zeitpunkt ist folgende Minderung der Leistungsbezlige vorzunehmen:

- Grundgehalt BesGr. W 2 Stufe 2 bis 31. Januar 2015: 5 224,63 Euro

- Grundgehalt BesGr. W 2 Stufe 3 ab 1. Februar 2015: 5 477,38 Euro

- Erhéhungsbetrag Grundgehalt: 252,75 Euro (= 5 477,38 Euro - 5 224,63 Euro)

- Minderungspflichtiger Betrag der Leistungsbezige: 428,90 Euro (keine Berlcksichtigung des nach
dem 1. April 2014 vereinbarten Bleibeleistungsbezuges)

- Neuer Berufungsleistungsbezug ohne Beriicksichtigung Sockelbetragsregelung: 176,15 Euro
(= 428,90 Euro - 252,75 Euro)

- Prifung Sockelbetragsregelung (mafBgeblich ist die urspriingliche Héhe des Leistungsbezugs vor
dem 1. April 2014 unter Berlcksichtigung der zeitgleich wirksam gewordenen
Besoldungsanpassung): 1 029,50 Euro x 30 Prozent = 308,85 Euro > 176,15 Euro

- Sockelbetragsregelung greift durch; neuer Berufungsleistungsbezug: 308,85 Euro; aufgrund des
Ruckfalls auf die Sockelbetragsregelung ist beim Aufstieg in die Stufe 4 des Grundgehalts keine
weitere Minderung des Berufungsleistungsbezugs vorzunehmen.

Fir den Fall, dass bei der urspringlichen Minderung zum 1. April 2014 nebeneinander gewahrte
unbefristete und befristete Leistungsbeziige beriicksichtigt worden sind (zur anteiligen Berlcksichtigung
vergleiche Nummer 82.4.4) und der nach der Minderung verbliebene befristete Leistungsbetrag im Zeitraum
bis zum nachsten Stufenaufstieg entfallen ist, ist dies fir die Minderung der verbleibenden Leistungsbezlige
beim weiteren Stufenaufstieg ohne Belang. Die verbleibenden Leistungsbezige sind weiterhin mit ihrem
urspriinglichen Anteil an den nach altem Recht insgesamt gewahrten Berufungs- und
Bleibeleistungsbezligen zu bertcksichtigen; ein ,Auffillen“ des durch den ausgelaufenen befristeten
Leistungsbezug frei gewordenen Anteils an den minderungspflichtigen Leistungsbeziigen mit anderen nach
altem Recht gewahrten Leistungsbeziigen erfolgt nicht.

Beispiel 2:

Ausgangssituation wie im Beispiel zu Nummer 82.4.4 nach der Uberleitung in das neue System. Der
Professor der BesGr. W 2 erhélt ab 1. April 2014 neben dem Grundgehalt der Stufe 2 in H6he von monatlich
5 224,63 Euro einen jeweils anteilig geminderten Berufungsleistungsbezug in Héhe von 278,79 Euro und
einen Bleibeleistungsbezug in H6he von 145,81 Euro; der Bleibeleistungsbezug wird befristet bis zum

31. Dezember 2014 gewahrt. Zum 1. Februar 2015 erfolgt der Aufstieg in die Stufe 3 des Grundgehalts der
BesGr. W 2.

Lésung:

Zu diesem Zeitpunkt ist folgende Minderung des Leistungsbezuges vorzunehmen:

- Erhdhungsbetrag Grundgehalt: 252,75 Euro (vergleiche Beispiel 1)

- Minderungspflichtiger Betrag der Leistungsbezlge: 278,79 Euro (Berufungsleistungsbezug als
unbefristeter Teil des urspriinglichen Gesamtbetrags der Leistungsbeziige)

- Anteiliger Kirzungsbetrag bezlglich des verbleibenden minderungspflichtigen Leistungsbezuges:
164,29 Euro (= 252,75 Euro x 65 Prozent, verbleibende Leistungsbeziige sind weiterhin nur mit
ihrem urspriinglichen Anteil zu beriicksichtigen, der Klrzungsbetrag greift somit nicht zu 100 Prozent
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durch)

- Neuer Leistungsbezug ohne Bericksichtigung Sockelbetragsregelung: 114,50 Euro (= 278,79 Euro -
164,29 Euro)

- Prifung Sockelbetragsregelung (vergleiche Beispiel zu Nummer 82.4.4) unter Berlicksichtigung der
Anpassung zum 1. April 2014: 200,75 Euro > 114,50 Euro

- Sockelbetragsregelung greift durch; neuer Leistungsbezug: 200,75 Euro; aufgrund des Riickfalls auf
die Sockelbetragsregelung ist beim Aufstieg in die Stufe 4 des Grundgehalts keine weitere
Minderung des Berufungs- Leistungsbezugs vorzunehmen.

82.4.6 Keine Minderung anderer Leistungsbeziige

Besondere Leistungsbeziige und Funktions-Leistungsbeziige unterliegen nicht der Minderung um den
Erhéhungsbetrag des Grundgehalts. Bei hauptberuflichen Leitern und Mitgliedern von Leitungsgremien an
Hochschulen, die in einem Doppelbeamtenverhaltnis nach § 82 Absatz 4 oder § 84 Absatz 3 des
Sachsischen Hochschulfreiheitsgesetzes stehen und denen im Beamtenverhaltnis auf Zeit ein
Professorenamt der BesGr. W 2 oder W 3 ibertragen ist, unterliegen die im Beamtenverhaltnis auf
Lebenszeit gegebenenfalls am 31. Marz 2014 grundsatzlich zustehenden (aber ruhenden) Berufungs- und
Bleibeleistungsbeziige der Minderung um den sich flir das Lebenszeitamt am 1. April 2014 (fiktiv)
ergebenden Erhéhungsbetrag des Grundgehalts entsprechend den vorstehenden Ausfiihrungen.

82.4.7 Sonderregelung zur Ruhegehaltféhigkeit von Leistungsbeziigen

Vor dem 1. April 2014 auf Grundlage von § 13 Absatz 1 des Sé&chsischen Besoldungsgesetzes in der am
31. Méarz 2014 geltenden Fassung festgesetzte unbefristete Berufungs- und Bleibeleistungsbezige sind
weiterhin kraft Gesetzes ruhegehaltfahig, und zwar zusammen mit vor dem 1. April 2014 gewéahrten
unbefristeten besonderen Leistungsbezligen bis zur Héhe von 30 Prozent des jeweiligen Endgrundgehalts.
Sofern unbefristete Leistungsbeziige vor dem 1. April 2014 auf Grundlage von § 13 Absatz 3 des
Sé&chsischen Besoldungsgesetzes in der am 31. Marz 2014 geltenden Fassung in héherem Umfang fiir
ruhegehaltfahig erklart wurden, ist eine Anpassung dieser Erklarung an die neuen, in § 37 Absatz 2
geregelten Prozentsétze vorzunehmen. Dies sollte durch eine dem Beamten auszuh&ndigende
entsprechende Erklarung der Hochschule erfolgen, der angesichts der eindeutigen gesetzlichen Regelung
nur deklaratorische Bedeutung beizumessen ist.

Beispiel 1:

Ein Professor der BesGr. W 2 hat vor dem 1. April 2014 einen unbefristeten Berufungsleistungsbezug in
Hoéhe von monatlich 1 000 Euro erhalten, der laut Berufungsvereinbarung an Anpassungen der Besoldung
teilnimmt. Nach der Uberleitung in BesGr. W 2 Stufe 2 und weiterem Aufstieg in Stufe 3 betragt dieser
Leistungsbezug (vorbehaltlich weiterer Besoldungsanpassungen) dauerhaft 308,85 Euro (siehe Beispiel 1 zu
Nummer 82.4.5).

Lésung:

Der Leistungsbezug ist in dieser Héhe weiterhin kraft Gesetzes (das heif3t ohne eine entsprechende
Erganzung der Berufungsvereinbarung) ruhegehaltféhig; die insoweit maBgebliche Obergrenze (30 Prozent
des Endgrundgehalts der BesGr. W 2: 5 730,15 Euro x 30 Prozent = 1 719,05 Euro) ist gewahrt.

Beispiel 2:

Ein Professor der BesGr. W 3 erhalt einen bereits vor dem 1. April 2014 gewahrten, unbefristeten und
urspringlich auf Grundlage von § 13 Absatz 3 Nummer 2 des S&chsischen Besoldungsgesetzes in der am
31. Marz 2014 geltenden Fassung in Héhe von 60 Prozent des Grundgehalts fir ruhegehaltfahig erklarten
Berufungsleistungsbezug.

Lésung:

Bei Uberleitung in das neue System erfolgt eine Zuordnung zur Stufe 4 des Grundgehalts; der entsprechend
den einschlagigen Regelungen geminderte Berufungsleistungsbezug betragt fortan noch 3 573,85 Euro
pro Monat. Geman Absatz 4 Satz 6 ist der Umfang der liber den regelméaBigen Anteil hinaus erklarten
Ruhegehaltfahigkeit auf nunmehr 50 Prozent des Endgrundgehalts anzupassen (diese Grenze des § 37
Absatz 2 Nummer 2 entspricht der bisherigen Regelung des § 13 Absatz 3 Nummer 2 des Sé&chsischen
Besoldungsgesetzes in der am 31. Marz 2014 geltenden Fassung). Der Leistungsbezug ist somit noch in
Hbéhe von 3 299,07 Euro (= 6 598,13 Euro x 50 Prozent) ruhegehaltfahig.

82.5 Sonderregelung zur Uberschreitung des Vergabebudgets

Aufgrund der am 1. April 2014 wirksam werdenden Erhéhung des Grundgehalts wird es trotz der teilweise
vorgesehenen Anrechnung des Erhéhungsbetrages auf bereits gewéahrte Berufungs- und
Bleibeleistungsbeziige zu einer Uberschreitung des Vergabebudgets kommen. Diese ist fiir einen
Ubergangszeitraum bis zum Jahr 2020 nicht zu beanstanden. Zur Erbringung des rechnerischen
Nachweises der Ursache fiir die Uberschreitung des Vergabebudgets ist zum 1. April 2014 die Summe der
Erhéhungsbetrage des Grundgehalts als auch die Summe der Minderungsbetrage getrennt fiir den Bereich
der Universitaten und gleichgestellten Hochschulen sowie fiir den Fachhochschulbereich festzustellen. Die
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Differenz beider Betrage stellt sodann jeweils die Obergrenze flir zuldssige Uberschreitungen des
Vergabebudgets bezogen auf die Gesamtheit aller Universitaten und gleichgestellten Hochschulen sowie
auf alle Fachhochschulen des Freistaates Sachsen dar. Die Verteilung dieses Uberschreitungsvolumens auf
die einzelnen Hochschulen unter Berlicksichtigung qualitativer oder quantitativer Kriterien ist zulassig.
Insoweit ist eine Steuerung durch das fiir die jeweilige Hochschule zustandige Staatsministerium
erforderlich.

Beispiel:

Die Summe der Erhéhungsbetrage des Grundgehalts fir alle Professoren sowie hauptberuflichen Leiter und
Mitglieder von Leitungsgremien an Hochschulen im Geschéftsbereich des Staatsministeriums flr
Wissenschaft und Kunst betragt an Universitdten und gleichgestellten Hochschulen 228 375 Euro pro Monat
/2 740 500 Euro pro Jahr und an Fachhochschulen 117 647 Euro pro Monat/ 1 411 764 Euro pro Jahr.
Dem steht ein Minderungsbetrag der Berufungs- und Bleibeleistungsbezlige in Héhe von insgesamt

127 117 Euro pro Monat / 1 525 428 Euro pro Jahr an Universitaten und gleichgestellten Hochschulen

und 65 485 Euro pro Monat / 785 850 Euro pro Jahr an Fachhochschulen gegenlber.

Lésung:

Ausgehend von diesen exemplarischen Werten ergeben sich per saldo somit (iberleitungsbedingte
Mehrkosten in H6he von jahrlich 1 215 072 Euro (= 2 740 500 Euro - 1 525 428 Euro) an Universitaten und
gleichgestellten Hochschulen und 625 914 Euro (= 1 411 764 Euro - 785 850 Euro) an Fachhochschulen.
Diese Betrage stehen wahrend des Ubergangszeitraums im jeweiligen Hochschulbereich zusétzlich zum
reguldren Vergabebudget zur Verfligung und sind entsprechend auf die einzelnen Universitaten und
gleichgestellten Hochschulen sowie Fachhochschulen herunter zu brechen.

82.6  Mitteilung der Stufenzuordnung

Das Ergebnis der bei der Uberleitung vorzunehmenden Stufenzuordnung ist den Beamten schriftlich
mitzuteilen. Insoweit gilt Nummer 35.5.1 entsprechend.

83. Zu § 83 Ubergangsvorschrift zum Altersteilzeitzuschlag

Die bisherigen Altersteilzeitregelungen fir Beamte (§ 143a des Sachsischen Beamtengesetzes in der am
31. Méarz 2014 geltenden Fassung) und Richter (§ 8c des Sachsischen Richtergesetzes in der am

31. Marz 2014 geltenden Fassung) wurden im Rahmen des Sachsischen Dienstrechtsneuordnungsgesetzes
nicht in das neue Recht (lbernommen. Fiir Bestandsfalle wird mit dieser Vorschrift sichergestellt, dass diese
den Altersteilzeitzuschlag in der bisherigen Form und Héhe auch nach dem 31. Marz 2014 weiterhin
erhalten. Der Altersteilzeitzuschlag ist nicht ruhegehaltfahig.

84. Zu § 84 Ubergangsvorschrift zur Zulage fiir Beamte als fliegendes Personal

84.1 Anwendbarkeit der bisherigen Rechtsvorschriften

Der persénliche Geltungsbereich der Ubergangsvorschrift erstreckt sich auf Beamte, denen am

31. Mérz 2014 eine Zulage nach Vbm. Nummer 6 zu den Bundesbesoldungsordnungen A und B des
Bundesbesoldungsgesetzes in der am 31. Oktober 2007 geltenden Fassung zugestanden hat. Hierunter
fallen auch Beamte, die zum genannten Stichtag nicht zulagenberechtigt verwendet wurden, jedoch unter
die Weitergewahrungsregelungen nach Vbm. Nummer 6 Absatz 2 und 3 zu den
Bundesbesoldungsordnungen A und B des Bundesbesoldungsgesetzes in der am 31. Oktober 2007
geltenden Fassung gefallen sind. Die Zulagengewahrung wahrend einer zulagenberechtigenden
Verwendung im Zeitraum ab dem 1. April 2014 erfolgt — auch fir am 31. Marz 2014 bereits vorhandene und
entsprechend verwendete Beamte — auf Grundlage von § 47 einschlieBlich der zugehérigen Zahlbetrége der
Anlage 7 zum Sachsischen Besoldungsgesetz (Kombination aus bisheriger Stellen- und Erschwerniszulage
fiir fliegendes Personal). Die Ubergangsregelung ist relevant fiir Beamte, die am 31. Mérz 2014 Anspruch

auf

a) Weitergewahrung der Stellenzulage geman Vbm. Nummer 6 Absatz 2 oder 3 zu den
Bundesbesoldungsordnungen A und B des Bundesbesoldungsgesetzes in der am 31. Oktober 2007
geltenden Fassung hatten,

b) die Stellenzulage nach Vbm. Nummer 6 Absatz 1 zu den Bundesbesoldungsordnungen A und B des

Bundesbesoldungsgesetzes in der am 31. Oktober 2007 geltenden Fassung hatten und deren
zulagenberechtigende Verwendung im Zeitraum 1. April 2014 bis 31. Dezember 2019 endet oder

c) die Stellenzulage nach Vbm. Nummer 6 Absatz 1 zu den Bundesbesoldungsordnungen A und B des
Bundesbesoldungsgesetzes in der am 31. Oktober 2007 geltenden Fassung hatten und im
Zeitraum 1. April 2014 bis 31. Dezember 2019 in den Ruhestand treten.

Die Ubergangsregelung ist bis zum Ablauf des 31. Dezember 2019 befristet. Folglich endet in den Fallen
nach Buchstabe a und b mit dem Zahltag Dezember 2019 die Weitergewahrung einer Stellenzulage, auch
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wenn die am Tag nach Beendigung der zulagenberechtigenden Verwendung beginnende 5-Jahres-Frist
(siehe Nummer 84.2) im Einzelfall noch nicht ausgeschépft wurde. In den Fallen nach Buchstabe ¢ gehdrt
die Stellenzulage fir Beamte, die bis zum 31. Dezember 2019 in den Ruhestand treten, in dem nach
bisherigem Recht zuldssigen Umfang zu den ruhegehaltfahigen Dienstbeziigen. Sie wirkt fir diese Beamten
somit flr den gesamten Zeitraum des Ruhestands, das hei3t auch Uber den 31. Dezember 2019 hinaus,
versorgungserhdhend.

84.2 Konkrete Rechtsfolgen der Ubergangsregelung

Unter Berilcksichtigung der Ma3gaben des Absatzes 2 sind die Vorschriften der Vbm. Nummer 6 Absatz 2
bis 4 zu den Bundesbesoldungsordnungen A und B des Bundesbesoldungsgesetzes in der am
31. Oktober 2007 geltenden Fassung wie folgt zu lesen:

»(2) Ein Teilbetrag der zuletzt gewahrten Stellenzulage wird nach Beendigung der Verwendung, auch tber
die BesGr. A 16 hinaus, fur finf Jahre weitergewéahrt, wenn der Beamte

a) mindestens funf Jahre in einer Tatigkeit nach § 47 Absatz 1 verwendet worden ist oder

b) bei der Verwendung nach § 47 Absatz 1 einen Dienstunfall im Flugdienst oder eine durch die
Besonderheiten dieser Verwendung bedingte gesundheitliche Schadigung erlitten hat, die die
weitere Verwendung nach § 47 Absatz 1 ausschlie3en.

Der Teilbetrag nach Satz 1 betragt fur Luftfahrzeugfiihrer 368,13 Euro und flr sonstige sténdige
Besatzungsmitglieder 294,50 Euro.

(3) Hat der Beamte einen Anspruch auf eine Stellenzulage nach Absatz 2 und wechselt er in eine
Verwendung als Operator oder sonstiges standiges Besatzungsmitglied, so erhalt er zusatzlich zu der
Stellenzulage nach § 47 Absatz 1 Nummer 3 den Unterschiedsbetrag zwischen der Stellenzulage nach
Absatz 2 und dem Betrag von 294,50 Euro (368,13 Euro - 294,50 Euro = 73,63 Euro). Nach Beendigung der
weiteren Verwendung wird die Stellenzulage nach Absatz 2 weitergewéhrt, soweit sie noch nicht vor der
weiteren Verwendung bezogen und auch nicht wahrend der weiteren Verwendung durch den
Unterschiedsbetrag zwischen der Stellenzulage nach Absatz 2 und dem Betrag von 294,50 Euro abgegolten
worden ist.

(4) Die Stellenzulage ist fur Luftfahrzeugfihrer in Héhe von 184,07 Euro und fiir sonstige stéandige
Besatzungsmitglieder in Hohe von 147,25 Euro ruhegehaltfahig, wenn sie mindestens finf Jahre bezogen
worden ist oder das Dienstverhéltnis durch Tod oder Dienstunfahigkeit infolge eines durch die Verwendung
erlittenen Dienstunfalls oder einer durch die Besonderheiten dieser Verwendung bedingten gesundheitlichen
Schadigung beendet worden ist.”

Beispiel 1:

Ein als sonstiges standiges Besatzungsmitglied bei der Polizeihubschrauberstaffel des Freistaates Sachsen
verwendeter Beamter (Laufbahngruppe 1) hatte am 31. Marz 2014 Anspruch auf eine Stellenzulage nach
Vbm. Nummer 6 Absatz 1 Buchstabe ¢ zu den Bundesbesoldungsordnungen A und B des
Bundesbesoldungsgesetzes in der am 31. Oktober 2007 geltenden Fassung und erhalt ab 1. April 2014 die
Fliegerzulage nach § 47 Absatz 1 Nummer 3. Nach insgesamt 10-jahriger zulagenberechtigender
Verwendung bei der Polizeihubschrauberstaffel wird er zum 1. September 2014 zur Wasserschutzpolizei
versetzt.

Lésung:

Der Beamte hat ab 1. September 2014 Anspruch auf eine Zulage nach Absatz 1 in Verbindung mit Vbm.
Nummer 6 Absatz 2 zu den Bundesbesoldungsordnungen A und B des Bundesbesoldungsgesetzes in der
am 31. Oktober 2007 geltenden Fassung und Absatz 2 Satz 1 in H6he von monatlich 294,50 Euro. Der
Zulagenanspruch endet am 31. August 2019.

Beispiel 2:

Ausgangssituation wie Beispiel 1, der Beamte tritt jedoch mit Ablauf des 31. Mai 2018 wegen Erreichens der
Altersgrenze in den Ruhestand.

Lésung:

Der Beamte hat ab 1. September 2014 bis zum Eintritt in den Ruhestand Anspruch auf eine Zulage nach
Absatz 1 in Verbindung mit Vbm. Nummer 6 Absatz 2 zu den Bundesbesoldungsordnungen A und B des
Bundesbesoldungsgesetzes in der am 31. Oktober 2007 geltenden Fassung und Absatz 2 Satz 1 in Héhe
von monatlich 294,50 Euro. Die Zulage gehért geman Absatz 1 in Verbindung mit Vom. Nummer 6 Absatz 4
zu den Bundesbesoldungsordnungen A und B des Bundesbesoldungsgesetzes in der am 31. Oktober 2007
geltenden Fassung und Absatz 2 Satz 3 in Hohe von 147,25 Euro zu den nach den §§ 5 und 6 des
Sachsischen Beamtenversorgungsgesetzes der Berechnung des ab 1. Juni 2018 zustehenden Ruhegehalts
zugrunde zu legenden ruhegehaltfahigen Dienstbeziigen.

85. Zu § 85 Ubergangsvorschrift zu weiteren Zulagen

85.1 Ausgleichszulagen nach § 13 des Bundesbesoldungsgesetzes in der am 31. Oktober 2007 geltenden
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Fassung
Ausgleichszulagen fur Grundgehalt und Amtszulagen

Die Zulage wird ,in gleicher Hohe" weitergewéhrt, das heif3t sie ist weiterhin in Hohe des
Unterschiedsbetrages zu den ausgleichsfahigen Dienstbeziigen zu bemessen, die in der friiheren
Verwendung zugestanden hatten. Somit ist auch die zum 1. April 2014 wirksam werdende Anpassung der
Besoldung zu berlcksichtigen. Auf Nummer 56.1.1 wird erganzend Bezug genommen.

Ausgleichszulagen fiir Stellenzulagen

Ausgleichszulagen, die fur Stellenzulagen gewahrt werden, unterliegen sowohl nach bisheriger als auch
nach neuer Rechtslage der Minderung, wobei die Minderungsvorschriften neu gestaltet wurden (vergleiche
insoweit Nummer 56.2.3). Aufgrund der Weitergewahrung der am 31. Marz 2014 zustehenden
Ausgleichszulagen als Zulage nach § 56 sind diese ab dem 1. April 2014 entsprechend den neuen
Minderungsvorschriften abzuschmelzen. Dabei gilt, dass der am 1. April 2014 (noch) zustehende Betrag der
urspriinglich fir eine weggefallene oder verringerte Stellenzulage gewahrten Ausgleichszulage als
Ausgangsbetrag fur die nach neuem Recht grundséatzlich in 5 gleichméaBigen Jahresschritten
vorzunehmende Minderung gilt. Die nach bisherigem Recht erforderliche Minderung der Ausgleichszulage
um ein Drittel beziehungsweise die Halfte des Erhdhungsbetrags der Dienstbezlge ist im Zusammenhang
mit der zum 1. April 2014 wirksam werdenden Anpassung der Besoldung nicht mehr vorzunehmen.
Stattdessen kommt nach Ablauf eines Jahres, das hei3t mit Wirkung ab 1. April 2015, die neue
Minderungsvorschrift zur Anwendung.

Beispiel:

Ein lediger, kinderloser Beamter der BesGr. A 11 Stufe 6 (in der Laufbahn der Fachrichtung Finanz- und
Steuerverwaltung, vormals gehobener Dienst in der Steuerverwaltung) wurde bis zum 31. Dezember 2012
flir einen Zeitraum von mehr als 5 Jahren ununterbrochen im Steuerfahndungsdienst verwendet und mit
Wirkung vom 1. Januar 2013 in das Landesamt fiir Steuern und Finanzen versetzt. Er nimmt dort seitdem
ausschlieBlich Innendienstaufgaben wahr, sodass mit der Versetzung der Wegfall der Stellenzulage nach
Vbm. Nummer 9 zu den Bundesbesoldungsordnungen A und B des Bundesbesoldungsgesetzes in der am
31. Oktober 2007 geltenden Fassung verbunden war und eine Ausgleichszulage nach § 13 Absatz 1 des
Bundesbesoldungsgesetzes in der am 31. Oktober 2007 geltenden Fassung in Héhe des urspriinglichen
Zulagenbetrages von 127,38 Euro gewéahrt wurde.

Ldsung:

Die Dienstbezlige des Beamten und deren Entwicklung im Zeitraum 1. Januar 2013 bis 1. April 2015 sind —
unter Vernachlassigung der Besoldungsabsenkung nach § 3a des Bundesbesoldungsgesetzes in der am
31. Oktober 2007 geltenden Fassung beziehungsweise § 8 und sonstiger Anderungen (zum Beispiel durch
Stufenaufstieg, Beférderung, Heirat oder Geburt eines Kindes) nachfolgend dargestellt.

1. Januar 2013 bis 31. August 2013:

Grundgehalt 3 066,82 Euro
Allgemeine Stellenzulage 79,02 Euro
Zwischensumme 3 145,84 Euro
Ausgleichszulage 127,38 Euro
Summe 3 273,22 Euro
1. September 2013 bis 31. Marz 2014:

Grundgehalt 3 148,09 Euro
Allgemeine Stellenzulage 81,11 Euro
Zwischensumme 3 229,20 Euro

Erhéhungsbetrag Dienstbeziige um 83,36 Euro
(=3 229,20 Euro 3 145,84 Euro)
Ausgleichszulage nach Minderung (= 127,38 Euro 83,36 Euro x 99,59 Euro

1/3) 3 328,79 Euro
Summe

1. April 2014 bis 31. Marz 2015:

Grundgehalt 3 324,46 Euro
Ausgleichszulage 99,59 Euro
Summe 3 424,08 Euro
Ab 1. April 2015

Grundgehalt 3 324,46 Euro
Ausgleichszulage nach Minderung (= 99,59 Euro 19,92 Euro) 79,67 Euro
Summe 3 404,13 Euro

Zulagen fiir die Wahrnehmung befristeter Funktionen oder eines héherwertigen Amtes
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Mit dem Inkrafttreten des Sé&chsischen Besoldungsgesetzes wurde die Zulage fir die Wahrnehmung
befristeter Funktionen modifiziert (vergleiche Nummer 54) und die bisherige Zulage fur die Wahrnehmung
eines héherwertigen Amtes abgeschafft. Gleichwohl wird eine Zulage nach § 45 oder § 46 des
Bundesbesoldungsgesetzes in der am 31. Oktober 2007 geltenden Fassung, die einem Beamten am

31. Méarz 2014 zugestanden hat, auch Uber den 31. Marz 2014 hinaus weitergewahrt; ein Antragserfordernis
besteht insoweit nicht. Im Falle der Zulage nach § 46 des Bundesbesoldungsgesetzes in der am

31. Oktober 2007 geltenden Fassung gilt dies auch, wenn erst nach dem 31. Marz 2014 (zum Beispiel durch
Gerichtsentscheidung) festgestellt wird, dass zum mafgeblichen Stichtag ein Zulagenanspruch nach altem
Recht bestanden hat. Die Weitergewahrung erfolgt im Einzelfall grundsatzlich bis zum Ablauf des jeweiligen
Bewilligungszeitraums oder einem anderweitigen Wegfall der Bewilligungsvoraussetzungen (zum Beispiel
Entzug der zulagenberechtigenden Funktion). AuBerdem endet die Gewahrung einer Zulage nach altem
Recht, wenn vor Ablauf des urspriinglichen Bewilligungszeitraums (und weiterhin gegebenen
Bewilligungsvoraussetzungen) eine Zulage flr die Wahrnehmung befristeter Funktionen nach neuem Recht
(§ 54) gewahrt wird. Bei der Weitergewahrung der Zulage nach § 46 des Bundesbesoldungsgesetzes in der
am 31. Oktober 2007 geltenden Fassung ist Folgendes zu beriicksichtigen: Ubersteigt die Anzahl der
Anspruchsberechtigten im Rahmen der sogenannten ,Topfwirtschaft” die Anzahl der besetzbaren
Planstellen der entsprechenden Wertigkeit, kann der sich aus § 46 Absatz 2 des
Bundesbesoldungsgesetzes in der am 31. Oktober 2007 geltenden Fassung ergebende Zulagenbetrag nur
anteilig gezahlt werden. Die Anzahl der Anspruchsberechtigten und die Anzahl der besetzbaren Planstellen
der entsprechenden Wertigkeit sind deshalb seitens der Personal verwaltenden Dienststellen monatlich pro
Kapitel des jeweiligen Einzelplanes zu ermitteln und ins Verhéltnis zu setzen. Sollte der Haushaltsplan zu
einer kapitelUbergreifenden Stellenbesetzung ermachtigen, ist die Berechnung des Verhaltnisses auch
kapitelUbergreifend méglich. Die Personal verwaltenden Dienststellen sind verpflichtet, eine einmal gewahlte
Verfahrensweise bei dem betreffenden Kapitel beizubehalten. Die sich daraus ergebende Quote ist der
Bezlgestelle fir den jeweiligen Anspruchszeitraum in geeigneter Weise mitzuteilen. Dieses wendet die
Quote auf den auszuzahlenden Zulagenbetrag an. Teilzeitbeschéftigte sind entsprechend ihrer
Beschaftigungsquote zu beriicksichtigen (BVerwG, Urteil vom 25. September 2014, 2 C 21/13). Bei Wegfall
einer zunéchst kraft Ubergangsvorschrift weitergewahrten Zulage nach § 45 des
Bundesbesoldungsgesetzes in der am 31. Oktober 2007 geltenden Fassung besteht kein Anspruch auf
Gewahrung einer Ausgleichszulage nach § 56.

86. Zu § 86 Ubergangsvorschrift aufgrund der Neuregelung der Auslandsbesoldung

86.1  Mit dem Dienstrechtsneuordnungsgesetz des Bundes wurden die Auslandszuschlage zum 1. Juli 2010 neu
geregelt. Die neuen Auslandszuschlage weichen insbesondere flr europédische Dienstorte (zum Beispiel
Briissel) erheblich von denen nach bisherigem Recht nach unten ab. Die Ubergangsregelung sieht die
Gewahrung des Auslandszuschlags und des Auslandskinderzuschlags in bisheriger Héhe vor, soweit diese
héher sind als nach neuem Recht. Dies gilt solange die bisherigen Anspruchsvoraussetzungen erfillt sind
bis zum Ende der jeweiligen Verwendung im Ausland. Eine Erhéhung des Auslandszuschlags und des
Auslandskinderzuschlags nach altem Recht erfolgt nach dem Sinn und Zweck der Ubergangsvorschrift nicht
mehr. Der Vergleich zwischen altem und neuem Recht ist bei jeder Anpassung der Auslandsbesoldung nach
Bundesrecht durchzufihren. Wird der Besoldungsempfanger wahrend seiner Auslandsverwendung
beférdert, sind der Auslandszuschlag und der Auslandskinderzuschlag nach altem Recht entsprechend der
am 31. Marz 2014 mafBgebenden Besoldungsgruppe und der Auslandszuschlag nach neuem Recht
entsprechend der neuen Besoldungsgruppe zu vergleichen. Eine Erhéhung des Auslandszuschlags nach
altem Recht aufgrund der Beférderung findet nicht statt. Das Gleiche gilt bei Anderungen der persénlichen
Verhéltnisse, zum Beispiel wenn der Ehegatte nach dem 31. Méarz 2014 in das Ausland nachzieht oder
Kinder hinzukommen. Bei einer Erhéhung der Dienstbeziige (zum Beispiel durch Anpassungen der
Besoldung, Stufensteigerungen oder Beférderungen) nach dem 31. Marz 2014 sind in jedem Fall der
Mietzuschuss und der Kaufkraftausgleich neu festzusetzen.

86.2 Ein Kaufkraftausgleich wird Anwartern bei einer selbst gewéhlten Stelle im Ausland nicht mehr gewéhrt.
Anwarter, die sich am 31. Marz 2014 im Ausland befinden, erhalten den Kaufkraftausgleich bis zum Ende
der Auslandsverwendung weitergezahlt. Lineare Anpassungen der Besoldung sind zu bertcksichtigen.

87. Zu § 87 Ubergangsvorschrift zur Verjiahrung von Anspriichen

87.1  Mangels eigenstandiger Regelung galt bis zum 31. Marz 2014 die regelmaBige Verjahrungsfrist von
3 Jahren nach § 195 des Blirgerlichen Gesetzbuches, die geman § 199 Absatz 1 Nummer 2 des
Birgerlichen Gesetzbuches kenntnisabhangig begann. Daneben stand die 10-jahrige kenntnisunabhéngige
Verjahrung nach § 199 Absatz 4 des Birgerlichen Gesetzbuches. Aufgrund der nunmehr
kenntnisunabhéngigen Ausgestaltung des Verjahrungsbeginns nach § 7 war eine Ubergangsregelung
erforderlich. Diese Ubertragt die Rechtswirkung der neuen Verjahrungsregelung auf alle Anspriiche, die vor
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dem Inkrafttreten der Neuregelung am 1. April 2014 entstanden sind, ohne im Einzelfall Vorteile zu
gewahren. Anspriiche verjédhren spatestens am 31. Dezember 2019, dem Termin, an dem auch Anspriiche
verjahren, die ab dem 1. April 2014 bis zum Ablauf des Jahres 2014 entstanden sind. Soweit nach
bisherigem Recht Verjahrung friher eintritt, z&hlt der Termin nach altem Recht.

Fir Anspriche, die nach § 195 des Biirgerlichen Gesetzbuches (kenntnisabhangig) verjahren, gilt
demnach:

- sind sie bis 31. Dezember 2010 entstanden, sind sie bereits nach alter Rechtslage verjahrt (es gilt
kein Ubergangsrecht),

- sind sie bis 31. Dezember 2011 entstanden, verjahren sie mit Ablauf des 31. Dezember 2014,

- sind sie bis 31. Dezember 2012 entstanden, verjahren sie mit Ablauf des 31. Dezember 2015,

- sind sie bis 31. Dezember 2013 entstanden, verjahren sie mit Ablauf des 31. Dezember 2016 und
- sind sie bis 31. Marz 2014 entstanden, verjahren sie mit Ablauf des 31. Dezember 2017.

Fir Anspriche die nach § 199 Absatz 4 des Burgerlichen Gesetzbuches (kenntnisunabhangig) verjéhren,
gilt demnach:

- sind sie zwischen 1. Januar 2009 und 31. Dezember 2009 entstanden, verjahren sie im Jahr 2019
mit Ablauf des Tages, der dem Tag der Anspruchsentstehung vorhergeht (fir die Jahre 2004
bis 2008 entsprechend in den Jahren 2014 bis 2018) und

- sind sie ab 1. Januar 2010 entstanden, verjahren sie mit Ablauf des 31. Dezember 2019.

87.2  Auf Nummer 7 wird verwiesen. Die beschriebenen Grundsatze zum Entstehen von Anspriichen, zum
Neubeginn und zur Hemmung der Verjahrung gelten entsprechend.

88. Zu § 88 Ubergangsvorschrift zum Familienzuschlag

Die Ubergangsvorschrift steht im Zusammenhang mit der Anderung der Anspruchsvoraussetzungen bei der
Aufnahme einer Person in den Haushalt nach § 42 Absatz 1 Satz 2. Nach der Neuregelung werden
aufgenommene Personen, gegentber denen die Beamten sittlich zum Unterhalt verpflichtet sind oder deren
Hilfe sie aus beruflichen Griinden bediirfen, nicht mehr berlcksichtigt. Beamte, denen am 31. Marz 2014
der Familienzuschlag der Stufe 1 nach § 40 Absatz 1 Nummer 4 des Bundesbesoldungsgesetzes in der am
31. Oktober 2007 geltenden Fassung aufgrund der Haushaltsaufnahme einer solchen Person zustand,
erhalten fir eine Ubergangszeit den Familienzuschlag der Stufe 1 weitergezahlt, solange die bisherigen
Anspruchsvoraussetzungen erfillt sind.

89. Zu § 89 Ubergangsvorschrift fiir Professoren und wissenschaftliches Hochschulpersonal
(Nicht belegt.)

90. Zu § 90 Anpassung von Beziigen nach fortgeltendem Recht (Nicht belegt.)
91. Zu § 91 Ubertragung von Zustandigkeiten (Nicht belegt.)

92. Zu § 92 Erlass von Verwaltungsvorschriften

92.1 Verwaltungsvorschriften, die nur einzelne Geschaftsbereiche betreffen, ergeben sich beispielsweise aus
Abschnitt 4 zur Erstattung dienstbedingter Aufwendungen. Das Einvernehmen des Staatsministeriums der
Finanzen, Referat 15 ist nicht nur bei Erlass der Verwaltungsvorschriften, sondern auch bei jeder weiteren
Anderung einzuholen.

92.2 Fir die Bestimmung der anderen Stelle nach Absatz 2 ist zu unterscheiden, ob die zu bestimmende andere
Stelle innerhalb oder auBerhalb des eigenen Geschaftsbereiches liegt. Die Bestimmung der anderen Stelle
nach § 18 Absatz 2 Satz 3 erfolgte fiir den Bereich der Staatsministerien auf Grundlage des § 16 Absatz 1
Satz 2 des Sachsischen Verwaltungsorganisationsgesetzes durch § 6 Satz 2 der Verordnung der
Sachsischen Staatsregierung und der Sachsischen Staatsministerien Uiber Zustandigkeiten fur die
Festsetzung, Regelung, Anordnung und Abrechnung der Bezlige von Bediensteten und
Versorgungsempfangern sowie des Alters- und Hinterbliebenengeldes. Danach trifft das Landesamt flr
Steuern und Finanzen die Entscheidung Uber das ganze oder teilweise Absehen von einer Riickforderung
aus Billigkeitsgriinden. Im Rahmen der Verordnung der Sachsischen Staatsregierung und der Sachsischen
Staatsministerien Uber Zustandigkeiten fur die Festsetzung, Regelung, Anordnung und Abrechnung der
Bezlge von Bediensteten und Versorgungsempfangern sowie des Alters- und Hinterbliebenengeldes ist die
Bestimmung nach § 18 Absatz 2 Satz 3 nur durch die verordnungsgebenden Ressorts méglich. Alle
anderen obersten Dienstbehérden missen die zusténdige Stelle innerhalb ihres Geschéaftsbereiches geman
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Absatz 2 selbst bestimmen. Soll die zusténdige Stelle in einem anderen Geschéftsbereich bestimmt werden,
ist die Festlegung mittels Verwaltungsvereinbarung zu sichern. Dies betrifft im staatlichen Bereich die
Verwaltung des Sachsischen Landtages, den Sachsischen Rechnungshof und den Sachsischen
Datenschutzbeauftragten, da diese vom Geltungsbereich des Sachsischen
Verwaltungsorganisationsgesetzes ausgenommen sind. In den Fallen des § 27 Absatz 3 Satz 5, § 28
Absatz 2 Satz 2, § 69 Absatz 3 Satz 1 und § 75 Absatz 1 erfolgt die jeweilige Bestimmung der anderen
Stelle in der Regel im eigenen Geschaftsbereich der obersten Dienstbehdrden. Absatz 2 ist daher
uneingeschrankt anwendbar.

93. Zu § 93 Lehrkrafte mit Lehrbefahigungen nach dem Recht der ehemaligen DDR (Nicht belegt.)

lil.
Inkrafttreten, AuBerkrafttreten

Diese Verwaltungsvorschrift tritt am Tag nach ihrer Veréffentlichung in Kraft. Gleichzeitig treten die mit
Rundschreiben vom 16. Januar 2014, Az.: 15-P 1502/1/14/53-2014/428 und vom 14. Mérz 2014, Az.: 15-
P 1502/1/14/53-2014/13792 bekannt gegebenen Vollzugshinweise auBer Kraft.

Dresden, den 17. November 2015

Der Staatsminister der Finanzen
Prof. Dr. Georg Unland

Anhéange

Anhang 1 (zu Nummer 26.4.3.1)

Anhang 2 (zu den Nummern 26.4.3.2 und 26.4.3.3)
Anhang 3 (zu Nummer 72.2.2)

Anhang 4 (zu Nummer 73.2.2)

Anhang 5 (zu den Nummern 74.0 und 75.1.2)

Zuletzt enthalten in

Verwaltungsvorschrift des Sachsischen Staatsministeriums der Finanzen Uber die geltenden
Verwaltungsvorschriften des Staatsministeriums der Finanzen

vom 2. Dezember 2025 (SachsABI. SDr. S. S 222)

http://web:3000 Fassung vom 21.01.2016 Seite 134 von 134


https://revosax.sachsen.de/attachments/26230
https://revosax.sachsen.de/attachments/26231
https://revosax.sachsen.de/attachments/26232
https://revosax.sachsen.de/attachments/26233
https://revosax.sachsen.de/attachments/26234

	Verwaltungsvorschrift des Sächsischen Staatsministeriums der Finanzen  zum Vollzug des Sächsischen Besoldungsgesetzes  (VwV SächsBesG)
	I.
	II.
	1. Zu § 1 Geltungsbereich
	2. Zu § 2 Besoldung
	3. Zu § 3 Hauptberuflichkeit
	4. Zu § 4 Öffentlich-rechtliche Dienstherren
	5. Zu § 5 Beginn und Ende
	6. Zu § 6 Zahlungsweise
	7. Zu § 7 Verjährung von Ansprüchen
	8. Zu § 8 Kürzung der Besoldung
	9. Zu § 9 Besoldung bei Versetzung in den einstweiligen Ruhestand oder bei Abwahl von Wahlbeamten auf Zeit
	10. Zu § 10 Besoldung bei Teilzeitbeschäftigung
	11. Zu § 11 Besoldung bei begrenzter Dienstfähigkeit
	12. Zu § 12 Besoldung bei mehreren Hauptämtern
	13. Zu § 13 Besoldung bei Gewährung einer Versorgung durch eine zwischenstaatliche oder überstaatliche Einrichtung
	14. Zu § 14 Besoldung bei schuldhaftem Fernbleiben vom Dienst
	15. Zu § 15 Anrechnung anderer Einkünfte auf die Besoldung
	16. Zu § 16 Anrechnung von Sachbezügen auf die Besoldung
	17. Zu § 17 Abtretung von Besoldung, Verpfändung, Aufrechnungs- und Zurückbehaltungsrecht
	18. Zu § 18 Rückforderung von Besoldung
	19. Zu § 19 Kriterien der Anpassung (Nicht belegt.)
	20. Zu § 20 Versorgungsrücklage (Nicht belegt.)
	21. Zu § 21 Grundsatz der funktionsgerechten Besoldung (Nicht belegt.)
	22. Zu § 22 Bestimmung des Grundgehalts nach dem Amt (Nicht belegt.)
	23. Zu § 23 Amtsbezeichnungen (Nicht belegt.)
	24. Zu § 24 Besoldungsordnungen A und B (Nicht belegt.)
	25. Zu § 25 Eingangsämter (Nicht belegt.)
	26. Zu § 26 Beförderungsämter
	27. Zu § 27 Bemessung des Grundgehalts
	28. Zu § 28 Berücksichtigungsfähige Zeiten
	29. Zu § 29 Nicht zu berücksichtigende Zeiten
	30. Zu § 30 Zuordnung der Ämter der hauptamtlichen kommunalen Wahlbeamten
	31. Zu § 31 Einwohnerzahl (Nicht belegt.)
	32. Zu § 32 Besoldungsordnung R (Nicht belegt.)
	33. Zu § 33 Bemessung des Grundgehalts
	34. Zu § 34 Besoldungsordnung W
	35. Zu § 35 Bemessung des Grundgehalts
	36. Zu § 36 Leistungsbezüge
	37. Zu § 37 Ruhegehaltfähigkeit von Leistungsbezügen
	38. Zu § 38 Finanzvolumen für Leistungsbezüge
	39. Zu § 39 Forschungs- und Lehrzulage
	40. Zu § 40 Verordnungsermächtigung
	41. Zu § 41 Grundlage des Familienzuschlags
	42. Zu § 42 Stufen des Familienzuschlags
	43. Zu § 43 Änderung des Familienzuschlags
	44. Zu § 44 Amtszulagen (Nicht belegt.)
	45. Zu § 45 Strukturzulage
	46. Zu § 46 Stellenzulagen
	47. Zu § 47 Fliegerzulage
	48. Zu § 48 Verfassungsschutzzulage
	49. Zu § 49 Polizeivollzugs- und Steuerfahndungsdienstzulage
	50. Zu § 50 Feuerwehrzulage
	51. Zu § 51 Zulage für Beamte bei Justizvollzugseinrichtungen und Psychiatrischen Krankenhäusern
	52. Zu § 52 Steuerprüferzulage
	53. Zu § 53 Meisterzulage
	54. Zu § 54 Zulage für die Wahrnehmung befristeter Funktionen
	55. Zu § 55 Zulage zur Förderung der dienstherrenübergreifenden Mobilität
	56. Zu § 56 Ausgleichszulage
	57. Zu § 57 Ausgleichszulage bei Dienstherrenwechsel
	58. Zu § 58 Ausgleichszulagen bei landesübergreifender Errichtung von Behörden
	59. Zu § 59 Zulagen für besondere Erschwernisse
	60. Zu § 60 Mehrarbeitsvergütung
	61. Zu § 61 Vergütung für Beamte im Vollstreckungsdienst (Nicht belegt.)
	62. Zu § 62 Prüfungsvergütung (Nicht belegt.)
	63. Zu § 63 Zuschlag zur Personalgewinnung
	64. Zu § 64 Zuschlag bei begrenzter Dienstfähigkeit
	65. Zu § 65 Zuschlag bei Hinausschiebung des Eintritts in den Ruhestand
	66. Zu § 66 Auslandsbesoldung
	67. Zu § 67 Leistungsstufen
	68. Zu § 68 Leistungsprämien und Ausgleichspauschale
	69. Zu § 69 Allgemeines und Verfahren
	70. Zu § 70 Anwärterbezüge
	71. Zu § 71 Anwärterbezüge nach Ablegung der Laufbahnprüfung
	72. Zu § 72 Anwärtergrundbetrag
	73. Zu § 73 Anwärtersonderzuschläge
	74. Zu § 74 Anrechnungsregelung
	75. Zu § 75 Kürzung der Anwärterbezüge
	76. Zu § 76 Anspruchsvoraussetzungen
	77. Zu § 77 Höhe der vermögenswirksamen Leistung
	78. Zu § 78 Aufwandsentschädigungen (Nicht belegt.)
	79. Zu § 79 Bürokostenentschädigung der Gerichtsvollzieher (Nicht belegt.)
	80. Zu § 80 Einordnung der vorhandenen Besoldungsempfänger der Besoldungsordnung A in die neue Grundgehaltstabelle
	81. Zu § 81 Einordnung der vorhandenen Besoldungsempfänger der Besoldungsordnung R in die neue Grundgehaltstabelle
	82. Zu § 82 Übergangsvorschrift für wissenschaftliches Personal
	83. Zu § 83 Übergangsvorschrift zum Altersteilzeitzuschlag
	84. Zu § 84 Übergangsvorschrift zur Zulage für Beamte als fliegendes Personal
	85. Zu § 85 Übergangsvorschrift zu weiteren Zulagen
	86. Zu § 86 Übergangsvorschrift aufgrund der Neuregelung der Auslandsbesoldung
	87. Zu § 87 Übergangsvorschrift zur Verjährung von Ansprüchen
	88. Zu § 88 Übergangsvorschrift zum Familienzuschlag
	89. Zu § 89 Übergangsvorschrift für Professoren und wissenschaftliches Hochschulpersonal (Nicht belegt.)
	90. Zu § 90 Anpassung von Bezügen nach fortgeltendem Recht (Nicht belegt.)
	91. Zu § 91 Übertragung von Zuständigkeiten (Nicht belegt.)
	92. Zu § 92 Erlass von Verwaltungsvorschriften
	93. Zu § 93 Lehrkräfte mit Lehrbefähigungen nach dem Recht der ehemaligen DDR (Nicht belegt.)
	III.  Inkrafttreten, Außerkrafttreten
	Anhänge

	Zuletzt enthalten in

